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Einleitung 
 

 

Hintergrund und Ziele  

Gegenstand der vorliegenden Arbeitshilfe sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für die 

Schulbegleitung nach § 54 SGB XII beziehungsweise § 35a SGB VIII. Schulbegleitung hat 

mit dem Inkrafttreten des „Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen“ (UN-Konvention) in Deutschland am 26.03.2009 an Bedeu-

tung gewonnen. 

 

Hauptzielgruppe der Arbeitshilfe sind die mit der Eingliederungshilfe befassten Mitarbeiten-

den der Sozial- und Jugendhilfeträger bei den Stadt- und Landkreisen – einschließlich Pla-

nungs- und Leitungskräften. Die enthaltenen Hinweise sollen die Arbeit vor Ort erleichtern 

und helfen, den gesetzlichen Auftrag bis zur Änderung des Schulgesetzes und damit zu-

sammenhängender Rechtsvorschriften umzusetzen. Die Arbeitshilfe hat daher Übergangs-

charakter und lässt weiterhin Raum für angepasste Lösungen vor Ort. Eine Umsetzung ob-

liegt der Entscheidung der Stadt- und Landkreise.  

 

Die Arbeitshilfe ist im Kontext der KVJS-Forschung1 entstanden. Sie bündelt bereits beste-

hende Arbeitshilfen des KVJS2 und ergänzt diese um Ergebnisse aus Forschung, aktuellen 

Rechtsgutachten sowie Praxisbeispiele aus den Stadt- und Landkreisen. Die aufgenomme-

nen Arbeitshilfen und Praxisbeispiele beziehen sich auf dem KVJS bekannte Vorgehenswei-

sen und Dokumente. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden bei Be-

darf angepasst.  

 

Das vorliegende Papier wurde im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe 

durch den KVJS erarbeitet.3 Der Entwurf wurde im Juni 2014 in einem Workshop mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Sozial- und Jugendämter der am Forschungsvorhaben beteilig-

ten Stadt- und Landkreise abgestimmt. Ohne die aktive Unterstützung der Stadt- und Land-

kreise wäre die Erstellung des Arbeitspapiers nicht möglich gewesen.4 

                                                
1
  KVJS-Forschungsvorhaben: Inklusion von jungen Menschen mit einer Behinderung in allgemeine Einrichtungen der Kinderta-

gesbetreuung und Schulen – eine Untersuchung zur Praxis der Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Baden-

Württemberg unter Einbeziehung der strukturellen Rahmenbedingungen von Inklusion. 
2
  Konkrete Grundlagen sind: die Arbeitshilfe „Schulbegleiter zur Integration/Inklusion behinderter Kin-der“, die Orientierungshilfe 

/ Checkliste „Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35a SGB VIII“, die Checklisten des Medizinisch 

Pädagogischen Dienstes zur Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie die Arbeitshilfe „Betreuung 

und Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“. 
3
  Beteiligt an der Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Referate aus den Dezernaten Soziales und 

Jugend sowie des Medizinisch-pädagogischen Dienstes. 
4
  Beteiligt waren die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Göppingen, Schwäbisch Hall, Freudenstadt, Tuttlingen, der 

Neckar-Odenwaldkreis, der Ortenaukreis sowie die Städte Heidelberg und Ulm. 



 

UN-Konvention – Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Nach Artikel 24 der UN-Konvention dürfen Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behin-

derung nicht vom „allgemeinen Bildungssystem“ ausgeschlossen werden. Sie sollen zur 

„Teilhabe an einer freien Gesellschaft“ befähigt werden und Zugang zu einem „integrativen, 

hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht“5 haben.  

Artikel 7 geht ausdrücklich auf „Kinder mit Behinderungen“ ein. Danach sind Maßnahmen zu 

treffen, damit Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Men-

schenrechte und Grundfreiheiten genießen können. Diese Regelung steht in Übereinstim-

mung mit der UN-Konvention „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“. 

 

„Inklusion“ betrifft die gesamte Gesellschaft: also neben Sozial- und Jugendhilfe auch Eltern, 

Kindertageseinrichtungen und Schule sowie weitere Beteiligte. Durch die UN-Konvention 

wird kein bestehendes Recht geändert und es werden keine neuen Rechte begründet. Die 

UN-Konvention konkretisiert vielmehr anerkannte Menschenrechte für die Lebenssituationen 

von Menschen mit Behinderungen. Mit dieser Konkretisierung begründet die Konvention kei-

ne Leistungsansprüche des Einzelnen. Diese ergeben sich erst aufgrund künftiger inner-

staatlicher Regelungen der jeweiligen Gesetzgeber. 

 

Geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen sollen zum 01.08.2015 in Kraft treten  

Wir befinden uns derzeit in einer Übergangszeit: Das aktuelle Schulgesetz von Baden-

Württemberg hat formal noch Gültigkeit, wird aber zum Schuljahr 2015/2016 novelliert wer-

den. Bereits im Jahr 2010 hat der Ministerrat auf Empfehlung eines Expertenrats ein Konzept 

zur schulischen Bildung von jungen Menschen mit einer Behinderung verabschiedet.6 In fünf 

Erprobungsregionen (Staatliche Schulämter Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Konstanz und 

Biberach) wurden Schulversuche durchgeführt, um systematisch Erkenntnisse für eine Ände-

rung des Schulgesetzes zu sammeln. Die Ergebnisse wurden im Endbericht zum Schulver-

such „Schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinderung“ vom 01.07.2013 veröffent-

licht. Am 29.07.2014 hat die Landesregierung Eckpunkte zur Änderung des Schulgesetzes 

beschlossen, die jedoch die Zuständigkeiten zwischen Schulverwaltung, Schule und Sozial- 

und Jugendhilfeträger nicht klären. 

  

Der am 24.02.2015 von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des 

Schulgesetzes für Baden-Württemberg und anderer Vorschriften enthält nun im Wesentli-

chen folgende Punkte:  

 Aufhebung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule für Schülerinnen und Schü-

ler mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, 

 Stärkung des Wahlrechts der Eltern im Hinblick auf den schulischen Lernort; 

 Inklusion als pädagogische Aufgabe aller Schulen, Aufnahme des zieldifferenten 

Unterrichts an allgemeinen Schulen ins Schulgesetz; 

 Stärkung der Steuerungsfunktion der Schulverwaltung bei der Organisation in-

klusiver Bildungsangebote; 

                                                
5
  Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen: UN-Behindertenrechtskonvention. Berlin 2010, S. 

36. 
6
  Die Regelungen zur Umsetzung des Beschlusses des Ministerrats vom 3. Mai 2010 "Schulische Bildung von jungen Men-

schen mit Behinderung" können im Erlass des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 22.09.2010, Az.: 31-

6500.30/355, nachgelesen werden. 



 

 Weiterentwicklung der Sonderschulen zu sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren, die sich auch für Kinder ohne Behinderungen öffnen; 

 Anpassung der Zuschüsse an die Privatschulen mit inklusiven Bildungsangeboten im 

Privatschulgesetz.  

 

In diesem Zusammenhang teilt das Kultusministerium allen Schulleitungen in Baden-

Württemberg mit Schreiben vom 10.03.2015 unter anderem Folgendes mit:  

 Inklusion ist Aufgabe aller Schularten und aller Schulen und nicht nur einzelner Schu-

len im Land. Auch wenn es in erster Linie um gruppenbezogene Bildungsangebote 

geht, muss sich jede Schule diesem Entwicklungsauftrag stellen. Inklusive Bildungs-

angebote sollen auch an Schulen eingerichtet werden können, wenn die Schülerin-

nen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot vo-

raussichtlich das Bildungsziel dieser Schule nicht erreichen können. Die Frage, in 

welcher konkreten Schule das inklusive Bildungsangebot eingerichtet wird, wird nach 

einem gestuften Beratungsverfahren und in Abstimmung mit den Kommunen 

und den Kosten- und Leistungsträgern in einer Bildungswegekonferenz erörtert 

und liegt für alle Schularten in der Verantwortung des Staatlichen Schulamtes.  

 Die Staatlichen Schulämter werden sich mit ihrer Schulangebotsplanung und ihren 

Planungs- und Entscheidungsprozessen bereits jetzt an der kommenden Schulge-

setzänderung orientieren. 
 

Die kommunale Seite hatte im Vorfeld eigene Vorschläge für eine gesetzliche Neuregelung 

im Schulbereich vorgelegt: 

 

 Ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Thorsten Kingreen im Auftrag des KVJS, kam zu 

dem Schluss, dass das Land Regelungen zum Schulbesuch von Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderung ohne Rückgriff auf nachrangige Sozial- und Jugendhilfesysteme in 

die geplante Reform des Schulgesetzes aufnehmen kann und formulierte entsprechende 

Regelungsvorschläge für eine Bündelung der Zuständigkeiten (inklusive der Schulbeglei-

tung) im Kultusbereich.7 

 Das KVJS-Forschungsvorhaben zur Rolle der Integrationshilfen für die Inklusion in Kin-

dertageseinrichtungen und Schulen kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass klare ge-

setzliche Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten zur Reduzierung der Komplexität 

und des Abstimmungsbedarfs dringend erforderlich sind.8  

 Ergänzend nimmt ein Rechtsgutachten der Prof. Dr. Jan Kepert und Prof. Dr. Andreas 

Pattar zur Differenzierung zwischen Kernbereich pädagogischer Aufgaben der Schulen 

und Integrationshilfen der Sozial- und Jugendhilfe Stellung und stellt fest, dass Erstat-

                                                
7
  Prof. Thorsten Kingreen, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg: 

Schulbegleitung behinderter Kinder in allgemeinen Schulen: Bestand und Reformperspektiven, Stellungnahme für den Kom-

munalverband für Jugend und Soziales (KVJS), Teil 1, Dezember 2013 und Prof. Thorsten Kingreen: Schulbegleitung behin-

derter Kinder in allgemeinen Schulen: Notwendige Änderungen im Schul- und Schulfinanzierungsrecht des Landes Baden-

Württemberg, Stellungnahme für den KVJS, Teil 2, Februar 2014;  

    http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/rundschr/2014/anl-rs-1-2014.pdf; 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/rundschr/2014/rs-5-2014-anlage-schulbegleitung-kingreen.pdf 
8
  Vergleiche Fußnote 2. 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/rundschr/2014/anl-rs-1-2014.pdf
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/rundschr/2014/rs-5-2014-anlage-schulbegleitung-kingreen.pdf


 

tungsansprüche für die Kosten der Schulbegleitung gegen das Land durchsetzbar sind.9 

Auf dieser Grundlage wurden von den Sozial- und Jugendämtern Erstattungsansprüche 

gegen das Land geltend gemacht. Eine gerichtliche Klärung steht aus, nachdem das 

Land auf die Einrede der Verjährung bis zum 30.06.2015 verzichtet hat.  

Allerdings hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg am 18.02.2015 (Az. L 2 SO 

3641/13) in einem Einzelfall entschieden, dass der Sozialhilfeträger die Kosten für die er-

forderliche Schulbegleitung einer Grundschülerin mit Down-Syndrom bei Besuch einer 

Regelschule mit inklusiver Beschulung im Rahmen der Eingliederungshilfe zu tragen hat, 

wenn sich die Schulbegleitung auf unterstützende Tätigkeiten beschränkt. Das Urteil ist 

nicht rechtskräftig, weil gegen das Urteil Revision beim Bundessozialgericht eingelegt 

wurde.  

 

Die Orientierungshilfe wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Bedingungen des 

Schulversuches auch Eingang in ein geändertes Schulgesetz finden. Nach dem Entwurf zu 

urteilen trifft dies weitgehend zu. Unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte hat die 

Orientierungshilfe aber vorläufigen Charakter und wird nach Inkrafttreten der Schul-

gesetzänderung überarbeitet.  
  

                                                
9
 Vergleiche: Prof. Dr. Jan Kepert; Prof. Dr. Andreas Pattar, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl: Schulbegleiterinnen 

und Schulbegleiter an baden-württembergischen Schulen. Rechtsgutachten zu möglichen Ansprüchen von Trägern der Sozi-

alhilfe gegen das Land Baden-Württemberg wegen der Erbringung von Sozialhilfeleistungen in Form von Schulbegleiterinnen 

und Schulbegleitern für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung an Schulen in Baden-Württemberg. Der Erstattungsan-

spruch betrifft laut Gutachten insbesondere Tätigkeiten, die in den Kernbereich der Aufgaben der Schule oder den weiteren 

Aufgabenbereich der Schule fallen. 

 



 

A. Planung, Elternberatung 
 

 

1 Förderung inklusiver Strukturen im Rahmen örtlicher Planungsprozesse  

 

Notwendigkeit und Organisation von Integrationshilfen hängen in hohem Maß von Faktoren 

ab, die außerhalb der Eingliederungshilfe begründet sind. Wichtige strukturelle Einflussfak-

toren sind zum Beispiel: 

 Zahl, Ausstattung, Trägerschaft, Förderschwerpunkte und räumliche Verteilung von all-

gemeinen Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) und Sonderschulen  

 bestehende Kooperationen (zum Beispiel zwischen Regel- und Sonderschulen)  

 die Existenz von ambulanten Diensten oder Fachdiensten, die Assistenzleistungen anbie-

ten;  

 daneben spielen auch vorhandene Schulentwicklungskonzepte und die Haltungen der 

beteiligten Personen (insbesondere Schulleitung, Lehrkräfte, Schulamt sowie Eltern) eine 

wichtige Rolle.  

 

Im Bereich der Schulentwicklungsplanung gilt das Interesse zwar in erster Linie den auf 

der Grundschule aufbauenden Schulen (Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Gemein-

schaftsschule, Gymnasium), für die die Stadt- und Landkreise weniger Gestaltungsmöglich-

keiten als im zur Kinder- und Jugendhilfe zählenden Elementarbereich haben. Jedoch wer-

den die Sonderschulen von Beginn an in den Prozess der regionalen Schulentwicklung ein-

bezogen. Die regionale Schulentwicklung unterstützt bei der Gewährleistung eines bedarfs-

deckenden sonderpädagogischen Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebots an 

allgemeinen Schulen und an Sonderschulen und damit der Erfüllung des in § 15 Schulgesetz 

normierten Auftrags. Die Angebotsstruktur muss laut Begründung des Gesetzes, das die 

Einführung der regionalen Schulentwicklung in Baden-Württemberg regelt, flexibel die wech-

selnden Bedarfe verschiedenster Ansprüche bedienen können.10 Die laut § 30 e des Schul-

gesetzes vorgesehenen Rechtsverordnungen zur Regelung der regionalen Schulentwicklung 

an allgemeinen beruflichen Schulen und an Sonderschulen liegen zurzeit noch nicht vor. 

 

Sowohl bei der regionalen Schulentwicklung als auch bei der Weiterentwicklung kommunaler 

Bildungslandschaften ist eine enge Abstimmung zwischen kommunalen Planungsträgern 

und Staatlichen Schulämtern unabdingbar. Ziel sollte sein, auch für Kinder mit Behinderung 

möglichst wohnortnahe inklusive (gruppenbezogene) schulische Bildung zu ermöglichen.  

 

Weitere Handlungsspielräume ergeben sich in der Rolle der Stadt- und Landkreise als Schul-

träger. Ansatzpunkte sind zum Beispiel: 

 Kooperationen von allgemeinen Schulen und Sonderschulen (Außenklassen oder ge-

meinsame Trägerschaft von allgemeiner und Sonderschule).  

                                                
10

  Landtagsdrucksache 15 / 5044, Seite 9 



 

 Angemessene Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung beim 

Ausbau und der Standortwahl von Gemeinschaftsschulen, Ganztagsschulen, Schulsozi-

alarbeit. 

 

 

2 Frühzeitige Information und Beratung der Eltern 

 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine wichtige Voraussetzung für gelingende 

Integration und die Wirksamkeit von Maßnahmen der Eingliederungshilfe. Forschung und 

Praxis zeigen unter den jetzigen Bedingungen eine hohe Belastung der Eltern, die für ihre 

Kinder inklusive Bildung wünschen  – und gleichzeitig einen hohen Bedarf an Beratung, In-

formation und Prozessbegleitung. Eltern wünschen sich Transparenz und kontinuierliche 

Ansprechpartner bei den beteiligten Ämtern. 

 

Primär verantwortlich für die Information und Beratung der Eltern zur inklusiven Bildung sind 

die örtlichen Schulämter und Schulen. Viele Schulämter haben Flyer und Broschüren zu be-

stehenden Angeboten, Verfahrensweisen und Ansprechpartnern entwickelt oder organisie-

ren Informationsveranstaltungen für Eltern. 

 

In einigen Kreisen beteiligen sich die Sozial- und Jugendämter mit Informationen zum Leis-

tungsspektrum, den Ansprechpersonen und Verfahrensweisen der Eingliederungshilfe.  

 

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 Staatliches Schulamt Tübingen, Landkreis und Stadt Reutlingen, Landkreis Tübingen: 

Kinder mit individuellem Unterstützungsbedarf in der Schule. Informationen für Eltern. 

Gemeinsamer Flyer (A 1) 

 
  




 


Kontakt Weitere 
Informationen  


Kinder mit 
individuellem 


Unterstützungs-
bedarf 


in der Schule   


Staatliches  Schulamt Tübingen 
 


 Staatliches Schulamt Tübingen 
07071/ 99902-0 
E-Mail:poststelle@ssa-
tue.kv.bwl.de 
 


 Schulrat  
07071/ 99902-309 
 


 Arbeitsstelle Kooperation      
07071/ 99902-312 


 


 Beauftragte für Gemeinsamen 
Unterricht 
07071/ 99902-320 
 


 
 


 
 
 


Ansprechpartner Sozialamt und 
Jugendamt 


 
 Sozialamt Stadt Reutlingen 


(bei einem Wohnort in der 
Stadt Reutlingen) 
07121/ 303-2471 
 


 Kreissozialamt Reutlingen 
(bei einem Wohnort außerhalb 
der Stadt Reutlingen) 
07121/ 303-2471 
 


 Kreisjugendamt Reutlingen 
(für das gesamte Kreisgebiet  
einschließlich der Stadt 
Reutlingen) 
07121/ 480-4207 
 


 LRA Tübingen Abteilung Jugend 
07071 207-6131 
 


 LRA Tübingen Abteilung 
Soziales  
07071/207-2013, -2023 


 http://www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/kooperation 
 http://www.schulebw.de/schularten/sonderschulen 
 Suchbegriff: Inklusionslandkarte Staatliches Schulamt Tübingen  


 Staatliches Schulamt Tübingen  
 Landkreis Reutlingen     


 
Informationen für Eltern 


Staatliches Schulamt Tübingen 
Landkreis Reutlingen 


Stadt Reutlingen 
Landkreis Tübingen 


Weitere 
Informationen  


 http://www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/kooperation 
 http://www.schulebw.de/schularten/sonderschulen 
 Suchbegriff: Inklusionslandkarte Staatliches Schulamt Tübingen  


 Staatliches Schulamt Tübingen  
 Landkreis Reutlingen     


 


Kinder mit 
individuellem 


Unterstützungs-
bedarf 


in der Schule   


Informationen für Eltern 
Staatliches Schulamt Tübingen 


Landkreis Reutlingen 
Stadt Reutlingen 


Landkreis Tübingen 







  
Sind für Ihr Kind zusätzliche 


begleitende Assistenzdienste 
notwendig? 


            Information und Beratung 
Kinder mit und ohne Behinderung sollen gleichberechtigt gemeinsam die Schule besuchen können.  Dabei erhalten sie die ihrem Förderbedarf entsprechende Unter-stützung.  Welche Schule für Ihr Kind die geeignete ist, entscheidet das Staatliche Schulamt Tübingen unter Berücksichtigung Ihrer und den  Interessen Ihres  Kindes.   Erster Ansprechpartner für die Einschulung ist die staatliche Grund-schule am Wohnort. 


Soweit über die pädagogische Arbeit der Schule hinaus ein begleitender Bedarf besteht, kann ein Antrag auf Eingliederungshilfe beim örtlich zuständigen Träger gestellt werden.   
 Für Kinder mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung ist die Sozialhilfe zuständig.  
 Für Kinder mit einer seelischen Erkrankung ist die Jugendhilfe zuständig.   


 


Was können Sie tun? Frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Schule möglichst im Herbst des letzten Kindergartenjahres. Antragstellung zur „Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot“ beim Staatlichen Schulamt Tübingen, hierbei kann die Schule Sie unterstützen. Antragsformulare auf der Homepage des Staatlichen Schulamts Tübingen oder bei den Schulen. Wie geht es weiter? Sie besprechen den weiteren Bildungsweg mit Vertretern des Staatlichen Schulamts Tübingen. 
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B. Rechtsgrundlagen und Aufgaben der 
 beteiligten Akteure  

 

Schulbegleitung findet an der Schnittstelle zwischen Bildungssystem, Leistungssystem der 

Eingliederungshilfe (nach SGB XII und SGB VIII) und weiteren sozialen Sicherungssystemen 

(zum Beispiel: Krankenversicherung) statt. In diesem Abschnitt sollen daher zunächst 

 grundsätzliche Fragen und Probleme der Abgrenzung zwischen den Systemen „Schule“ 

und „Eingliederungshilfe“ thematisiert werden; 

 im Anschluss daran werden die Aufgaben und Möglichkeiten der Schulen auf der Grund-

lage des Schulgesetzes sowie entsprechender Rechtsverordnungen sowie 

 die rechtlichen Grundlagen für Leistungen der Eingliederungshilfe der Sozial- und Ju-

gendhilfeträger beschrieben;  

 schließlich wird eine Abgrenzung zu Leistungen anderer vorrangiger Leistungssysteme 

(SGB V, familien-unterstützende Hilfen nach SGB VIII) vorgenommen. 

 

 

1 Allgemeines - Abgrenzungsproblematik 

 

1.1 Zugang zu inklusiven Bildungsangeboten 

Das aktuell noch gültige Schulgesetz von Baden-Württemberg sieht für Kinder und Jugendli-

che mit einer Behinderung den Besuch einer Sonderschule vor, wenn sie den Bildungsgän-

gen der allgemeinen Schulen auch mit sonderpädagogischer Unterstützung nicht folgen 

können. Die Schulämter in Baden-Württemberg geben seit dem Schuljahr 2010/11 den An-

trägen von Eltern auf inklusive Beschulung in der Regel statt – auch wenn die Kinder dem 

Bildungsgang der aufnehmenden Schule nicht folgen können. Zieldifferenter Unterricht ist 

also faktisch bereits möglich, auch wenn er im bisherigen Schulgesetz noch nicht geregelt 

ist. Die Sozial- und Jugendhilfeträger sind an die Entscheidung des Schulamts gebunden. 

Das im Rahmen der Gesetzesänderung vorgesehene qualifizierte - aber eingeschränkte - 

Elternwahlrecht zwischen Sonderschule und allgemeiner Schule wirft zwar neue Fragen auf, 

ändert aber nichts daran. 

 

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 08.10.1997 –  

1 BvR 9/97 – muss behinderten Schülerinnen und Schülern eine integrative (inklusive) Be-

schulung in einer allgemeinen Schule zugestanden werden, wenn „eine Unterrichtung an der 

allgemeinen Schule mit sonderpädagogischer Förderung möglich ist, der dafür benötigte 

personelle und sächliche Aufwand mit vorhandenen Personal- und Sachmitteln bestritten 

werden kann und auch organisatorische Schwierigkeiten und schutzwürdige Belange Dritter 

der integrativen Beschulung nicht entgegenstehen.“  

 

 



 

1.2 Übersicht: Finanzierung der Schul- und Unterrichtskosten (einschließlich 

Fahrtkosten) 

Entstehende Kosten werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Regelungen wie folgt 

getragen: 

a) für Schulgebäude (bauliche Ausstattung / Schulausstattung), Lehr- und Lernmittel vom 

Schulträger (§ 48 Abs. 2 SchG, § 15 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz -FAG-). Die Schul-

träger der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes fallenden öffentlichen Schulen erhalten 

nach § 17 Abs. 1 FAG für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten 

(Sachkostenbeitrag). Die Höhe ist in § 2 der Schullastenverordnung (SchLVO geregelt.11 

Laut der Regelungen zum Schulversuch12 sind die Sachkostenbeiträge für Kinder mit An-

spruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch bei inklusiver Beschulung 

weiterhin dem zuständigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 

(Sonderschule) zugeordnet. Dieses soll die Mittel „passgenau auch an der besuchten all-

gemeinen Schule zum Einsatz…bringen“. In der aktuellen Praxis wird die Aufteilung und 

Weitergabe sehr unterschiedlich gehandhabt. 

b) für im Unterricht notwendige behinderungsbedingte individuelle technische Hilfsmittel 

vorrangig von der Krankenkasse, nachrangig vom Sozialhilfeträger (§ 33 SGB V, §§ 53ff. 

SGB XII);  

c) für Lehr- und Erziehungskräfte vom Land/Kultusverwaltung (§ 38 SchG, § 15 Abs. 1 

FAG, § 1 Schullastenverordnung – SchLVO-). Analog zu den Sachkosten werden auch 

die Personalressourcen für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein Sonderpäda-

gogisches Bildungsangebot bisher weiterhin grundsätzlich den zuständigen Sonderschu-

len zugeordnet. Von dort aus sollen sie passgenau auch an den besuchten allgemeinen 

Schulen zum Einsatz gebracht werden. 

d) für notwendige Fahrten zur Schule vorrangig vom Schulträger, der die Kosten gemäß 

§ 18 FAG vom Stadt- oder Landkreis des Schulortes im Rahmen der Schülerbeförderung 

erstattet bekommt.  

     Den Umfang der Kostenerstattung für die Schülerbeförderung sowie die Höhe der Eigen-

anteile regeln die Kreise im Rahmen ihrer Satzungsautonomie. Bei Schülern von Sonder-

schulen sind – abweichend von § 18 FAG Abs. 2, Nr. 3 – keine Höchstbeträge vorgese-

hen. Demnach werden Beförderungskosten für Fahrten in Sonderschulen in vollem Um-

fang übernommen. Oft sehen die Satzungen der Kreise hier auch eine Befreiung von den 

Eigenanteilen vor.  

     Die Beförderungskosten in allgemeine Schulen werden in Höhe der in der jeweiligen Sat-

zung festgelegten Grundsätze übernommen. Kosten, die den festgelegten Höchstbetrag 

überschreiten, werden im Rahmen der Schülerbeförderung nicht erstattet. Die Satzungen 

sind in vielen Fällen an die Erfordernisse der inklusiven Beschulung noch nicht angepasst. 

Bevor der Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

einzutreten hat, sollte daher zunächst geprüft werden, ob die Spielräume der Satzungsre-

gelung ausgeschöpft sind. Ist der darin festgelegte Umfang der Kostenerstattung nicht 
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 Zum 1.1. 2014 lag dieser Betrag z.B. für Haupt- und Werkrealschulen bei 1.176 Euro, bei Sonderschulen mit Förderschwer-

punkt „geistige Behinderung“ bei 5.137 Euro, beim Schwerpunkt „Körperbehinderung“ bei 4.630 Euro sowie beim Schwer-

punkt „Blindheit, Sehbehinderung“ bei 3.820 Euro jährlich. 
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 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Regelungen zur Umsetzung des Beschlusses des Ministerrats 

vom 3. Mai 2010 „Schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinderung“ vom 22.09.2010, S. 9f. 



 

ausreichend, um notwendige Beförderungskosten zu decken, kommt eine individuelle 

Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII (Hilfe zu ei-

ner angemessenen Schulbildung) in Betracht. Kosten notwendiger Begleitpersonen sind 

in der Regel Bestandteil der Schülerbeförderungskosten.13 (siehe auch Arbeitshilfe B 1).  

e) Kosten für notwendige Schulbegleiterinnen beziehungsweise Inklusionsassistenten der-

zeit vom Sozialhilfeträger oder Jugendhilfeträger (§§ 53 ff. SGB XII, § 35a SGB VIII). Im 

Rahmen verschiedener Rundschreiben empfehlen Landkreis- und Städtetag Baden-

Württemberg den Kreisen, für Aufwendungen, die in den Kernbereich der Aufgaben der 

Schule oder den weiteren Aufgabenbereich der Schule fallen, eine Kostenerstattung bei 

den zuständigen Regierungspräsidien geltend zu machen.14 Bei einer Ablehnung besteht 

die Möglichkeit einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg beim zuständigen Ver-

waltungsgericht. Ein gemeinsames Rundschreiben von KVJS, Landkreistag und Städtetag 

vom 3. Dezember 2014 gibt praktische Hinweise zum Verfahren.15 

 

1.3 Rechtliche Probleme der Aufgaben-Abgrenzung Schule - Eingliederungshilfe 

Bei der Abgrenzung der Aufgaben von Schule und Eingliederungshilfe wird in der aktuellen 

Rechtsprechung und in Rechtsgutachten generell unterschieden zwischen: 

 dem pädagogisch-unterrichtlichen Kernbereich der Schule, also den Aufgaben, die ein-

deutig in den Zuständigkeitsbereich der Lehrkräfte der allgemeinen Schule und Sonder-

pädagogik fallen und die somit grundsätzlich vom Land finanziert werden,  

 dem weiteren Aufgabenbereich der Schule („die Schulbildung begleitende Maßnahmen“), 

im Sinne eines grundsätzlich gemeinsamen Zuständigkeitsbereichs von Schule sowie 

Sozial- und Jugendhilfe;  

 Assistenzdiensten, also flankierenden Hilfestellungen bei alltäglichen Verrichtungen, die 

zwar die angemessene Schulbildung sicherstellen, aber nicht pädagogischer Natur sind 

und somit in den Zuständigkeitsbereich der Eingliederungshilfe fallen.  

Diese generelle, einrichtungs-unabhängige Dreiteilung ist zwar vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Rechtsprechung aus analytischen Gründen sinnvoll und kann eine erste Zuordnung 

erleichtern. Die konkrete Abgrenzung ist jedoch in der Leistungspraxis weiterhin sehr schwie-

rig: Weil die Bedarfe einzelner Schüler in Abhängigkeit von der jeweiligen schulischen Aus-

stattung sehr unterschiedlich sein können und verschiedene Unterstützungsangebote in der 

Unterrichtspraxis eng ineinandergreifen. Der pädagogische Kernbereich ist schulrechtlich 

und im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung nicht eindeutig definiert. Lediglich im § 54 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII wird aufgeführt, dass die „Bestimmungen über die Ermöglichung 

der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht“ von den Leistungen der Einglie-

derungshilfe unberührt bleiben. Dies verdeutlicht, dass die schulrechtlichen Verpflichtungen 

grundsätzlich neben den sozialhilferechtlichen stehen.16 
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 Vergleiche auch das Rundschreiben Nr. 734/2009 des Landkreistags Baden-Württemberg vom 14.08.2009 zu Begleitperso-

nen im Rahmen der Schülerbeförderung. 
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 Vergleiche insbesondere: Rundschreiben des Städtetags Nr. 24282/2014 sowie Rundschreiben des Landkreistages Nr. 

    487/2014 vom 02.06.2014. 
15

 Rundschreiben Nr. Dez.2-20/2014 Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg; Rundschreiben Nr. 

1043/2014 Landkreistag Baden-Württemberg sowie Rundschreiben Nr. R 25011/2014 Städtetag Baden-Württemberg 
16

 Vergleiche Kingreen-Gutachten, Teil 1, S. 34. 



 

Gleichzeitig stellt eine Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2012 

klar, dass eine Unterscheidung nach pädagogischen oder nichtpädagogischen / begleiten-

den Aufgaben bei der Entscheidung über die Schulbegleitung rechtlich nicht geboten sei, 

weil „...grundsätzlich alle Maßnahmen in Betracht kommen, die im Zusammenhang mit der 

Ermöglichung einer angemessenen Schulbildung geeignet und erforderlich sind, die Behin-

derungsfolgen zu beseitigen oder zu mildern...“17 Liegen alle sonstigen Voraussetzungen 

vor, könne eine Leistungsverpflichtung der Eingliederungshilfe allenfalls dann abgelehnt 

werden, wenn die Leistungsträger darauf verweisen können, dass die tatsächlich bestehen-

den Möglichkeiten innerhalb des schulischen Systems noch nicht ausgeschöpft sind.18 Da 

dies für die Träger der Eingliederungshilfe bedeutet, dass sie über die schulischen Möglich-

keiten informiert sein müssen, werden diese im Abschnitt B 2 differenziert beschrieben. 

 

1.4 Besonderheiten: Ganztagsschule 

Durch Einfügen des § 4a wurde in Baden-Württemberg mit Wirkung zum Schuljahr 2014/15 

die Ganztagsschule an allgemeinen Grundschulen sowie den Grundstufen der Förderschu-

len schulgesetzlich verankert. Ziel ist ein Ganztagsbetrieb an 70 Prozent der Grundschulen, 

an dem 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen werden im Gesetz nicht explizit genannt.19 Doch gilt für sie bereits jetzt § 15 

Abs. 4 Schulgesetz, dass sie an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, wenn sie auf-

grund der gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen gemeinsamen Bildungsgang in diesen 

Schulen folgen können. 

 

„Ganztagsschulen …verbinden an drei oder vier Tagen der Woche mit sieben oder acht Zeit-

stunden in einer rhythmisierten Tagesstruktur Unterricht, Übungsphasen und Förderzeiten, 

Bildungszeiten, Aktivpausen und Kreativzeiten zu einer pädagogischen und organisatori-

schen Einheit. Dabei sollen sie mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten.“20 Ganz-

tagsschulen können in verbindlicher Form eingerichtet werden (alle Schülerinnen und Schü-

ler einer Schule nehmen teil) oder in Wahlform (Eltern entscheiden individuell, ob sie ihr Kind 

für den Ganztagsbetrieb anmelden).  

Für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unterliegen die Zeiten des Ganztagsbe-

triebs - mit Ausnahme der Mittagspause - der Schulpflicht. Entsprechend gilt für diese Zei-

ten die Schulgeldfreiheit. Das Land weist den Schulen pro Gruppe von 25 Kindern im Ganz-

tagsbetrieb je nach gewähltem Modell zwischen 6 und 12 zusätzliche Lehrerwochenstunden 

zu. Die Schulen sollen die Möglichkeit haben, bis zu 50 Prozent dieses Stundenkontingents 

zu monetarisieren, um davon Personal, das Kooperationspartner einbringen, zu bezahlen. 

Mit den wesentlichen außerschulischen Partnern hat das Kultusministerium eine Rahmen-

vereinbarung “Kooperationsoffensive Ganztagsschule - Ganztagsschule öffnen - Netzwerke 

bilden - Kinder und Jugendliche stärken“ abgeschlossen, die auch vom KVJS unterzeichnet 

wurde.21 
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 BSGE 110, 301, zitiert im Kingreen-Gutachten, Teil 1, S. 34. 
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 Vergleiche DIJUF-Rechtsgutachten, S. 23. 
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 Vergleiche § 4a Schulgesetz für Baden-Württemberg: Landesrecht BW SchG | Landesnorm Baden-Württemberg | Schulge-

setz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 | Textnachweis ab: 01.01.2005 
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 § 4a Absatz 1 des Gesetzentwurfs. 
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 URL: http://www.km-bw.de/,Lde/1890653/?LISTPAGE=131491 (Stand 13.06.2014). 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW&max=true&aiz=true


 

Für die Betreuung während der Mittagspause haben Land und Kommunen sich auf einen 

Kompromiss verständigt: Die Bereitstellung des Essens sowie die Aufsichtsführung und Be-

treuung der Schüler beim Mittagessen obliegen dem Schulträger. Die Pausenaufsicht außer-

halb der Essenszeit wird vom Land wahrgenommen. Die Gemeinden beteiligen sich an den 

Kosten in Form eines pauschalen Ausgleichs. Für jeweils 80 Schülerinnen und Schüler wird 

eine Aufsichtsperson mit einem kalkulierten Stundensatz von derzeit 15 € eingerechnet, wo-

bei für jede Schule ein Sockel von mindestens zwei Aufsichtspersonen gilt. Während für die 

Zeiten des Ganztagsbetriebs die Schulgeldfreiheit gilt, kann für das Mittagessen sowie für 

Betreuungszeiten, die über den im Gesetz genannten zeitlichen Rahmen hinausgehen, ein 

Entgelt erhoben werden.22 

 

Für die Teilhabe von Kindern mit Behinderung an allgemeinen Ganztagsschulen gibt es der-

zeit mit Ausnahme der Gemeinschaftsschulen23 keine speziellen Regelungen – weder im 

Schulgesetz noch im Rahmen des Schulversuchs. Unstrittig ist: Auch für teilnehmende Schü-

lerinnen und Schüler mit Behinderung besteht während des Ganztagsbetriebs Schulpflicht. 

Wenn sie zur Erfüllung der Schulpflicht auf zusätzliche individuelle Assistenz angewiesen 

sind, muss diese gewährleistet sein. Das Land ist für den rhythmisierten Ganztagsbetrieb mit 

Ausnahme des Mittagsbandes in vollem Umfang zuständig; daher fallen auch notwendige 

Assistenz- und pädagogische Unterstützungsangebote während dieses Zeitfensters grund-

sätzlich in den Zuständigkeitsbereich des Landes. Für das Mittagessen sowie die Mittags-

pause vor und nach dem Essen haben die kommunalen Schulträger die (Mit-)Verantwortung.  

 

Nach aktueller Rechtslage können bei Kindern mit einer festgestellten körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung zur Abdeckung eines individuellen behinderungsspezifischen 

Mehrbedarfs auch ergänzende Leistungen der Eingliederungshilfe zum Tragen kommen. 

Beim Ganztagsbetrieb ergeben sich zusätzliche Schnittstellen und Abgrenzungsprobleme 

zwischen Schule sowie Sozial- und Jugendhilfe. Die Besonderheiten im Ganztagsbetrieb 

sollten daher bei der zum Schuljahr 2015/16 geplanten Änderung des Schulgesetzes zur 

Umsetzung der UN-Konvention mit aufgegriffen und auch in diesem Bereich die Verantwort-

lichkeiten eindeutig geklärt werden.24 

 

2 System Schule 

Nach § 15 Abs. 4 des derzeitigen Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) ist die För-

derung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung grundsätzlich Aufgabe aller Schular-

ten: „Behinderte Schüler werden in allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie aufgrund der 

gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen Bildungsgang dieser Schulen folgen können. Die 

allgemeinen Schulen werden hierbei von den Sonderschulen (zukünftig: Sonderpädagogi-

sche Bildungs- und Beratungszentren) unterstützt.“  

Bereits im Rahmen der Regelungen zum Schulversuch wurde zusätzlich die Möglichkeit ei-

nes zieldifferenten gemeinsamen Unterrichts vorgesehen. Die allgemeinen Schulen sollen im 
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 § 4a Abs. 3. 
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 § 8a Schulgesetz regelt in Absatz 1, dass die Gemeinschaftsschule auch Schülern offen steht, die ein Recht auf den Besuch 

einer Sonderschule haben. Absatz 3 bestimmt, dass die Gemeinschaftsschule als Ganztagsschule geführt wird. 
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Auf Seite 51 der Landtagsdrucksache 15 / 5259 wird die entsprechende Stellungnahme des KVJS im Anhörungsverfahren wie 

folgt wiedergegeben: „Den Belangen behinderter Kinder im Rahmen des inklusiven Schulbesuchs soll Rechnung getragen 

werden. Auch für diese Schüler muss die Möglichkeit des Ganztagsbetriebs gesichert werden. Bei Neueinrichtungen soll 

auch das Raumkonzept mit Barrierefreiheit umgesetzt werden.“ 



 

Hinblick auf die Schüler, die dem Bildungsgang der Schule nicht folgen können, „angemes-

sene Vorkehrungen“ treffen. Darüber hinaus wird wiederum auf die unterstützende Funktion 

der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hingewiesen.25 

 

Allgemeine Schulen („Regelschulen“) sind verpflichtet, zunächst die Möglichkeiten der eige-

nen Schule zu prüfen und entsprechende Förderpläne zu entwickeln und umzusetzen. Bei 

einem darüber hinausgehenden Förder- und Beratungsbedarf ist ein gestuftes pädagogi-

sches Verfahren vorgesehen. 

 

Externe Unterstützung können die Schulen dabei nicht nur von Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen, sondern auch durch weitere Hilfen und Beratungsangebote im Bereich 

der Staatlichen Schulämter erhalten (zum Beispiel Einschalten einer Beratungslehrkraft, der 

schulpsychologischen Beratungsstelle, der Autismusbeauftragten beim Schulamt…). Eine 

Zusammenschau schulischer Unterstützungsmöglichkeiten bietet unter anderem die Hand-

reichungsreihe „Förderung gestalten: Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 

und Behinderungen“ des Landesinstituts für Schulentwicklung, Modul A „Förderung an Schu-

len“.26 Wichtige Hinweise für einzelne Zielgruppen bieten insbesondere auch die Module D 

„Herausforderndes Verhalten“ sowie E „Chronische Erkrankungen“. Aktuell vorbereitet wird 

eine weitere Handreichungsreihe zum Thema „Inklusive Bildung“.  

 

Die zentralen schulischen Unterstützungsmöglichkeiten werden im Folgenden aufgeführt: 

 

2.1 Sonderpädagogisches Bildungsangebot  

Stellt das Staatliche Schulamt für besonders förderbedürftige und behinderte Schülerinnen 

und Schüler den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot fest, so kann die-

ses in einer Sonderschule oder inklusiv in einer allgemeinen Schule eingelöst werden. Der 

Unterricht orientiert sich am Bildungsplan des jeweiligen schulischen Bildungsangebotes, für 

das ein Anspruch besteht (zum Beispiel der Sonderschule mit Förderschwerpunkt „geistige 

Entwicklung“ oder „Körperliche Entwicklung“) und am Bedarf der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler (Individualisierung und Lebensweltorientierung).  

Nach den Konzepten des „Individuellen Förderns in der Schule durch Beobachten, Beschrei-

ben, Bewerten, Begleiten“ (BBBB) und der „Individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung“ 

(ILEB) gestaltet die Schule Bildungsangebote, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine 

Stärken und Begabungen so zu entwickeln, dass er damit die gestellten Anforderungen be-

wältigen kann und für sich ein höheres Maß an Aktivität und Teilhabe erreicht. 

Die Schule erhebt die individuellen Potenziale und den Förderbedarf und sorgt für die konti-

nuierliche und individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung (ILEB). Es werden Ziele verein-

bart und laufend fortgeschrieben. Die Vereinbarungen, Ergebnisse und Erkenntnisse aus 

Diagnostik, kooperativer Förderplanung, individuellem Bildungsangebot und individueller 

Leistungsfeststellung sind in geeigneter Form zu dokumentieren. 

Sollte eine Schulbegleitung notwendig sein, muss ihre Notwendigkeit aus dieser Dokumenta-

tion hervorgehen. 
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vom 3. Mai 2010, S. 5. 
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 Landesinstitut für Schulentwicklung. Handreichungsreiche „Förderung gestalten“, Stuttgart 2011, Modul A, S. 5. Ebenso:  

    Modul D „Herausforderndes Verhalten“ sowie Modul E „Chronische Erkrankungen“. 



 

Zieldifferente Formen des gemeinsamen Unterrichts als inklusive Angebote in allgemeinen 

Schulen können gruppenbezogen oder einzelfallbezogen stattfinden. In der Regel soll die 

gruppenbezogene Lösung angestrebt werden, weil es hier leichter ist, die notwendigen son-

derpädagogischen Ressourcen zur Umsetzung des Zwei-Pädagogen-Prinzips zur Verfügung 

zu stellen. 

Grundsätzlich müssen die Staatlichen Schulämter prüfen, ob ein Kind einzelfallbezogen oder 

im Rahmen eines gruppenbezogenen Bildungsangebotes beschult werden soll und dies do-

kumentieren. 

 

2.2 Sonderpädagogisches Beratungs- und Unterstützungsangebot 

Auch Schülerinnen und Schüler, für die kein sonderpädagogisches Bildungsangebot bean-

tragt oder gewährt wird, können Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs- und 

Unterstützungsangebot im Rahmen der sonderpädagogischen Individualhilfe haben. Die 

Unterstützung erfolgt in der Regel durch sonderpädagogische Dienste. „Die Mindestzahl der 

Lehrerwochenstunden für die sonderpädagogische Individualhilfe wird vom Kultusministeri-

um für jede obere Schulaufsichtsbehörde festgelegt…. Die oberen Schulaufsichtsbehörden 

weisen die Lehrerwochenstunden der jeweiligen unteren Schulaufsichtsbehörde gesondert 

und zweckgebunden zu. Über die weitere Verteilung auf die Förderschulen, Schulen für Er-

ziehungshilfe und Schulen für Sprachbehinderte entscheidet die untere Schulaufsichtsbe-

hörde im Zusammenwirken mit den entsprechenden Schulen.  

 

Für die Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen sind die über die 

vorgenannte Mindestzahl hinausgehenden Lehrerwochenstunden in den einzelnen Schular-

ten je nach den örtlichen Verhältnissen bereitzustellen, wobei ein Ausgleich zwischen den 

beteiligten Schularten anzustreben ist. 

Darüber hinaus können die unteren Schulaufsichtsbehörden für die Betreuung blinder, seh-, 

hör- oder körperbehinderter Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen für je vier 

Fördereinheiten pro Woche vier Lehrerwochenstunden erhalten.27 

 

Schulen und Schulamt sollten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Schulbe-

gleitung dokumentieren, dass sie die in Frage kommenden zusätzlichen Fördereinhei-

ten beantragt haben.  

 

2.3 Differenzierungskontingent für Sonderschulen 

Aus den über die Direktzuweisung hinausgehenden Stunden bilden die unteren Schulauf-

sichtsbehörden das Differenzierungskontingent. Daraus weisen sie den Schulen gezielt zum 

Ausgleich pädagogischer, organisatorischer oder örtlicher schulischer Besonderheiten oder 

zur Einrichtung zusätzlicher Angebote im sonderpädagogischen Dienst und für die Lehrerre-

serve Lehrerwochenstunden zu. Für einen effizienten Ressourceneinsatz ist dabei Sorge zu 

tragen. 

Private Sonderschulen erhalten keine Lehrerstunden-Direktzuweisung und kein Differenzie-

rungskontingent von den Schulämtern; ihre Zuweisung erfolgt vom Land standortscharf. 

 

                                                
27

 siehe jährliche Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur Eigenständigkeit der Schulen und 

Unterrichtsorganisation (Organisationserlass 



 

2.4 Stundenzuschläge für schwerbehinderte Schüler in Sonderschulen G 

Für schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler erhalten Sonderschulen mit dem Förder-

schwerpunkt „geistige Behinderung“ und entsprechende Abteilungen anderer Sonderschulen 

einen Zuschlag von je zwei Lehrerwochenstunden Fachlehrkraft (G oder K) und 0,5 Lehrer-

wochenstunden Sonderschullehrkraft. 

Die Zahl der schwerstbehinderten Schülerinnen und Schüler ist im Einzelfall auf Vorschlag 

der Schule unter Anlegung eines strengen Maßstabes von der unteren Schul-

aufsichtsbehörde festzustellen. 

 

2.5 Maßnahmen entsprechend der Handreichung Autismus (alle Schulen) 

Siehe: Handreichung zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autisti-

schen Verhaltensweisen (Juni 2009) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift „Kinder und 

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen“ (22. August 2008); (K.u.U. 

2008, S. 149 und S. 179)- Grundlagen - Auftrag der Schulen – Umsetzungshilfen (siehe auch 

„Arbeitshilfen und Beispiele“ am Ende des Kapitels) 

 

2.6  Nachteilsausgleich 

siehe Verwaltungsvorschrift „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Be-

hinderungen“, Nachteilsausgleich (siehe auch „Arbeitshilfen und Beispiele“ am Ende des 

Kapitels). 

 

Der Nachteilsausgleich für Schüler mit besonderem Förderbedarf oder für behinderte Schü-

ler lässt das Anforderungsprofil unberührt und bezieht sich auf Hilfen, mit denen die Schüler 

in die Lage versetzt werden, diesem zu entsprechen. Die Art und Weise solcher Hilfen hängt 

von den Umständen des Einzelfalles ab.  

Zum einen können die allgemeinen Rahmenbedingungen auf die besonderen Probleme ein-

zelner Schüler Rücksicht nehmen. Daneben sind auch besondere, nur auf einzelne Schüler 

bezogene Maßnahmen des Nachteilsausgleichs möglich, insbesondere durch eine Anpas-

sung der Arbeitszeit oder durch die Nutzung von besonderen technischen oder didaktisch-

methodischen Hilfen. Auch ist es möglich, die Gewichtung der schriftlichen, mündlichen und 

praktischen Leistungen im Einzelfall anzupassen; allerdings muss jede dieser Leistungsarten 

eine hinreichende Gewichtung behalten. Im Rahmen des Nachteilsausgleiches ist es inso-

weit auch möglich von den äußeren Rahmenbedingungen einer Prüfung abzuweichen. 

 

2.7 Medienberatungszentren 

Im Zusammenhang mit der inklusiven Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer 

Körper- und Sinnesbehinderung ergibt sich häufig ein Bedarf an der Anpassung von Unter-

richtsmaterialien. Die Schulen können hierbei Unterstützung durch die Medienberatungszen-

tren an den Sonderschulen für Blinde, Seh- und Körperbehinderte in Anspruch nehmen. 

 

2.8  Medikamentengabe bei chronischen Krankheiten in Schulen 

Laut einer Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom Februar 2013 (siehe auch „Ar-

beitshilfen und Beispiele“ am Ende des Kapitels) sind zwar die ständige medizinische Ver-

sorgung mit Medikamenten, die Überwachung der Medikamentengabe oder eine ständige 

Kontrolle keine eigenständigen Aufgaben der Schule im Rahmen ihres Bildungsauftrags; 



 

diese Aufgaben können aber im Zusammenhang mit dem Erziehungs- und Betreuungsauf-

trag von der Schule übernommen werden, wenn sie im Auftrag der Eltern und auf schriftliche 

Anweisung eines Arztes erfolgen. Weitere Voraussetzungen sind, dass die Schülerinnen und 

Schüler selbst zur Medikamenteneinnahme nicht in der Lage sind, die Schüler die Medika-

mentengabe durch die Lehrkraft akzeptieren und die Lehrkräfte sich die Aufgabe als medizi-

nische Laien selbst zutrauen (Prinzip der Freiwilligkeit). Medikamentenverabreichungen, die 

in der Regel von medizinischem Fachpersonal vorgenommen werden (zum Beispiel Sprit-

zen) dürfen von der Schule nicht durchgeführt werden. 

 

Die Verwaltungsvorschrift enthält spezielle Informationen und Regelungen für Kinder mit 

Diabetes mellitus. Dort ist formuliert, dass „ein an Diabetes erkrankter Schüler…einen ver-

fassungsrechtlichen Anspruch auf Aufnahme in eine seiner Begabung entsprechende Schu-

le“ hat. Bei Aufnahme eines Schülers mit dieser Erkrankung müssen alle Lehrkräfte über 

Anzeichen einer Unterzuckerung informiert werden; es wird empfohlen, dass sich mindes-

tens zwei Lehrkräfte einschlägig fortbilden. Darüber hinaus sollte eine Rufbereitschaft mit 

den Eltern vereinbart werden. Die Eltern tragen die Verantwortung, dass die Insulinpumpe 

während des Unterrichts sachgemäß bedient wird (durch die Schüler selbst, im Rahmen der 

Behandlungspflege durch medizinisches Fachpersonal oder die Eltern). Auf freiwilliger Basis 

können die Lehrkräfte die Blutzuckerkontrolle mittels Stechhilfe durchführen, wenn die Schü-

ler dazu nicht in der Lage sind. Auch die Bedienung einer Insulinpumpe kann von einer Lehr-

kraft auf freiwilliger Grundlage übernommen werden, aber nur nach dem Besuch einer ent-

sprechenden Fortbildung. Auch ohne diese Voraussetzung kann die Lehrkraft eine Teilver-

antwortung übernehmen, indem sie die betroffenen Schüler an die Blutzuckermessung und 

Betätigung der Insulinpumpe erinnert. Haftungsrechtlich sind die Lehrkräfte gemäß §§ 104 

SGB VII vor Schadenersatzansprüchen geschützt. 

 

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift 

„Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ und Behinderungen vom 8. März 

1999 in der Fassung von 2009 (B 1) 

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift zur 

Eigenständigkeit der Schulen und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2012/13 (jährli-

cher Organisationserlass) (B 2)  

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Handreichung zur schuli-

schen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen 

(2009) (B 3) 

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem 

Sozialministerium vom 04.02.2013: Verwaltungsvorschrift „Verabreichung von Medika-

menten bei chronischen Krankheiten in Schulen“. (B 4). 
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Verwaltungsvorschrift vom 8. März 1999  


 


Az.: IV/1-6500.333/61 


 


Fundstelle: K. u. U. 1999, S. 45 


Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 22.08.2008 (K. u. U. 


2008, S. 149 ber. S. 179) 


 


1.  


Allgemeine Ziele und Grundsätze 
 


Die Förderung von Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: 


Schüler) mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen ist 


Aufgabe in allen Schularten. Besondere Förderbedürfnisse kön-


nen sich insbesondere ergeben bei Schwierigkeiten im Lesen o-


der Rechtschreiben, in Mathematik, bei mangelnden Kenntnissen 


in der deutschen Sprache (vgl. hierzu Verwaltungsvorschrift zur 


Sprachförderung vom 1. August 2008, K.u.U. S. 57), bei beson-


deren Problemen im Verhalten und in der Aufmerksamkeit, bei 


chronischen Erkrankungen, bei Behinderungen oder bei einer 


Hochbegabung. Die individuellen Lern- und Entwicklungsvoraus-


setzungen der Kinder und Jugendlichen bestimmen den Unter-


richt und erfordern Differenzierung und Individualisierung. Für 


die persönliche und schulische Entwicklung von Kindern und Ju-


gendlichen ist es von grundlegender Bedeutung, dass ihre Lern- 


und Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Schulstufen erkannt 


werden.  
 


Eine fortlaufende Beobachtung der Lernentwicklung, kontinuierli-


che Lernstandsdiagnosen, Elternberatung, ggf. die Erstellung von 


Förderplänen und die Durchführung von Fördermaßnahmen ge-


hören zu den Aufgaben der Schule unter verantwortlicher Koor-


dination der Schulleiterin oder des Schulleiters (im Folgenden: 



http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz1
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Schulleiter). Schulische Förderkonzepte werden unter Einbezie-


hung von verbindlichen Diagnose- und Vergleichsarbeiten klas-


senübergreifend, klassenbezogen oder individuell entwickelt; sie 


können auch schul- und schulartübergreifend konzipiert werden.  
 


Der Erfolg von Förderung hängt entscheidend davon ab, dass der 


Bedarf rechtzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen ein-


geleitet werden. Hierfür ist eine Zusammenarbeit der Lehrerin-


nen und Lehrer (im Folgenden: Lehrer), auch der speziell qualifi-


zierten Lehrer, Schulleiter und Eltern, ggf. mit Partnern im au-


ßerschulischen Bereich, notwendig, aber auch eine Kooperation 


zwischen Kindergarten und Grundschule sowie der Grundschule 


mit den hierauf aufbauenden Schulen und der allgemeinen Schu-


len mit den Sonderschulen.  
 


Zur Beratung von frühzeitigen Präventionsmaßnahmen und För-


dermaßnahmen kann die Schule Experten insbesondere aus dem 


Kreis der Beratungslehrer, schulpsychologischen Beratungsstel-


len und der Sonderpädagogen sowie andere an der Fördermaß-


nahme Beteiligte einbeziehen. Mit Zustimmung der Eltern können 


in diesen Klärungsprozess Erkenntnisse aus Diagnose- und För-


dermaßnahmen im Vorfeld und Umfeld der schulischen Förde-


rung einschließlich der Jugendhilfe, einbezogen werden.  
 


Soweit für unterstützende Maßnahmen weitere Leistungs- und 


Kostenträger erforderlich sind, werden sie frühzeitig in den Ent-


scheidungsprozess einbezogen. Die Einrichtung besonderer För-


derklassen bedarf der Zustimmung des Schulträgers.  
 


2.  


Aufgaben der Schule 
 


2.1.  


Fördermaßnahmen an allgemeinen Schulen 
 


Die Erkenntnisse aus den Lernstandsbeobachtungen und -


diagnosen bedingen Art und Form der Förderung. Förderung er-


folgt in der Klasse durch Maßnahmen der inneren Differenzie-


rung. Dafür verantwortlich ist im Rahmen des schulischen För-
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derkonzepts der Klassen- bzw. Fachlehrer. Ist ein weiterer För-


derbedarf feststellbar, können allgemeine Stütz- und Förderkurse 


eingerichtet werden. 
 


Für Schüler, die Anhaltspunkte für einen darüber hinausgehen-


den Förderbedarf aufweisen, ist ein gestuftes pädagogisches Ver-


fahren notwendig. Dieses leitet der Klassenlehrer im Einverneh-


men mit dem Schulleiter ein. Die beteiligten Lehrer klären nach 


der differenzierten Ermittlung des Lernstandes und des Lernum-


feldes in Beratung mit den Eltern und ggf. schulischen Experten 


den besonderen Förderbedarf. Danach beschließt die Klassenkon-


ferenz im Benehmen mit dem Schulleiter die besonderen För-


dermaßnahmen auf der Grundlage einer diagnosegeleiteten För-


derplanung. Die Förderung kann außerhalb der Regelklasse in 


Fördergruppen bzw. Förderklassen, in Ausnahmefällen auch als 


zeitlich befristeter Einzelunterricht, stattfinden und wird von da-


für qualifizierten Lehrkräften erteilt. Klassenunterricht und För-


dermaßnahmen werden eng abgestimmt. Die Förderung und 


Entwicklung wird nachvollziehbar dokumentiert. Ihre Wirksam-


keit wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft.  
 


Soweit sich Maßnahmen als notwendig erweisen, die von der ein-


zelnen Schule nicht leistbar sind, werden im Zusammenwirken 


von Schule und Eltern weitere schulische und außerschulische 


Partner, insbesondere die zuständige Schulaufsichtsbehörde, der 


Schulträger oder der zuständige örtliche Träger der Jugendhilfe 


oder der Sozialhilfe einbezogen. Die Koordination erfolgt ggf. 


durch die Schulaufsichtsbehörde. 
 


Die Lehrerwochenstunden für die Fördermaßnahmen werden auf 


der Basis eines schulischen Förderkonzeptes aus dem Pool der 


Schulaufsichtsbehörden (siehe jeweils gültige Fassung der Ver-


waltungsvorschrift „Eigenständigkeit der Schule und Unterrichts-


organisation“) entnommen. 
 


2.2  


Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten in Ma-


thematik 
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Bei Schülern mit besonderen Schwierigkeiten in der mathemati-


schen Begriffsbildung und beim mathematischen Denken und 


Handeln kommt der frühzeitigen Erkennung und Förderung eine 


besondere Bedeutung zu. 
 


Mit dem Erfassen der individuellen Fähigkeiten zu Beginn des An-


fangsunterrichts wird das Risiko später auftretender Schwierig-


keiten in Mathematik erkennbar. Spätestens ab dem Anfangsun-


terricht soll bei den Schülern eine Beobachtung der Lernvoraus-


setzungen für Mathematik in Verbindung mit einer kontinuierli-


chen Lernstands- und Lernprozessbeobachtung erfolgen. Im Be-


darfsfall werden geeignete diagnostische Verfahren eingesetzt. 
 


Um in der Grundschule den Förderprozess zur Behebung der be-


sonderen Schwierigkeiten in Mathematik zu unterstützen, wird 


auf die Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs nach Ziffer 2.3.1 


hingewiesen. 
 


2.3  


Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung, Nachteilsausgleich 
 


2.3.1  


Allgemeine Grundsätze 


Die schulische Leistungsmessung steht im Dienst der Chancen-


gleichheit. Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft 


oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung 


entsprechende Erziehung und Ausbildung. Um dieses Recht ein-


zulösen, ist eine Leistungsmessung erforderlich, die sich nach 


einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Anforderungsprofil 


richtet. Die hierauf beruhende Notengebung bildet die Grundlage 


für Schullaufbahnentscheidungen. 


Die Chancengleichheit ist eine Ausformung des Gleichheitssatzes 


nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ("Alle Menschen sind vor 


dem Gesetz gleich"). Dieser Satz verlangt nicht, bei allen Men-


schen die gleichen Handlungsmuster anzulegen. Der Gleichheits-


satz bedeutet vielmehr, dass die Menschen vor dem Gesetz nach 


den gleichen Maximen zu behandeln sind, dass also Lebenssach-


verhalte, die von ihrem Wesen her gleich sind, auch rechtlich 


gleichgestellt werden müssen; der Gleichheitssatz bedeutet aber 
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auch umgekehrt, dass bei Lebenssachverhalten, die von ihrem 


Wesen her ungleich sind, von Rechts wegen zu differenzieren ist. 


Insofern kann es auch rechtlich geboten sein, Nachteile von 


Schülern mit besonderem Förderbedarf oder mit Behinderungen 


auszugleichen.  
 


Dieser auf dem Gleichheitssatz beruhende Anspruch zur Differen-


zierung muss aber - wiederum aus Gründen der Gleichbehand-


lung aller Schüler - eine Grenze finden: Die Anforderungen in der 


Sache selbst dürfen nicht eigens für einzelne Schüler herabge-


setzt werden. Die Hilfestellungen für den Schüler ebnen ihm also 


Wege zu dem schulartgemäßen Niveau; dieses Niveau dann zu 


erreichen, kann aber auch Schülern mit besonderem Förderbe-


darf oder Behinderungen nicht erlassen werden. 


Der Nachteilsausgleich für Schüler mit besonderem Förderbedarf 


oder für behinderte Schüler lässt daher das Anforderungsprofil 


unberührt und bezieht sich auf Hilfen, mit denen die Schüler in 


die Lage versetzt werden, diesem zu entsprechen. Die Art und 


Weise solcher Hilfen hängt von den Umständen des Einzelfalles 


ab. Zum einen können die allgemeinen Rahmenbedingungen auf 


die besonderen Probleme einzelner Schüler Rücksicht nehmen. 


Daneben sind auch besondere, nur auf einzelne Schüler bezoge-


ne Maßnahmen des Nachteilsausgleichs möglich, insbesondere 


durch eine Anpassung der Arbeitszeit oder durch die Nutzung 


von besonderen technischen oder didaktisch- methodischen Hil-


fen. Auch ist es möglich, die Gewichtung der schriftlichen, münd-


lichen und praktischen Leistungen im Einzelfall anzupassen; al-


lerdings muss jede dieser Leistungsarten eine hinreichende Ge-


wichtung behalten. Im Rahmen des Nachteilsausgleiches ist es 


insoweit auch möglich von den äußeren Rahmenbedingungen ei-


ner Prüfung abzuweichen.  


Solche besonderen, auf einzelne Schüler bezogenen Maßnahmen 


des Nachteilsausgleiches sind nur in besonders begründeten 


Ausnahmefällen gerechtfertigt; in den beruflichen Schulen sind 


sie nur möglich, soweit sie mit den jeweiligen spezifischen Aus-


bildungszielen vereinbar sind. Mit bindender Wirkung für die 


Fachlehrer obliegt die Entscheidung der Klassen- oder Jahr-


gangsstufenkonferenz, soweit deren Mitglieder den Schüler un-


terrichten, unter Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuzie-
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hung eines Beratungs- oder Sonderschullehrers, schulischer An-


sprechpartner, LRS-Fachberater oder in Ausnahmefällen der ört-


lich zuständigen schulpsychologischen Beratungsstelle; die Klas-


sen- oder Jahrgangsstufenkonferenz kann außerschulische Stel-


lungnahmen oder Gutachten in ihre Entscheidungsfindung einbe-


ziehen. Die betroffenen Schüler und Eltern werden frühzeitig in 


die Entscheidungsfindung einbezogen. Maßnahmen des Nach-


teils-ausgleiches können in der Klasse begründet und erläutert 


werden. Maßnahmen des Nachteilsausgleiches werden nicht im 


Zeugnis vermerkt.  


Mögliche Härten, die sich aus dem für alle Schüler gleichermaßen 


geltenden Anforderungsprofil ergeben, können mit den jeweiligen 


bestehenden Ermessungsspielräumen gemildert werden, insbe-


sondere bezüglich Nachlernfristen, Ausnahmeregelungen bei Ver-


setzungsentscheidungen, zusätzlichen Wiederholungen von Klas-


sen oder Jahrgangsstufen, Ergänzungen der Noten durch verbale 


Beurteilungen oder Ausnahmeregelungen bei der Aufnahme in 


weiterführende Schulen.  


2.3.2  


Besonderheiten bei Schülern mit Schwierigkeiten im Lesen oder 


Rechtschreiben 
 


Vom Prinzip, dass für alle Schüler gleichermaßen das jeweilige 


Anforderungsprofil gilt, sind im Hinblick auf die besonderen Prob-


leme des Schriftspracherwerbs in der Grundschule und in den 


unteren Klassen der auf der Grundschule aufbauenden Schular-


ten Ausnahmen möglich.  
 


Bis Klasse 6 gelten in den Fächern Deutsch und Fremdsprache 


für Schüler, deren Leistungen im Lesen oder im Rechtschreiben 


dauerhaft, d. h. in der Regel etwa ein halbes Jahr, geringer als 


mit der Note ausreichend bewertet wurden, additiv oder alterna-


tiv folgende Formen der Leistungsmessung und Leistungsbewer-


tung: 


- 


Die Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben werden - auch für 


die Berechnung der Zeugnisnote - zurückhaltend gewichtet.  


- 


Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der 
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Rechtschreibleistung kann der Lehrer eine andere Aufgabe stel-


len, die eher geeignet ist, einen individuellen Lernfortschritt zu 


dokumentieren; auch kann der Umfang der Arbeit begrenzt wer-


den. 


- 


Zur Dokumentation des Lernfortschritts werden nach pädagogi-


schem Ermessen die Leistungen im Rechtschreiben als Ersatz der 


Note oder ergänzend zur Note schriftlich erläutert.  


In den übrigen Fächern werden die Rechtschreibleistungen nicht 


gewertet. 
 


Ab Klasse 7 gilt dies nur in besonders begründeten Ausnahmefäl-


len, wenn davon auszugehen ist, dass die Lese- oder Recht-


schreibschwäche nicht auf eine mangelnde allgemeine Begabung 


oder auf mangelnde Übung zurückzuführen ist, sondern ein kom-


plexes Feld an Ursachen für einen gestörten oder verzögerten 


Schriftspracherwerb vorliegt oder die Lese- oder Rechtschreib-


schwäche eine auf medizinischen Gründen beruhende Teilleis-


tungsstörung ist.  
 


Die Entscheidung, ob im Einzelfall von dem Anforderungsprofil 


abzuweichen ist, trifft jeweils die Klassenkonferenz unter dem 


Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuziehung der in Ziffer 


2.3.1 genannten weiteren Stellen. Wenn die Note unter zurück-


haltender Gewichtung für Rechtschreiben oder Lesen gebildet 


wurde, wird dies in der Halbjahresinformation und im Zeugnis 


unter "Bemerkungen" festgehalten. Wenn es pädagogisch ver-


tretbar ist, kann mit Zustimmung der Eltern von der zurückhal-


tenden Gewichtung abgesehen werden.  
 


In den Abschlussklassen, außer den Abschlussklassen der Grund-


schulen, und in den Jahrgangsstufen des Gymnasiums sind Aus-


nahmen von der Verbindlichkeit des allgemeinen Anforderungs-


profils, insbesondere eine zurückhaltende Gewichtung bei der 


Leistungsmessung, nicht mehr möglich. Allerdings gelten auch 


hier die in Ziffer 2.3.1 genannte allgemeinen Grundsätze zum 


Nachteilsausgleich.  
 


Zur Information der weiterführenden Schulen bietet die Grund-
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schule den Eltern an, auf einem Beiblatt zur Grundschulempfeh-


lung die Lese- oder Rechtschreibschwäche einschließlich der 


durchgeführten Fördermaßnahmen zu dokumentieren. Wechselt 


ein Schüler während des laufenden Bildungsganges in eine ande-


re Schule, so können Informationen zu dem besonderen Förder-


bedarf dann weitergegeben werden, wenn sie zur Erfüllung der 


pädagogischen Aufgaben der aufnehmenden Schule erforderlich 


sind.  
 


3.  


Klärung des sonderpädagogischen Förderbedarfes und 


sonderpädagogische Hilfen in allgemeinen Schulen 
 


3.1.  


Schulgesetzlicher Rahmen 
 


Schüler mit Behinderungen besuchen die allgemeine Schule, 


wenn sie dort nach den pädagogischen, finanziellen, personellen 


und organisatorischen Möglichkeiten dem Bildungsgang folgen 


können; die allgemeinen Schulen werden hierbei von den Son-


derschulen unterstützt. Behinderte Schüler, bei denen sich dies 


als nicht möglich erweist, erfahren rechtzeitig eine sonderpäda-


gogische Förderung in den Sonderschulen. Die Entscheidung 


über den Besuch der Sonderschule trifft die untere Schulauf-


sichtsbehörde; dabei wird das Einvernehmen mit den Erzie-


hungsberechtigten angestrebt. 
 


Den allgemeinen Schulen und Sonderschulen ist aufgegeben, pä-


dagogische und soziale Begegnungsfelder zwischen behinderten 


und nicht behinderten Schülern zu schaffen, die gemeinsame Un-


terrichtsveranstaltungen einschließen können. Außenklassen der 


Sonderschulen in allgemeinen Schulen stärken das soziale und 


pädagogische Miteinander. 
 


3.2  


Sonderpädagogische Dienste 
 


Die allgemeine Schule wird von sonderpädagogischen Diensten 


unterstützt, wenn aufgrund einer Behinderung oder aufgrund be-
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sonderer Entwicklungsprobleme ein sonderpädagogischer För-


derbedarf oder jedenfalls deutliche Anhaltspunkte eines solchen 


Bedarfes vorliegen. Diese Dienste werden im Rahmen der Koope-


ration der Sonderschulen mit den allgemeinen Schulen geleistet 


und von der unteren Schulaufsichtsbehörde im Zusammenwirken 


mit den betroffenen Schulen eingerichtet und koordiniert. 
 


Die sonderpädagogischen Dienste werden in den allgemeinen 


Schulen in subsidiärer Funktion, insbesondere in folgenden For-


men tätig: 
 


- 


Sie beraten die beteiligten Lehrer und Eltern;  
 


- 


sie klären den sonderpädagogischen Förderbedarf, und zwar im 


Rahmen einer kooperativen Diagnostik, in die auch die Eltern, 


die Lehrer der allgemeinen Schule und gegebenenfalls Vertreter 


weiterer Fachdisziplinen einbezogen werden;  
 


- 


sie beteiligen sich an der Förderplanung der allgemeinen Schulen 


im Zusammenwirken mit den Eltern und gegebenenfalls außer-


schulischen Leistungs- und Kostenträgern und  
 


- 


sie leisten im Rahmen des Unterrichts in arbeitsteiligen Verfah-


ren auf gemeinsamer Grundlage eine unmittelbare sonderpäda-


gogische Förderung der betroffenen Schüler, soweit erwartet 


werden kann, dass die Schüler hierdurch in die Lage versetzt 


werden, dem Bildungsgang der allgemeinen Schule zu folgen;  
 


- 


sie unterstützen die Schulen beim Aufbau geeigneter Hilfesyste-


me und Förderkonzepte. 


Die Wirksamkeit dieser sonderpädagogischen Dienste wird in an-


gemessenen Zeiträumen überprüft und erforderlichenfalls modifi-


ziert. Grundlage hierfür ist eine nachvollziehbare Dokumentation. 
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4.  


Besuch der Sonderschule 
 


4.1  


Die Frage des Besuchs der Sonderschule ist zu prüfen, wenn für 


ein schulpflichtig werdendes Kind von den Erziehungsberechtig-


ten oder der Leiterin bzw. dem Leiter (im folgenden: Leiter) der 


zuständigen Grundschule ein entsprechender Antrag gestellt 


wird. Wenn die Schule den Antrag stellt, fügt sie einen pädagogi-


schen Bericht bei. 
 


Wird für einen Schüler der allgemeinen Schule unter Einbezie-


hung eines Sonderschullehrers und der Erziehungsberechtigten 


festgestellt, dass ihm eine erfolgreiche Teilnahme am Bildungs-


gang der allgemeinen Schule unter den gegebenen Verhältnissen 


nicht ermöglicht werden kann, ist die Frage des Besuchs der 


Sonderschule ebenfalls zu prüfen. Voraussetzung für die Einlei-


tung der Klärung dieser Frage ist ein pädagogischer Bericht, der 


zusammen von der allgemeinen Schule und dem unterstützen-


den Sonderschullehrer erstellt wird. 
 


Besteht unter allen Beteiligten Einvernehmen über den Besuch 


der Sonderschule, so stellen die Erziehungsberechtigten oder die 


Schule im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten einen 


entsprechenden Antrag bei der unteren Schulaufsichtsbehörde. 


Die allgemeine Schule kann auch ohne Einvernehmen der Erzie-


hungsberechtigten bei der unteren Schulaufsichtsbehörde bean-


tragen, die Frage des Besuchs der Sonderschule zu klären. Eben-


so können die Erziehungsberechtigten auch ohne ein entspre-


chendes Votum der Schule die Klärung des Besuchs der Sonder-


schule beantragen. 
 


Sind die Erziehungsberechtigten mit dem Antrag der Schule oder 


dem Inhalt des Berichtes nicht einverstanden, ist ihr abweichen-


des Votum anzufügen. 
 


4.2  


Die untere Schulaufsichtsbehörde kann über den Besuch der 


Sonderschule in einem vereinfachten Verwaltungsverfahren ent-
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scheiden, wenn ein entsprechender Antrag von den Erziehungs-


berechtigten oder von der Schule im Einvernehmen mit den Er-


ziehungsberechtigten gestellt wird. Die untere Schulaufsichtsbe-


hörde prüft auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen die 


Begründung für den Besuch der Sonderschule. Es beteiligt die 


zuständige Sonderschule und gegebenenfalls weitere Leistungs- 


und Kostenträger. Die untere Schulaufsichtsbehörde bestätigt 


schriftlich die gemeinsam vereinbarte Entscheidung über den Be-


such der Sonderschule, wenn es zu dem Ergebnis kommt, dass 


der Antrag begründet ist. 
 


4.3  


Hält die untere Schulaufsichtsbehörde nach Sichtung der Unter-


lagen vor einer Entscheidung weitere Klärungen für erforderlich 


oder haben die Erziehungsberechtigten das Einvernehmen zum 


Antrag der Schule nicht erteilt, beauftragt es nach einem Bera-


tungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten einen bisher nicht 


beteiligten Sonderschullehrer mit der weiteren Begutachtung des 


sonderpädagogischen Förderbedarfs, die auch eine pädagogisch-


psychologische Prüfung einschließen kann. Das Staatliche Schul-


amt kann daneben Fachleute anderer Disziplinen oder Leistungs- 


und Kostenträger beiziehen und unter Beteiligung der Erzie-


hungsberechtigten, die eine Vertrauensperson zuziehen können, 


einen Expertenkreis zur gemeinsamen Beratung des Einzelfalles 


bilden. 
 


4.4  


Wenn es zur Erfüllung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule 


erforderlich ist, können die Schüler nach § 84 Abs. 3 SchG mit 


Zustimmung der Erziehungsberechtigten in einem Heim oder in 


Familienpflege untergebracht werden. Eine solche Maßnahme 


setzt das Einvernehmen mit dem zuständigen Träger der Sozial-


hilfe bzw. dem zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe vo-


raus. Die untere Schulaufsichtsbehörde bezieht die Leistungs- 


und Kostenträger frühzeitig in das Verfahren ein und ermöglicht 


damit einen abgestimmten und koordinierten Klärungsprozess. 


In diesen Klärungsprozess ist der öffentliche Gesundheitsdienst 


einzubeziehen. Die untere Schulaufsichtsbehörde und die Schu-


len wirken bei der Erstellung eines Gesamtplanes nach § 58 So-
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zialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) und bei der Erstellung eines Hil-


feplanes nach § 36 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugend-


hilfegesetz) mit. 
 


4.5  


Der unteren Schulaufsichtsbehörde ist eine eingehende Prüfung 


des Elternwunsches und eine Auseinandersetzung mit dem in 


ihm zum Ausdruck gebrachten elterlichen Erziehungsplan aufge-


geben. An der Klärung der Einlösungsmöglichkeiten der elterli-


chen Erwartungen wirken, der gemeinsamen Verantwortung ent-


sprechend, die für die allgemeine Schule und die Sonderschule 


zuständigen Schulaufsichtsbeamten mit. Die Erziehungsberech-


tigten haben die Möglichkeit, alle ihr Kind betreffenden Unterla-


gen der unteren Schulaufsichtsbehörde einzusehen. Dieses über-


lässt ihnen auf Wunsch Kopien der Unterlagen; gemäß § 26 


Abs.2 LGebG kann Auslagenersatz verlangt werden. 
 


Die untere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über das sonder-


pädagogische Förderangebot und gegebenenfalls über die Pflicht 


zum Besuch der Sonderschule unter Gesamtwürdigung des Ein-


zelfalles, der Beratungsergebnisse und der gegebenen oder her-


stellbaren Rahmenbedingungen der Schularten. Mit der Entschei-


dung gegen den elterlichen Erziehungsplan ist ein erhöhter Be-


gründungsbedarf verbunden, der unter Hinzuziehung eines Ex-


pertenkreises die Einbeziehung pädagogischer, organisatorischer, 


personeller und finanzieller Aspekte erforderlich macht. In jedem 


Einzelfall muss der Umfang der sonderpädagogischen Förderung 


im finanziell vertretbaren Rahmen bleiben. 
 


4.6  


Um das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten herzu-


stellen, hat das Staatliche Schulamt neben der Entscheidungsal-


ternative des Besuchs der Sonderschule oder der allgemeinen 


Schule folgende, einem Kompromiss zwischen staatlichem Erzie-


hungsauftrag und elterlichem Erziehungsplan dienliche Entschei-


dungsmöglichkeiten: 
 


Die untere Schulaufsichtsbehörde kann 
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http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/sl6/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GebGBW2004pP26&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/sl6/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GebGBW2004pP26&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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-  


die Entscheidung über den Besuch der Sonderschule zurückstel-


len. Um das Einvernehmen der Erziehungsberechtigten zu errei-


chen, kann eine gewisse zeitliche Verzögerung der Entscheidung 


in Kauf genommen werden. Dabei ist einerseits sorgfältig zu prü-


fen, ob die allgemeine Schule mit den verfügbaren Mitteln die el-


terlichen Erwartungen einlösen kann. 
 


Wenn sich dies als nicht möglich erweist, darf aber andererseits 


dem behinderten Schüler auf Dauer keine Lernsituation zugemu-


tet werden, in der er überfordert ist. In Fällen, in denen die Teil-


nahme des behinderten Schülers an dem Unterricht der allge-


meinen Schule zu pädagogisch untragbaren Verhältnissen führt, 


kann die untere Schulaufsichtsbehörde auch ohne zeitliche Ver-


zögerung korrigierend eingreifen. 
 


-  


den probeweisen Besuch der Sonderschule oder eine zeitlich be-


fristete Aufnahme in die Sonderschule vorsehen; während der 


Zeit des probeweisen Besuches ist der betreffende Schüler or-


dentlicher Schüler der besuchten Sonderschule 
 


-  


die Feststellung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule mit der 


Festlegung eines Zeitraumes verbinden, nach dem eine erneute 


Überprüfung vorgesehen ist. Damit wird nicht ausgeschlossen, 


dass die erneute Überprüfung früher erfolgt, wenn sich die päda-


gogischen Grundlagen wesentlich geändert haben. 
 


-  


weitere Maßnahmen im allgemeinen Schulbereich treffen oder 


vermitteln, vor allem Begegnungs- und Kooperationsprojekte o-


der die Bildung von Außenklassen (vgl. unten Nr. 5) 
 


Soweit es erforderlich ist, bezieht die untere Schulaufsichtsbe-


hörde Schulträger und andere Leistungs- und Kostenträger früh-


zeitig in das Verfahren ein. 
 


4.7  
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Über Rückschulungen und gegebenenfalls erforderliche Maßnah-


men für die Rückschulungsbegleitung entscheidet die untere 


Schulaufsichtsbehörde. Die Prüfung der Rückschulungsfrage kann 


durch die untere Schulaufsichtsbehörde, die Sonderschule und 


die Erziehungsberechtigten veranlasst werden. Die untere Schul-


aufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit den Erziehungsbe-


rechtigten den probeweisen Besuch der allgemeinen Schule ge-


nehmigen. 
 


4.8  


Stellt sich während des Besuches einer Sonderschule die Frage, 


ob ein anderer Sonderschultyp für den betreffenden Schüler ge-


eigneter wäre, so entscheidet das Staatliche Schulamt über den 


Schulwechsel. Nummer 4.1 bis 4.5 gilt in diesem Fall entspre-


chend. Neben einem Schulwechsel kommen auch Kooperations-


maßnahmen zwischen den einzelnen Sonderschultypen in Be-


tracht. 
 


5.  


Weitere Formen der integrativen Bildung  


und Erziehung 
 


5.1  


Begegnungs- und Kooperationsprojekte 
 


Die allgemeinen Schulen sollen nach § 15 Abs. 5 SchG mit den 


Sonderschulen im Schulleben und im Unterricht, soweit es nach 


Bildungs- und Erziehungszielen möglich ist, zusammenarbeiten. 
 


Gegenseitiges Kennenlernen, Verstehen und Annehmen von be-


hinderten und nichtbehinderten Schülern sind auch in den allge-


meinen Schulen Ziel der Erziehung und Bildung. Begegnungs- 


und Kooperationsprojekte sind daher im Erziehungs- und Bil-


dungsauftrag, zum Teil auch in den Fachlehrplänen der Grund-, 


Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien verankert. 
 


Zur Umsetzung dieser Ziele eignen sich Aktivitäten unterrichtli-


cher und außerunterrichtlicher Art, die auf den verschiedenen 


Ebenen (Schüler, Lehrer, Eltern) zwischen den Schularten durch-



http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz12

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz12

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz12

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz13

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz13

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/sl6/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGBW1983V30P15&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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geführt werden. Sie müssen durch schul- und unterrichtsorgani-


satorische Maßnahmen vorbereitet und unterstützt werden. 
 


Zuschüsse zur Durchführung von gemeinsamen Schullandheim-


aufenthalten und anderen Begegnungen von behinderten und 


nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen können über die 


Schulaufsichtsbehörde beantragt und im Rahmen der im Staats-


haushaltsplan bereitgestellten Mittel gewährt werden. 
 


Soweit erforderlich, tragen die untere Schulaufsichtsbehörde o-


der das Regierungspräsidium dafür Sorge, dass entsprechende 


Begegnungs- und Kooperationsprojekte von den verschiedenen 


Schularten durchgeführt werden, und übernehmen eine entspre-


chende unterstützende Begleitung insbesondere auch durch eine 


entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. 
 


5.2  


Außenklassen 
 


Nach § 15 Abs. 6 SchG können an den Grund-, Haupt- und Real-


schulen sowie an den Gymnasien im Rahmen der gegebenen 


Verhältnisse Außenklassen von Sonderschulen gebildet werden. 
 


5.2.1  


Gestaltung der Arbeit 
 


Die Außenklasse wird einer Partnerklasse zugeordnet, wobei die 


Verantwortung der Lehrer für die jeweilige Klasse ihrer Schulart 


erhalten bleibt. Die Schüler der Außenklasse sind Schüler der 


Sonderschule und werden nach dem Bildungsplan ihrer Sonder-


schule unterrichtet. Die Lehrer der Außenklasse und der Partner-


klasse arbeiten auch mit den Eltern beider Klassen eng zusam-


men und werden hierbei durch eine kontinuierliche Kooperation 


der allgemeinen Schule und der Sonderschule unterstützt. Für 


Schüler der Außenklasse gilt der zeitliche Unterrichtsrahmen der 


allgemeinen Schule; darüber hinaus wird ihnen nach Möglichkeit 


die Teilnahme am Unterricht in der Sonderschule angeboten. 
 


5.2.2  


Beteiligung der betroffenen Lehrer, Eltern und  



http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz14
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Schulträger 
 


Die untere Schulaufsichtsbehörde übernimmt vor Einrichtung ei-


ner Außenklasse die Koordination der Verhandlungen und die 


Vorbereitungen der Entscheidung. Für ein gutes Gelingen der Ar-


beit in einer Außenklasse ist es wichtig, dass die Entscheidung 


der unteren Schulaufsichtsbehörde, die nur im Einvernehmen mit 


den beteiligten Schulträgern erfolgen kann, auch von den ande-


ren Beteiligten mitgetragen und unterstützt wird. Deren Einver-


nehmen ist anzustreben. 
 


Vor der Entscheidung wird die Einrichtung der Außenklasse in 


den Pflegschaften der betroffenen Klassen besprochen und die 


untere Schulaufsichtsbehörde beteiligt die Leiter, die Gesamtleh-


rerkonferenzen, die Elternbeiräte und die Schulkonferenzen der 


betroffenen Schulen. Gegebenenfalls sind auch die Träger der 


Schülerbeförderung oder außerschulische Kostenträger in die 


Entscheidungsfindung einzubeziehen. 
 


5.2.3  


Voraussetzungen für die Einrichtung 
 


Größe und personelle Ausstattung einer Außenklasse müssen in 


der Regel mit den Verhältnissen in der Stammschule vergleichbar 


sein. Die Ressourcenzuweisung erfolgt für alle Schüler der Son-


derschule nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Eigen-


ständigkeit der Schulen und Unterrichtsorganisation in der je-


weils gültigen Fassung. 


Für die Außenklasse muss ein eigener Raum verfügbar sein. 
 


Sie muss über ausreichende behinderungsspezifische Lehr- und 


Lernmittel verfügen, die von der Sonderschule oder von deren 


Schulträger bereitgestellt werden. 
 


Eine Veränderung der sonst üblichen Rahmenbedingungen ist nur 


in begründeten Ausnahmefällen möglich. 
 


Die untere Schulaufsichtsbehörde legt einen Zeitraum fest, nach 


dem die Entscheidung über die Einrichtung der Außenklasse 


überprüft wird. 



http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz16
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6.  


Zusammenarbeit der Schulen und Lehrer  


in fachlichen Fragen 
 


Schulartübergreifende und interdisziplinäre Fortbildungsmaß-


nahmen dienen der Weiterentwicklung integrativer Formen von 


Bildung und Erziehung. In Arbeitskreisen auf der Ebene der unte-


ren Schulaufsichtsbehörde können die beteiligten Lehrer und ihre 


Partner Erfahrungen austauschen. Solche Veranstaltungen, in die 


auch Eltern sowie andere schulische und außerschulische Partner 


einbezogen werden können, dienen auch dazu, die Konzeption 


der gemeinsamen Arbeit zu überdenken und weiterzuentwickeln. 
 


Schulartübergreifende und interdisziplinäre gemeinsame Fortbil-


dungsangebote auf regionaler und überregionaler Ebene zu spe-


ziellen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, behinderungsspezi-


fischen Themen und Krankheitsbildern, zu entsprechenden För-


dermaßnahmen und außerschulischen Hilfen, zur Schülerbe-


obachtung und Schülerbeschreibung sowie zum Themenbereich 


des differenzierten Unterrichtens unterstützen die gemeinsame 


Arbeit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der 


kollegialen Beratung. 
 


Zu einer besseren Zusammenarbeit der Schulen, Lehrer und El-


tern trägt auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit bei. Zur 


Information über geeignete Kooperationsmöglichkeiten können 


gemeinsame Konferenzen oder andere geeignete Veranstaltun-


gen durchgeführt werden. 
 


7.  


Arbeitsstellen Kooperation 
 


Die untere Schulaufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung 


für die Gesamtkoordination zwischen den Schularten. 
 


Die Landesarbeitsstelle Kooperation beim Regierungspräsidium 


Stuttgart und die Arbeitsstellen Kooperation bei den unteren 


Schulaufsichtsbehörden bieten für die beschriebenen Aufgaben-


felder Unterstützung in Form von Beratung, Information und 



http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#gesivz18
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Vermittlung an. Vor allem in der Vernetzung von schulischen und 


außerschulischen Diensten übernehmen sie koordinierende Auf-


gaben und unterstützen konzeptionelle Weiterentwicklungen. Sie 


erstellen Übersichten zu sonderpädagogischen Diensten sowie 


anderen Einrichtungen und Partnern der Kooperation. Sie stellen 


Materialien zur Vorbereitung und Durchführung erprobter Koope-


rationsprojekte zur Verfügung. Darüber hinaus initiieren sie ge-


meinsame Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitskreise für 


Lehrkräfte verschiedener Schularten, für Eltern und andere Part-


ner der schulischen Förderung. 
 


8.  


Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-


chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift "Pflicht 


zum Besuch der Sonderschule", neu erlassen am 4. November 


1996 (K.u.U. S. 782), außer Kraft. 
 


zum Seitenanfang 
Weitere Fassungen dieser Vorschrift 


Vorschrift vom 08.03.1999, gültig ab 07.04.1999 bis 31.07.2008 


 


Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau die-
ses Dokument verlinken möchten: 


http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVBW-
VVBW000003010&psml=bsbawueprod.psml&max=true 


Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie immer auf 


die gültige Fassung der Vorschrift verlinken möchten: 


http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-
1-KM-19990308-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true 
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Aus dem jährlichen Organisationserlass: 


 


Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und 


Sport zur Eigenständigkeit der Schulen und Unterrichtsorganisation 


im Schuljahr 2012/13 (Organisationserlass) 


Vom 14. März 2012 (K.u.U. S. 34) 


geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 17. April 2012 (K.u.U. S. 103) 


 


 


6.4 Sonderpädagogische Individualhilfe (Kooperation) 


 


Die Mindestzahl der Lehrerwochenstunden für die sonderpädagogische 


Individualhilfe wird vom Kultusministerium für jede obere 


Schulaufsichtsbehörde festgelegt. Ambulante Sprachheilkurse sind 


im Rahmen dieses Gesamtkontingents einzurichten, sofern sie nicht 


über Mittel für Mehrarbeit oder nebenberuflichen Unterricht finanziert 


werden. Die oberen Schulaufsichtsbehörden weisen die Lehrerwochenstunden 


für die sonderpädagogische Individualhilfe der jeweiligen 


unteren Schulaufsichtsbehörde gesondert und zweckgebunden 


zu. Über die weitere Verteilung auf die Förderschulen, Schulen für 


Erziehungshilfe und Schulen für Sprachbehinderte entscheidet die 


untere Schulaufsichtsbehörde im Zusammenwirken mit den entsprechenden 


Schulen. 


Für die Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen 


sind die über die vorgenannte Mindestzahl hinausgehenden Lehrerwochenstunden 


in den einzelnen Schularten je nach den örtlichen 


Verhältnissen bereitzustellen, wobei ein Ausgleich zwischen den beteiligten 


Schularten anzustreben ist. 


Darüber hinaus können die unteren Schulaufsichtsbehörden für die 


Betreuung blinder, seh-, hör- oder körperbehinderter Schülerinnen 


und Schüler in allgemeinen Schulen für je vier Fördereinheiten pro 


Woche vier Lehrerwochenstunden erhalten. 
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Übersicht


Die vorliegenden Handreichungen sind als Loseblattsammlung konzipiert und nach dem Bau-
kastenprinzip strukturiert, d.h. die einzelnen Kapitel sind nicht als abgeschlossen zu betrach-
ten, es wird jeweils kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben und es werden nach und nach 
weitere Beiträge ergänzt werden. Zu gegebener Zeit werden diese weiteren oder aktualisierten 
Beiträge als Ergänzungslieferung zur Einfügung in die jeweiligen Kapitel veröffentlicht. 


Um Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, den Überblick über diese Handreichungen zu erleich-
tern, werden die Kapitel und deren Zielsetzung an dieser Stelle kurz vorgestellt. Die kleinen 
Symbole finden Sie wieder über den entsprechenden Kapiteln.


1. Pädagogischer 
Auftrag


Im Hinblick auf die schulische Bildung und Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit autistischen Verhaltensweisen besteht ein klarer pädagogischer 
Auftrag, der alle Schularten betrifft.
Diese Schülerinnen und Schüler sind keinem bestimmten Schultyp zuzuord-
nen und es gibt keine speziellen Schulen für sie.


2. Sichtweisen 
von Autismus


Sichtweisen / Einstellungen bestimmen unser Handeln und Tun. Sie prägen 
unser Verständnis und unsere Zugehensweise auf Menschen mit autistischen 
Verhaltensweisen.
Hier finden sie unterschiedliche Sichtweisen, die für den schulischen Bereich 
von Bedeutung sind.


3. Förderung


            


                


Die Schwierigkeit, Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltenswei-
sen eindeutig einem Schultyp zuzuordnen, macht einzelfallbezogene, indivi-
duelle Entscheidungen erforderlich, bei denen alle Beteiligten wie Eltern, 
Lehrkräfte, Betroffene, Schulverwaltung und Mitarbeiter/-innen außerschuli-
scher Institutionen einzubeziehen sind.


Für die an Entscheidungsprozessen Beteiligten ist die Kenntnis der wesentli-
chen Aspekte der gängigen Konzepte für Menschen mit autistischen Verhal-
tensweisen wichtig und ebenso deren Diskussion und Bewertung in den ver-
schiedenen Fachdisziplinen. 


Impulse und Anregungen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
autistischen Verhaltensweisen sowie Beispiele können die praktische Arbeit 
bereichern.  


4. Hilfssysteme Viele Maßnahmen erfordern Kenntnisse von Hilfesystemen, die in diesem Ka-
pitel aufgezeigt werden sollen. Der Autismus-Beauftragte des jeweiligen 
Staatlichen Schulamtes kennt sich in diesen Systemen aus. Er berät, unter-
stützt und begleitet Eltern, Lehrkräfte oder auch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Schulverwaltung sowie außerschulischer Einrichtungen im Zusam-
menhang mit der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
autistischen Verhaltensweisen.
Die Hände symbolisieren den Angebotscharakter: ein Anbieten, ein Austau-
schen, aber auch ein aktives Mitarbeiten.
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5. Anlagen –
Materialien


Hier sind verschiedene Materialien zu finden, um eine erste Einschätzung 
vornehmen zu können: Adressen, eine Literaturliste, Internetadressen und 
sonstige Informationen zu einzelnen Aspekten.


    Verweise


        


Dieses Symbol macht aufmerksam, dass es an anderer Stelle ergänzende 
Informationen hierzu gibt.
Die jeweils angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Gliederungspunkte.
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1. Pädagogischer Auftrag der Schulen


Die Schulen verwirklichen den im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land, in der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und im Schulgesetz für 
Baden-Württemberg verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag für alle Kinder 
und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen 
besuchen die Schule, deren Bildungsgang ihrem Leistungsvermögen entspricht. 
Aufgrund der besonderen Gegebenheiten des Autismussyndroms ist die Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler manchmal erst nach einer längeren 
Phase der Eingewöhnung und der Erprobung schulischer Förderformen feststell-
bar. Die geeignete Schule für eine autistische Schülerin oder einen autistischen 
Schüler zu finden, kann daher mit einem längeren Suchprozess verbunden sein. 
Ebenso kann es erforderlich werden, dass der Schulbesuch durch ein abgestimm-
tes System schulischer und außerschulischer Hilfen unterstützt wird. 
Der Kooperation zwischen den Schularten, zwischen Schulen und außerschuli-
schen Unterstützungssystemen und insbesondere mit den Eltern kommt daher 
bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltenswei-
sen eine herausragende Bedeutung zu.


Die Bandbreite des Erscheinungsbildes autistischer Verhaltensweisen reicht von 
intensiven Ausprägungsformen, für die in der schulischen Förderung differenzier-
te und umfängliche Hilfen bereit gestellt werden müssen, bis hin zu gelegentlich 
als "sonderbar" erlebten Verhaltensweisen bei einzelnen Schülerinnen und Schü-
lern, die in einer verständnisvollen Lernumgebung weitgehend ohne besondere 
Betreuung dem Bildungsgang der von ihnen besuchten Schule folgen können. 
Angesichts der Auftretenshäufigkeit, der Vielfalt der Erscheinungsformen des 
Autismussyndroms und der oftmals von den Betroffenen als unbefriedigend er-
lebten schulischen Situation steht das schulische Bildungssystem vor der Heraus-
forderung, für diesen Personenkreis innerhalb der bestehenden Institutionen ein 
den heutigen Qualitätsansprüchen genügendes Bildungsangebot bereit zu stellen.
Hierzu sind von den Verantwortlichen in den Schulen und der Schulverwaltung 
vor Ort in kooperativen Arbeitsformen - unter Nutzung der schulorganisatori-
schen und curricularen Freiräume - flexible Formen der schulischen Förderung zu 
entwickeln, die dem individuellen und spezifischen Förderbedarf von Kindern und 
Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen entsprechen. 


Erst dieser individualisiert abgestimmte Bildungsweg bietet für Schülerinnen und 
Schüler mit autistischen Verhaltensweisen die Gewähr für die Einlösung der 
Schulbesuchspflicht bzw. des Rechts auf angemessene schulische Bildung und 
Erziehung.


Auftrag und Aufgabe aller Schularten ist es, Möglichkeiten des Unterrichts und 
der Förderung zu entwickeln, die dem Förderbedarf von Kindern und Jugendli-
chen mit autistischen Verhaltensweisen entsprechen. 


Dieser pädagogische Auftrag der Schulen ergibt sich unmittelbar aus den §§ 1 
und 15 Schulgesetz, aus der Verwaltungsvorschrift "Kinder und Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf und Behinderungen" vom 22.08.2008 ( K.u.U. 2008, S. 
149 ff. und S. 179) sowie deren Grundlagen in der Landesverfassung und dem 
Grundgesetz (vgl. LV Art 11 Abs.1 und GG Art.3 Abs.3).
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Die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhal-
tensweisen erfolgt in Abstimmung mit den elterlichen Lebens- und Erziehungs-
vorstellungen. Dabei wird das Einvernehmen mit den Eltern angestrebt.


In der intensiven Auseinandersetzung mit ihren Kindern haben sich die Eltern in 
der Regel umfangreiches Wissen und differenzierte Kompetenzen angeeignet. Sie 
erwarten von der Schule, dass ihre Erfahrungen auch in der schulischen Förde-
rung Berücksichtigung finden. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen be-
stehen günstige Entwicklungsbedingungen, wenn Schule und Elternhaus ihr er-
zieherisches Handeln aufeinander abstimmen, indem sie die Grundbedürfnisse 
dieser Kinder und Jugendlichen nach Berechenbarkeit, Verlässlichkeit und Konti-
nuität beachten.


                                                                                                                                 







                                                                                                                      
………………………………………………………………………………………………
.
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2. Sichtweisen von Autismus 


Mit Autismus wird im Allgemeinen eine Vielzahl von Vorstellungen, unterschiedli-
chen Erfahrungen und Vorurteilen in Verbindung gebracht. Dies liegt u.a. be-
gründet in den vielfältigen Erscheinungsformen der autistischen Verhaltenswei-
sen, der sehr wechselvollen Theoriebildung in der Forschungsgeschichte sowie 
zahlreichen, phantasie-bildenden Metaphern, durch die autistischen Menschen 
besondere Fähigkeiten, aber auch absonderliche Züge zugeschrieben wurden. 
Die nachfolgende Darstellung des Autismussyndroms verfolgt durch seine Tren-
nung in fachliche Aspekte und in Selbstaussagen Betroffener die Absicht, mehr 
Klarheit in der Syndrombeschreibung und zugleich eine differenziertere  Einsicht 
in das Erleben der Behinderung zu eröffnen.


Die Bezeichnung "Kinder und Jugendliche mit autistischen Verhaltensweisen" 
wird für jenen Personenkreis benutzt, bei dem frühkindlicher Autismus, Asperger-
Autismus und atypisches Autismus-Syndrom fachärztlich diagnostiziert wur-
de. Die fachärztliche Diagnose wird damit wesentliche Voraussetzung für die Zu-
gehörigkeit zu diesem Personenkreis. Im Blick auf die sich ergebenden Konse-
quenzen für die schulische Bildung und Förderung ist die medizinische Diagnostik 
um sonderpädagogische Diagnostik zu ergänzen.


2.1 Autismus - aus der Sicht Betroffener


Menschen mit Autismus-Syndrom, die in der Lage sind, über sich und ihre Situa-
tion zu reflektieren, beschreiben ihre Lebenswirklichkeit:


Aussagen über Autismus allgemein:


„Ich denke viel über meine Behinderung nach und beschäftige mich mit der Fra-
ge, welche Erfahrungen es wert sind, weitergegeben zu werden. Und da meine 
ich, dass es drei wichtige Erfahrungen sind, die ich weitergeben will, weil sie 
Auswirkungen auf den Umgang mit einem autistischen Menschen haben müssen: 
1. Das Denken kann funktionieren, auch wenn eine tiefgreifende Entwicklungs-
   störung in allen Bereichen vorliegt. 
2. Auch wenn sich jemand einigermaßen bewegen kann und die Motorik nicht 


besonders gestört wirkt, kann es ganz erhebliche Probleme mit der Willkür-
bewegung geben. Darauf wurde in der Forschung viel zu wenig geachtet.


3. Die vielbeschriebenen Ängste der Autisten sind real. Es stellt sich die Frage, 
ob sie nicht in vielen Fällen eine Folge der Wahrnehmungsverarbeitungsstö-
rung sind. Wenn z.B. plötzlich alles verzerrt gesehen wird, macht das Angst, 
oder wenn man sich nicht spüren kann, gerät man in Panik".
(Dietmar Zöller, Sommer 1997 zitiert in: BUNDESVERBAND Hilfe für das autis-
tische Kind: Mit Autismus leben – Kommunikation und Kooperation, Tagungs-
bericht der 9. Bundestagung 1998)


Aussagen zur Wahrnehmung:


"Dein verändertes Aussehen am Montag war schlimm für mich. Da meine Augen 
mir erst nach einer Weile den ganzen Menschen zeigen, weil die einzelnen Bilder
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die zum Teil nur Bruchstücke sind, sich zusammenfügen müssen, habe ich eine 
große Irritation erlebt. Es passte nichts mehr zusammen. Ich habe ja nichts da-
gegen, dass du jemand sein möchtest, der nicht so aussieht wie alle anderen, 
aber für mein Problem mit der visuellen Wahrnehmung ist das schwer zu ertra-
gen."
(Dietmar Zöller, 13.9.97 zitiert in: BUNDESVERBAND Hilfe für das autistische 
Kind: Mit Autismus leben – Kommunikation und Kooperation, Tagungsbericht der 
9. Bundestagung 1998)


"MEINE VISUELLE WAHRNEHMUNG IST MANCHMAL GANZ GUT: MANCHMAL SEHE ICH 
DEN BODEN VERZERRT: ES HÄNGT VOM BLUTFLUß IM KOPF AB: MIT GENAUER ANWEI-
SUNG KENNE ICH MIT DER ZEIT EINIGE GANZ GUTE TRICKS TROTZDEM ZU GEHEN: 
ICH DENKE JETZT NACH WIE ICH BERECHNUNGEN MACHEN KANN, DIE STÖRUNGEN ZU 
BESEITIGEN: ICH BIN LEIDER NOCH NICHT ZU EINER EINHEITLICHEN LÖSUNG GE-
KOMMEN. ... AN ANDEREN TAGEN KANN ICH DEN BODEN DANN WIEDER KLAR SEHEN 
ABER TROTZDEM NICHT GEHEN, WEIL ICH MEINE FÜßE NICHT SPÜRE.
DIE SINNE HÄNGEN ALLE ZUSAMMEN. MANCHMAL KANN ICH GAR NICHT SAGEN WEL-
CHER SINN GESTÖRT IST. ICH DENKE MEIN GANZES SINNESSYSTEM IST AUSSER KON-
TROLLE GERATEN. ICH RIECHE SAGENHAFT ANDERS ALS ANDERE MENSCHEN. ICH 
DENKE ICH RIECHE ZU GUT. MANCHE GERÜCHE BEREITEN MIR ANGST, WEIL SIE ZU 
SCHMERZHAFT SIND. DANN KANN ICH BESTIMMTE DINGE NICHT ESSEN. VOR FREM-
DEN GERÜCHEN HABE ICH AM MEISTEN ANGST. ...SCHARFE GERÜCHE SIND MIR DA-
GEGEN SEHR ANGENEHM. ICH ESSE AUCH SEHR GERNE SCHARFE DINGE, DA ICH DANN 
MEINEN MUND BESSER SPÜREN KANN.
MEIN GESCHMACK IST AUCH ANDERS: SONST WÜRDEN MIR DIE SCHARFEN SACHEN 
NICHT SCHMECKEN. ICH ESSE GERNE ZWIEBELN. 
ICH BIN MANCHMAL TEMPERATUREMPFINDLICH. ICH FRIERE IM WINTER IMMER SEHR. 
MANCHMAL KANN ICH ABER KEINE HITZE SPÜREN. ALS ICH EIN KLEINER JUNGE WAR 
FASSTE ICH IMMER AUF DIE HEISSE HERDPLATTE, OHNE ZU SPÜREN, DASS SIE HEISS 
IST. ICH KANNTE KEINEN BEGRIFF FÜR HITZE. ICH KANNTE DIE BEDEUTUNG DIESES 
WORTES GAR NICHT. IN DER BADEWANNE WAR DAS GANZ ANDERS. DORT LERNTE ICH 
DANN AUCH DEN BEGRIFF HEISS MIT DER HEISSEN HERDPLATTE IN VERBINDUNG ZU 
BRINGEN."
(Albrecht Leipert, 4.10.97).


"Dass ich ein äußeres Körpergefühl hatte, erlebte ich, indem ich sah und hörte, 
wo mein Körper sich befand. Mein inneres Körpergefühl war, wie alles andere, 
meistens mono. Wenn ich mein Bein berührte, spürte ich das entweder an der 
Hand oder an meinem Bein, nicht aber an beiden gleichzeitig. Ich nahm den gan-
zen Körper in Stücken wahr. Ich war ein Arm oder ein Bein oder eine Nase. 
Manchmal war ein Teil sehr deutlich da, doch ein Teil, mit dem er verbunden 
war, fühlte sich so hölzern an wie ein Tischbein und genauso leblos. Der einzige
Unterschied bestand in Konsistenz und Temperatur."
(Donna Williams, Wenn du mich liebst, bleibst du mir fern, S. 320 zitiert in: BUN-
DESVERBAND Hilfe für das autistische Kind: Mit Autismus leben – Kommunika-
tion und Kooperation, Tagungsbericht der 9. Bundestagung 1998)


Aussagen zu Sprache / Kommunikation: 
"Mit ungefähr zehn Jahren hatte ich angefangen, hin und wieder Bruchstücke 
direkt mit Bedeutung zu hören. Ich verfiel auf die Strategie, mir die Sätze der 
Leute innerlich vorzusagen, und stellte fest, dass ich auf diese Weise die Bedeu-
tung eines ganzen Satzes herausbekommen konnte. Mit den Jahren entwickelte
ich diese Fähigkeit soweit, dass ich mit kaum wahrnehmbarer Verzögerung mit 
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meinem Gegenüber sprechen konnte. Ich versuchte immer, mir vorzustellen, was 
ich gemeint hätte, wenn ich jene Worte aus meinen eigenen Gedanken abgeleitet 
hätte. Ich versuchte, mir von den ankommenden Wörtern Bilder zu machen, als 
wären es meine eigenen, eine Art von umgekehrtem Denken."
(Donna Williams, Wenn du mich liebst, bleibst du mir fern, S. 139 zitiert in: BUN-
DESVERBAND Hilfe für das autistische Kind: Mit Autismus leben – Kommunikation 
und Kooperation, Tagungsbericht der 9. Bundestagung 1998)


Aussagen zur Motorik:


" ... Es gibt also Bewegungsabläufe, die ich ganz gut kontrollieren kann, voraus-
gesetzt, dass ich nicht unter Druck gesetzt werde. Wenn ich etwas auf Befehl tun 
muss, dann versage ich kläglich, weil ich soviel Zeit brauche, das was ich tun soll, 
zu planen, d.h. Ich muss viel zu lange nachdenken, bevor ich agieren kann. 
Wenn ich dann soweit bin, haben die Leute, die etwas von mir wollten, längst 
aufgegeben und sich abgewandt. Wenn ich spontan etwas tue, sieht das anders 
aus. Dann kann ich auch schnell sein."
(Dietmar Zöller, in: Autistische Menschen verstehen lernen S. 27. Mit Beiträgen 
von Betroffenen. Verein zur Förderung von autistisch Behinderten e. V. Stuttgart 
1996).


Aussagen zu Sozialverhalten / Emotionen:


"Am schlimmsten ist das mit dem Lachen. Ich habe oft so einen furchtbaren 
Zwang zu lachen, und das tue ich dann auch, weil es gar nicht anders geht. Das 
ist genauso wie mit dem Salzwasser-aus-den-Augen, nur andersherum. Die Leute 
reagieren dann blöd. Aber ich kann so schön schallend lachen, egal ob es in mei-
ner Wohnung ist, im Schwimmbad, auf einer Versammlung oder wenn ich alleine 
an meinem Arbeitsplatz sitze. Manchmal lache ich über ein lustiges Erlebnis, das 
Jahre zurückliegt und mir plötzlich wieder einfällt oder über einen lustigen Ge-
danken, ein spezielles Lachwort oder etwas komisches in meiner Umgebung, was 
auf die anderen gar nicht lustig wirkt.
Manchmal lache ich auch nur so, weil ich mich lustig fühle, vor allem nach dem 
Trinken von Cola oder süßem Kaffee. Die anderen dürfen ja auch lachen, wenn 
ich nicht weiß warum!"
(Susanne Schäfer, Sterne, Äpfel und rundes Glas, S. 55)


"Ab der 5. Klasse hatte ich gar keine Kontakte mehr. Manchmal war ich in eine 
Schlägerei verwickelt; das schickte sich aber nicht für ein Mädchen. Kein körperli-
cher Schmerz hätte mich dazu gebracht, Salzwasser aus den Augen zu verlieren, 
aber es kam ganz schnell, wenn ich nicht verstand, warum die anderen über 
mich lachten ...
Ansonsten hatte ich ein ruhiges  einsames Leben für mich alleine. Ich hatte ge-
nug anderes zu tun, als mich um Kontakte zu kümmern. Nicht, dass ich alleine
war, war schlimm. Der Horror war, wegen dieses Paria-Daseins verfolgt zu wer-
den und angedroht zu bekommen, zum Psychiater geschleppt zu werden."
(Susanne Schäfer, Sterne, Äpfel und rundes Glas, S. 60).


"Sommer 83: Ferien von den Menschen! Immer, wenn wir nach Dänemark fah-
ren, bin ich die Leute so leid. Die Mitschüler, Nachbarn, die aufdringlichen Freun-
de Saakis und die Lehrer. Während den Ferien hat man den größten Abstand. 
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Diesen Sommer bekam ich nur eine Postkarte von Oma Bubi. Egal. Ich brauche 
keine Menschen."
(Susanne Schäfer, Sterne, Äpfel und rundes Glas, S. 72).


Aussagen zu Kognition / Lernverhalten:


"Mir ist klar, dass ich fast meine ganze Kindheit hindurch meine Mutter einfach 
nicht hörte. Ihre Bemühungen, geduldig und lieb zu mir zu sein, drangen einfach 
nicht bis zu mir durch. Ich schenkte ihren Wörtern genauso wenig Aufmerksam-
keit wie dem Geräusch eines Wagens, der die Straße entlang fuhr. Ihre Stimme 
war lediglich Hintergrundgeräusch. Nur wenn sie anfing zu brüllen oder zu 
schreien, drang sie zu mir durch und holte mich für kurze Zeit aus meinem 
Schneckenhaus." (Sean Barron, Hört mich denn niemand? S. 125 zitiert in: BUN-
DESVERBAND Hilfe für das autistische Kind: Mit Autismus leben – Kommunikation 
und Kooperation, Tagungsbericht der 9. Bundestagung 1998).


2.2 Autismus – Pädagogische Ausgangslage


Ich-Identität, Ausdrucksfähigkeit, Handlungsfähigkeit und soziale Orientierung 
tragen als grundlegende Kompetenzen zu einer gelingenden Teilhabe am Leben 
und Mitgestaltung in einer Gemeinschaft bei. Dem Erwerb und der Integration 
dieser Kompetenzen in die Persönlichkeit liegen Lernprozesse zugrunde, die bei 
Menschen mit Autismus durch spezifische Auffälligkeiten in Wahrnehmung, Spra-
che/Kommunikation, Motorik, sozial-emotionalem Verhalten und in der Kognition 
in besonderer Weise beeinflusst werden und zu tiefgreifenden Entwicklungsbe-
einträchtigungen führen können. 


Die Auswirkungen der Beeinträchtigungen zeigen sich vor allem in der Kommuni-
kation und Interaktion mit der personalen und sachlichen Umwelt. Sie äußern 
sich beispielsweise in Verhaltens- und Ausdrucksformen, die für Nichtbetroffene 
unverständlich und schwer ertragbar sind oder in mangelnder Abrufbarkeit von 
Handlungen, die in einem anderen Zusammenhang durchaus gezeigt werden. 
Hierdurch wird ein unvoreingenommener Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
mit autistischen Verhaltensweisen oftmals nicht möglich und der Aufbau von 
Kontakten und Beziehungen ist erschwert.


Für das Verstehen dieser Menschen ist weiterhin von Bedeutung, dass die Leis-
tungen einer Person in einzelnen Bereichen große Differenzen aufweisen können. 
So vermischen sich mitunter "Leistungsinseln", die als "genial" bezeichnet wer-
den, mit Leistungseinbrüchen, die eine geistige Behinderung vermuten lassen. 
Diskrepanzen zwischen kognitivem Leistungsvermögen und sozialem Verhalten 
sind schwer verständlich und führen leicht zu Fehleinschätzungen. Sie stellen 
eine besondere Herausforderung an Schule als Ganzes dar. 


Die pädagogische Ausgangslage setzt an diesen Lernvoraussetzungen und Le-
bensbedingungen von Menschen mit autistischen Verhaltensweisen an. 
Für den Umgang mit Menschen mit Autismus ist es hilfreich, verstehen zu lernen, 
wie sie die Welt erleben.


Die pädagogischen Maßnahmen müssen hinsichtlich Art, Umfang und Intensität 
dem besonderen und individuellen Hilfebedarf des jeweiligen Kindes oder Ju-
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gendlichen angepasst werden. Oftmals sind unkonventionelle Lösungswege er-
forderlich, um den Bedürfnissen dieser Schülerinnen und Schüler gerecht werden 
zu können.


2.2.1 Besonderer pädagogischer Förderbedarf
Der besondere pädagogische Handlungsbedarf ergibt sich aus den veränderten 
Entwicklungs- und Lebensbedingungen autistischer Menschen und zeigt sich vor 
allem in folgenden Bereichen:


 Erlernen sozial angemessener Verhaltensweisen, Gestalten von Beziehun-
gen,


 Aufbau und Differenzierung von verbalen und nonverbalen Kommunikati-
onsformen unter Nutzung zeichen- und bildunterstützter sowie schrift-
sprachlicher Kommunikationsformen (unterstützte Kommunikation),


Wecken und Unterstützen von sachorientiertem Neugierverhalten und 
Ausbildung angemessener Einwirkungsformen auf die sächliche Umwelt,


Willentliche Handlungsplanung, -steuerung und –durchführung.


Zur Verwirklichung dieser personenbezogenen Ziele bedarf es der Gestaltung 
individueller schulischer Bildungswege.


Für die Analyse, Bewertung und Planung pädagogischer Maßnahmen sind die 
nachfolgend aufgeführten Besonderheiten zu beachten. 


                          


Wahrnehmung


In allen Wahrnehmungsbereichen treten sowohl Unter-, als auch Überempfind-
lichkeiten und Probleme mit der Reizselektion und Reizverarbeitung mit dem Re-
sultat einer Reizüberflutung auf. Diese Phänomene sind nicht konstant, sondern 
abhängig von Situation und momentaner Befindlichkeit.
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Körperwahrnehmung: 
Unter-/ Überempfindlichkeit gegen Temperatur, Schmerz, Körpereigenwahr-
nehmung


Mögliche Ausdrucksformen: sich schlagen, sich beißen, sich verbrennen, 
Berührungen nicht ertragen, keine Kleidung am Körper ertragen, Augen 
bohren, eingeschränktes Bewegungsrepertoire 


Akustische Wahrnehmung: 
Mögliche Ausdrucksformen: Ohren zuhalten, wirken wie taub, schreien, 
Rückzug, laute Geräusche suchen oder nicht ertragen können


Optische Wahrnehmung:
Mögliche Ausdrucksformen: Augen verschließen, den Blick nicht halten 
können, Vorliebe für glitzern, flimmern, stereotype Kopfbewegungen, Au-
gen bohren


Geruchs- und Geschmackssinn:
Mögliche Ausdrucksformen: schnüffeln, lecken an Personen oder Gegen-
ständen, Bevorzugung oder Abwehr von intensiven Gerüchen oder Ge-
schmack 


Kommunikation/ Sprache
Es werden uns oft nicht verständliche Formen der Kontaktaufnahme verwendet.


Mögliche Ausdrucksformen: kneifen, kurze Berührungen, blitzschnelles 
Hinschauen, fehlender oder eingeschränkter Blickkontakt, eingeschränkte 
konventionelle Gebärden, Mimik und Gestik, sich abwenden, ziehen am 
Kommunikationspartner


Das Sprachverständnis ist oft nicht eindeutig feststellbar. 
Mögliche Ausdrucksformen: fehlende oder eingeschränkte Verbalsprache, 
bizarre Sprache, Wortneuschöpfungen, Stereotypien (gleichbleibende Re-
dewendungen), Echolalien (ständige Wiederholungen das Gehörten), vor-
handene Verbalsprache wird nicht situativ benutzt, Neigung zu Selbstge-
sprächen, manirierte Sprache, auffallende Sprachmelodie u. Ä.


Motorik
Motorische Auffälligkeiten können ihre Ursache in veränderter Körpereigenwahr-
nehmung haben.


Mögliche  Ausdrucksformen: eingeschränktes Bewegungsrepertoire, moto-
rische Hyperaktivität, Bewegungsarmut, bizarre Bewegungsmuster, Koor-
dinationsschwierigkeiten, Ungeschicklichkeit, Schwierigkeiten Bewegun-
gen gezielt einzusetzen, Schwierigkeiten beim Aufbau von praktischen 
Fertigkeiten, Aufforderungen zu Handlungen kommen sie oft nicht nach, 
gleichförmige Bewegungsmuster (Drehbewegungen, Wedelbewegungen) 
u. Ä.


Emotionales/Soziales Verhalten
Es kommt für uns oft zu unverständlichen emotionalen und sozialen Äußerungen.


Mögliche Ausdrucksformen: unerklärbare Stimmungsschwankungen mit 
Lachen, Schreien, Weinen, unerklärliche Angst- und Panikreaktionen, 
scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Personen und Dingen, Schwierig-
keiten mit sozialen Regeln, hohe Sensibilität für unausgesprochene Stim-
mungen, Tendenz zur Selbstisolation, Ausfall spontaner Nachahmung, 
Tendenz zu zwanghafter Nachahmung u. Ä.
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Kognition/Lernverhalten
Autismus ist nicht an ein bestimmtes intellektuelles Leistungsniveau gebunden. 
Jedoch ist dieses meist sehr schwer einschätzbar. Sowohl Über- als auch Unter-
forderung zeigen sich in gleicher Weise durch Zunahme von unerwünschtem 
Verhalten. Dies führt häufig zu Fehleinschätzungen der kognitiven Fähigkeiten. 
Es ist zu beobachten, dass sie sich wenig in systematische Lernprozesse einbin-
den und eine eigene Lerndynamik und oft eigene Logik aufweisen. Die Menschen 
mit autistischen Verhaltensweisen orientieren sich an anderen Merkmalen und 
haben häufig Probleme, eine Situation als Ganzes zu erfassen. Die dadurch auf-
tretenden Generalisierungsschwierigkeiten verhindern die Übertragung auf ande-
re Situationen. Einerseits haben sie eine hohe Ablenkbarkeit, andererseits 
Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu lösen und auf Neues zu richten. Schwie-
rig ist oft sowohl die zeitliche als auch räumliche Orientierung.


Mögliche Ausdrucksformen: scheinbare Unaufmerksamkeit und Interesse-
losigkeit, Abbruch einer Tätigkeit, Fixierung auf Themen, wirken im Raum 
oft hilflos und orientierungslos, benötigen immer wieder Motivationshilfe 
und Anschub. Insgesamt vermitteln sie den Eindruck, dass sie keinen Be-
zug und keine Erinnerung zu dem haben, was gefordert wird.


Pädagogische Hilfen dürfen sich nicht an Einzelphänomenen orientieren, sondern 
müssen eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung und fähigkeitsorientierte 
Bildungsprozesse ins Blickfeld nehmen.


Es hat sich bewährt, in regelmäßigen Abständen ein Profil der individuellen Fä-
higkeiten zu erheben. Hierdurch können Entwicklungsverläufe dokumentiert und 
möglicherweise Hinweise auf neue Entwicklungschancen erkennbar werden.


2.2.2 Aspekte sonderpädagogischer Diagnostik
Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik ist es, die Lebens-, Entwicklungs-
und Lernbedingungen von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhal-
tensweisen zu erheben und zu bewerten. Die gewonnenen Erkenntnisse geben 
Hinweise, wie Erziehungs- und Fördermaßnahmen und schulische Bildungswege 
optimal an die individuellen Lernbedingungen und Lernbedürfnisse angepasst 
werden können. Dabei wird im Interesse des Kindes auch darauf geachtet, dass 
eine medizinische fachärztliche Diagnostik als Grundlage erfolgt, die insbesonde-
re den Ausschluss von Hör-  und Sehstörungen einschließt.
Dies ist nicht in einem statischen Sinne zu verstehen, sondern ist als ein ständi-
ger, die Förderung begleitender, sie auswertender Prozess zu gestalten.


Neben der sonderpädagogischen Diagnostik sind zur Bewertung des schulischen 
Leistungsvermögens schulleistungs- und fachorientierte Zugänge und Maßstäbe 
anzuwenden. 


Das diagnostische Arbeiten wird bei Kindern und Jugendlichen mit autistischen 
Verhaltensweisen durch syndromspezifische Gegebenheiten erschwert:


 eingeschränkte Kommunikation
 mangelnde Abrufbarkeit oder eingeschränkte Möglichkeiten der willent-


lichen Darstellung vorhandenen Wissens und Könnens
 mangelnde willentliche Umsetzung von Handlungsabläufen
 situative Empfindlichkeit gegenüber Störungen 
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verfälschen die gemessene Leistungsfähigkeit unter Umständen erheblich. An 
den Diagnostiker sind erhöhte Anforderungen gestellt, geeignete Situationen und 
Verfahren zu schaffen, die eine zuverlässige Aussage über Beeinträchtigungen, 
Lernbedürfnisse und Fähigkeiten ermöglichen.
Folgende Gesichtspunkte haben sich als günstig erwiesen und sollten beachtet 
werden:


 Beobachtungen sollten längerfristig angelegt, unterschiedliche Situati-
onen bewusst gewählt und mehrere Personen an der Beobachtung be-
teiligt werden.


 Alltagssituationen, in denen Kinder spontan handeln, sind wichtige Er-
kenntnisquellen für Fertigkeiten und Fähigkeiten.


 Unterschiedliche Kommunikationsformen sollten benutzt und ggf. auf-
gebaut werden.


 An schulischen Lerninhalten und Lernprozessen kann schulisches Lern-
vermögen erkennbar gemacht werden. Dafür sollten Erprobungszeit-
räume geschaffen werden, in denen die Schülerinnen und Schüler auch 
mit Lerninhalten konfrontiert werden, die über ihrem angenommenen 
Lernniveau liegen. Bei der Analyse der schulischen Leistungsfähigkeit


              kann man nicht von kontinuierlichen Lernprozessen ausgehen, sondern
              muss Inselbildungen berücksichtigen.


 Der Einsatz standardisierter Intelligenztests ergibt in der Regel kein 
angemessenes Bild der intellektuellen Leistungsfähigkeit.


 Ein Fähigkeits- und Interessensprofil als Ansatzpunkt für motivierende 
Lernanlässe sollte erstellt werden.


Insgesamt ist die Lebenssituation des Kindes bzw. Jugendlichen im Kontext sei-
nes Lebenssystems und den daraus entstehenden gegenseitigen Wechselwirkun-
gen zu beobachten, zu analysieren und in den diagnostischen Prozess einzube-
ziehen.







………………………………………………………………………………………………
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3. Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen 
Verhaltensweisen


3.1 Allgemeines


Autistische Verhaltensweisen sind grundsätzlich durch Erziehung, Unterricht, spe-
zifische Förderung und Therapie in ihrem jeweiligen Erscheinungsbild langfristig 
beeinflussbar. 
Die Vielfalt und Besonderheit des Erscheinungsbildes, die oftmals schwer ein-
schätzbare tatsächliche Leistungsfähigkeit sowie nicht vorhersehbare Entwick-
lungsverläufe erfordern in besonderem Maße individualisierte und flexibel gestal-
tete Lern- und Bildungswege. 


Aus zahlreichen Erfahrungen mit unbefriedigend erlebten Schulsituationen Betrof-
fener ist bekannt, dass Schulschwierigkeiten oftmals Ausdruck von Fehleinschät-
zungen der Lern- und Leistungsfähigkeit sind oder auf Fehlinterpretationen der 
besonderen Verhaltensweisen beruhen. Vor allem dann, wenn erhebliche Verhal-
tensauffälligkeiten und zusätzliche Behinderungen vorliegen, werden diesen 
Schülern beispielsweise durchschnittlich ausgeprägte kognitive Fähigkeiten oft-
mals nicht zugetraut. Andererseits können lebenspraktische Ungeschicklichkeiten, 
undifferenzierte soziale Umgangsformen oder eingeschränkte Interessen auch bei 
hochbegabten Kindern und Jugendlichen zu Ausgrenzungen führen, die die vor-
handenen Rückzugstendenzen zusätzlich verstärken. Die Diagnose "Autismus" 
kann deshalb fachlich orientierte Bewertungen und pädagogisch angemessene 
Handlungsformen eröffnen, die für die betroffenen Schüler, für die Eltern und 
nicht zuletzt für die Schule und die einzelne Lehrkraft entlastend wirken.


Die Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mit intensiven Ausprägungsfor-
men des Autismussyndroms ist schwer feststellbar. Häufig können erst nach ei-
ner längeren Erprobungsphase der schulischen Förderung, in der die Schülerin-
nen und Schüler auch mit Lernanforderungen konfrontiert werden, die über ih-
rem angenommenen Lernniveau liegen, fundierte Aussagen und Prognosen über 
die Lernfähigkeit getroffen werden.


In der Regel verlaufen die Schulkarrieren autistischer Schülerinnen und Schüler 
nicht linear. In Einzelfällen kann die Suche nach einem geeigneten Lernort sehr 
aufwändig sein und nur unter Beteiligung außerschulischer Dienste und Kosten-
träger und deren zusätzlicher Maßnahmen realisiert werden.


Damit die Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen eine ihrer 
Begabung entsprechende Schule besuchen können, kann es notwendig sein, ih-
nen eine ständige Begleitperson zur Seite zu stellen. Die Schulbegleitung schafft 
im Einzelfall die Voraussetzungen für einen Schulbesuch und sichert diesen, in-
dem sie die behinderungsbedingt erforderliche individuelle Unterstützung über-
nimmt. Dies beinhaltet insbesondere den hohen Bedarf an individueller Orientie-
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rungsgebung im schulischen Alltag, eine intensive Unterstützung bei der Hand-
habung von Lehr- und Lernmaterialien, vor allem aber eine stützende Funktion
bei der Kommunikation und Interaktion mit Lehrkräften und Mitschülerinnen und 
Mitschülern.


Die Bereitstellung einer Schulbegleitung muss im Rahmen einer Hilfeplanung
durch den zuständigen Kostenträger, in der Regel durch das örtliche Sozial-/ Ju-
gendamt, geklärt und entschieden werden. 


Für das schulische Bildungssystem erwachsen aus der Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen eine Vielzahl von Auf-
gaben und Fragestellungen, die nur in gemeinsamer Verantwortung bewältigt 
werden können. 
Alle Schularten und die Schulverwaltung sind daher bei der Beratung, Planung 
und Umsetzung der schulischen Förderung für diese Schülergruppe in besonderer 
Verantwortung, zu verlässlichen Lösungen beizutragen. Unterstützt werden sie 
nach Entscheidung im Einzelfall von außerschulischen Maßnahmeträgern.


3.1.1 Grundsätze
Die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhal-
tensweisen wird von folgenden Grundsätzen geleitet:


Recht auf eine den individuellen Lern- und Leistungsmöglichkeiten ent-
sprechende Bildung und Erziehung
Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schulart, deren Bildungsgang ihrem 
Lernvermögen entspricht. Daher sind unter Berücksichtigung der finanziellen, 
personellen und organisatorischen Möglichkeiten dem individuellen Förderbedarf 
entsprechende Rahmenbedingungen zu gestalten. Liegt ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf vor, so wird dieser in kooperativen Arbeitsformen in der allgemei-
nen Schule oder in einer Sonderschule eingelöst.


Transparenz und Beteiligung der Betroffenen an Planungen und Ent-
scheidungen
Je nach Ausprägungsgrad des Autismussyndroms sind die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler gefährdet, von der Mitgestaltung ihres Lebens ausgeschlossen 
zu werden. In Einzelfällen kann dies Ablehnung oder gar Verweigerungshaltun-
gen hervorrufen, die fälschlicherweise dem Autismussyndrom zugeschrieben 
werden. Die Wirksamkeit pädagogischer Maßnahmen ist bei Schülerinnen und 
Schülern mit autistischen Verhaltensweisen in hohem Maße von ihrer Mitarbeits-
bereitschaft abhängig. Änderungen der schulischen Förderung müssen den Schü-
lerinnen und Schülern begründet, rechtzeitig mit ihnen vorbereitet und abgespro-
chen werden, auch wenn dieser Klärungsprozess nicht immer befriedigend erfol-
gen kann.


Akzeptanz der Besonderheit autistischer Schülerinnen und Schüler
Die eigene Weise von Menschen mit autistischen Verhaltensweisen, die Umge-
bung und Personen wahrzunehmen und auf sie einzuwirken, ist zu respektieren. 
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Um Fehldeutungen einzelner Verhaltensweisen vorzubeugen, ist eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit den allgemeinen und individuellen Erscheinungsformen
des Autismussyndroms unumgänglich. Hierbei sind die Kenntnisse des familiären 
Lebensumfeldes besonders wertvoll. Als hilfreich haben sich darüber hinaus Fort-
bildungen, Hospitationen sowie die Beratung durch die Autismusbeauftragten 
erwiesen.


Besondere Sorgfalt sollte darauf verwandt werden, die Mitschülerinnen und Mit-
schüler auf einen angemessenen und verständnisvollen Umgang mit einem be-
troffenen Schüler bzw. einer betroffenen Schülerin in der Klasse bzw. in der 
Schule vorzubereiten.


Günstig wirkt es sich aus, wenn das Kollegium einer Schule es sich zur Aufgabe 
macht, die unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen für einen Schüler 
oder eine Schülerin mit autistischen Verhaltensweisen aufeinander abzustimmen 
und insgesamt für eine akzeptierende Haltung aller zu sorgen.


Ganzheitlichkeit und Individualität der Förderangebote
Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen können an zahlrei-
chen Lernangeboten des Klassenunterrichts teilnehmen. Gemeinschaftsbezoge-
nes Lernen sollte gegenüber Formen der äußeren Differenzierung bevorzugt wer-
den. Zur Verbesserung des Lernerfolgs sind schulisches Lernen und spezielle 
Förderangebote dem jeweiligen Förderbedarf und den individuellen Lernformen 
anzupassen. Dies hat zur Konsequenz, dass die Schule unterschiedliche Wege 
des Lernens und der Leistungsnachweise zulassen und bereitstellen muss.
Schulisches Lernen ist in eine umfassende Förderkonzeption eingebunden, die die 
Persönlichkeitsentwicklung insgesamt positiv unterstützt. Neben der Abstimmung 
mit anderen Förderangeboten sind in der Schule auch Lerninhalte zu berücksich-
tigen, die einen unmittelbaren Bezug zur Lebensumgebung des Schülers herstel-
len. 
Spezifische Förderangebote und therapeutische Hilfen in einzelnen Bereichen, 
wie z. B. Sprache, Motorik, Wahrnehmung, soziales Verhalten, Alltagshandlun-
gen, sind in einen sinnvermittelnden Rahmen einzubetten. Funktionsorientierte 
Trainingsformen können dazu beitragen, spezielle Fertigkeiten aufzubauen, dür-
fen aber als Lernform nicht vorherrschen.


Verlässlichkeit und Anpassung der Maßnahmen
Kurzzeitig auftretende Störungen der Befindlichkeit und phasenweise wechselnde 
Entwicklungsverläufe gehören zum Erscheinungsbild des Autismus. Durch sie 
kann der Schulbesuch gefährdet sein, wenn es nicht gelingt, mit diesen Phäno-
menen flexibel umzugehen, gegebenenfalls kurzfristig neue Formen der schuli-
schen Förderung - eventuell befristeten Einzelunterricht - zu praktizieren, eine 
intensivere Form der Begleitung zur Verfügung zu stellen oder auch einen Wech-
sel der Schule vorzunehmen. Alle Maßnahmen müssen zunächst darauf abzielen, 
die Förderung an der Schule, die dem Leistungsvermögen des Schülers oder der 
Schülerin entspricht, zu verbessern, um dadurch ein Höchstmaß an Berechenbar-
keit, Verlässlichkeit und Kontinuität in der Schullaufbahn zu erreichen. Hierfür ist 
eine auf den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin bezogene Vernetzung 
der Maßnahmeträger, der schulischen Hilfssysteme, der einzelnen Lehrkräfte so-
wie der Eltern erforderlich.
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3.2 Zusammenarbeit mit Eltern


Der besondere Erziehungsbedarf und die spezifischen Lerngegebenheiten von 
Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen fordern Eltern und 
Schule zu einem Zusammenwirken heraus, das von gegenseitiger Offenheit ge-
prägt ist.


Bis zum Schuleintritt haben Eltern in der familiären Lebensgestaltung und in der 
Förderung ihres Kindes vielfältige Erfahrungen gesammelt und sich Kompetenzen 
angeeignet. Aus ihrer täglichen Erfahrung heraus können die Eltern die Auswir-
kungen des Autismus auf die Lebensgestaltung, spezifische Verhaltensweisen, 
entlastende Umgangsformen, persönliche Vorlieben oder die Wirksamkeit von 
Therapien - um einige Beispiele zu nennen - oftmals sehr differenziert darstellen 
und bewerten. 
Dieses Wissen soll in die schulische Förderung einbezogen und unter Berücksich-
tigung der schulischen und fachlichen Aspekte genutzt werden. 


Mit dem Beginn der Schulpflicht gestalten neben den Erziehungsberechtigten 
weitere Personen die Erziehung und Bildung des Kindes auf der Grundlage eines 
staatlichen Auftrags mit. Eltern und Lehrer nehmen dabei unterschiedliche Rollen 
und Aufgaben wahr. Hieraus können voneinander abweichende Bewertungen 
oder gar Missverständnisse entstehen. Im Hinblick auf verlässliche Rahmenbe-
dingungen, die die Schülerinnen und Schüler als Vertrauensbasis für eine förder-
liche Entwicklung benötigen, ist ein ständiger Austausch über die Ziele, Hand-
lungsformen und Erfahrungen zwischen Schule und Eltern unumgänglich. Die 
elterlichen Erziehungsvorstellungen und die im Zusammenleben mit ihrem autisti-
schen Kind praktizierten Formen der Lebensgestaltung sind von schulischen Er-
ziehungs- und Bildungsträgern als Individualrechte zu respektieren. 


Unterschiedliche Meinungen und Bewertungen sollten als Chance begriffen wer-
den, die gewonnenen Erfahrungen im schulischen und im elterlichen Lebensum-
feld zu vergleichen. Möglicherweise ergeben sich hieraus wichtige Erkenntnisse 
für die weitere Arbeit.


Eltern fällt es manchmal durch ihre Betroffenheit schwer, sich im Umgang mit 
ihrem Kind von ihren sehr persönlichen Sichtweisen und Interpretationen des
Autismussyndroms zu lösen. Hierdurch wird der Zugang zu sachlich notwendigen, 
veränderten Umgangsformen erschwert. Ziel und Aufgabe einer beratenden Be-
gleitung ist es, hilfreiche Angebote zu unterbreiten, die es diesen Eltern erleich-
tern, eigene Standpunkte und Gewohnheiten zu verlassen und sich veränderten 
Handlungsformen anzunähern. Das Zusammenwirken zwischen Schule und Eltern 
wird ausgehend vom individuellen Abstimmungsbedarf unterschiedlich differen-
ziert gestaltet. Es ist sicher zu stellen, dass sie in großer Offenheit gegenseitig 
alle wichtigen Informationen austauschen sowie Vereinbarungen treffen, wie in 
eventuell akut eintretenden Krisensituationen gehandelt werden muss.


Folgende Formen und Bereiche der Zusammenarbeit haben sich als hilfreich er-
wiesen:


 regelmäßige Gespräche zwischen Lehrkräften, Schulbegleitern und Eltern
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 gesicherter Austausch von Informationen über Ereignisse des Schulall-
tags, ggf. in schriftlicher Form


 regelmäßige Rückmeldung über die aktuellen Leistungen und über die 
Leistungsentwicklung


 Beteiligung der Eltern an Förderplanungen und schulischen Entscheidun-
gen


 Beratung der Eltern bei der Nutzung von schulischen und außerschuli-
schen Unterstützungssystemen


 Vereinbarungen über regelmäßig stattfindende Beratungen zur schuli-
schen Situation unter Beteiligung der regionalen Autismusbeauftragten 
sowie weiterer Maßnahmeträger ( Fortschreibung der Hilfeplanung)


 Unterstützung bei der Einrichtung von Elterngruppen und Gesprächskrei-
sen, die die Begegnung Betroffener und den Austausch untereinander 
fördern.


3.3 Frühe Förderung


"Frühe Hilfen sind wirksame Hilfen". Dieses Motto für den Einsatz frühzeitiger 
Hilfen für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen und deren 
Familien hat auch bei Kindern mit autistischen Verhaltensweisen seine Gültigkeit.


Erfahrungen in der frühen Förderung bestätigen die Notwendigkeit früher und 
gezielter pädagogisch-psychologischer und therapeutischer Unterstützung. Durch 
sie lassen sich auch die Auswirkungen des Autismus-Syndroms auf die Bezie-
hungsentwicklung zwischen Eltern und Kind vermeiden bzw. vermindern.


Der Einsatz umfassender Hilfen wird oft durch fehlende Diagnosen erschwert, so 
dass die Problematik, in der sich das Kind befindet, nicht rechtzeitig erkannt wird. 
Hinzu kommt, dass nur wenige Einrichtungen auf die Diagnose und Förderung 
von Menschen mit Autismus spezialisiert sind. Meist sind dies von Eltern gegrün-
dete Selbsthilfeeinrichtungen. 


Eine wichtige Anlaufsstelle für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Vorschul-
alter sind in Baden-Württemberg die Sonderpädagogischen Frühberatungsstellen 
und Interdisziplinären Frühförderstellen. Sie übernehmen in diesem Bereich viel-
fältige Aufgaben, die sich sowohl auf konkrete Förderangebote als auch auf die 
Begleitung, Beratung und Stärkung der Familien beziehen. Diese Beratungsstel-
len bieten auch ihre Unterstützung für Familien mit einem autistischen Kind an.
Dabei arbeiten sie eng mit Eltern, Kliniken, Sozialpädiatrischen Zentren, Thera-
peuten und den Beratungsstellen der Elternverbände zusammen und entwickeln 
gemeinsam mit allen Beteiligten ein individuelles Förderangebot. 


3.3.1 Früherkennung
Der Einsatz gezielter Hilfen erfordert eine genaue Diagnosestellung. Obwohl den 
Eltern meist schon im Verlauf des 2. Lebensjahres das Verhalten ihres Kindes 
auffällt, beginnen gezielte Fördermaßnahmen für die Kinder oftmals erst ab dem 
4. – 5. Lebensjahr.


Bei der Diagnosestellung gelten die gleichen Maßgaben wie sie unter Punkt 2.2
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(Aspekte sonderpädagogischer Diagnostik) dargestellt sind. 


Auch wenn die Diagnose Autismus in den ersten Lebensjahren sehr schwierig zu 
stellen ist, weil eindeutige medizinische "Marker" fehlen, gibt es doch Orientie-
rungshilfen in Form von "Screening" Verfahren und Beobachtungslisten für die 
Vorsorgeuntersuchungen, um Verdachtsmomenten in Richtung Autismus nach-
gehen oder sie ggf. ausschließen zu können. Hierbei ist eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern, Pädagogen, Ärzten, Psychologen und Therapeu-
ten dringend erforderlich. Die Diagnose Autismus beruht in erster Linie auf Be-
obachtungen von Verhaltensweisen. Daher ist es für die Diagnosestellung unum-
gänglich, das Kind in unterschiedlichen Situationen und aus dem Blickwinkel ver-
schiedener Fachdisziplinen zu betrachten.
Erste frühe Beobachtungen der Eltern können dem Arzt wichtige Hinweise auf 
eine mögliche autistische Störung liefern. 


Anhaltspunkte hierfür können u.a. sein:


 Auffälligkeiten in der frühen Interaktionen zwischen Kind und Mutter bzw. 
Bezugsperson (z.B. streckt nicht die Arme aus, um hochgenommen zu 
werden)


 Auffälligkeiten im Schlaf-Wachrhythmus und beim Essen (z.B. starke Vor-
liebe für bestimmte Nahrungsmittel)


 ein verändertes Schreiverhalten 
 stärkere Erregung bei Veränderungen und in neuen Situationen 
 Schwierigkeiten bei Rollenspielen oder So-tun-als-ob-Spielen, bei denen 


sie sich in eine andere Personen hineindenken und diese spielen sollen
 Auffälligkeiten im sensorischen Bereich
 ein geringes Handlungsrepertoire, um ein Ziel zu erreichen 
 Probleme, auf andere Menschen zuzugehen oder Kontakte aufzunehmen 


oder mit anderen Kindern gemeinsam etwas zu spielen


Später sind auch Sprachauffälligkeiten oder motorische Schwierigkeiten der 
Grund für eine Vorstellung beim Kinderarzt.


Dabei müssen das Lebensalter und der Entwicklungsstand des Kindes berücksich-
tigt werden und die Beobachtungen in unterschiedlichen Situationen stattfinden.
In dieser frühen Phase geht es auch darum, Eltern aufzuzeigen, dass die Diagno-
se Autismus nicht gleichbedeutend ist mit Entwicklungsstillstand und geistiger 


Behinderung, sondern dass sich durch geeignete pädagogische, psychologische 
und therapeutische Maßnahmen Entwicklungsverläufe positiv beeinflussen und 
gestalten lassen, auch wenn im Vorschulalter die Prognose noch offen ist.


3.3.2 Ziele und Inhalte der frühen Förderung
Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, weil sie sich auf die gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. So bedarf es "tiefgreifender" und ebenso 
facettenreicher Hilfsangebote, in deren Planung alle Beteiligten einbezogen wer-
den müssen.


Schwerpunkt der Frühförderung bilden daher die Beratung, Begleitung und Anlei-
tung der Eltern. Sie müssen gestärkt, gestützt und ggf. befähigt werden, ein ei-


2.2
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genständiges, tragfähiges Erziehungskonzept aufzubauen. Die Entwicklung ist 
nicht nur von neurologischen Belastungsfaktoren des Kindes abhängig, sondern 
in einem erheblichen Maß von den pädagogisch und therapeutisch unterstützen-
den Fähigkeiten der Eltern, mit dem Kind im Alltag angemessen umzugehen zu 
können.


Eltern von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen sind bei ihrer Erziehungs-
aufgabe erheblich größeren Anforderungen ausgesetzt als andere Mütter und 
Väter. Daher bildet die Beratung, Begleitung und Anleitung der Eltern ein 
Schwerpunkt der Frühförderung. Sie müssen gestärkt, gestützt und ggf. befähigt 
werden, ein eigenständiges und tragfähiges Erziehungskonzept aufzubauen. So 
kommt der Frühförderung die Aufgabe zu, nicht nur die Entwicklung des Kindes 
aktiv zu begleiten, sondern das gesamte familiäre System und dessen Ressour-
cen zu festigen.


Unter anderem geht es darum, dass Eltern eine Balance finden zwischen den 
Anforderungen des Alltages und den Ansprüchen, die die Förderung und Erzie-
hung des Kindes an sie stellen. Andernfalls erliegen sie häufig Schuldgefühlen 
und Versagensängsten, wenn sich trotz intensiver Bemühungen Entwicklungs-
fortschritte nur sehr langsam oder in kaum sichtbaren kleinen Schritten einstel-
len. Beratung bedeutet in diesem Falle auch, die Eltern auf ihrem Weg zu beglei-
ten, damit sie sowohl ihre eigenen Bedürfnisse, als auch die ihres Kindes erken-
nen und bei allen therapeutischen Hilfen eine realistische Einschätzung für das 
Machbare gewinnen.


Belastend ist, wenn die autistischen Symptome aufgrund geringer Ausprägung 
nicht erkannt, als solche nicht bewertet und auffallende Verhaltens- und Erle-
bensweisen der Kinder den Eltern als mangelnde Erziehungsfähigkeit unterstellt 
werden.


Unerlässlich ist die Zusammenarbeit aller Personen, die mit dem Kind zu tun ha-
ben, damit durch gemeinsam erarbeitete Ziele die pädagogischen und therapeu-
tischen Angebote eine wirksame Unterstützung darstellen können.


Für die Mitarbeiter/innen der Sonderpädagogischen Frühberatungsstellen und der 
Interdisziplinären Frühförderstellen bedeutet dies, nicht nur über Kenntnisse aus 
den Bereichen Wahrnehmung, Kommunikation, Ausbildung von Handlungskon-
zepten, sowie über die unterschiedlichen Ausprägungsgrade und Erscheinungs-
formen des Autismus-Syndroms zu verfügen, sondern auch über eine hohe Bera-
tungskompetenz. 


Die pädagogisch-therapeutischen Hilfen setzen in folgenden Bereichen an:


    Körperwahrnehmung 
Der Aufbau von Körpersensibilität und eines Körperschemas kann unterstützt 
werden durch 
 Körperspiele
 spiegeln von Bewegungen
 mitmachen und variieren von Bewegungen. 


Beispiele: Raufspiele, Kissenschlachten, Massagen, Gleichgewichtsübun-
gen oder Einwickeln in Decken
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    Alltagshandlungen
Kinder und Jugendliche mit autistischen Verhaltensweisen müssen Alltags-
handlungen größtenteils gezielt und bewusst erlernen und hierbei angeleitet 
werden.
Besondere Probleme stellen alltägliche, wiederkehrende Handlungen dar. Sie 
verlangen das Lösen serialer Probleme, indem der Ablauf zunächst als Ganzes 
erfasst, dann in Teilschritte zerlegt und anschließend in richtiger zeitlicher Rei-
henfolge ausgeführt wird. Dies sind normalerweise Routinehandlungen, die 
kein Nachdenken erfordern. Nicht so für Kinder, die mit einem Handicap in der 
Wahrnehmungsverarbeitung zurecht kommen müssen.


Beispiel 1 "Sich anziehen":
Was brauche ich alles zum Anziehen? Welches Kleidungsstück kommt zuerst? 
Das Unterhemd wird vor dem Hemd angezogen und erst danach kommt der 
Pullover.


Beispiel 2 "Butterbrot richten":
Wie kommt die Butter aufs Brot? Wie halte ich das Messer? Was mache ich 
mit dem Teller? Wie gehören Butter und Brot zusammen, so dass ich schließ-
lich ein Butterbrot habe?


Beispiel 3: "Zähne putzen":
Zahnbürste – Zahnpasta – Spülwasser. Wie ist der Ablauf? Was kommt zuerst? 
Was mache ich mit der Zahnbürste und dem Spülwasser während ich die 
Zahnpasta aufschraube?


Kinder mit autistischen Verhaltensweisen benötigen ein hohes Maß an Übung und 
Training von Alltagskompetenzen, um Abläufe zu automatisieren. Andererseits 
besteht die Gefahr, dass sich die Kinder an die gelernten Abläufe klammern und 
jede Abweichung bei ihnen Verunsicherung oder Panik verursacht.


     Kognitiver Bereich
Um Lernprozesse einleiten zu können, muss man wissen, wie das Kind lernt, 
welche Sinneskanäle es z.B. bevorzugt und welche es meidet. Es muss über
legt werden, welche Hilfen das Kind benötigt, um "systematisch" lernen zu 
können. Häufig geht es hierbei um Strukturierungs- und Orientierungshilfen, 
damit das Kind seine Kompetenzen einbringen kann. Für die Auseinanderset-
zung mit der sozialen und sächlichen Umwelt bedeutet dies, dass das Kind


    lernt, wie es an Aufgaben herangehen kann. 


     Kommunikation
Kommunikationsangebote von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen sind 
oft schwierig zu erkennen und richtig zu interpretieren. Die Kinder benötigen 
Hilfen, um sich eindeutiger ausdrücken und mitteilen zu können. Es gilt, Situa-
tionen zu schaffen, in denen sie erleben, dass Kontakt und Austausch mit an-
deren Menschen Spaß und Freude bereiten kann. Dazu ist der frühe Erwerb 
kommunikativer Kompetenzen erforderlich. Vielfältige Fördermöglichkeiten 
bietet hierbei die Unterstützte Kommunikation, die alle zur Verfügung stehen-
den Ausdrucksmöglichkeiten wie Mimik, Gestik, Verhalten, Laute oder auch 
Verbalsprache nutzt, um in alternativen und ergänzenden Kommunikationsme-
thoden eine verbesserte Ausdrucksfähigkeit zu erreichen. 


Der Bereich "Sozialtraining" mit den Lernfeldern
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 Wie bekomme ich Freunde? 
 Wie spiele ich mit anderen Kindern? 
 Wie verhalte ich mich ihnen gegenüber? 


erweitert die soziale Kompetenz und die Selbstständigkeit. 


So wird es für Betroffene eine lebenslange Aufgabe bleiben, mit dem Autismus 
leben zu lernen. In der Förderung sollte nicht hauptsächlich das Augenmerk auf 
die Beseitigung der autistischen Verhaltensweisen gerichtet werden, sondern auf 
Möglichkeiten, individuelle Begabungen zu stärken und den Versuch, Kompeten-
zen in den unterschiedlichsten Bereichen aufzubauen. 


3.3.3 Prinzipien der frühen Förderung
Gerade die frühen Jahre im Leben eines Kindes verlangen eine ganzheitliche 
Sichtweise, die sowohl die Stärken und Vorlieben des Kindes als auch dessen 
Schwierigkeiten und die als belastend erlebten Verhaltensweisen in den Förder-
und Entwicklungsprozess einbezieht.
Ein zentraler Unterschied in der Entwicklung von Kindern mit autistischen Verhal-
tensweisen gegenüber der "normalen" Entwicklung ist, dass Entwicklungsreize 
wesentlich stärker von außen initiiert und verstärkt werden müssen. Die autisti-
schen Verhaltensweisen bewirken oft ein Verhaftetsein und Beharren an vertrau-
ten, gewohnten Abläufen und Situationen und erschweren die Öffnung gegen-
über Neuem. 


Die Förderung von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen muss u.a. darauf 
ausgerichtet sein, gezielt Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren und zu erwei-
tern. Hierzu gehören beispielsweise


 Neugierverhalten 
 Ausbildung von Interessen
 Motivation 
 konstruktive Auseinandersetzung mit der sächlichen und personalen Welt 


Auch wenn das autistische Kind intensive Unterstützung benötigt, gestaltet es
doch seine Entwicklung eigenständig mit. Das Kind provoziert mit seiner einge-
schränkten Initiative verstärkte Aktivitäten der Erwachsenen und es bedarf gro-
ßen Einfühlungsvermögens, das Kind nicht zum zu behandelnden Objekt werden 
zu lassen.


Grundprinzip der Förderung ist daher, eine positive Beziehung herzustellen, die 
feinfühlig die Initiativen des Kindes zur Interaktion mit Personen und Dingen auf-
greift und in einen Dialog einbindet.
Sowohl die persönlich verlässliche Beziehung, als auch die anregenden, rituali-
sierten Formen des gemeinsamen Agierens sind entscheidende Kriterien für die 
Förderung. 


Für den Umgang mit solchen Kindern bedeutet dies, 


 auf das Kind zuzugehen
 dessen Kommunikations- und Mitteilungsformen zu beachten, aufzugrei-


fen und zu variieren
 verlässliche Strukturen und Regeln zu schaffen


2.2
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 Variationen in die Angebote einfließen zu lassen
 dem Kind die Welt (be-)greifbar und erfahrbar zu machen
 Impulse oder Handlungen des Kindes aufzugreifen, weiterzuentwickeln 


und zu unterstützen, diese erfolgreich abzuschließen und sie dadurch in 
sein Handlungsrepertoire zu integrieren


Die Rolle der Eltern, Pädagogen und Therapeuten in diesen Prozessen ist ver-
gleichbar mit der eines "Fremdenführers". Er versucht den Kindern mit autisti-
schen Verhaltensweisen die Welt näher zu bringen, verstehbar zu machen, ihnen 
einen Zugang zu eröffnen. Diese Kinder lernen von ihm zunächst ganz konkret 
und spürbar die Welt zu (be-)greifen. Der "Fremdenführer" verdeutlicht z.B. Ur-
sache-Wirkungs-Zusammenhänge und komplexe Sachverhalte, erklärt Situatio-
nen, vermittelt Grundkenntnisse in den unterschiedlichsten Bereichen, um die 
Kinder zu kompetenten Akteuren werden zu lassen. Dies gelingt nur, wenn er 
sich auch auf deren Bedürfnisse einlässt.


In der Arbeit mit Kindern, die autistische Verhaltensweisen aufweisen, haben sich 
einige Grundsätze als förderlich erwiesen. 


Hilfreich sind dabei vor allem:


 Wochen- und Tagesabläufe zeitlich klar strukturieren Zeitliche
Strukturierung


 Veränderungen im Tages- oder Arbeitsablauf erklären und nach 
Möglichkeit frühzeitig ankündigen


Veränderungen 
ankündigen


 Handlungs- und Arbeitsabläufe sowie Arbeits- und Erholungs-
phasen planen und klar strukturieren


Inhaltliche 
Strukturierung


 Beginn und Ende von Handlungen durch Signale eindeutig kenn-
zeichnen


Anfang und Ende 
kennzeichnen


 Wiederholungen in lebenspraktischen Zusammenhängen herbei-
führen, um Handlungsabläufe bis hin zu komplexen Situationen des 
Lebensalltags einzuüben und zu automatisieren


Wiederholung


 Konsequentes erzieherisches Verhalten im Hinblick auf das Ein-
halten von Regeln und Vereinbarungen


Konsequentes 
erzieherisches 
Verhalten


 Doppeldeutige und unklare Bemerkungen vermeiden zugunsten einer 
eindeutigen Kommunikation


Keine Ironie
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 Klar und deutlich Erfolge melden, durch Lob ermutigen, auch 
wenn dies scheinbar nicht zur Kenntnis genommen wird.


Ermutigung 
Lob


 Individuelle Lernwege akzeptieren Lernwege


3.4 Aspekte schulischer Förderung 


3.4.1 Klärung des Förderbedarfs
Die Erhebung und Klärung des individuellen Förderbedarfs ist Entscheidungs-
grundlage dafür, wie die optimale Lernumgebung für die jeweiligen Schülerinnen  
und Schüler beschaffen sein muss. Unter Berücksichtigung der pädagogischen 
Ausgangslage (Punkt 2.2) erfasst eine sonderpädagogische Diagnostik die Le-
benssituation der Kinder, sowie deren intellektuellen, sozialen, emotionalen, 
motivationalen, sensorischen und motorischen Entwicklungsstand. Dieses wird
bei 
Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen erschwert durch 
syndrombedingte spezifische Störungen der


 Kommunikation
 Handlungsfähigkeit
 Abrufbarkeit von Wissen und Können


und führt oft zu Fehleinschätzungen.


Unter Berücksichtigung der Diagnoseergebnisse anderer Fachdisziplinen wird der 
Förderbedarf durch freie und gebundene Langzeitbeobachtung unter Mitwirkung 
aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten erhoben.


Für die schulische Förderung bedeutsame Informationen beziehen sich auf:
 Lebensbedingungen/Lebensumfeld
 Lerngeschichte
 schulisches Umfeld
 körperliche und gesundheitliche Gegebenheiten
 Kommunikationsfähigkeit
 Wahrnehmungsleistungen
 Ausdrucksmöglichkeiten
 motorische Fähigkeiten
 Planungs- und Handlungskompetenz
 lebenspraktische Fähigkeiten
 Lern- und Leistungsverhalten
 Arbeitsverhalten
 Selbstständigkeit
 Selbstkontrolle
 emotionale Befindlichkeit
 Interessen
 Verhalten in der Gruppe
 Belastbarkeit durch die Gruppe 
 Anpassungsfähigkeit an Personen und verschiedene Rahmenbedingun-


gen
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Förderbedürfnisse bzw. -ansätze sollten anhand konkreter Lern- und Handlungs-
situationen ausgedrückt werden. Da mangelnde Kommunikations- und Hand-
lungsfähigkeit  häufig zu Fehleinschätzungen führen, sind alternative und kom-
pensatorische Methoden in die Förderplanung mit einzubeziehen. Die Klärung des 
individuellen Förderbedarfs kann ergeben, dass zur Beschulung der Kinder mit 
autistischen Verhaltensweisen in geeigneter Lernumgebung unterschiedliche zu-
sätzliche Maßnahmen notwendig sind.


Dies können sein:


 Beratung und Begleitung durch fachkompetentes Personal
 besondere Rahmenbedingungen und Unterstützungsmaßnahmen in Un-


terricht und Umfeld
 zusätzliche Maßnahmen außerschulischer Kostenträger (außerschulisches 


Personal, Eingliederungshilfe,...)
 unterschiedliche Formen der Kooperation und sonderpädagogischer Hilfe


Alle Entscheidungen über den individuellen Förderbedarf erfordern eine Überprü-
fung und Fortschreibung in regelmäßigen Abständen.


3.4.2 Formen und Orte der schulischen Förderung
Auf der Grundlage der Erhebung des individuellen Förderbedarfs entscheidet die 
Schulaufsicht unter Einbeziehung der Eltern und nach Benehmen mit der Schule 
über den Bildungsgang und den Förderort. Bei Volljährigkeit sind die Schülerin 
oder der Schüler und deren Betreuer1 an den Entscheidungen zu beteiligen.
Die Suche nach dem geeigneten Ort der schulischen Förderung orientiert sich 
vorrangig am Leistungsvermögen. Gegebenenfalls sind unter Berücksichtigung 
der pädagogischen, finanziellen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten 
und Grenzen geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem individuellen 
und spezifischen Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern mit autistischen 
Verhaltensweisen entsprechen.
Außerschulische Kostenträger sind frühzeitig in die Klärung der Schulortfrage 
einzubeziehen.


Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen besuchen je nach 
den Gegebenheiten des Einzelfalls allgemeine Schulen oder Sonderschulen. Ko-
operative Arbeitsformen zwischen den Schularten bilden eine notwendige und 
differenzierende Ergänzung vorhandener schulischer Angebote. 


Die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhal-
tensweisen erfolgt unabhängig vom Ort der Förderung sowohl in gemeinschafts-
bezogenen wie auch in differenzierenden Unterrichtsformen.
In Einzelfällen kann zeitlich befristeter Einzelunterricht erforderlich werden.


Eine eventuell erforderliche Unterstützung in Form einer Schulbegleitung ist im 
Zusammenwirken mit den zuständigen Kostenträgern zu klären. Aufgabe und 
Umfang der Schulbegleitung ergeben sich aus dem individuellen Hilfebedarf. Die 
Gewährung ist nicht mit dem Besuch einer bestimmten Schule oder Schulart ver-
bunden. 
                                               
1 Zur Bestellung eines Betreuers siehe § 1896 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
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Folgende Formen der schulischen Förderung - zum Teil unter Einbeziehung von 
Schulbegleitern - wurden bisher erprobt und haben sich bewährt:


 Schulbesuch in der allgemeinen Schule


 Schulbesuch in der allgemeinen Schule mit angepassten Rahmenbe-
dingungen. Dies können sein :
- reduzierte Klassengröße
- zeitweise Bildung kleinerer Lerngruppen
- Unterricht nur in einem Teil der Fächer


 Schulbesuch in einer allgemeinen Schule mit sonderpädagogischer Un-
terstützung in Form von Beratung, Begleitung oder unmittelbarer 
unterrichtlicher Förderung


 Stundenweiser Fachunterricht  in der allgemeinen Schule bei Besuch 
einer (benachbarten) Sonderschule;


Beispiele:
- Besuch der Fachunterrichtsstunden Mathematik in der benachbarten
  Hauptschule, Realschule oder im Gymnasium;
- bei ausgeprägten Interessen Besuch eines naturwissenschaftlichen 


Faches
- bei erkennbaren Lernkapazitäten Besuch des Fremdsprachenunter-
  richts


 Außenklasse einer Sonderschule an einer allgemeinen Schule


 Besuch einer Sonderschule mit ergänzendem Bildungsangebot in meh-
reren Lernbereichen gemäß dem Lernvermögen des Schülers oder ei-
ner Schülergruppe.


Beispiel:
- Ein Teil des Lernangebots orientiert sich am Bildungsplan der Grund-


schule. Der sonderpädagogische Förderbedarf wird jedoch im Rah-
men des Bildungsplans und der schulorganisatorischen Gegebenhei-
ten der Schule für Geistigbehinderte realisiert. Dieses Angebot kann 
von einer Lehrkraft der allgemeinen Schulen erteilt werden, die zu 
diesem Zweck an die Sonderschule abgeordnet wird.


 Besuch einer Sonderschule mit fachunterrichtlicher Ergänzung des Bil-
dungsangebots


Beispiel:
- Eine Schülerin, ein Schüler oder eine Schülergruppe werden in der 


Schule für Geistigbehinderte in den Fächern Mathematik und Englisch 
nach dem Bildungsplan der Realschule unterrichtet. Für diesen Fach-
unterricht werden Lehrkräfte der Realschule an die Sonderschule ab-
geordnet.


 Schulbesuch einer Sonderschule mit Orientierung am jeweiligen Bil-
dungsgang


 Einzelunterricht zum Aufbau eines Lern- und Arbeitsverhaltens in der 
Klasse sowie während krisenhafter Phasen


 In begründeten Einzelfällen wird ein zeitlich befristeter Hausunterricht  
erteilt. Dies bezieht sich vor allem auf Situationen, in denen ein regulä-
rer Schulbesuch nicht möglich ist.
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3.4.3 Methodisch- didaktische Aspekte der Unterrichtsgestaltung
Ergänzend zu den allgemeinen Zielen von Unterricht können sich für Schülerin-
nen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen als vorrangige Ziele ergeben:


1. Wecken von Interesse und Neugierde an sachorientierter Auseinandersetzung
2. Aufbau von spezifischen Kompetenzen wie z. B. Alltagsbewältigung, sich ge-


sellschaftlichen Normvorstellungen anzunähern
3. Wahrnehmen von Realität: Den Schülerinnen und Schülern ist es manchmal 


nicht möglich, Situationen in ihrer Komplexität wahrzunehmen. Sie orientieren 
sich möglicherweise an ihren Vorlieben, schränken sich damit in ihrer Wahr-
nehmung selbst ein und haben ein anderes Bild von "hier und jetzt".


Beispiele:
 Ein Schüler mit autistischen Verhaltensweisen hat ein großes Interesse an 


Brillen. Trifft er auf eine Menschengruppe, nimmt er nur die Brillenträger 
wahr und beschreibt bei Nachfrage die Situation mit diesen von ihm 
wahrgenommenen Menschen.   


 Ein Schüler beschreibt eine Konfliktsituation zwischen ihm und der Lehre-
rin. Bei genauerem Nachfragen zeigt sich, dass diese Situation sich abge-
spielt hat zwischen einem Mitschüler und der Lehrerin. Der Schüler mit 
autistischem Verhalten hat geweint bei dem Konflikt zwischen seinem Mit-
schüler und der Lehrerin.


4. Förderung von kommunikativem Verhalten und unterschiedlichen Ausdrucks-
formen, wobei nonverbale Kommunikationsmethoden eine wichtige Rolle 
spielen.


3.4.3.1 Lernbesonderheiten
Ausgehend von den unter Abschnitt 2.2 "Autismus - Pädagogische Ausgangs-
lage" dargestellten behinderungsspezifischen Erscheinungsformen sind Lern-
besonderheiten vor dem Hintergrund schulischen Lernens wahrzunehmen und 
zu beachten.  Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen ha-
ben ein so ungewöhnliches Lernverhalten, dass Unterricht besonderer inhaltli-
cher, räumlicher und methodischer Bedingungen bedarf. 


Eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten
Viele Menschen mit autistischen Verhaltensweisen benutzen gar keine Verbal-
sprache oder benutzen sie nicht im Sinne von Kommunikation. Das heißt, sie 
haben vielfältige Formen von sprachlichen Äußerungen wie zum Beispiel 
Echolalien, manchmal eine stark verzögerte Sprache oder sprachliche Rituale 
wie immer wiederkehrende Fragen, deren Antworten sie längst wissen oder 
immer die gleichen Geschichten; automatisierte Antworten / Redewendungen 
u. Ä. Außerdem benutzen die meisten keine alternativen Kommunikationsstra-
tegien wie Mimik, Gestik, Körpersprache oder Gebärden. Damit ist die Vermitt-
lung 
von Unterrichtsinhalten und die Beteiligung am Unterrichtsgeschehen erheb-
lich eingeschränkt.


3.3.3


2.2
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     Lernstrategien
Menschen mit autistischen Verhaltensweisen haben oft uns unbekannte Lern-
strategien, die sie nur ungern zugunsten von vorgegebenen formalen Lern-
schritten aufgeben ( z. B. in Mathematik) und Leistungsinseln, die schwer in 
einen systematischen Lernkurs einzubinden sind (z. B. die Kalenderspezialis-
ten, die Fahrplanspezialisten, die Telefonnummerspezialisten u. Ä.). Es ist 
nicht klar, nach welchen Kriterien sie Lerninhalte selektieren. Die Vorstellung 
einer hierarchisch aufgebauten Entwicklung von Kompetenzen vom Basalen 
zum Abstrakten lässt sich nur begrenzt anwenden.


Trotz geäußertem Wunsch nach mehr oder anderem Lernstoff ist bei vielen 
Schülerinnen und Schülern in der Unterrichtssituation wenig Lernaktivität zu 
beobachten. Sie vermitteln den Eindruck von Desinteresse, Abwesenheit und 
es gelingt oft nicht, gemeinsames Interesse am Lerngegenstand sichtbar zu 
wecken.  Daraus wird häufig nicht nur auf mangelndes Interesse, sondern auf 
Unvermögen geschlossen. Bei genaueren Rückfragen ist feststellbar, dass 
mehr gehört und verstanden wurde als vermutet. So bildet die Diskrepanz 
zwischen gezeigtem und möglichem Lern- und Leistungsniveau, zwischen 
grundsätzlichem Lerninteresse  und gezeigter Bereitschaft, sich systemati-
schen Lernprozessen anzupassen, eine hohe methodisch-didaktische Heraus-
forderung. 


Wahrnehmungsverarbeitung
Die Ursache dazu ergibt sich unter anderem aus der Wahrnehmungsverarbei-
tungsproblematik, die sich im schulischen Alltag folgendermaßen zeigen kann:


im Hören:  
 Im Klassenverband werden Unterrichtsgespräche als Stimmenge-


wirr wahrgenommen. Die Schwierigkeiten bei der Reizselektion 
verhindern, dass die Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Sprecher 
fokussiert werden kann.


 Im Gespräch geht zu schnell Gesprochenes als "Gesprächsfetzen" 
vorbei. Mehrfache Wiederholungen in gleicher Form sind erforder-
lich, um die "Lücken" zu ergänzen. 


 Der Schüler ist nicht in der Lage zu zuhören, weil sich sein Gehör 
immer wieder „an- und abschaltet“. Dabei gehen Zusammenhänge 
oft verloren.


im Sehen:
 als Unfähigkeit, Dinge als Gesamtform zu erkennen. Es werden nur 


Details wahrgenommen.
Beispiele:
- Im Mathematikunterricht werden Achsenspiegelungen gemacht. 


Der Schüler nimmt nur einzelne Details wahr und kann sich nicht 
an der Form orientieren. 


- Der Schüler soll beschreiben, wie viel Körperteile der Mensch hat. 
Er kann die Frage nicht beantworten, da er den Menschen nur in 
einzelnen Teilen sieht und ihn nicht zusammensetzen kann. 


Die Nahsinne (Riechen, Fühlen, Schmecken, Tasten) spielen bei manchen 
Menschen mit autistischen Verhaltensweisen eine zentrale Rolle.  Es sind die 
Sinne, die in der Entwicklung des Kindes am frühesten eingesetzt werden 
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und die bei dieser Schülergruppe manchmal zu Fixierungen führen. Diese Fi-
xierung lenkt sie aber manchmal vom Lernen ab oder verhindert es ganz. 


Beispiel: riechen, lecken, fühlen an Menschen oder Objekten.
Handlungsplanung 
Hier bestehen Auffälligkeiten in der Weise, dass Schülerinnen und Schüler mit 
autistischen Verhaltensweisen einerseits ein erhöhtes Maß an Training und 
Übung bei alltäglichen und relativ einfachen Handlungen benötigen und ande-
rerseits ist festzustellen, dass sie komplexe Abläufe unerwartet gut bewälti-
gen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sie dies aus eigenem Antrieb tun. 
Werden in Übungsphasen Lernvorgänge verlangt, die beherrscht werden, 
führt diese Unterforderung bei den Schülerinnen und Schülern zu 
Gelangweiltsein, Unkonzentriertheit oder auch Rückzug.


Beispiele: 
 Pausensituation: Ein Schüler bekommt die Anweisung, die Treppe 


hinunter in die Pause zu gehen. Er steht da und vermittelt den Ein-
druck, als wüsste er nicht, was zu tun ist. Fühlt er sich unbeobachtet 
oder will er nach Unterrichtsschluss zum Bus gehen, ist zu beobach-
ten, wie er munter die Treppe runterhüpft. 


 Eine Schülerin isst nie selbstständig. Sie kann den Löffel nicht halten 
und zum Mund führen. "Heimlich" isst sie jedoch einen ganzen 
Joghurtbecher leer.


 Ein Schüler kann nur nach wiederholter und konsequenter Aufforde-
rung und mit viel Hilfe den Stuhl auf den Tisch oder herunterstellen.  
An einem Morgen kommt er ins Klassenzimmer, geht zu seinem Ar-
beitstisch und stellt den Stuhl herunter.


 Ein Schüler "kann" seine Schultasche nicht tragen. Er lässt sie immer 
wieder zu Boden fallen. Wenn er nach Unterrichtsschluss zum Bus 
will, trägt er seine Tasche über eine weite Distanz ohne sie einmal 
abzusetzen.


 Bei Lernzielkontrollen zeigt ein Schüler keine Leistungen. Er vermittelt 
den Eindruck, als sei er weit überfordert. 


Motivation und soziale Orientierung 
Alle genannten Beispiele können auch unter motivationalen Gesichtspunkten 
gesehen werden. 
Die Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen haben oft ein 
großes Interesse an eigenen Themen, lassen sich aber nicht auf schulische 
Angebote ein. Besonders im Einzelunterricht reagieren sie möglicherweise mit 
Unlust und Abwehr, sobald eine Frage von ihnen nicht beantwortet werden 
kann oder bei fortgesetzter Bearbeitung eines Themas. Dagegen wird in einer
Gruppe, die ihnen soziale Orientierung bietet, eher eine Weiterarbeit möglich. 
Man erlebt immer wieder die Ambivalenz zwischen Anpassung bei passenden 
Vorbildern und der Abwehr gegen Wiederholungs- und Übungsphasen in be-
kanntem Lernstoff. Diese Situationen lassen die Schülerinnen und Schüler mit 
autistischen Verhaltensweisen häufig in Unkonzentriertheit oder in den totalen 
Rückzug abgleiten.


Umgang mit Zeitvorgaben und unvorhergesehenen Veränderungen


Ein Stressfaktor ist oft die Zeit, die in Lerngruppen häufig, besonders aber bei 
Leistungsnachweisen von Bedeutung ist.
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Weitere Stressfaktoren können sein: 


 mangelnde Vorhersehbarkeit, 


Beispiel:
kurzfristige Änderungen des Stundenplans wegen Lehrerausfall oder ak-
tuellen Anlässen wie Schneefall, wo die Klasse zum Schneemannbauen 
rausgeht


 fehlende Ankündigung der nächsten Schritte im Unterricht, 
Beispiel: 
Die Deutschstunde hat begonnen, die Lehrkraft will aber kurzfristig noch 
Stoff aus dem Mathematikunterricht bearbeiten. 


 für sie nicht erschließbare Struktur und  Systematik in schulischen Abläu-
fen,


     Beispiele:  
- Morgenkreis mit Unterrichtsgespräch
- Klassenzimmer aufräumen
- Wechsel zwischen mündlichem Unterricht und schriftlichem Arbeiten  
  während einer Unterrichtsstunde 


 Orientierungslosigkeit durch fehlende sachliche und soziale Orientie-
rungsmöglichkeit. 
Beispiel: 
Spiele im Sportunterricht, deren Regeln der Schüler nicht erkennt oder die 
rasch wechseln.


Ein anderes Verstehen von Begriffen und Situationen
Manche Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen können 
sich nur bedingt in andere Menschen, Rollen, Situationen hineinversetzen. 
Das, was Kinder im Rollenspiel üben und lernen, nämlich eine Vorstellung zu 
entwickeln davon, was andere Menschen denken, ist bei Kindern mit autisti-
schen Verhaltensweisen selten zu beobachten. Somit fehlt ein wichtiger Schritt 
in der sozialen und kommunikativen Entwicklung. Die Folge ist, dass solche 
Kinder oft Besonderheiten haben im


 Verstehen von Konventionen, sowohl sprachliche als auch soziale, in en-
ger Anlehnung an entsprechende Situationen 


 Verstehen von Metaphern 
Beispiel:
Bei der Redewendung „sich fühlen wie ein Fisch im Wasser“ fragen sie 
möglicherweise: "Wo ist der Fisch?"  


 Verstehen von Bedeutungen im übertragenen Sinn 
Beispiele: 
raubeinig sein, eine Erleuchtung haben, mit öliger Stimme sprechen


 Verstehen von Ironie und Mehrdeutigkeit von Begriffen. Sie verwenden 
die Begriffe in dem Zusammenhang, in dem sie sie erlernt haben
Beispiel: 
"Du hast da nichts verloren." 


 Denken in Bildern.
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 Verstehen von Anweisungen 


Beispiel: 
Die Anweisung "Zieh‘ deine Jacke aus!" führt der Schüler wortgetreu aus. 
Er zieht die Jacke aus und lässt sie zu Boden fallen. Gemeint ist aber 
"Zieh‘ deine Jacke aus und hänge sie an den Haken an der Garderobe im 
Flur!" 


3.4.3.2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung


Wissen um diese Lernbesonderheiten führt zu Verständnis und zu angepassten 
schulischen  Handlungsformen. Dieser Aspekt ist besonders hilfreich, weil Schüle-
rinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen wenig zum unmittelbaren 
Verständnis ihres Verhaltens in der Situation erklären können und dies zu Fehlin-
terpretationen führen könnte. Kommunikationsförderung und soziale Eingliede-
rung haben Priorität.


Durchgängig durch alle Überlegungen zu Planung und Umsetzung von Unterricht 
sind 


1. eine strukturierte Unterrichtsgestaltung und 


2. eine professionelle Beziehungsgestaltung zu beachten, die durch eine 
reflektierte Grundhaltung von Respekt und Akzeptanz geprägt ist. Jede Lehrkraft 
muss sich bewusst sein, dass es sich um Schülerinnen und Schüler handelt, die in 
höchstem Maße abhängig und oft manipulierbar sind.


Strukturierung des Unterrichts
Personelle, räumliche und zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags sind uner-
lässliche Elemente, um den Schülerinnen und Schülern mit autistischen Ver-
haltensweisen Struktur und Orientierung zu geben. Ein geregelter Stunden-
plan mit klaren Zuordnungen von Personen und Räumen ermöglicht in der Vo-
rausschau den Schülerinnen und Schülern die Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Orientierung, die sie in hohem Maße benötigen. 
Rituale und Rhythmisierung im Unterricht haben dieselbe wichtige Funktion. 


Beispiele:
 Begrüßungsrituale 
 Ritualisierung der Übungsphasen 
 Ritualisierter Ablauf von bestimmten Unterrichtsstunden


Weiterentwicklung und Flexibilität dürfen durch zu starre Ritualisierung jedoch 
nicht behindert werden.


Moderne Unterrichtskonzepte mit einem hohen Maß an sich selbst strukturge
bender Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler stellen an diese Schüler-
gruppe besondere Anforderungen. Sie machen zusätzliche Orientierungshilfen 
unumgänglich. 


Beispiele:
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 streng ritualisierte Abläufe 
 Eindeutigkeit von Aufgaben
 ein besonderes Selbstkontrollsystem in Form von "Abarbeiten" von 


Laufzetteln unter Einbeziehung von Hilfen wie Buttons, Token, Gummi-
bärchen, Legosteine, Muggelsteine u. Ä.


Eröffnung von vielfältigen Kommunikations- und Interaktions-
möglichkeiten


Das Bedürfnis nach Kontakt, Austausch und Mitteilung sollte unbedingt befrie-
digt werden. Nur so können Menschen aktiv an der eigenen Lebensgestaltung 
teilhaben. Im Unterricht hat dieser Auftrag eine besondere Bedeutung da oh-
ne funktionierendes Kommunikationssystem schulische Leistungen und Fähig-
keiten nicht gezeigt werden können. 


Zur Erweiterung der kommunikativen Fähigkeiten nichtsprechender Menschen 
  hat die Gesellschaft ISAAC ( International Society for Augmentative and Alter  


native Communication) das Konzept der Unterstützten Kommunikation entwi-
ckelt, welche ein breites Spektrum an nonverbalen Kommunikationssystemen 
erprobt, weiterentwickelt und verbreitet hat. Ziel dabei ist, eindeutige Mittei-
lungsformen aufzubauen. Die vielfältigen Angebote an Kommunikationsme-
thoden  sind auf ihre Eignung für den jeweiligen Schüler hin zu überprüfen. 
Gleichwohl hat die Förderung der aktiven Sprache und des Sprachverständ-
nisses Vorrang vor den nonverbalen Kommunikationssystemen.


Für Menschen mit autistischen Verhaltensweisen haben sich
 Gebärdensysteme und 
 Bildsysteme, die im Einzelfall in Kombination mit verbalen Ausdrucksfor-


men zu verbinden sind, 
bewährt.


Gestützte Kommunikation (FC für Facilitated Communikation) ist eine Methode, 
die es manchen Menschen mit schweren kommunikativen Beeinträchtigungen 
ermöglicht, sich durch Deuten bzw. Tippen auf Gegenstände, Bilder, Symbole 
oder Buchstaben mitzuteilen. 


Angemessenheit des Lernangebots
Das von den Schülerinnen und Schülern mit autistischen Verhaltensweisen ge-
zeigte Verhalten führt häufig zu Irritationen und zu Fehleinschätzungen des 
tatsächlichen Lernniveaus. Unterforderung kann dasselbe Rückzugs- und Ver-
weigerungsverhalten hervorrufen wie Überforderung. Manchmal signalisieren 
diskrete Zeichen Interesse und geben Hinweise auf Angemessenheit des Lern-
angebots.  


Beispiele:
 unerwartet langes Ausrichten der Aufmerksamkeit auf einen Lernge-


genstand 
 unerwartet langes Stillsitzen dabei 
 blitzartiges Hinschauen 


Die Angemessenheit eines Lernangebots lässt sich, bedingt durch zwei Fakto-
ren, oft nur sehr schwer einschätzen.
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1. Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen lassen selten 
erkennen, dass sie den Stoff beherrschen. Dies führt bei Pädagoginnen und 
Pädagogen meist zur Absenkung des Lernniveaus und damit zur Verstär-
kung einer Verweigerungshaltung.


2. Die Ausführung komplexer, nicht automatisierter Handlungen ist schwierig. 
Sie müssen für die Schülerinnen und Schüler zunächst in einzelnen Schritte 
zerlegt, geübt und aufgebaut werden.


Differenzierung der Organisationsform 
Neben dem Lernen in der Klasse ist für viele Schülerinnen und Schüler mit au-
tistischen Verhaltensweisen Lernen im Einzelunterricht unumgänglich. Dieser 
Einzelunterricht sollte in angemessenem Anteil den Klassenunterricht ergän-
zen, dort wo es sinnvoll ist. Auf keinen Fall sollte er zur Isolation des Schülers 
oder der Schülerin führen. 


    Beispiele für sinnvolle Einzelsituationen:


 Eine Schülerin benötigt keine Erklärungen zu den Mathematikaufgaben, 
braucht aber mehr Zeit zum Schreiben. In Einzelsituation fängt sie sofort 
an, ihr Arbeitsblatt zu bearbeiten, während die Lehrkraft der Klasse noch 
Erklärungen zu den Aufgaben gibt. 


 Ein Schüler benötigt mehr Übungszeit und mehr Anweisungen der Schul-
begleitung für Geometrieaufgaben, da die Stiftführung beim Zeichnen 
sehr schwierig ist. Während die Klasse für ihn entbehrliche Übungsaufga-
ben macht, übt er den Umgang mit Zeichenstift, Geodreieck und Zirkel.


 Ein Schüler erträgt in manchen Unterrichtsstunden die Unruhe in der 
Klasse nicht. Er verfällt in unkontrolliertes Schreien. Er und die Klasse be-
nötigen eine Ruhephase.


 Ein Schüler kann sich nur in ganz kurzen Intervallen konzentrieren. Er be-
nötigt immer wieder kleine Pausen.


 Eine Schülerin hat starke Zwänge. Sie muss immer wieder aufstehen, 
hüpfen und dabei Schreie ausstoßen. Sie kann dieses Verhalten nur über 
kurze Zeit in der Klasse kontrollieren. Die Klasse und sie brauchen immer 
wieder Phasen, in denen die Klasse Ruhe hat und sie ihre Zwänge ausle-
ben kann.


 Ein Schüler muss in Einzelunterricht bestimmte Handlungsabläufe üben. 


Einzelunterricht ist vor allem da sinnvoll, wo die Grenze der emotionalen Be-
lastbarkeit sowohl der Klasse als auch der Schülerinnen und Schüler mit autis-
tischen Verhaltensweisen erreicht ist.


Differenzierung der unterrichtlichen Handlungsform
Handlungsorientierter Unterricht ist für Schülerinnen und Schüler, die Schwie-
rigkeiten haben, Willkürmotorik einzusetzen, außerordentlich frustrierend. Sie 
können oft Handlungen abstrakt planen, sind aber nicht in der Lage, diese han-
delnd umzusetzen. Manchmal entgleitet ihnen ihre Aufmerksamkeit während 
der Durchführung der Handlungskette. 
Dies sollte bei der Planung des Unterrichts berücksichtigt und gegebenenfalls 
durch Differenzierung der Ausführung oder durch Wiederholung der Aufforde-
rung kompensiert werden. 


Beispiel:
Ein Schüler bekommt den Auftrag, die Scheren aus dem Schrank zu holen. Er 
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steht auf, geht in Richtung des Schrankes. Auf dem Weg dorthin bleibt er ste-
hen und vermittelt den Eindruck, als wisse er nicht mehr, was zu tun sei.


Beispiel:
Die Klasse macht Obstsalat. Der Schüler mit autistischen Verhaltensweisen 
könnte Aufgaben bekommen, bei denen er sich wiederholende Handlungsabläu-
fe üben könnte, also nicht das Herrichten aller Zutaten und Arbeitsgeräte, son-
dern das Schneiden, Mischen und Abspülen.


Manche Schülerinnen und Schüler benötigen andere Strukturierungen im Ablauf 
des Unterrichts. 


Beispiel:
Für eine Schülerin ist der Wechsel von Aufgabentyp zu Aufgabentyp schwierig. 


  Sie muss unter Umständen erst alle Aufgaben einer Rechenart lösen, ehe sie zu 
einem anderen Aufgabentyp wechseln kann.


Beispiel:
Ein Schüler bewältigt den Wechsel zwischen schriftlichen und mündlichen Auf-
gaben innerhalb einer Unterrichtsstunde nicht. Es müssen Lösungen gefunden 
werden, die ihm erträglich sind. Diese könnten sein: 


1. Er bekommt ein Arbeitsblatt, auf dem er die mündlichen Fragen oder Erklä-
rungen der Lehrperson schriftlich bearbeiten kann.


2. Er hört zunächst nur zu und schreibt später alles auf.


Eigenaktivität
Unterricht soll für Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen 
im besonderen Maße eine Herausforderung zur Eigenaktivität sein. 
Viele der Schülerinnen und Schüler zeigen sich in Passivität und selbststimulie-
rendem Verhalten. Daraus ist nicht zwangsläufig auf Desinteresse zu schließen. 
Die Ursache liegt möglicherweise im Unvermögen,eine Handlung auszuführen, 
d. h. die Willkürmotorik zu steuern. Deshalb sind neue Bewegungsmuster anzu-
bahnen, die zu Alltagshandlungen führen können. Außerdem sind Eigenaktivitä-
ten der Schülerinnen und Schüler zu fördern, die das Repertoire von Hand-
lungsmustern erweitern. Dabei sind kleine Schritte zu beachten und anzuerken-
nen. 


Beispiel:
Ein Schüler hat gelernt, einen Bügel seiner Frühstücksdose aufzumachen. Dies 


  verdient Anerkennung und Lob.


Lernen in der Gemeinschaft mit individueller Hilfe 
Lernen in der Gemeinschaft beinhaltet:


1.Teilhabe am sozialen Leben 
Soziales Leben findet für Schulkinder zum großen Teil in der Schule statt.


2.Nachahmungsverhalten
Bei allen Lernvorgängen in einer Gruppe spielt das Nachahmungsverhalten 
bei Schülerinnen und Schülern mit autistischen Verhaltensweisen eine be-
sondere Rolle. Sie selektieren ihre Vorbilder nach individueller, subjektiver 
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Bedeutung.  So ist immer wieder zu beobachten, dass sie sowohl stereotype 
oder oppositionelle Verhaltensweisen als auch erwünschte Verhaltensweisen 
ausprobieren oder übernehmen. Die Gruppe gibt konkrete Orientierungshilfe. 
Schüler, denen aufgrund ihrer Behinderung die Orientierung fehlt und denen 
Anpassungsleistungen ohne konkrete und konsequente Anleitung nicht mög-
lich sind, sind auf die Vorgaben der Mitschülerinnen und Mitschüler als sozia-
le Orientierung in besonderem Maße angewiesen. 
Beispiel: "Schau, wie die Mitschüler es machen!"  


3. Individuelle Hilfe 
 ein abgeschirmter Arbeitsplatz im Klassenzimmer als Schutz vor Reizüber-


flutung 
 eine elektronische Schreibhilfe (Computer), wenn wegen feinmotorischer 


Schwierigkeiten das Schreiben von Hand zu anstrengend und deshalb oft 
zu zeitaufwändig ist 


 andere Pausenregelungen, wenn die unstrukturierte und laute Pausensi-
tuation unerträglich ist


 eine Begleitperson zur strukturgebenden Unterstützung und zur Vermei-
dung von panikgesteuertem, unkontrolliertem Verhalten 


 eine Begleitperson, die beim Bewältigen von komplexen Handlungen hilft, 
indem sie diese zunächst in einzelne Handlungsschritte zerlegt und später 
wieder zusammensetzt


 eine Begleitperson, die soziale Situationen erklärt und verstehbar macht 
und hilft, Lösungsstrategien oder Regeln zu entwickeln


Diese Hilfe betrifft sowohl soziale als auch unterrichtliche Situationen.


Beispiele:
 Ein Schüler erträgt nicht, dass Mitschüler sich unterhalten, ohne ihn ein-


zubeziehen. Er ist misstrauisch, denkt, sie reden über ihn und reagiert mit 
Aggressivität, deren Entstehen die Mitschüler wiederum nicht nachvollzie-
hen können.


 Eine Schülerin fragt ihre Schulbegleiterin in einer für sie nicht lösbaren Si-
tuation: "Was würdest du tun, wenn du ein 10jähriges Mädchen wärst?"


 Der Lehrer sagt: "Holt euer Sportzeug, wir gehen turnen!" Für den Schü-
ler, der einfach sitzen bleibt und den Eindruck vermittelt, er hat die An-
weisung nicht verstanden, wäre wichtig: "Tommi! Steh auf, geh zu dei-
nem Fach, hol den Beutel mit dem Sportzeug und geh mit den anderen in 
die Turnhalle. Wir haben Turnen!" Dabei muss jeder Handlungsschritt erst 
ausgeführt werden, bevor die nächste Anweisung erfolgt.


 "Tommi! Schau, alle bleiben sitzen. Du auch!"
 Der Lehrer sagt im Mathematikunterricht: "Tragt in euer Biologieheft noch 


Folgendes nach:......." Die Schulbegleiterin übersetzt: "Hol' noch einmal 
dein Biologieheft heraus und schreibe hinein.........." Arbeitsanweisungen 
sollten im klaren Kontext stehen. 


Respektierung der besonderen Welt- und Menschensicht
Die Lebensrealität der Menschen mit autistischen Verhaltensweisen ist geprägt: 


 durch Einschränkungen der Erlebniswelt
 durch andere Gewichtungen der Wahrnehmungen und andere Bewertun-


gen von Erlebtem
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 durch das Bemühen, eine Kontrolle über die Umwelt zu gewinnen und 
 durch Rückzug. 


Sie können ihre Erfahrungen oft nicht auf neue Situationen übertragen und es 
fehlt ihnen das Verständnis für Gemeinsamkeit von Situationen. Somit unter-
scheidet sich ihre Erlebenswelt von der unsrigen. Sie haben zu vielen Themen-
bereichen im Unterricht keinen Zugang, keine durchgängigen Erfahrungen oder 
kein Interesse. 


Beispiele:
 Eine Schülerin soll Textaufgaben mit Geld bearbeiten. Sie schreibt: "Ich 


werde nie alleine einkaufen können, ich brauch das nicht".
 Ein Schüler, der sehr unruhig ist, ist noch nie mit der Eisen- oder Stra-


ßenbahn gefahren. Die Eltern fahren mit ihm nur Auto, das liebt er und 
dort ist er ruhig. Rechenaufgaben mit Zeit, die den Fahrplan oder die 
Wegstrecke des Zuges betreffen, interessieren ihn nicht.


 Eine Schülerin mit stark selbstverletzendem Verhalten trägt immer einen 
Helm mit Visier. Sie kennt nicht das Spüren von Wind, Sonne oder Regen 
am Kopf.


Diese Einschränkungen der Erfahrungswelt und ihre Konsequenzen bedürfen 
besonderer Beachtung.


3.4.3.3 Didaktische Konsequenzen
Aus den dargestellten Lernbesonderheiten ergeben sich für das unmittelbare 
unterrichtliche Handeln folgende Hinweise:


Sprachlich
 kurze, klare Anweisungen mit gleichen Wiederholungen 
 auf Sprechtempo achten: beim Hören muss man sich dem Tempo des 


Sprechers anpassen. Gehörtes ist - einmal ausgesprochen - weg
 Schülerinnen und Schüler immer direkt ansprechen, sowohl mit Blickkon-


takt, als auch sprachlich


Beispiel:
"Holt eure Hefte raus, Stefan, auch du!"


Strukturell
 beachten von Sitzanordnungen
 beachten von möglichen Reizüberflutungen
 strukturieren von Wahrnehmungsprozessen
 strukturieren von Handlungsabläufen 
 strukturieren von Zeitabläufen
 strukturieren von Raum
 strukturieren durch klare Zuordnung von Personen
 strukturieren von Zukünftigem durch Vorausschau 


Visuell
Zusätzliche Visualisierung im Unterricht ist für diese Schülergruppe sehr hilf-


3.3.3
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reich: 
 es kann wiederholt angeschaut werden und es ist ein mehrfaches Feed-


back möglich 
 schriftliches Arbeitsmaterial ist klarer zu strukturieren und im Inhalt zu 


begrenzen (Ablenkbarkeit)
 Bilder, Medien, Materialien und Arbeitsblätter geben eindeutige Informati-


onen und können besser bearbeitet werden


Handelnd
 Eine gezielte Förderung der sensomotorischen Entwicklung im Zusam-


menhang mit erhöhten Übungsfrequenzen unterstützt die Erweiterung 
des Handlungsrepertoires.


Didaktisches Material


Didaktisches Material sollte unter den Gesichtspunkten
 Lerninhalt
 Wahrnehmungsproblematik
 Handhabbarkeit


ausgewählt, hergestellt und eingesetzt werden. 


Dies könnte sein 
 Material zum Greifen, welches motorische Ungeschicklichkeit berücksich-


tigt durch Größe, durch griffige Oberflächenstruktur, durch Handhabbar-
keit ( also vielleicht mit passendem Griff), durch Möglichkeit der Haftung 
auf der Unterlage wie z. B. Magnete oder Klettband


 Material zum Umfassen, damit mangelnde Raumerfahrung kompensiert 
werden kann


 Material zum Beschäftigen mit bevorzugten Spielen wie z. B. Puzzles, in 
denen Unterrichtsinhalte so angeboten werden, dass der Puzzle-Spieler 
sich am Inhalt orientieren muss, anstatt an der Form des Puzzleteils


 Material zum Schauen, welches angemessen in Größe und Form, eindeu-
tig in der Darstellung, klar in Schrift und Gliederung ist 


 Material, welches die eingeschränkte Lebens- und Erfahrungswelt der 
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt (zum Beispiel verstehen Men-
schen mit autistischen Störungen oft keine Comics, keine satirischen Ab-
bildungen).


3.4.4 Leistungserhebung und Leistungsbewertung
Auf der Grundlage des § 15 Schulgesetz wird ein Teil der Schülerinnen und Schü-
ler mit Behinderungen in allgemeinen Schulen (Grund-, Haupt-, Realschule, 
Gymnasium) unterrichtet und ist dort somit an Leistungsnachweisen und Prüfun-
gen beteiligt. Bei diesen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, Lehrern und 
Schulleitungen entstehen häufig Fragen im Zusammenhang mit den Rahmenbe-
dingungen für Leistungsnachweise und Prüfungen.
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes und Artikel 2 a der Landesverfas-
sung gebieten, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden 


5.4
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darf. 
Dies erfordert, dass die Schulen gegenüber diesem Schülerkreis besondere Für-
sorge im täglichen Schulleben im und außerhalb von Unterricht walten lassen. 
Dies gilt auch bei Leistungsnachweisen und Prüfungen, d.h. den Schülerinnen 
und Schülern mit Behinderungen, die gemeinsam mit Nichtbehinderten unterrich-
tet werden, darf kein Nachteil durch ihre Behinderung entstehen. Es müssen da-
her im Einzelfall Maßnahmen zum behinderungsspezifischen Nachteilsausgleich
gewährt werden. Bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leis-
tungsermittlungen ist auf die Behinderung des einzelnen Schülers bzw. der Schü-
lerin angemessene Rücksicht zu nehmen und ggf. der adäquate 
Nachteilsausgleich zu schaffen. Die Maßnahmen dürfen jedoch nicht dazu führen, 
dass das Anforderungsniveau des entsprechenden Bildungsgangs reduziert wird.


Soweit die besuchten Schulen die benachteiligenden Auswirkungen der Behinde-
rung bei Leistungsnachweisen nicht in eigener Kompetenz bewerten können, sind 
die jeweiligen Autismus-Beauftragten des Staatlichen Schulamtes zur Unterstüt-
zung bereit. 
Ebenso vermitteln die Arbeitsstellen Kooperation an den unteren Schulaufsichts-
behörden erfahrene Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen.


Frühzeitig vor Abschlussprüfungen an den Hauptschulen, Realschulen und Gym-
nasien müssen in jedem Unterrichtsfach die behinderungsbedingten Modifikatio-
nen der Rahmenbedingungen im Zusammenwirken mit den Autismus-
Beauftragten und der Schulverwaltung festgelegt werden. So kann Schülerinnen 
und Schülern mit autistischen Verhaltensweisen und deren Eltern Vertrauen ver-
mittelt und manche unnötige Sorge vor den Prüfungen genommen werden.


Ein Vermerk über den gewährten Nachteilsausgleich darf nach § 52 Schwerbe-
hindertengesetz (SchwbG) in Leistungsnachweisen und Zeugnissen nicht erfol-
gen.


3.4.4.1 Leistungserhebung im Unterricht
Die Leistungserhebung und –bewertung unterliegt den fachlichen Anforderungen 
der Bildungspläne des jeweiligen Schultyps. In kooperativen Beschulungsformen
erfolgt die Leistungsfeststellung durch die allgemeine Schule und die Sonder-
schule. Schülerinnen und Schüler, die die allgemeine Schule besuchen, benötigen 
manchmal außer den gestalteten Rahmenbedingungen im Unterricht individuelle 
Bedingungen bei der Leistungserhebung und Leistungsbewertung im Sinne des 
Nachteilsausgleichs. Dies gilt ganz besonders für Schülerinnen und Schüler, die 
ein nonverbales Kommunikationssystem benutzen, wie z. B. Gestützte Kommuni-
kation.


Der Nachteilsausgleich kann sich bei Schülerinnen und Schülern mit autistischen 
Verhaltensweisen zum Beispiel beziehen auf:


1. Individuelle Bedingungen bei Klassenarbeiten, Zeit, Arbeitsintervalle und 
räumliche Besonderheiten betreffend.
Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung kann der Lehrer im 
Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, die eher geeignet ist, einen individuel-
len Lernfortschritt zu dokumentieren; im Einzelfall kann auch mehr Zeit zur 
Erfüllung der Aufgabe eingeräumt oder der Umfang der Arbeit begrenzt 


5.4
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werden.


Beispiele:
 Ein Schüler kann Klassenarbeiten nicht in der Klasse schreiben. Er 


schreibt sie zeitgleich in einem anderen Zimmer.
 FC- Schreiber schreiben manchmal langsamer als andere Schüler und 


brauchen mehr Zeit für Klassenarbeiten.
 Ein Schüler kann sich nur begrenzte Zeit konzentrieren. Er kann die Klas-


senarbeit oder Prüfung in mehreren Teilen an unterschiedlichen Tagen 
schreiben.


2. Zulassung spezieller Arbeitsmittel, die die Wahrnehmungsproblematik
berücksichtigen.


Beispiele:
 Ein Schüler kann normal große Schrift nicht lesen. Er braucht Vergröße-


rungen. 
 Ein sprechender Schüler hat große feinmotorische Schwierigkeiten und 


kann deshalb schlecht und nur sehr mühsam von Hand schreiben. Er 
braucht einen Computer oder eine Schreibmaschine zum Schreiben.


3.  Besondere Gewichtung "mündlicher Leistungen"
Bei nichtsprechenden Schülerinnen und Schülern mit autistischen Verhaltens-  
weisen ist festzulegen, in welcher Form „mündliche Leistungen“ erbracht wer-
den können und in welchen Anteilen sie an der Gesamtnote eines Faches ge-  
wichtet werden (siehe Notenverordnung).


4.  Fragen des Arbeitsumfangs bei Schul- und Hausaufgaben
    Beispiel:


 Ein Schüler braucht viel Zeit zum Schreiben und gleitet zudem mit seiner 
Aufmerksamkeit ab. Er bekommt hinsichtlich des Arbeitsumfanges eine 
differenzierte Aufgabenstellung.


Soweit nichts Abweichendes bestimmt oder mit der Schulverwaltung vereinbart 
ist, gelten für Schülerinnen und Schüler mit autistischen Verhaltensweisen die 
allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfeststellung und -beurteilung.


3.4.4.2 Spezielle Regelungen für die Abschlussprüfun-
gen und Zeugnisse


Für die Gestaltung von Abschlussprüfungen in den Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien gelten die gleichen Prinzipien wie bei der Leistungserhebung und 
–bewertung im Unterricht. Die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs müssen je-
doch für jedes Prüfungsfach zuvor von der Schulverwaltung genehmigt werden.


Beispiele:
 Zulassung von Stützern bei Abschlussprüfungen
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 Festlegung, in welcher Form "Mündliche Prüfungen" abgenommen wer-
den


In den Unterrichtsfächern, in denen behinderungsspezifische Nachteile aufgrund 
der Gegebenheiten des Faches nicht durch Maßnahmen im Sinne des 
Nachteilsausgleichs kompensiert werden können, ist die Frage der Benotung im 
Einzelfall zu prüfen. Ein Aussetzen der Benotung ist jedoch nur in den Fächern 
Sport, Musik und Bildende Kunst möglich.
In Zeugnissen dürfen die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs nicht aufgeführt 
werden. Im Einzelfall ist es jedoch günstig, Beurteilungen durch Leistungsbe-
schreibungen zu erläutern und als Anlage dem Zeugnis beizufügen.


Für Schüler der Klasse 4 der Grundschule, bei denen eine autistische Behinde-
rung festgestellt wurde, wird auf § 4 Abs. 3 letzter Satz, § 4 Abs. 4 letzter Satz 
und § 10 Abs. 4 der Verordnung des Kultusministeriums über das Aufnahmever-
fahren für die Realschulen und die Gymnasien der Normalform (Aufnahmever-
ordnung) vom 10. Juni 1983 (K.u.U. S. 475) besonders hingewiesen.
Zur Information der weiterführenden Schulen bietet die Grundschule den Eltern 
an, auf einem Beiblatt zur Grundschulempfehlung die durchgeführten Förder-
maßnahmen zu dokumentieren.


Bei Schülerinnen  und Schülern mit autistischen Verhaltensweisen ist der regel-
mäßige Kontakt und Erfahrungsaustausch mit den Erziehungsberechtigten be-
sonders wichtig. Für die Lehrkraft können die Beobachtungen der Eltern von Be-
deutung sein. Die Erziehungsberechtigten sind über die schulischen Fördermaß-
nahmen und deren Verlauf frühzeitig zu unterrichten. Dabei sollen Hinweise da-
rauf gegeben werden, mit welchen Maßnahmen die Eltern den Lern- und Ent-
wicklungsprozess unterstützen können. Im Einzelfall sollten Hinweise für weiter-
gehende Untersuchungen gegeben werden. Bei diesen Gesprächen wird in de 
Regel der Autismusbeauftragte des Staatlichen Schulamtes hinzugezogen.


3.5 Ergänzende schulische Lernangebote


Multimedial unterstützte Lernformen, wie z.B. Lernen mit Computer-
Lernprogrammen, Lernen mit ausgewählten Angeboten aus dem Internet, sollten 
als Formen individuellen Lernens zur Vertiefung von Lerninhalten oder als diffe-
renzierende Arbeitsformen genutzt werden.
Fernlernkurse bieten schulartbezogene Lernmaterialien an und ermöglichen indi-
viduell angepasste Lernformen zu Hause und auch in der Schule. Sie können im 
Einzelfall geeignet sein, Kinder und Jugendlichen mit autistischen Verhaltenswei-
sen in ihrem Bildungsweg zu unterstützen und sie zu qualifizierten Schulab-
schlüssen zu führen.


Diese Lernangebote eröffnen vor allem jenen Schülerinnen und Schülern Mög-
lichkeiten, die aufgrund eines besonderen Ausprägungsgrades des Autismus-
Syndroms keine allgemeine Schule besuchen können, die ihrem kognitiven Leis-
tungsvermögen entspricht. Ergänzend zum Unterricht der besuchten Schule kön-


nen sie sich auf diesem Weg mit Lerninhalten auseinandersetzen, die ihnen an-
gemessen sind und sie interessieren.
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3.6 Vorbereitung auf Beruf und Lebensgestaltung


Bisher gibt es nur wenige Erfahrungen mit gestalteten Übergängen für Jugendli-
che mit autistischen Verhaltensweisen ins Erwachsenen- und Berufsleben, des-
halb ist dieser Lebensabschnitt für alle Beteiligten besonders schwierig. Eine 
frühzeitige und geplante Vorbereitung dieses Schrittes ist - unter Einbeziehung 
der örtlichen Arbeitsverwaltung und Fachdienste - eine wichtige abschließende 
Aufgabe der Schule. Unumgängliche Bestandteile dieser Vorbereitung sollten 
sein:


 Vermittlung von Berufsbildern in zusätzlichem Kursunterricht
 Schulische Praktika
 Vermittlung von wirtschaftlichen und sachlichen Zusammenhängen


 Vermittlung von sozial- und arbeitsrechtlichen Regelungen
 Training von Mobilität und Alltagsbewältigung
 Begleitung in ein Leben als junger Erwachsener mit allen damit verbun-


denen Themen wie z. B. Gestaltung der Freizeit, Gestaltung von Bezie-
hungen, selbstständiges Wohnen


Auf der Grundlage eines Fähigkeitsprofils, erstellt durch die Lehrkräfte, kann ein 
Netzwerk von Fachleuten und Fachdiensten bei der Berufsfindung behilflich sein: 
Hierzu gehören vor Ort insbesondere der Integrationsfachdienst (IFD) und die 
Maßnahmeträger der unterstützten Beschäftigung, ebenso überregionale speziali-
sierte Berufsbildungswerke (z.B. Ravensburg).


Ziel aller Maßnahmen und der Zusammenarbeit unterschiedlicher Dienste sollte 
sein, Jugendliche und ihre Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Berufs-
weg zu begleiten und zu unterstützen. 
Daraus können sich auf den Einzelfall abgestimmte rechtliche und soziale Hilfen 
(z. B. Eingliederungshilfe) ergeben.
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4. Beratung und Begleitung in der Schule


Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen 
erfordert ein enges Zusammenwirken der schulischen und außerschulischen Be-
ratungs- und Hilfsdienste. Die Autismus-Beauftragten bei den unteren Schulauf-
sichtsbehörden sind informierte und mit den Verfahren und Möglichkeiten der 
schulischen Förderung vertraute Ansprechpartner für Eltern, Lehrkräfte und Mit-
arbeiter außerschulischer Institutionen.


4.1. Schulische Hilfesysteme


Die hier aufgeführten schulischen Hilfen sind in allen Bezirken der Staatlichen 
Schulämter in gleicher Weise organisiert. Die Inanspruchnahme dieser Hilfen ist 
kostenfrei.


Allgemeine Hinweise zum schulischen Hilfesystem gibt nachfolgendes Schaubild:


4.1.1 Autismus-Beauftragte
Aufgaben der Autismus-Beauftragten
In jedem Staatlichen Schulamt sind Autismus-Beauftragte benannt. Die jeweili-
gen Aufgaben der Autismus-Beauftragten werden vom Staatlichen Schulamt mit 
diesen vereinbart. Ihre Aufgabe kann es sein, Schulen, Eltern und außerschuli-
sche Institutionen über spezifische Fragen des Autismussyndroms zu informieren 
und zu beraten. Sie können bei der Suche nach schulischen Förderorten behilflich 
sein und begleiten gegebenenfalls Erprobungen schulischer Förderung. 


5.3
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Die Autismus-Beauftragten organisieren im Auftrag der Schulverwaltung Fortbil-
dungen zu pädagogischen, psychologischen und medizinischen Fragestellungen 
des Autismussyndroms.


Aufgaben der Autismus-Beauftragten können sein


Autismusbeauftragte können informieren über 
 die schulisch relevanten Aspekte des Autismussyndroms
 spezifische Erscheinungsformen des Autismussyndroms bei einem ein-


zelnen Schüler
 schulische Fördermöglichkeiten 
 geeignete Kommunikationsformen und -hilfen
 individuell angepasste Lernformen und  erforderliche Hilfsmittel
 außerschulische Hilfeangebote


Autismusbeauftragte können beraten 
 Eltern, Schulen und die Schulverwaltung bei Schulortfragen
 Schulleitung und Lehrkräfte von allgemeinen Schulen und Sonderschu-


len bei schulrechtlichen Fragen wie z.B. Leistungsbewertung, Zeugnis-
se, Befreiung von einzelnen Unterrichtsfächern 


 Lehrkräfte bei spezifischen methodischen und didaktischen Fragestel-
lungen


 Lehrkräfte und andere Personen beim Aufbau und bei der Ausgestal-
tung geeigneter und erprobter Kommunikationsformen 


 Eltern, Lehrkräfte und Schulbegleiter bei Verhaltensproblemen der 
Schülerinnen und Schüler


 Schulverwaltung, Sozial- und Jugendämter und die Gesundheitsbehör-
den in Einzelfällen und nehmen an Hilfeplangesprächen teil


 Arbeitskreise der Schulbegleiter


Autismusbeauftragte können begleiten
 Lehrkräfte bei Schulplatzerprobungen in allgemeinen Schulen, bei-


spielsweise auch in Form von Unterrichtsbesuchen und anschließenden 
Beratungsgesprächen 


 Fallbesprechungsgruppen von Lehrkräften, die mit autistischen Schü-
lern über die gestützte Kommunikation kommunizieren


Autismusbeauftragte können bei Entscheidungen über geeignete schu-
lische Förderorte mitwirken 
Ihre Aufgaben bestehen insbesondere darin,


 den individuellen Förderbedarf von Kindern mit autistischen Verhal-
tensweisen zu erheben und darzustellen


 Rahmenbedingungen zu beschreiben, unter denen das einzelne Kind 


FortbildungBeratung


Begleitung von Erprobungen 
geeigneter Förderorte


Beteiligung bei Ein- und 
Umschulungen


Sonderpädagogische 
DiagnostikInformation
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seine Lernfähigkeiten optimal entfalten kann
 die Schulverwaltung, Schulleitungen und Lehrkräfte bei der Gestaltung 


individuell angepasster Lernorte zu beraten und zu unterstützen
 mit Unterstützung durch die Schulverwaltung schulartübergreifende, 


kooperative Formen der schulischen Förderung zu unterstützen
 im Zusammenwirken mit den Erziehungsberechtigten außerschulische 


Hilfen zu koordinieren ( Therapien, Jugendhilfemaßnahmen, Hilfsmit-
tel)


 Schulen, Lehrkräfte und einzelne Klassen vor der Aufnahme eines au-
tistischen Schülers über das Autismussyndrom ausführlich zu informie-
ren


Autismusbeauftragte bieten im Auftrag der Schulverwaltung regionale und schul-
interne Fortbildungen zu Fragestellungen der Bildung und Erziehung von Schüle-
rinnen und Schülern mit autistischen Verhaltensweisen an. Die pädagogischen  
Inhalte der Fortbildung können ergänzt werden durch medizinische und psycho-
logische Sichtweisen.


4.1.2 Arbeitsstellen Kooperation
Die Arbeitsstellen Kooperation bei den Staatlichen Schulämtern haben die Aufga-
be, die Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen sowie das 
Zusammenwirken von Schulen und außerschulischen Institutionen zu fördern.


Ein zentraler Schwerpunkt aller Arbeitstellen Kooperation ist es, in Einzelfällen, 
wie z.B. bei Kindern mit autistischen Verhaltensweisen, bei der Suche und Ausge-
staltung geeigneter Schulplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf behilf-
lich zu sein. 


Sie leisten dabei zum Beispiel :


 Information über Erfahrungen mit erprobten Formen gemeinsamen 
Unterrichtens von Behinderten und Nichtbehinderten


 Beratung in unterrichtlichen, schulorganisatorischen und schulrechtli-
chen Fragen


 Vermittlung und Koordination schulischer Hilfen
 Unterstützung der Schulen und außerschulischer Institutionen ( z.B. 


Sozial- und Jugendämter, Krankenkassen ) bei der Bereitstellung ge-
eigneter Hilfen und Hilfsmittel


 Vermittlung von Experten für spezifische Fachfragen
 Organisation von Fortbildungen 


Die Arbeitsstellen Kooperation werden in ihrer Arbeit von der landesweiten Ar-
beitsstelle Kooperation beim Regierungspräsidium Stuttgart unterstützt. Dort 
werden landesweite Entwicklungen und Erfahrungen koordiniert.


4.1.3 Fachberater
In jeder Schulart sind Fachberater tätig, die u.a. die Aufgabe haben, die Schulen 
bei der Umsetzung besonderer pädagogischer Aufgaben konzeptionell zu unter-
stützen.
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Bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischen Verhaltens-
weisen können  sie die Schulen in unterrichtlichen und schulorganisatorischen 
Fragen, die sich aus der jeweils individuellen Situation vor Ort ergeben, beraten. 
Sie begleiten die schulinternen Abstimmungsprozesse, in denen ein gemeinsam 
getragenes Verständnis zum Umgang mit autistischen Schülern geklärt wird. 
Ebenso unterstützen sie die Schulen in allen Fragen der Leistungserhebung und 
Leistungsfeststellung. 


4.1.4 Schulpsychologische Beratungsstellen
Die Schulpsychologischen Beratungsstellen sind regional zuständige Beratungs-
stellen. Ihre Aufgabe besteht darin, Schüler, Eltern, Schulen und die Schulauf-
sicht bei Fragen der Schullaufbahn, im Einzelfall bei Schulschwierigkeiten und 
allgemein bei psychologisch-pädagogischen Fragestellungen zu unterstützen.


Insbesondere helfen die Schulpsychologischen Beratungsstellen Schülerinnen und
Schülern, die wegen Lern- und Arbeitsstörungen sowie aufgrund von Beeinträch-
tigungen im sozialen und emotionalen Bereich Schwierigkeiten in der Schule ha-
ben. Sie wirken mit bei der Behebung von Verhaltensauffälligkeiten von Schüle-
rinnen und Schülern und bei der Bewältigung innerschulischer Konflikte.


4.1.5 Beratungslehrer
Beratungslehrer sind Lehrkräfte der allgemeinen Schulen mit einer zusätzlichen 
Ausbildung für Beratungsaufgaben in schulischen Fragen.
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Information und Beratung von Schü-
lerinnen und Schülern sowie Eltern über für die Schüler geeignete Bildungsgänge. 
Ebenso helfen sie Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung von Schul-
schwierigkeiten, soweit Möglichkeiten hierzu im pädagogischen Bereich liegen.


Bei der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen 
Verhaltensweisen können Beratungslehrer vor allem in den allgemeinen Schulen 
unterstützende Dienste leisten. Sie wirken mit bei der Erhebung und Einschät-
zung der schulischen Leistungsmöglichkeiten dieser Schülerinnen und Schüler als 
Grundlage für weitere Schullaufbahnentscheidungen. Ebenso sind sie bei der 
Gestaltung geeigneter Formen der Leistungserhebung und 
– bewertung, vor allem bei Abschlussprüfungen, behilflich.


4.1.6 Sonderpädagogische Dienste der Sonderschulen
In der Regel kennen die in den sonderpädagogischen Diensten tätigen Lehrkräfte 
sehr gut die regional vorhandenen schulischen und außerschulischen Hilfesyste-
me. Sie können deshalb eine wichtige Mittlerrolle bei der Gestaltung und Organi-
sation geeigneter Hilfeangebote vor Ort einnehmen.


Die sonderpädagogischen Dienste der Sonderschulen unterstützen die allgemei-
nen Schulen bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem 
Förderbedarf. Sie werden insbesondere in folgender Weise tätig:


 Beratung von Lehrkräften und Eltern
 Klärung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
 Beteiligung an der Hilfeplanung unter Mitwirkung der Eltern, der Schu-
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len und außerschulischer Maßnahmeträgern
 unmittelbare sonderpädagogische Förderung im Unterricht im Rahmen 


einer abgestimmten Förderplanung
 Unterstützung beim Aufbau von Hilfesystemen und bei der Erstellung 


einer Förderkonzeption


Näheres regelt die Verwaltungsvorschrift "Kinder und Jugendliche mit besonde-
rem Förderbedarf und Behinderungen " vom 22. August 2008.       .


Der zeitliche Umfang dieser sonderpädagogischen Dienste hängt von den indivi-
duellen Gegebenheiten ab und wird zwischen den Schulen und ggf. der Schul-
verwaltung vereinbart.







………………………………………………………………………………………………
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5. Anlagen – Materialien – Informationen


5.1 Staatliche Schulämter


Kreis Staatliches Schul-
amt


Telefon/ E-Mail Telefax


Rems-Murr Backnang
Erbstetter Str. 56
71522 Backnang


07191/895-4121
poststelle@ssa-
bk.kv.bwl.de


07191/8954108


Zollern-Alb
Sigmaringen


Albstadt
Charlottenstr. 4
72336 Balingen


07433/957-201
poststelle@ssa-
als.kv.bwl.de


07433/957-203


Biberach
Ulm
Alb-Donau


Biberach
Rollinstr. 9
88400 Biberach an
           der Riß


07351/5095-0
poststelle@ssa-
bc.kv.bwl.de


07351/5095-195


Böblingen Böblingen
Parkstr.16
71034 Böblingen


07031/663-2000
poststelle@ssa-
bb.kv.bwl.de


07031/663-2030


Breisgau-
Hochschwarzwald
Freiburg
Emmendingen


Freiburg
Stadtstr. 2
79104 Freiburg


0761/2187-0
poststelle@ssa-
fr.kv.bwl.de


0761/2187-71600


Göppingen
Heidenheim
Ostalb


Göppingen
Burgstr. 14-16
73033 Göppingen


07161/202-922
poststelle@ssa-
gp.kv.bwl.de


07161/202-919


Mannheim
Heidelberg
Rhein-Neckar
Neckar-Odenwald


Mannheim
Kurfürstenanlage 
38-40
69115 Heidelberg


06221/522-2510
poststelle@ssa-
ma.kv.bwl.de


062221/522-2515


Heilbronn Stadt


Heilbronn Land


Heilbronn


Rollwagstr. 14


74072 Heilbronn


07131/994-0


poststelle@ssa-
hn.kv.bwl.de


07131/994-7232


Karlsruhe Stadt


Karlsruhe Land


Karlsruhe


Kriegsstr. 103


76135 Karlsruhe


0721/936-6458


poststelle@ssa-
ka.kv.bwl.de


0721/936-5110


Konstanz


Tuttlingen


Konstanz


Am Seerhein  6


78467 Konstanz


07531/80201-0


poststelle@ssa-
kn.kv.bwl.de


07531/80201-39







………………………………………………………………………………………………
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Hohenlohe


Main-Tauber


Schwäbisch Hall


Künzelsau


Allee 16


74653 Künzelsau


07940/18-504


poststelle@ssa-
kuen.kv.bwl.de


07940/18-505


Lörrach


Waldshut


Lörrach


Palmstr. 3


79539 Lörrach


07621/410-0


poststelle@ssa-
loe.kv.bwl.de


076121/410-1297


Ludwigsburg Ludwigsburg


Mömpelgardstr. 26


71640 Ludwigsburg


07141/9900-0


poststelle@ssa-
lb.kv.bwl.de


07141/9900-251


Bodensee


Ravensburg


Markdorf


Am Stadtgraben 25


88677 Markdorf


07544/5097-0


poststelle@ssa-
mak.kv.bwl.de


07544/5097-192


Esslingen Nürtingen


Marktstr. 12


72622 Nürtingen


07022/26299-10


poststelle@ssa-
nt.kv.bwl.de


07022/26299-11


Ortenau Offenburg


Freiburger Str. 26


77652 Offenburg


0781/805-1700


poststelle@ssa-
og.kv.bwl.de


0781/805-1749


Pforzheim


Enzkreis


Calw


Pforzheim


Kronprinzenstr. 9


75177 Pforzheim


07231/308-1794


poststelle@ssa-
pf.kv.bwl.de


07231/308-1608


Baden-Baden


Rastatt


Freudenstadt


Rastatt


Ludwigring 7


76437 Rastatt


07222/9169-0


poststelle@ssa-
ra.kv.bwl.de


07222/9169-199


Stuttgart Stuttgart


Bebelstr. 48


70193 Stuttgart


0711/216-9701


poststelle@ssa-
s.kv.bwl.de


0711/216-9719


Reutlingen


Tübingen


Tübingen


Uhlandstr. 15


72072 Tübingen


07071/207-3402


poststelle@ssa-
tue.kv.bwl.de


07071/207-3499


Rottweil


Schwarzwald-
Baar


Donaueschingen


Am Hoptbühl 2


78048Villingen-
Schwenningen


07721/913-7574


poststelle@ssa-
ds.kv.bwl.de


07721/913-8922


5.2 Eingliederungshilfe


Schulaufsichtsbehörden und Sozial- und Jugendbehörden in den Stadt- und 
Landkreisen verständigen sich zunehmend auf eine strukturierte Vorgehensweise 
und legen gemeinsam Verfahrensabläufe fest. Diese können in den Kreisen un-
terschiedlich gestaltet sein, dienen aber immer der Transparenz für alle Beteilig-
ten und der zügigen Bearbeitung und Entscheidung im Interesse der Betroffenen.
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5.3 Autismus-Beauftragte


Bei jedem Staatlichen Schulamt in Baden-Württemberg gibt es ein bis zwei Au-
tismus-Beauftragte. Ihre Aufgabe ist es, sowohl betroffene Eltern als auch Lehr-
kräfte oder Kollegien in Fragen der schulischen Bildung und Förderung dieser 
Kinder und Jugendliche zu beraten und zu begleiten (s. auch 4.1.1 Autismus-
Beauftragte).


Die aktuellen Namen der Beauftragten für Kinder und Jugendliche mit autisti-
schen Verhaltensweisen und wie man sie am besten erreicht, sind über die Staat-
lichen Schulämter zu erfahren; eine Liste der Autismusbeauftragten ist auf dem 
Landesbildungsserver unter 
www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/autismus
abrufbar.


5.4 Nachteilsausgleich


5.4.1 Rechtliche Vorgaben 
Die Verwaltungsvorschrift "Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und
besonderem Förderbedarf" vom 22. August 2008 (K.u.U. 2008, S. 149-152) führt 
zum Nachteilsausgleich Folgendes aus:


"2.3 Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung, Nachteilsausgleich
2.3.1 Allgemeine Grundsätze
Die schulische Leistungsmessung steht im Dienst der Chancengleichheit. Jeder
junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das 
Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. Um 
dieses Recht einzulösen, ist eine Leistungsmessung erforderlich, die sich nach 
einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Anforderungsprofil richtet. Die 
hierauf beruhende Notengebung bildet die Grundlage für Schullaufbahnentschei-
dungen.
Die Chancengleichheit ist eine Ausformung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 
Abs. 1 des Grundgesetzes ("Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich"). Dieser 
Satz verlangt nicht, bei allen Menschen die gleichen Handlungsmuster anzulegen. 
Der Gleichheitssatz bedeutet vielmehr, dass die Menschen vor dem Gesetz nach 
den gleichen Maximen zu behandeln sind, dass also Lebenssachverhalte, die von 
ihrem Wesen her gleich sind, auch rechtlich gleichgestellt werden müssen; der
Gleichheitssatz bedeutet aber auch umgekehrt, dass bei Lebenssachverhalten, 
die von ihrem Wesen her ungleich sind, von Rechts wegen zu differenzieren ist. 
Insofern kann es auch rechtlich geboten sein, Nachteile von Schülern mit beson-
derem Förderbedarf oder mit Behinderungen auszugleichen.
Dieser auf dem Gleichheitssatz beruhende Anspruch zur Differenzierung muss 
aber wiederum aus Gründen der Gleichbehandlung aller Schüler - eine Grenze 
finden: Die Anforderungen in der Sache selbst dürfen nicht eigens für einzelne 
Schüler herabgesetzt werden. Die Hilfestellungen für den Schüler ebnen ihm also 
Wege zu dem schulartgemäßen Niveau; dieses Niveau dann zu erreichen, kann 
aber auch Schülern mit besonderem Förderbedarf oder Behinderungen nicht er-
lassen werden.
Der Nachteilsausgleich für Schüler mit besonderem Förderbedarf oder für behin-
derte Schüler lässt daher das Anforderungsprofil unberührt und bezieht sich auf 


4.1.1
4.1.2


3.4.4
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Hilfen, mit denen die Schüler in die Lage versetzt werden, diesem zu entspre-
chen. Die Art und Weise solcher Hilfen hängt von den Umständen des Einzelfalles 


ab. Zum einen können die allgemeinen Rahmenbedingungen auf die besonderen 
Probleme einzelner Schüler Rücksicht nehmen. Daneben sind auch besondere, 
nur auf einzelne Schüler bezogene Maßnahmen des Nachteilsausgleichs möglich,
insbesondere durch eine Anpassung der Arbeitszeit oder durch die Nutzung von
besonderen technischen oder didaktisch- methodischen Hilfen. Auch ist es mög-
lich, die Gewichtung der schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen im
Einzelfall anzupassen; allerdings muss jede dieser Leistungsarten eine hinrei-
chende Gewichtung behalten. Im Rahmen des Nachteilsausgleiches ist es inso-
weit auch möglich von den äußeren Rahmenbedingungen einer Prüfung abzuwei-
chen.
Solche besonderen, auf einzelne Schüler bezogenen Maßnahmen des
Nachteilsausgleiches sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
gerechtfertigt; in den beruflichen Schulen sind sie nur möglich, soweit sie mit den
jeweiligen spezifischen Ausbildungszielen vereinbar sind. Mit bindender Wirkung 
für die Fachlehrer obliegt die Entscheidung der Klassen- oder
Jahrgangsstufenkonferenz, soweit deren Mitglieder den Schüler unterrichten, 
unter Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuziehung eines Beratungs- oder
Sonderschullehrers, schulischer Ansprechpartner, LRS-Fachberater oder in
Ausnahmefällen der örtlich zuständigen schulpsychologischen Beratungsstelle; 
die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz kann außerschulische Stellungnah-
men oder Gutachten in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Die betroffenen 
Schüler und Eltern werden frühzeitig in die Entscheidungsfindung einbezogen. 
Maßnahmen des Nachteilsausgleiches können in der Klasse begründet und erläu-
tert werden.
Maßnahmen des Nachteilsausgleiches werden nicht im Zeugnis vermerkt.
Mögliche Härten, die sich aus dem für alle Schüler gleichermaßen geltenden
Anforderungsprofil ergeben, können mit den jeweiligen bestehenden
Ermessungsspielräumen gemildert werden, insbesondere bezüglich Nachlernfris-
ten, Ausnahmeregelungen bei Versetzungsentscheidungen, zusätzlichen
Wiederholungen von Klassen oder Jahrgangsstufen, Ergänzungen der Noten 
durch verbale Beurteilungen oder Ausnahmeregelungen bei der Aufnahme in
weiterführende Schulen."


5.4.2  Erläuterungen


Kultusministerium Baden-Württemberg
September 2001 


- Auszug -
Notengebung für behinderte Schüler - Nachteilsausgleich


Vorbemerkung


Die Unterrichtung behinderter Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen 
Schulen führt zu besonderen Fragen der Leistungsmessung und Notengebung. 
Mit den folgenden Ausführungen werden Orientierungshilfen für die erforderli-
chen Einzelfallklärungen gegeben. Dabei werden zunächst die allgemeinen 
Grundsätze dargestellt (I.). Die Verbindlichkeit dieser Grundsätze beruht auf der 
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Verfassung und ist unbestritten. Die Konkretisierung im schulischen Alltag kann 
aber auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Um hier eine Orientierung aufzuzei
gen, werden im Folgenden Verfahrensfragen (II.) und danach rechtlich mögliche 
Hilfen bei der Aufgabenstellung in Prüfungssituationen angesprochen (III.). Die 
Probleme vor Ort sind aber sehr verschieden und sehr komplex. Die nachfolgen-
den Orientierungshilfen erheben daher weder den Anspruch der Vollständigkeit, 
noch wollen sie den Eindruck erwecken, dass durch abstrakte Vorgaben eine 
Auseinandersetzung mit den besonderen Umständen des Einzelfalles entbehrlich 
werden könnte.


I.


Grundsätze
Der Gleichheitssatz ("Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" - Artikel 3 Abs. I 
GG) beinhaltet eine ganz allgemeine Maxime der Gerechtigkeit und hat daher 
auch für den Unterricht eine unmittelbare Bedeutung.


Er verlangt nicht, bei allen Menschen die gleichen Handlungsmuster anzulegen, 
sie sozusagen "über einen Kamm zu scheren". Es heißt ja nicht: "Alle Menschen 
sind gleich", sondern: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich". Der Gleich-
heitssatz bedeutet daher, dass Lebenssachverhalte, die von ihrem Wesen her 
gleich sind, gleich behandelt werden müssen, er bedeutet aber auch umgekehrt, 
dass bei Lebenssachverhalten, die von ihrem Wesen her ungleich sind, von 
Rechts wegen differenziert werden muss. Daher war es schon immer rechtlich 
unbestritten, dass in Prüfungssituationen Behinderungen durch technische Hilfen, 
gegebenenfalls auch durch eine angemessene Verlängerung der Prüfungszeit 
auszugleichen sind.


Dieses rechtliche Erfordernis ist durch das ausdrückliche Verbot der Benachteili-
gung wegen einer Behinderung, das 1994 in Grundgesetz und Landesverfassung 
aufgenommen wurde,  verstärkt worden und hat wegen der erhöhten Zahl be-
hinderter Schülerinnen und Schüler, die in den allgemeinen Schulen unterrichtet 
werden, eine größere praktische Bedeutung gewonnen.


Dieser auf dem Gleichheitssatz beruhende Anspruch zur Differenzierung muss 
aber - wiederum aus Gründen der Gleichbehandlung aller Schüler - eine Grenze 
finden: Die Anforderungen in der Sache selbst dürfen nicht herabgesetzt werden. 
Die Hilfestellungen für den Schüler ebnen ihm also Wege zu dem schulartgemä-
ßen Niveau; dieses Niveau dann zu erreichen, kann aber auch dem behinderten 
Schüler nicht erlassen werden. Wenn er es verfehlt, muss dies Konsequenzen bei 
der Notengebung haben.


Behinderungsbedingte Einschränkungen sollen also durch Hilfestellungen ausge-
glichen werden, der behinderte Schüler darf aber andererseits bei der Noten-
gebung nicht bevorzugt werden.


Eine solche Bevorzugung wäre auch nicht im Sinne der Behinderten. Sie würde 
als ungerecht empfunden werden und zu Spannungen mit den anderen Schülern 
führen, die ja auch besonderen Einschränkungen unterworfen sein können, etwa 
wenn sie aus einem schwierigen sozialen Milieu stammen oder wenn sie sich als 
sogenannte "Quereinsteiger" in einer neuen Kultur zurecht finden müssen. Dane-
ben würden die Abnehmer in Verwaltung und Wirtschaft sehr schnell zwischen 
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Schein und Sein zu unterscheiden lernen, wenn die Noten nicht dem realen Leis-
tungsstand entsprächen. Und im Übrigen wäre ja auch der Stolz der Schüler 
selbst verletzt, wenn sie gute Noten aus "sozialen" Gründen erhielten.


II.
Verfahrensfragen


1. Betroffener Personenkreis
Die rechtlichen Rahmenregelungen zur Förderung behinderter Schüler in den 
allgemeinen Schulen gehen ganz pragmatisch von dem pädagogischen För-
derbedarf aus. Ist danach eine spezifische sonderpädagogische Förderung 
angezeigt, wird ein Kooperationslehrer von der Sonderschule hinzugezogen.


Die Eltern werden dem in aller Regel zustimmen; von Rechts wegen wäre ei-
ne pädagogisch notwendige sonderpädagogische Förderung aber auch gegen 
den Willen der Eltern möglich, da sie zur Schulpflicht gehört (vgl. §§ 15 Abs. 
4, 85 Abs. 1 SchG).


Auch ob und gegebenenfalls welche besonderen Hilfestellungen im Unterricht 
oder in Prüfungssituationen erforderlich sind, hängt von Art und Grad der Be-
hinderung ab. Von Rechts wegen ist hier zu beachten, dass die Hilfestellun-
gen zwar die behinderungsspezifischen Schwierigkeiten beim Zugang des 
Schülers zu den einzelnen Aufgabenstellungen ausgleichen müssen, aber an-
dererseits nicht zu einer Bevorzugung des behinderten Schülers führen dürfen 
(siehe oben I. und im Einzelnen unten III.).


2. Rechtliche Stellung des Sonderschullehrers in der Kooperation (im Folgenden: 
Kooperationslehrer)
Der Kooperationslehrer bleibt Lehrer seiner Stammschule. In den allgemeinen 
Schulen hat er die Funktion eines Sachverständigen, den beizuziehen die all-
gemeine Schule in den Fällen eines sonderpädagogischen Förderbedarfes al-
lerdings gesetzlich verpflichtet ist. 


Die Entscheidungen im Einzelnen bleiben in der Verantwortung der Lehrer der 
allgemeinen Schule. Diese müssen das Sachverständigenvotum des Sonder-
schullehrers nachvollziehen und ihrer Entscheidung zugrunde legen. Der Son-
derschullehrer bleibt in der Rolle des Sachverständigen ohne eigenständige 
Entscheidungs- oder Aufsichtsbefugnisse. Wenn die allgemeine Schule das 
Votum des Sonderschullehrers in sachwidriger Weise unberücksichtigt lässt, 
ist die Schulaufsicht gefordert.


Der Kooperationslehrer ist auch bei Verhandlungsgegenständen, in denen 
sein Sachverstand erforderlich ist, zur Teilnahme an den Lehrerkonferenzen 
der allgemeinen Schulen verpflichtet (§ 10 Abs. 4 Konferenzordnung, VwV 
"Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf" 
Nr.3). 
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III.
Maßnahmen und Hilfen 


1.  Hilfen für den Unterricht
Der Kooperationslehrer informiert die allgemeine Schule über die notwendi-
gen behinderungsspezifischen Lehr- und Lernmittel und eine gegebenenfalls 
notwendige besondere Ausstattung des Unterrichtsraumes, wozu auch raum-
akustische Maßnahmen gehören können. Der Kooperationslehrer hat insoweit 
die Rolle eines Sachverständigen (siehe oben II.2).
Im Rahmen der gegebenen personellen Möglichkeiten kann der behinderte 
Schüler auch eine Einzelförderung erhalten. Hierauf besteht allerdings kein 
Anspruch, ein Anspruch besteht hingegen auf ermessensfehlerfreie Verteilung 
der vorhandenen Ressourcen durch Schule und Schulverwaltung.


Im Übrigen obliegt es dem pädagogischen Einfühlungsvermögen des Lehrers, 
bei seiner Unterrichtsgestaltung den behinderungsspezifischen Belangen 
Rechnung zu tragen. Er hat hier die unmittelbare pädagogische Verantwor-
tung (§ 38 Abs. 2 SchG) und damit einen Freiraum. So begegnet es keinen 
rechtlichen Bedenken, wenn er Bild- oder Tonträger, die er im Unterricht ein-
führen will, dem behinderten Schüler vorab aushändigt.


2. Anforderungen nach dem jeweiligen Bildungsgang, Befreiung von einzelnen 
Unterrichtsfächern?
Nach dem Schulgesetz (vgl. § 15 Abs. 4 Satz 2) werden generell Schüler 
dann, aber auch nur dann in den allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie 
- gegebenenfalls mit sonderpädagogischen Hilfen - dem dortigen Bildungs-
gang folgen können. Damit ist klargestellt, dass die behinderten Schüler auch 
den Anforderungen der einzelnen Fächer verpflichtet sind.


Von Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften und 
sozialkundlichen Fächern können sie daher nicht befreit werden. Hier gelten 
die allgemeinen Regeln der Leistungsbeurteilung laut Notenbildungsverord-
nung.


Allerdings ist dieser Grundsatz in zweierlei Hinsicht gemildert:
Zum einen liegt es in der Entscheidung des Fachlehrers, wie er "in der Regel" 
schriftliche, mündliche und gegebenenfalls praktische Leistungen bei der No-
tenbildung gewichtet (§ 7 Abs. 1 Satz 2 NotenbildungsVO). Die Worte "in der 
Regel" geben ihm die Möglichkeit, in begründeten Ausnahmefällen von dem 
sonst für alle Schüler der Klasse geltenden Verhältnis abzuweichen. So kann 
er abweichend von der Notengebung für die anderen Schüler der Klasse die 
mündlichen Leistungen eines autistischen oder hörgeschädigten Schülers zu 
Gunsten der schriftlichen Leistungen geringer bzw. die mündlichen Leistun-
gen eines sehbehinderten Schülers zu Lasten der schriftlichen Leistungen hö-
her bewerten.


Allerdings kann er eine dieser Leistungsformen nicht völlig außer acht lassen. 
So muss insbesondere in den Fremdsprachen Kommunikation und Hörverste-
hen auch bei behinderten Schülern in die Notengebung einfließen, wenn auch 
der Fachlehrer die mündlichen Leistungen geringer gewichten kann als bei 
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den anderen Schülern der Klasse.


Zum anderen folgt aus der Natur der Sache, dass Behinderungen zu einer je-
denfalls teilweisen Befreiung von den Fächern Sport, Musik oder Bildende 
Kunst führen können. In § 3 Abs. 1 Schulbesuchsverordnung findet sich hier


     zu folgende Regelung: "Schüler werden vom Sportunterricht teilweise oder
    
     ganz befreit, wenn es ihr Gesundheitszustand erfordert. Von der Teilnahme
     am Unterricht in einzelnen anderen Fächern oder von sonstigen verbindlichen
     Schulveranstaltungen können Schüler nur in besonders begründeten Aus
     nahmefällen vorübergehend oder dauernd ganz oder teilweise befreit werden;
     für Berufsschulpflichtige gilt dies nur dann, wenn der Gesundheitszustand die
     Teilnahme nicht zulässt."


Diese Norm bezieht sich zwar auf die physische Anwesenheit des Schülers am 
Unterricht, der zugrunde liegende Rechtsgedanke ist aber auch auf die Fälle 
übertragbar, in denen die Schüler trotz ihrer behinderungsbedingten Leis-
tungsschwäche am Unterricht teilnehmen, aber von den lehrplanmäßigen An-
forderungen entbunden werden.


So nehmen schon immer viele körperbehinderte Schüler - nach Konsultation 
des Arztes - am Sportunterricht teil, werden aber von manchen Übungen 
ganz und bei anderen Übungen von der Höhe der lehrplanmäßigen Anforde-
rungen befreit. Das Entsprechende muss bei hörgeschädigten Schülern für 
den Musikunterricht und bei sehbehinderten Schülern für den Unterricht in 
Bildender Kunst gelten.


Die Schulen haben danach je nach der pädagogischen Ausgangslage die Mög-
lichkeiten zu flexiblen Lösungen. Allerdings bleibt die Notengebung den lehr-
planmäßigen Anforderungen verpflichtet. Für Schüler, die behinderungsbe-
dingt die Aufgaben nicht erfüllen können, wird die Note daher in diesen Fä-
chern: Sport, Musik oder Bildende Kunst, aber auch nur in diesen Fächern 
ausgesetzt. Die in Teilbereichen erbrachten Leistungen und das Leistungs-
streben des behinderten Schülers können allerdings anderweitig, etwa durch 
Bemerkungen im Zeugnis anerkannt werden.


     ………………..


4.  Hilfen in Prüfungssituationen
Sonderpädagogische Hilfen in Prüfungssituationen müssen den Gleichheits-
satz in zweierlei Hinsicht beachten: Sie müssen die behinderungsspezifischen 
Erschwernisse des Zugangs zur Aufgabenstellung ausgleichen, sie dürfen 
aber andererseits das Anforderungsprofil der Aufgabenstellung selbst nicht 
herabsetzen (siehe oben I). 


………………….


Wird der Kooperationslehrer hinzugezogen, so wird er hierdurch nicht Mitglied 
des Fachausschusses, steht aber auch nach der Prüfung auf Wunsch des 
Fachausschusses als Sachverständiger zur Verfügung.
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3. Sozial- und Jugendhilfe (Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII oder 
§ 35a SGB VIII) 

 

3.1 Rechtsgrundlagen Sozialhilfe 

Rechtsgrundlage für die Gewährung einer Integrationshilfe in einer Kindertageseinrichtung 

oder Schule ist für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen, körperlichen oder mehr-

fachen Behinderung (Sozialhilfe) der § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Sozialgesetzbuch XII 

(SGB XII). Er benennt als Leistungen der Eingliederungshilfe insbesondere: 

 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemei-

nen, Schulpflicht und zum Besuch der weiterführenden Schulen einschließlich der 

Vorbereitung hierzu sowie 

 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des 

Besuchs einer Hochschule. 

 

Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist, dass: 

 das Kind oder der Jugendliche aufgrund der Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX in 

Verbindung mit § 53 SGB XII wesentlich in seiner Fähigkeit, an der Gesellschaft teil-

zuhaben, eingeschränkt ist oder von einer solchen wesentlichen Behinderung be-

droht ist und 

 ein behinderungsbedingter zusätzlicher Bedarf besteht (vergleiche hierzu Rand-Nr. 

53.07 und 53.08 Sozialhilferichtlinien) 

 

„Maßnahmen der Eingliederungshilfe kommen in Betracht, wenn die tatsächlich vorhan-

denen Ressourcen der Schulbehörde und des Schulträgers / der Kindertageseinrichtung 

zur Abdeckung des individuellen zusätzlichen Hilfebedarfs nicht ausreichen. Ihre Gren-

zen findet die Gewährung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe, wenn der individuelle 

zusätzliche behinderungsbedingte Hilfebedarf mit den zum Zeitpunkt der Entscheidung 

vorhandenen Personal- und Sachmitteln zuzüglich den Leistungen der Eingliederungshil-

fe nicht sichergestellt werden kann bzw. wenn die Ziele nicht erreicht werden können 

und/oder die Belange anderer der Förderung entgegenstehen“ (Rand-Nr. 54. 13/2 SHR). 

 

3.2 Rechtsgrundlagen Jugendhilfe 

Für Kinder und Jugendliche mit einer ausschließlich seelischen Behinderung können Leis-

tungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a Abs. 3 SGB VIII in Verbindung mit 

§53 Abs. 3 und 4 Satz 1 und § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB XII gewährt werden, wenn  

 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 

 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

 

Die Feststellung der Abweichung der seelischen Gesundheit erfolgt nach § 35 a Abs. 1a 

SGB VIII auf der Grundlage einer fachärztlichen Stellungnahme auf Basis der ICD-

Klassifikation. Liegt eine Abweichung der seelischen Gesundheit vor, prüft das zuständige 



 

Jugendamt, ob deshalb die Teilhabe des jungen Menschen beeinträchtigt ist oder eine Teil-

habe-Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

 

Unterstützung bei der Entscheidung über den Eingliederungshilfebedarf bietet eine Arbeits-

hilfe des Landesjugendamtes beim KVJS.28 Dort werden relevante Teilhabebereiche (Fami-

lie, Sozialkontakte, Kindertageseinrichtung, Schule, Beruf und Entwicklung der Persönlich-

keit) sowie Eckpunkte zur Bewertung und Entscheidung (altersgruppenspezifische Entwick-

lungsprozesse, Stärken/Ressourcen sowie Fremd- und Selbstbeurteilungen) sowie zur Dar-

stellung der Datenerhebung und Prozessqualität aufgeführt. 

 

In diesem Sinne muss die Schulbegleitung erforderlich und geeignet sein, dem Kind oder 

Jugendlichen eine üblicherweise erreichbare, seiner Begabung entsprechende Schulbildung 

zu ermöglichen. Dabei reichen vorrangige Hilfen (durch andere Leistungsträger, schulische 

und familiäre Ressourcen) nicht aus oder sind nicht vorhanden. 

 

3.3 Aufgaben der Schulbegleitung im Rahmen der Eingliederungshilfe 

So wenig die Begriffe Schulbegleiterin / Schulbegleiter oder Inklusionsassistentin / Inklusion-

sassistent rechtlich definiert sind, so wenig sind auch die Aufgabenfelder detailliert und ab-

schließend ausgewiesen. Die Aufgaben resultieren aus der Besonderheit der Behinderung 

im konkreten Einzelfall und orientieren sich an den im Hilfeplan vereinbarten individuellen 

Zielen und Absprachen. Sie stehen in einem engen Zusammenhang mit den schulischen 

Rahmenbedingungen. 

 

Allgemein soll Schulbegleitung: 

 die Voraussetzungen schaffen, dass der Schüler oder die Schülerin am Unterricht in der 

Schule teilnehmen kann, 

 die soziale Teilhabe am Klassen- und Schulgeschehen unterstützen sowie 

 die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern.29  

 

Konkrete Assistenzdienste im Sinne von flankierenden Hilfestellungen können – wenn sie 

nicht Lern- und Bildungsinhalte des jeweiligen Bildungsplanes sind - zum Beispiel sein: 

 Begleitungs- und Orientierungshilfen auf dem Schulweg, im Schulgelände, Schulhaus 

und im Klassenzimmer 

 Mobilitätshilfen 

 Hilfe bei lebenspraktischen Verrichtungen, zum Beispiel Umkleiden beim Sportunterricht 

und bei Toilettengängen, Hilfestellung bei der Einnahme von Mahlzeiten 

                                                
28

 KVJS – Landesjugendamt: Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35a SGB VIII – Orientierungshil-

fe/Checkliste für die Praxis der Jugendhilfe. 
29

 Eine beispielhafte Liste für Einsatzbereiche der Schulbegleitung im Lebenspraktischen Bereich findet sich auch in der Ar-

beitshilfe „Integrationshilfe an Schulen“ der Stadtverwaltung Koblenz auf S. 31 ff.  
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&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg 
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http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg


 

 Begleitung bei Schulfahrten, Klassenausflügen und Unterrichtsgängen (Einzelfallent-

scheidungen) 

 Unterstützung und Begleitung zum Beispiel bei der Verwendung von Arbeitsmaterialen im 

Unterricht oder der Kommunikation mit den Lehrkräften 

 Unterstützung bei der Kommunikation mit Hilfsmitteln (Unterstützte Kommunikation, nicht 

aber Gestützte Kommunikation [FC]) 

Insbesondere bei zieldifferentem Unterricht (zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler mit 

einer geistigen Behinderung in allgemeinen Schulen) oder bei Kindern und Jugendlichen mit 

einer seelischen Behinderung können sich (zumindest phasenweise) weitere individuelle 

Unterstützungsbedarfe ergeben. Diese stehen häufig in einem engen Zusammenhang mit 

pädagogisch-schulischen Aufgaben und sind nach jetziger Gesetzeslage teilweise in der 

Praxis nur schwer von diesen abzugrenzen (zum Beispiel: Unterstützung bei der Planung 

und der Ordnung von Zeit, Arbeitsplatz und Aufgaben; Impulsgebung zur Strukturierung und 

Aufmerksamkeitsausrichtung; Ermöglichung eines phasenweisen Rückzugs, wenn erforder-

lich; Unterstützung von Regelakzeptanz und Einüben von Strategien zur Konfliktbewältigung; 

Erklärung von sozialen Situationen, die der junge Mensch aufgrund seiner Behinderung nicht 

selbst erfassen kann, Schutzfunktion – auch vor Reizüberflutung).  

Auf die Abgrenzungsprobleme und mögliche Handlungsoptionen der Kreise auf rechtlicher 

Ebene wurde im Abschnitt 1.3 bereits hingewiesen.  

 

Grundsätzlich gilt: 

 Mit den für einen Einzelfall bewilligten Betreuungsstunden soll weder ein Schüler ständig 

außerhalb der Klasse einzeln betreut werden – das widerspräche der Inklusion – noch 

sollen andere Schülerinnen und Schüler mitbetreut werden, da der Einsatz personenge-

bunden erfolgt. Dies schließt aber nicht die Förderung der Kontaktaufnahme zu Mitschü-

lerinnen und Mitschülern aus. 

 Die Schulbegleitung darf keine unterrichtlichen Dienste im Kernbereich der schulischen 

Aufgaben leisten oder Ersatz für eine Begleitperson für die Klasse bei einem Lerngang 

sein. 

 
Arbeitshilfen und Beispiele: 

 KVJS – Landesjugendamt: Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung ge-

mäß § 35a SGB VIII – Orientierungshilfe/Checkliste für die Praxis der Jugendhilfe (B 5) 

 

4 Nachranggrundsatz der Sozial- und Jugendhilfe  

Der Nachranggrundsatz der Sozial- und Jugendhilfe (gemäß § 2 SGB XII und § 10 SGB VIII) 

ist auch bei Anträgen auf Schulbegleitung immer zu beachten. So erhält Sozial- oder Ju-

gendhilfe nicht, wer die erforderliche Leistung von Trägern anderer Sozialleistungen erhält.  

 

4.1 Medizinische Behandlungspflege gemäß § 37 SGB V 

Bei Grunderkrankungen wie beispielsweise Diabetes mellitus Typ 1 oder aber Mukoviszidose 

entfällt ein großer Anteil an behinderungsbedingtem Mehraufwand auf den Bereich der me-

dizinischen Versorgung und der damit verbundenen Hilfsmaßnahmen. Hierbei handelt es 

sich um medizinische Maßnahmen beziehungsweise Maßnahmen zur Behandlungssiche-
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0.   Vorbemerkung 


 


Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfeträger bei der Feststellung des Eingliederungshilfebe-


darfs nach § 35a SGB VIII ist  es u.a.,  die Teilhabefähigkeit, bzw. die Beeinträchtigung der 


Teilhabe des jungen Menschen festzustellen.  


Die vorliegende Orientierungshilfe/Checkliste zur Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung 


sind eine Arbeitshilfe für die Praxis der Jugendämter. Sie soll anregen, die wesentlichen Le-


bensbereiche von Kindern und Jugendlichen, in denen Teilhabe stattfindet in den Blick zu 


nehmen, und  beispielhafte  Orientierungspunkte benennen, die zur Feststellung der Teilha-


befähigkeit, bzw. –beeinträchtigung hilfreich sein können.   


 


Die Feststellung und Bewertung erfolgt stets in der Gesamtschau, d.h.  


- unter Beachtung der altersgruppenspezifischen Entwicklung,  


- der Teilhabefähigkeit in der gesellschaftlichen Interaktion,  


- dem strukturellen Kontext des Lebensumfeldes, 


-     wie auch den Ressourcen des jungen Menschen. 


 


Es ist dennoch nicht möglich,  eine Teilhabestörung objektiv festzustellen. Sie ist auf der 


Grundlage vorhandener Unterlagen und gewonnener Erkenntnisse lediglich einschätzbar.  
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 „Verfahrenshinweise zur Bedarfsfeststellung für Leistungen nach dem Kinder und Jugendhil-


fegesetz/SGB VIII einschließlich der Leistungen nach § 35a SGB VIII und § 41 (Formblatt J)“ 


sowie weitere, jugendamtsintern erarbeitete und angewandte Verfahren sollen durch die  


„Orientierungshilfe/Checkliste zur Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung 


gem. § 35a SGB VIII“ nicht ersetzt werden.  


Die Arbeitshilfe soll jedoch im Sinne einer Checkliste Anregung geben, innerhalb der ange-


wandten Verfahren die Teilhabeprüfung differenziert zu betrachten, die Entscheidung und 


Begründung durch die öffentlichen Jugendhilfeträger transparent und nachvollziehbar zu 


machen und die Verfahrenssicherheit weiter zu entwickeln.  


 


Die Arbeitshilfe wurde im Rahmen einer landesweiten Arbeitsgruppe * von TeilnehmerInnen 


aus den Bereichen Jugendhilfe, Medizinisch-Pädagogischer Dienst,  Landesarzt für behin-


derte Menschen unter der Federführung des Landesjugendamtes erstellt. 


 


*  Mitglieder des Arbeitskreises s. Seite 10          


 


 


I.    Gesetzliche Grundlage   


 


In der Neuformulierung des § 35a SGB VIII (KICK) wurde vom Gesetzgeber die Aufgaben-


abfolge zwischen dem medizinischen Bereich und der Jugendhilfe deutlich beschrie-


ben. 


Sie konkretisiert für den medizinischen Bereich 


- die Nennung der Berufsgruppen/Personen, die geeignet sind, Stellungnahmen hin-


sichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 


SGB VIII abzugeben 


- die einzuhaltenden fachlichen Standards (des ICD 10), 


- die Darlegung, ob die Abweichung der seelischen Gesundheit von dem für das Le-


bensalter typischen Zustand Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. 


Des Weiteren wird klargestellt, dass die Hilfe nicht von der Person oder dem Dienst oder 


der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt,  erbracht werden 


soll. Die Feststellung, ob die Voraussetzung für Leistungen der Eingliederungshilfe im 


Sinne des § 35a SGB VIII vorliegt, kann in einem Verwaltungsverfahren nicht ausschließ-


lich auf der Grundlage medizinischer Erkenntnisse und Diagnostik vorgenommen wer-


den.  


In diesem Sinne konkretisiert die Neufassung des § 35a SGB VIII die Aufgabe und  


Steuerungsverantwortung des Jugendamts: 


Liegt eine nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 festgestellte Abweichung der seelischen Gesundheit 


vor, prüft das Jugendamt, ob deshalb die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in 


der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
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II.  Relevante Teilhabebereiche  


 


Die Teilhabefähigkeit umfasst mehrere Dimensionen. Dabei sind die einzelnen Lebensberei-


che, das soziale Umfeld in der Interaktion, der strukturelle Kontext des Lebensumfeldes, wie 


auch die Entwicklung der Persönlichkeit und das Aktivitätsniveau bei der Teilhabebewertung 


von  Bedeutung. 


 


Im Folgenden werden zentrale Lebensbereiche aufgeführt, die für die Teilhabe des jungen 


Menschen relevant sind und deshalb bei der Prüfung der Teilhabefähigkeit in den Blick ge-


nommen werden sollten. Er richtet sich hierbei auf die Situation in der Familie, die Sozialkon-


takte und die sozialräumlichen Bedingungen, den Lebensbereich (je nach Alter) Kindergar-


ten/-tagesstätte, Schule, Beruf, sowie auf die Entwicklung der Persönlichkeit/Fähigkeiten und 


Interessen/Freizeitaktivitäten des jungen Menschen. 


Die Situation der Teilhabe sollte dabei auf jeden Fall mit dem jungen Menschen, sowie den 


maßgeblich Beteiligten eruiert werden um z.B. auch einen Abgleich von Selbst- und Frem-


deinschätzung, wie auch der Selbst- und Fremderwartung zu ermöglichen.  


 


 


1.  Situation (in) der Familie 


 


     Beispielsweise 


      -     Lebensumstände der Familie 


      -     Werte, Kultur der Familie 


      -     Familienbezogene Belastungsfaktoren (z.B: Migration, Verfolgung, Diskrimini- 


            rung, isolierte Familie,  Kriminalität eines Elternteils, Krankheit) 


      -     Erziehungsverhalten der Eltern im Kontext der Störung 


      -     Bewältigung besonderer Lebensereignisse 


      -     Beziehung zu den Eltern  


      -     Beziehung zu den Geschwistern/Stiefgeschwistern 


      -     Rolle im Familienverband, ggf. „Ämterübernahme“ 


      -     Auswirkung der Situation des Kindes/Jugendlichen im Kindergarten/ Kita, Schule,  


            Betrieb auf die Familie 


 


2.   Sozialkontakte und sozialräumliche Bedingungen 


 


      Beispielsweise 


        -    Sozialräumliche Bedingungen  des Lebensumfeldes, Stadtteil, Gemeinde 


              (z.B. Werte/Kultur vor Ort, alterstypische Angebotsstruktur, Vereine, sind  


              relevante Freizeitangebote erreichbar? 


        -     Wie gestaltet sich die Begegnung mit sozialen Gruppen, Nachbarn, fremden  


              Personen 


        -     Wie gelingen Aufbau und Gestaltung sozialer Beziehungen? 
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     -    Wie gestalten sich Kontakte und Beziehungen zu Gleichaltrigen?           


     -    Anzahl und Art von Freundschaften? (z.B. Gibt es länger dauernde Freundschaften?) 


     -    Position im Freundeskreis (Wird er/sie zurückgewiesen, ist er/sie beliebt)   


    -     Verhalten in Konfliktsituationen? 


     -    Zugang und Nutzung von Medien (Umgang mit mediengestützter Kommunikation, z.B 


          chat-rooms? ) 


 


3.        Lebensbereiche:  Kindergarten, Schule oder (Ausbildungs-) Betrieb 


 


3.1     Kindergarten/Kindertagesstätte 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des Kindes im  


Kindergarten/Kindertagesstätte   


 


Beispielsweise: 


        -    Rahmenbedingungen der Einrichtung, wie z.B. Größe, Gruppen- 


             struktur, Betreuungssituation, konzeptioneller Ansatz? 


       -     Verlauf der bisherigen Entwicklung (z.B. Frühförderung)? 


       -     Umfang der Anwesenheit?  


       -     Welche Stärken und Neigungen werden deutlich? 


       -     Konzentration/Ablenkbarkeit, motorische Überaktivität, Rückzugsverhalten? 


       -     Wie ist das Kind in der Gruppe integriert? 


       -     Gibt es Freundschaften? Art der Freundschaften? 


       -     Entspricht die Betreuungsform und das Konzept dem Kind (z.B. integrative Gruppe)? 


       -     Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


 


3.2    Schule 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des Kindes/Jugendlichen  


in der Schule 


 


Beispielsweise: 


       -    Die konkrete Situation der Schule in der Gemeinde, Leitbild, Kultur der Schule?  


      -     Schulform und Unterricht, Klassengröße, Fächervielfalt, Zahl der Lehrkräfte? 


      -     Wie verlief die bisherige schulische Entwicklung/Leistung? 


      -     Wie sind die Leistungen in den einzelnen Fächern zu bewerten? 


      -     Wie ist das Kind leistungsmäßig zum Klassendurchschnitt einzuordnen? 


      -     Welche Stärken und Neigungen werden im Schulalltag deutlich? 


      -     Welche schulischen Perspektiven werden angestrebt? Leistungserwartung der El 


            tern? 


      -    Ist der individuelle Bildungsplan/-gang dem/der Schülerin angemessen? 


      -    Wie ist die Mitarbeit im Unterricht zu bewerten? 
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      -    Konzentration/Ablenkbarkeit,  motorische Überaktivität, Rückzug? 


      -    Wiederholtes, störendes Verhalten? 


      -    Fernbleiben vom Unterricht? 


      -    Wie ist das Kind in die Klasse integriert? 


      -    Hat das Kind Freunde in der Klasse und außerhalb der Klasse? 


      -    Wie sind die Pausenkontakte des Kindes? 


      -    Wie ist die Beziehung des Kindes zu Mitschülern und Lehrern zu beschreiben? 


      -    Übernimmt das Kind „Ämter“? 


      -    Nimmt es an AG´s und Betreuungsangeboten teil? 


      -    Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


      -    Was kann die Schule tun?      


 


3.3     Beruf 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des jungen Menschen  


im (Ausbildungs- )Betrieb 


 


 Beispielsweise:    


      -    Welche betriebliche Situation liegt vor? 


      -    Situation in der Berufsschule 


      -    Bisherige berufliche Entwicklung? 


      -    Welche Perspektiven werden angestrebt? 


      -    Motivation? 


      -    Wird der junge Mensch den an ihn gestellten Anforderungen gerecht? 


           Wie sind die Leistungen zu bewerten? 


      -    Welche stärken und Neigungen werden im Arbeitsalltag deutlich? 


      -    Konzentration, Ablenkbarkeit? 


      -    Pünktlichkeit, regelmäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz? 


      -    Wie ist der junge Mensch im Betrieb integriert 


      -    Wie ist die Beziehung zu Kollegen und Vorgesetzten zu beschreiben 


      -    Wie ist das Verhalten in Konfliktsituationen 


      -    Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


      -    Was kann der Betrieb tun?  


 


4.     Entwicklung der Persönlichkeit 


 


4.1   Eigenverantwortlichkeit 


 


 Beispielsweise: 


      -    Wie ist das Selbstvertrauen ausgebildet? 


      -    Ich-Stärke/Selbstwertgefühl? 


      -    Bewusst sein über eigene Stärken und Ressourcen? 


           (Sind diese Fähigkeiten alters entsprechend ausgebildet?) 
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      -    Gibt es gut bewältigte Lebenssituationen (z.B. familiäre Ereignisse, Umzüge, Schul- 


           wechsel etc.)? 


 


4.2  Alltagsbewältigung  


 


Beispielsweise: 


      -    Selbstständigkeit (z.B. beim An- und Auskleiden, der Körperpflege, Essen/Trinken,  


           Toilettengang, Mobilität, Ordnung)? 


      -    Umgang mit Geldbeträgen? 


      -    Soziale Interaktion innerhalb und außerhalb der Familie  (z.B. sprachliche Verständi- 


           gung/Kommunikation mit anderen? Ausdrucksfähigkeit,  inkl. Gebärdensprache?; 


           Lesen, Schreiben (inkl. Braille), Rechnen? )  


      -    Alltagspraktische Fähigkeiten (z.B. Telefonbenutzung, Fahrrad, öffentliche Verkehrs- 


           mittel,  PC)? 


 


4.3  Interessen und Freizeitaktivitäten 


 


Beispielsweise: 


      -    Wie ist die Nutzung, Einteilung der „freien Zeit“? 


      -    Gibt es Hobbies, persönliche Vorlieben, die gepflegt werden? 


      -    Mitgliedschaft in einem Verein, Clique, Besuch von Veranstaltungen? 


      -    Welches sind die in der Familie gepflegten Hobbies und Freizeitaktivitäten? 


 


  


 


III.  Bewertung der Teilhabefähigkeit  


 


 


1.  Eckpunkte zur  Bewertung und Entscheidung 


 


In dem  Bewertungs- und Entscheidungsprozess sollten folgende Eckpunkte beachtet 


werden: 


 


 Altersgruppenspezifische Entwicklungsaufgaben   


 


      -    was bedeutet Teilhabe in welcher Altersstufe  


           z.B. bei Klein-, Schulkind, Jugendlichem, Heranwachsendem 


       -   was ist „normal“, wie „kommt jemand klar“, was weicht ab 
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 Stärken, Ressourcen  


 


- Wo erlebt sich das Kind, der Jugendliche selbst als kompetent? 


Wo liegen seine Stärken/Schwächen (Risikoabwägung)?  


Wo sieht er/sie Unterstützungsbedarf? 


- Ressourcen der Eltern und anderen erwachsenen Bezugspersonen? 


- Welche Menschen unterstützen den  jungen  Menschen?  


Worin genau besteht diese Unterstützung? Wer kann noch für die Unterstützung ge-


wonnen werden? 


 


  Fremd- und Selbstbeurteilungen 


 


Besonders zu beachten ist  


- die differenzierte Problemsicht aller Beteiligten! 


- stimmen objektive und subjektive Wahrnehmungen überein? 


 


 


Zusammenfassend ist im Sinne einer „Gesamtwürdigung“ aller vorliegenden Informa-


tionen vom Jugendamt abschließend zu bewerten und zu entscheiden, ob eine Beein-


trächtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorliegt oder eine Beeinträchti-


gung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.  


 


Die abschließend vorgenommene Bewertung kann unter Zuhilfenahme standardisierter Ana-


lyse-Instrumente in Form von Skalen, Punktwerten dargestellt werden, oder aber auch in der 


Gesamtschau dialogisch beschreibend.  Bei der der Bewertung muss die Struktur- und Pro-


zessqualität deutlich werden, d.h.: was, wie, mit wem (Beteiligtenebene) erhoben und der 


Entscheidung zugrunde gelegt wurde.  


 


Die Kriterien, die dem Verwaltungsbescheid zugrunde liegen, müssen ggf. juristischen Maß-


stäben standhalten können.  


 


 


2.  Eckpunkte zur  Darstellung der Datenerhebung und Prozessqualität   


 


Unabhängig von dem in den einzelnen Jugendämtern angewandten Verfahren kommt es bei 


der Bewertung im Wesentlichen darauf an, diese transparent und nachvollziehbar darzustel-


len, d.h. was,  wie erhoben und warum in der Bewertung gewichtet wurde. 


 


 In-Augenscheinnahme vor Ort 


      z.B. persönliche Kenntnis durch Besuche in der Familie, in der Schule, etc 


 


 Angewandtes  Verfahren des Jugendamtes 
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      z.B. Formblatt J, andere interne Verfahren 


 


 Befunde anderer Stellen    


       Was liegt vor? 


      (z.B. ärztliche Berichte/Befunde, Schulbericht, Berichte von Kindergarten, Hort,  


      Jugendhaus, psychologische Stellungnahmen, etc.) 


 


 Beteiligtenebene / Lebensumfeld 


      Wer ist wie zu beteiligen?   


      Besprechung der unterschiedlichen Befunde und Informationen mit dem Betroffenen  


      und seiner Familie (Selbst- und Fremdwahrnehmung)  


 


 Struktureller Kontext des Sozial-/Lebensraums 


      Was kann das Kind jetzt in der aktuellen Lebensumgebung 


      Partizipation des Kindes/Jugendlichen im jeweiligen Sozialraum 


 


 


3.    Abschließende Bewertung 


 


Unter Berücksichtigung der Eckpunkte und Datenquellen (Ziffer III, 1 und 2)) erfolgt eine ab-


schließende Bewertung der Teilhabefähigkeit. 


 


 Einschätzung der Hauptbelastungen 


      In welchen Bereichen ist was, wie stark und wie lange schon ausgeprägt 


      (Häufigkeit, Schwere, Dauer) 


 


 Prognostische Einschätzung 


      Unter Berücksichtigung der Ressourcen des jungen Menschen und des Umfeldes: 


      -  Ist (schon) Hilfe erforderlich? 


 


      (!)  Zu beachten sind auch „schädliche Nebenwirkungen“ von Hilfen, wie z.B. 


      zeitliche Überforderung, Entfernung aus Familien-, Wohnkontext, was geht  ggf. an    


      vorhandener Teilhabe verloren? 


 


 


4.   Entscheidung 


Liegt eine Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35a SGB VIII vor oder droht eine solche? 


 


 Wenn ja     


-    In welcher Ausprägung, in welchen Bereichen? 


-    Liegt ein Hilfebedarf für Eingliederungshilfe gem. SGB VIII vor?  


-    Zuständigkeit anderer Leistungsträger/Zuständigkeiten  gem. § 10 SGB VIII  


     z.B. SGB V, SGB XII, Schule 
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 Wenn nein 


  -   Ggf. prüfen,  ob Bedarf an Hilfe zur Erziehung oder anderer Hilfebedarf vorliegt  


 


 


 


IV.     Planung /  Ausgestaltung von notwendigen Hilfen und Kriterien für das Ende der 


Leistung 


 


Die folgenden Eckpunkte sollten bei der Planung und Ausgestaltung von Leistungen beach-


tet werden: 


 


 Ziele der Leistungsadressaten  


-  Kind/Jugendlicher, Eltern 


 


 Zieldefinition für die Eingliederungshilfe 


(nicht auf unbestimmte Zeit, es sollten Zeitvorgaben für die Auswertung gemacht 


werden) 


 


 Ziele operationalisieren 


-     realisierbare Ziele und Zeiträume beachten 


-     Zielerreichung definieren: wann sind die Voraussetzungen für die Beendigung 


      einer Maßnahme gegeben 


-     wann ist der Übergang zu anderen Leistungsträgern einzuleiten, insbesondere  


      bei jungen Volljährigen 


 


 Überschaubare Zeiträume der Hilfeplanung festlegen und einhalten, um die Pass-


genauigkeit von Leistung und Bedarf abzugleichen  


 


 Ggf. individuell zeitliche Obergrenzen der Bewilligung setzen 


 


Im Blick auf die Prävention ist eine jugendhilfeplanerische Auswertung zu empfehlen: 


Wiederkehrende Sachinformationen/ Problemlagen (ohne Personendaten!) können aus 


der einzelfallbezogenen Hilfeplanung für die Weiterentwicklung der lokalen Prävention 


genutzt werden, um Bedarfslücken zu erkennen. 


 


 


 


 


 


 


 


 







10 


 


V.        Anhang  


 


Anlage 1:           Formblatt J -  Verfahrenshinweise zur Bedarfsfeststellung für Leistungen  


                           nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII einschließlich der  


                           Leistungen nach § 35a und § 41 mit Beiblättern für Stellungnahmen 


     


 


Anlage 2:          Beispiele relevanter Test-/Untersuchungsverfahren der fachärzt- 


                          lichen/psychologischen Diagnostik zur Feststellung einer psychischen  


                          Störung von Krankheitswert      


 


 


Anlage 3:          Erläuterungen zur Begriffsdefinition von Behinderungen entsprechend der   


                          WHO(ICF) 
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Frau Dr. Berg, Landesgesundheitsamt 
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Herr Goller-Martin, Herr Schmucker, Jugendamt Ravensburg 


Herr Prof.Dr. Haas, Medizinisch-Pädagogischer Fachdienst des KVJS 


Frau Schmidt-Nieraese, Jugendamt Mannheim 


Herr Schnurr, Frau Hermann, Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Ulm 


Frau Weber, Jugendamt Karlsruhe 
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rungspflege gemäß § 37 SGB V, für welche die gesetzliche Krankenversicherung zuständig 

ist. Rechtsgrundlage für die Übernahme von medizinischer Behandlungspflege durch die 

Krankenversicherung ist der zum 01.04.2007 neu gefasste § 37 Abs. 1 und 2 SGB V, wo-

nach Versicherte häusliche Krankenpflege nunmehr neben ihrem Haushalt auch beispiels-

weise in Schulen oder Kindergärten erhalten können, wenn Krankenhauspflege geboten, 

aber nicht ausführbar oder aber dadurch vermeidbar ist beziehungsweise wenn häusliche 

Krankenpflege zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist. Bei Kin-

dern mit Diabetes mellitus kann dies zum Beispiel Maßnahmen zur Insulingabe betreffen.30  

 

Anders verhält es sich gegebenenfalls nach den Bestimmungen der Privaten Krankenversi-

cherung. Für Versicherte in der PKV werden entsprechende Leistungen nur gewährt, wenn 

diese privatvertraglich vereinbart sind. Bei Ablehnung durch die PKV sind mögliche Hilfen 

deshalb der Hilfe zur Gesundheit nach dem SGB XII zuzuordnen, die im Gegensatz zur Hilfe 

zur angemessenen Schulausbildung im Rahmen der Eingliederungshilfe einkommens- und 

vermögensabhängig sind. 

 

Eine Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums aus dem Jahr 2013 regelt darüber hinaus 

den Umgang der Schule (Lehrkräfte) selbst mit chronisch kranken Kindern.31 

 

4.2 Therapien medizinischer Art 

Bei Behandlungen und Therapien wie beispielsweise Krankengymnastik, Logopädie oder 

aber Ergotherapie ist grundsätzlich davon auszugehen, dass damit medizinische Ziele ver-

folgt werden, auf die vorrangige Ansprüche des Leistungsberechtigten nach SGB V beste-

hen. Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe scheiden somit aus. 

 

4.3 Technische Hilfen / individuelle Hilfsmittel 

Über diese Leistungen entscheiden die Krankenversicherung beziehungsweise die Sozialhil-

fe- oder Jugendhilfeträger. Die Schaffung einer räumlichen, barrierefreien Nutzung, bei-

spielsweise eines schallgedämpften Raumes oder eines Aufzugs, liegt im Aufgabenbereich 

des Schulträgers (Gebäudebestandteil). 

 

Für Hilfsmittel findet § 54 Abs. 1 SGB XII in Verbindung mit §§ 31, 55 SGB IX Anwendung, 

auch wenn die Hilfsmittel zum Schulbesuch notwendig sind. Vorrangig sind hierfür jedoch die 

Krankenkassen zuständig. Sozialhilfeleistungen für Hilfsmittel sind einkommens- und vermö-

gensabhängig, sofern es sich nicht um Hilfsmittel im Rahmen der medizinischen Rehabilitati-

on (Sicherstellung des Grundbedürfnisses angemessene Schulbildung) handelt. 

 

                                                
30

 Vergleiche dazu die unten angeführte Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums in Abstimmung mit dem Sozialministeri-

um. 
31

 Die Verwaltungsvorschrift „Verabreichung von Medikamenten bei chronischen Krankheiten in Schulen“des Ministeriums für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg  in Abstimmung mit dem Sozialministerium vom 04.02.2013 regelt den Um-

gang der Schule (Lehrkräfte) mit chronisch kranken Kindern. Sie ist im Abschnitt 2.1.8  unter „Aufgaben und Möglichkeiten 

der Schulen“ aufgeführt.  



 

4.4 Tagesbetreuung behinderter Kinder gemäß §§ 23, 24 SGB VIII nach Schulende 

wegen Berufstätigkeit der Betreuungsperson  

Benötigt ein behindertes Kind nach Schulende wegen Berufstätigkeit der Eltern eine Tages-

betreuung und sind behinderungsbedingte Anforderungen nicht gestellt, so übernimmt das 

Jugendamt nach § 23 SGB VIII die Kosten der Tagespflege. Dies trifft immer dann zu, wenn 

es sich um eine klassische Kinderbetreuung handelt und die in § 24 SGB VIII genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind (keine behinderungsbedingte Hilfegewährung notwendig). Erst 

wenn eine Maßnahme aufgrund der Behinderung notwendig wird, muss diese im Rahmen 

der Eingliederungshilfe gewährt werden. In solchen Fällen ist eine gemeinsame Hilfe- bezie-

hungsweise. Gesamtplanung durch das zuständige Jugend- und Sozialamt angezeigt. 

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 KVJS, Dezernat Soziales: Hilfsmittelversorgung in der Sozialhilfe (B 6) 
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Hilfsmittelversorgung in der Sozialhilfe – Auszug für Kita/Schule - 
 


 


1. Definition des Hilfsmittels: 
 


Hilfsmittel sind Gegenstände, die zum Ausgleich körperlicher Defekte dienen. Sie treten an 


die Stelle eines nicht oder nicht voll funktionsfähigen Körperorgans und sollen möglichst 


weitgehend dessen Funktion übernehmen (BSG, Urteil vom 07.03.1990, NDV 90,317). 
 


Das Hilfsmittel muss im Einzelfall geeignet und erforderlich sein,  
 


 einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder 


 den Erfolg einer Heilbehandlung / Krankenbehandlung zu sichern oder 


 zum Ausgleich der durch eine Behinderung bedingten Mängel beizutragen. 
 


Der behinderte Mensch muss wegen Art und Schwere seiner Behinderung auf das Hilfsmittel 


angewiesen sein und er muss es bedienen können.  


 


(vgl. § 33 SGB V, § 31 SGB IX und § 9 EHVO) 


 


 


2. Arten von Hilfsmitteln:  


 


 Körperersatzstücke 


 Orthopädische Hilfsmittel 


 Andere Hilfsmittel (§ 9 EHVO) 


 


 


3. Vorrang der Krankenversicherung:  


 


Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach dem SGB V leistungspflichtig für kranken-


versicherte Personen. 


 


Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 


(GKV-Modernisierungsgesetz – GMG) zum 01.01.2004 haben auch nicht versicherte Emp-


fänger von Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des SGB XII nach § 264 SGB V Anspruch 


auf Krankenbehandlung im Rahmen einer „unechten Mitgliedschaft“ bei der Krankenkasse.  


 


Die Regelungen nach § 264 SGB V gehen den Leistungen der Hilfe bei Krankheit nach  


§ 48 SGB XII vor. 
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Für die Gewährung von Hilfsmitteln ist also grundsätzlich die Krankenversicherung  


zuständig 


 im Rahmen der Krankenbehandlung: 


§ 27 Abs. 1 Nr. 3 SGB V  i. V. m.  § 33 SGB V 


 im Rahmen der medizinischen Rehabilitation: 


§ 40  i. V. m.  § 11 Abs. 2 SGB V und § 26 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m.  § 31 SGB IX 


 


Die Krankenkassen leisten (gleichermaßen für echt oder unecht Versicherte) Hilfsmittel nach 


ihren Leistungskriterien, d. h. unter den Voraussetzungen der §§ 33, 34 und 36 SGB V.  


 


Danach werden für bestimmte Hilfsmittel (z. B. Hörhilfen) Leistungen im Rahmen von Fest-


beträgen erbracht (§§ 33 Abs. 2, 34, 36 SGB V). Darüber hinaus erfolgen keine aufstocken-


den Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe. 


 


Entsprechend § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte allerdings nur in soweit einen 


Anspruch gegen die Krankenkasse, als die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-


stände des täglichen Lebens anzusehen oder nach § 34 SGB V ausgeschlossen sind. 


 


4. Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers (Nachrangigkeit): 


 


Die Sozialhilfeträger sind entsprechend dem Nachrangprinzip des § 2 SGB XII für die Hilfs-


mittelversorgung nur zuständig, soweit andere vorrangige Leistungsträger nicht leistungs-


pflichtig sind. 


 


5.1 Rechtsgrundlagen in der Sozialhilfe bzw. Eingliederungshilfe 


 


Die Rechtsgrundlage des § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII verweist bezüglich Hilfsmitteln auf die 


Vorschriften des SGB IX: 


 im Rahmen der medizinischen Rehabilitation: 


§ 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.  § 26 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX, § 31 SGB IX 


 im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben: 


§ 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.  § 33 Abs. 8 Nr. 4 SGB IX 


 im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft: 


§ 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.  § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, § 9 EHVO 
 


Leistungen der medizinischen Rehabilitation und der Teilhabe am Arbeitsleben sind gegen-


über den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vorrangig. 


 


Die Leistungen der Sozialhilfe zur medizinischen Rehabilitation entsprechen jeweils 


den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 54 Abs. 1 Satz 


2 SGB XII). 


Auch im Rahmen der Hilfe zur Pflege sind die Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln und woh-


numfeldverbessernde Maßnahmen nach § 61 Abs. 2 SGB XII i.V.m. §§ 28 Abs. 1 Nr. 5, 40 


SGB XI möglich (vgl. Abschn. 6). 
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5.2 Zuordnung zur Leistungsart 


 


5.2.1 Medizinische Rehabilitation  


(§ 26 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 31 SGB IX) 


 


Der medizinischen Rehabilitation werden Hilfsmittel zugeordnet, die vom Leistungsempfän-


ger getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen werden kön-


nen und im Einzelfall erforderlich sind, um 


 drohender Behinderung vorzubeugen, 


 Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder 


 Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu befriedigen.  


Zu den Grundbedürfnissen des tgl. Lebens gehören laut Rechtsprechung des BSG 


o Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, Greifen 


o Sehen, Hören 


o Nahrungsaufnahme, Ausscheidung 


o Elementare Körperpflege 


o Selbständiges Wohnen 


o Erschließung eines gewissen körperlichen und geistigen Freiraumes, 


der auch die Aufnahme von Informationen, die Kommunikation mit An-


deren, sowie das Erlernen eines lebensnotwendigen Grundwissens 


(Schulwissens – bis zur Beendigung der Schulpflicht) umfasst. 


 


Nicht dazu gehören  


o Allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens d.h. Ge-


genstände, die allgemein im täglichen Leben üblicherweise von einer 


größeren Zahl von Personen regelmäßig genutzt werden, z. B. handels-


übliche PC´s / Laptops, Wäschetrockner (nach § 33 Abs. 1 SGB V kein 


Leistungsanspruch gegen gesetzl. Krankenversicherung). 


o Vorrichtungen, die fest mit dem Haus verbunden sind, wie Aufzüge, 


behindertengerechte Bäder, Treppenlifte usw. (vgl. § 31 SGB IX) oder 


andere Hilfsmittel, die allein wegen der individuellen Wohnsituation not-


wendig sind. 


 


Beispiele für Hilfsmittel, die unter Beachtung vorrangiger Ansprüche (insbesondere 


Krankenversicherung) im Rahmen der Sozialhilfe geleistet werden können: 


 Behinderungsbedingte Zusatzausstattungen von Computern zur Kommunikation 


im Privatbereich, z. B. für Beamte ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz  


 Sonstige medizinische Hilfsmittel für nicht krankenversicherte Personen 


 


5.2.2 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 


(§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX i. V. m. §§ 9, 10 EHVO) 


  
Hierzu gehören „andere Hilfsmittel“, die  


 nicht der medizinischen Rehabilitation (§ 31 SGB IX) und 
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 nicht der Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 SGB IX) 


zuzuordnen sind, also insbesondere Gebrauchsgegenstände des täglichen  


Lebens. 


 


Beispiele für Hilfsmittel im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft d.h. 


in Zuständigkeit der Sozialhilfe (soweit kein vorrangiger Träger leistungspflichtig): 


 PC / Laptop (handelsüblich), der zum Besuch der allgemeinen Schule oder zum 


Studium erforderlich ist. 


Für rein behinderungsspezifische Mehraufwendungen wie z. B. Spezialgerät für 


behinderte Menschen (das ausschließlich für diesen Personenkreis entwickelt und 


benötigt wird), Spezialtastatur, Spezialsoftware, Braille-Zeile für Blinde, bleibt die 


Krankenkasse i. d. R. jedoch vorrangig zuständig! 


 


5.3 Einsatz von Einkommen und Vermögen für Sozialhilfeleistungen 


 


5.3.2 Grundsatz 


Leistungen nach dem SGB XII durch den Sozialhilfeträger sind grundsätzlich ein-


kommens- und vermögensabhängig. Dies gilt auch für Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 


Nr. 1 SGB IX, die der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft dienen. 


 


5.3.3 Ausnahmen 


Aufgrund der (Schutz-)Vorschrift des § 92 Abs. 2 Nr. 5 und 6 SGB XII erfolgt die Leis-


tung einkommens- und vermögensunabhängig bei 


 


 Hilfsmitteln im Rahmen der Medizinischen Rehabilitation (§ 26 SGB IX, s. 5.2.1) 


und 


 Hilfsmitteln zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 SGB IX, s. 5.2.2) 


 


Aus diesem Grund ist die Klärung der Frage, ob als gesetzliche Grundlage für die 


Versorgung mit einem Hilfsmittel § 26, § 33 oder § 55 SGB IX zugrunde zu legen ist, 


entscheidungsrelevant, weil hiervon abhängt, ob eine Beschränkung der Kostenbetei-


ligung nach § 92 Abs. 2 SGB XII eintritt oder nicht. 


 


5.3.4 Besonderheiten 


 


 Hilfsmittel, die zum Besuch einer Schule benötigt werden, fallen nicht unter die 


Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) und somit 


nicht unter die Schutzvorschrift des § 92 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII (vgl. Urteile des 


BVerwG vom 05.06.1975 - VC 5.74 und vom 31.08.1995 - 5 C 9.94 zum früheren  


§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG). 


 


Sie können jedoch teilweise Hilfsmittel im Rahmen der medizinischen Rehabilitation 


sein und wären dann insoweit nach § 92 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII einkommens- und 


vermögensunabhängig zu gewähren. 
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 Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens (vgl. 4.2.1 und 4.2.3) gehören in 


der Regel zu den Hilfsmitteln zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 Abs. 


2 Nr. 1 SGB IX, § 9 EHVO) und sind im Rahmen der Sozialhilfe einkommens- und 


vermögensabhängig zu gewähren. Dies trifft z. B. zu bei Gewährung eines behinde-


rungsgerecht ausgestatteten PC / Laptop für den Anteil des Standard-PC / Laptop. 


 


 Die Bereitstellung eines behindertengerechten Computer-Arbeitsplatzes (z. B. 


Braille-Zeile, blindenspezifische Software usw.) ist der medizinischen Rehabilitation 


zuzuordnen (vgl. Urteil des SG Ulm vom 12.03.2008 - S 10 SO 551/07), soweit damit 


Grundbedürfnisse des täglichen Lebens befriedigt werden (also z.B. für den Schulbe-


such bis zum Ende der Schulpflicht). Dies hat zur Folge, dass zwar im Rahmen der 


Sozialhilfe für die blindenspezifische Zusatzausstattung kein Einkommens- und Ver-


mögenseinsatz gefordert wird, für den Anteil eines handelsüblichen PC / Laptop ist im 


Rahmen der Sozialhilfe jedoch Einkommen und Vermögen einzusetzen, weil ein PC / 


Laptop als Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens der Hilfe zur Teilhabe am 


Leben in der Gemeinschaft zuzuordnen ist. 


 


 


6. Pflegehilfsmittel und technische Hilfen 


 


Von den Pflegekassen werden Pflegehilfsmittel und technische Hilfen erbracht, wenn 


diese zur Erleichterung der Pflege beitragen oder eine selbständige Lebensführung 


ermöglichen und nicht wegen Krankheit oder Behinderung von den Krankenkassen oder 


anderen Sozialleistungsträgern zu leisten sind (§ 40 SGB XI). Maßnahmen zur Verbesse-


rung des individuellen Wohnumfeldes sind auf 2.557 € je Maßnahme begrenzt. 


Beim Einsatz individuell angepasster Hilfsmittel und von Hilfsmitteln in der Pflege, die zur 


Befriedigung eines Grundbedürfnisses außerhalb einer Einrichtung dienen sowie bei Hilfsmit-


teln zur Behandlungspflege ist vorrangig ein Anspruch nach SGB V zu prüfen wie z.B. bei 


Hebe- und Stützvorrichtungen für Betten (BSG, Urteil vom 20.07.2000, Az. 5 C 43/99). Pfle-


gehilfsmittel, die im Pflegehilfsmittelverzeichnis genannt werden, sind daher nur subsidiär zu 


bewilligen. 


Die Kosten für Hilfsmittel sind (mindestens in Höhe des Festbetrages) auch bei einer 


stationären Unterbringung in einer Behinderteneinrichtung oder in einer Pflegeeinrichtung 


überdies grundsätzlich von der Krankenkasse zu übernehmen (Etwa für eine Ernährungs-


pumpe oder für Dekubitusmatratzen zur Behandlung von Geschwüren). Die Pflegeeinrich-


tungen und Einrichtungen, die von ihrer Konzeption auch pflegebedürftige Menschen auf-


nehmen (vgl. § 33 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz; über § 55 SGB XII gilt dies aber auch für stati-


onäre Einrichtungen der Behindertenhilfe) haben darüber hinaus die notwendigen Pflege-


hilfsmittel vorzuhalten, die überwiegend der Pflege dienen (Vorhaltepflicht - BSG 22.07.2004, 


B 3 KR 5/03 R, FEVS Bd. 56, S. 1 ff); hierzu gehören beispielsweise der einfache Rollstuhl 


oder das Pflegebett. Es ist unerheblich, in welchem Umfang eine Teilhabe am Leben in der 


Gemeinschaft noch möglich ist (§ 33 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz SGB V). In den Blick zu 
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nehmen ist der Schwerpunkt der Zweckbestimmung des Hilfsmittels (Zuletzt etwa BSG: Ur-


teil vom 10.11.2005, Az. B 3 P 10/04 R.). Die o.g. Vorhaltepflicht greift bei Hilfsmitteln, die 


der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung zuzuordnen sind (Wagner in 


Krauskopf. Komm. SGB V, 2008, § 33 Rn. 16 f.). 


 


 


7.      Auszüge aus der Rechtsprechung  


 


Folgende Urteile sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: 


 SG Ulm vom 12.03.2008 - S 10 SO 551/07: 


Blindengerechter Computer-Arbeitsplatz bei Schulbesuch ist medizinische Reha 


 BSG vom 22.07.2004 - B 3 KR 13/03 R: 


Blindengerechtes Notebook durch Krankenkasse nur bis zur Beendigung der Schulpflicht 


 BSG vom 30.01.2001 - B 3 KR 10/00 R: 


Sehbehindertengerechtes Notebook für Studium kein Hilfsmittel der Krankenkasse 


 BVerwG vom 31.08.1995 - 5 C 9/94: 


Blindengerechter PC ist als „anderes Hilfsmittel“ einzuordnen 


 BSG vom 23.08.1995 - 3 RK 7/95: 


Handelsüblicher PC ist „Allgemeiner Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens“ 


 


 


8.      Weiterführende Informationen 


 Rd.Nr. 54.07 Sozialhilferichtlinien 


 Hilfsmittelverzeichnis der Krankenversicherungsträger (§ 128 SGB V) enthält 


die von der Leistungspflicht umfassten Hilfsmittel, vgl. hierzu auch 


www.rehadat.de 


 Regelungen zu Hilfsmitteln für behinderte Schüler, siehe www.schule-bw.de 


 


9.  Übersicht  über Rechtsgrundlagen Zuständigkeit Krankenversicherung - Sozialhilfe 


 


Zuständig  Gesetzl. Krankenversicherung Sozialhilfeträger (nachrangig) 


Medizinische Reha § 27 Abs. 1 Nr. 3+6 SGB V  i. V. 


m.  § 40 und § 11 Abs. 2 SGB V 


i.V.m.  § 26 Abs. 2 Nr. 3 und  § 


31 SGB IX bzw.  § 33 SGB V  


§ 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.   


§ 26 Abs. 2 Nr. 6 und § 31 


SGB IX 


Teilhabe am  


Arbeitsleben 


- nicht zuständig - § 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.   


§ 33 Abs. 8 Nr. 4 SGB IX 


Teilhabe am Leben i. d. 


Gemeinschaft 


- nicht zuständig - § 54 Abs. 1 SGB XII  i. V. m.   


§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX,  


§ 9 EHVO 
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http://www.schule-bw.de/
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C. Vom Antrag auf Integrationshilfe  
bis zur Entscheidung: Strukturen und 
Verfahrensweisen 
 

 

1 Grundsätzliche Anforderungen an Prozessqualität und Bedarfsfeststel-
lung 

 

Grundsätzliche Anforderungen an Strukturen und Verfahrensweisen sind: 

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit  

 Beteiligung (Eltern und – sofern möglich - betroffene Kinder und Jugendliche)  

 Berücksichtigung des sozialen Umfelds  

 Kooperation und Koordination  

 Einzelfallorientierung (passgenaue Hilfen)  

 Abgestimmte Gestaltung an biografischen Übergängen (zum Beispiel Kita-Schule)  

 klare abgestimmte Aufgaben- und Zielformulierung  

 Qualitätssicherung, Dokumentation und Evaluation  

 

2 Antragstellung  

 

2.1 Antrags-/Anspruchsberechtigte  

Antrags- beziehungsweise anspruchsberechtigt für alle Leistungen der Eingliederungshilfe – 

also auch für Integrationshilfen in einer Schule - ist der Mensch mit Behinderung bezie-

hungsweise sein gesetzlicher Vertreter.  

 

2.2 Erforderliche Informationen - Unterlagen 

Anträge auf Gewährung einer Schulbegleitung sollten folgende Aussagen enthalten: 

 Konkret erforderliche Hilfeleistungen bezogen auf die Besonderheit des Einzelfalls (Um-

fang und voraussichtliche Dauer) 

 Begründung der Notwendigkeit einer Begleitung des Kindes oder Jugendlichen im Klas-

senverbund, in den Pausen und auf dem Schulweg, um die Teilhabe zu gewährleisten  

 besondere Anforderungen an die Begleitperson, wenn zum Beispiel bestimmte Kenntnis-

se erforderlich sind (Umgang bei Kindern mit Autismusspektrumstörung (ASS) oder Ver-

haltens, Taubheit, Blindheit). 

 

Wenn bereits Stellungnahmen von Fachdiensten oder Ärzten vorliegen, sollten diese eben-

falls beigefügt werden. Ansonsten müssen diese Stellungnahmen im Rahmen der Antrags-

prüfung und Entscheidung angefordert oder beauftragt werden. 

 



 

In jedem Fall erforderlich ist eine Stellungnahme der Schulaufsicht (in der Regel Staatli-

ches Schulamt) beziehungsweise der beteiligten Schule. In der Stellungnahme soll darauf 

eingegangen werden: 

 welche besondere Unterstützung seitens der Schule und der Schulverwaltung notwendig 

und möglich ist,  

 ob alle möglichen schulischen Hilfen beantragt wurden (vergleiche Abschnitt B.2) und  

 in welchem Umfang sie gewährt wurden.  

 

Fehlt eine solche Stellungnahme, können keine fundierten Entscheidungen zur Notwendig-

keit, zum Umfang und zur Qualifikation einer Schulbegleitung getroffen werden.  

 

Wird ein Antrag auf Schulbegleitung im Zusammenhang mit der Beantragung eines sonder-

pädagogischen Bildungsangebots gestellt, sind sonderpädagogische Gutachten und Stel-

lungnahme des Schulamts bereits im Verfahrensablauf verbindlich vorgesehen. Bei Kindern 

und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung (zum Beispiel einer Autismusspektrum-

störung) in allgemeinen Schulen ist dies derzeit in der Regel nicht der Fall. Hier besteht aus 

kommunaler Sicht Handlungsbedarf. Auf die Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schuläm-

tern im Verfahrensablauf und Besonderheiten im Verfahren der Schulbegleitung für Kinder 

und Jugendliche mit seelischer Behinderung wird unter 4.2.2 noch einmal gesondert einge-

gangen.  

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 KVJS, MPD: Checkliste zur Schulbegleitung (C 1) 

 

Muster-Vorlagen für Berichte der Schulen / Staatlichen Schulämter32 

 Staatliches Schulamt Biberach, Autismusbeauftragte: Formular „Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule (C 2) 

 Staatliches Schulamt Biberach, Autismusbeauftragte: Formular „Schüler und Schülerin-

nen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Meldebogen zur Erstberatung“ (C 3) 

 

2.3 Zeitpunkt der Antragstellung  

Im Zwischenbericht des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 27.03.2012 zum 

Schulversuch „Schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinderung“ ist als Ziel formu-

liert, dass Anträge auf Schulbegleitung spätestens ein halbes Jahr vor Schuljahresbeginn 

vorliegen, so dass die Sozialhilfe-/Jugendhilfeträger in Zusammenarbeit mit der Schulauf-

sichtsbehörde rechtzeitig vor Schuljahresbeginn die Voraussetzungen abklären können.  

Es ist sinnvoll, den Verfahrensablauf, insbesondere im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf, mit 

den Bildungseinrichtungen und Schulämtern vor Ort, abzustimmen (vergleiche die Ausfüh-

rungen unter C 4). 

                                                
32

 Mustervorlagen für Schulberichte finden sich auch in der Arbeitshilfe „Integrationshilfe an Schulen“ der Stadtverwaltung Kob-

lenz auf S. 14 ff. 

 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.w

ebsite-

start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf

&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg



 


 
 


 
MPD-Checkliste  


zur Eingliederungshilfe/ Schulbegleitung in allgemeinen Schulen   
 
 


Diese Checkliste stellt eine mögliche Arbeitshilfe bei der Bedarfsermittlung, Planung 


und  Ausgestaltung von Assistenzleistungen  im Schulbereich für Sozial- und Ju-


gendämter dar. 


 


Der Entwicklung der Checklisten lagen neben den Erfahrungen in den einzelnen 


Landratsämtern bei der Genehmigung von Eingliederungshilfe nach SGB XII und 


SGB VIII maßgeblich auch die Ergebnisse des KVJS Forschungsvorhabens „Inklusi-


on von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung in allgemeinen Einrichtun-


gen der Kindertagesbetreuung und Schulen – eine Untersuchung zur Praxis der Ge-


währung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg unter Einbe-


ziehung der strukturellen Rahmenbedingungen von Inklusion“ zugrunde.  


 


Es flossen im Besonderen ein: Die Relevanz einer klaren und mit den Bildungsein-


richtungen abgestimmten Auftrags- und Aufgabenbeschreibung der Assistenz, der 


Rahmenbedingungen hinsichtlich Ausstattung, Organisation und Prozessstrukturen 


von inklusiven Bildungsorten, sowie die Notwendigkeit einer frühzeitigen/ rechtzeiti-


gen Einbeziehung der Sozial-/ Jugendämter im Sinne einer gemeinsamen Planungs- 


und Ressourcenverantwortung.  


 


Stuttgart, den 17.12.2013 


gez. Dr. Margrit Kinsler, MPD 
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Checkliste Eingliederungshilfe/ Schulbegleitung in allgemeinen Schulen   


MPD des KVJS Baden-Württemberg 


Stand: 17.12.2013 


 


Name des/r Leistungsberechtigten 


 


………………………………………………………….. 


 


AZ SHT 


 


…………………………………… 


 


Gesundheitliche Probleme 


 


…………………………………………………………………… 


 


Festgestellte Behinderung 


 


……………………………………………....   


 


Besuchte Einrichtung 


 


…………………………………………………….. 


 


Ansprechpartner in der Einrichtung  


 


…………………………………………………….. 


 


Tel…………………………………………………………. 


  







3 


Betrifft: 


Name: 


 


 


 


 


✓ 


 


Zu klärende Fragen 


 


ja 


 


nein 


Hand-


lungs-


bedarf? 


      Vorab-Klärung 


 Wurde das Sozial- bzw. Jugendamt frühzeitig an Vorgesprächen 


und der Bildungswegekonferenz beteiligt? 


   


 Wurden/ werden in der Bildungswegekonferenz gruppenbezo-


gene Bildungsangebote nachdrücklich angestrebt?  


   


      Welche  Unterlagen liegen vor? 


 Liegen ärztliche Unterlagen vor?    


 Liegt das Formblatt HB/A des Gesundheitsamtes mit der Fest-


stellung einer wesentlichen oder drohenden wesentlichen Be-


hinderung vor? 


   


      Zur beantragten Maßnahme 


 Ein sonderpädagogisches Gutachten liegt vor.    


 Eine Überprüfung der Intelligenz liegt vor.    


 Ein Bescheid des Staatlichen Schulamts zum sonderpädagogi-


schen Beratungs-/ Bildungsanspruch liegt vor. 


   


 Eine Festlegung des vorgesehenen Förderortes liegt vor.    


Eine aktuelle Problemschreibung der Schule liegt vor.    


 Eine aktuelle Beschreibung des Entwicklungs-/Leistungsstands 


des  Kindes durch die der Schule liegt vor. 


   


 Bei Kindern mit Autismusspektrumstörungen: 


Eine Stellungnahme des Autismusberaters des Staatlichen 


Schulamtes liegt vor. 


   


 Ein aktueller kooperativer Förderplan der besuchten Schule liegt 


vor. 


   


      Zu klärende Fragen  


 Werden Personalressourcen (Sonderschullehrerstunden) vom 


entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-


tungszentrum ausreichend und der Behinderung des Kindes 


angemessen der allgemeinen Schule zur Verfügung gestellt? 


   


 Wurde der Sachkostenzuschuss des Schulträgers für das be-


hinderte Kind passgenau von dem entsprechenden sonderpä-


dagogischen Bildungs- und Beratungszentrum an die allgemeine 


Schule weitergeleitet? 


   


 Werden bei Autismus-Spektrum-Störungen die empfohlenen 


Maßnahmen entsprechend der Handreichungen für Autismus 


berücksichtigt?  


Wurde/ wird der/ die Autismusbeauftragte  des Staatlichen 


Schulamts in Anspruch genommen? 
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 Eine Stellungnahme des Staatl. Schulamts mit konkreter Aufga-


benbeschreibung  der Lehrkräfte der Schule/ der Schulbeglei-


tung durch die Eingliederungshilfe liegt vor. 


   


 Der Antrag enthält Angaben  


zum zeitlichen Umfang: zeitweise Unterstützung 


                                       ständige Unterstützung und Begleitung   


zur Dauer  


zur Zielsetzung der beantragten Einzelhilfe 


zu den konkreten Maßnahmen der Zielerreichung 


zur erforderlichen Qualifikation der Unterstützung 


   


   


   


   


   


   


 Der Antrag beschreibt den erforderlichen Unterstützungsbedarf  


begleitender Bedarf 


pflegerischer Bedarf 


medizinisch/ therapeutischer Bedarf 


   


   


   


 Der Antrag formuliert die besonderen Unterstützungsbereiche 


- Lernen und Wissensanwendung 


- Mobilität 


- Kommunikation 


- Sozialverhalten 


- herausforderndem Verhalten 


- (Fremd- und Selbstverletzung/ - gefährdung, Sachzerstö-


rung)  


- Aufsicht 


- ……………….. 


   


   


   


   


   


   


   


   


 Liegt eine Begründung für evtl. außerschulische behinderungs-


spezifische Unterstützungsangebote vor? 


- pädagogischer Art 


- therapeutisch Art 


   


   


 Der dargestellte Bedarf im Unterricht ist dem Aufgabenbereich 


der Eingliederungshilfe  und nicht den Kernaufgaben der Schule 


zuzurechnen? 


   


 Der dargestellte Bedarf außerhalb der Schule ist dem Aufga-


benbereich der Eingliederungshilfe und nicht anderen Bereichen 


(z.B.SGB V) zuzurechnen?  
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     Datum:      
 
      


 
 
 
 
 


 
An das 
Staatliche Schulamt Biberach 
Autismusbeauftragte/r 
Rollinstr. 9 
 
88400 Biberach 
 
 


Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-
Störungen in der Schule     


 
Am       hat die Klassenkonferenz einen besonderen Förderbedarf für den unten 
genannten Schüler/die Schülerin festgestellt. 
 


 Die Diagnose wurde fachärztlich gestellt.  
 
 
Beiliegender Erhebungsbogen wurde den Eltern/Sorgeberechtigten ausgehändigt. 
________________________________________________________________________ 
 


      
 


      
 


      


 
 
     
      


 
 


       ______________                                                          ________________________________________________ 


        
   Datum                                                                                        Unterschrift der  Schulleitung 


 
 
 
 
 
 


Schule 


      
      
      
      
      


Name, Vorname Geburtstag Gruppe/ Klasse/Klassenstufe 


                  
 


Eltern / Sorgeberechtigte 
Name, Vorname 


Anschrift 
Straße /Ort 


Telefon (Festnetz) 


      
 


      
 


      


 Handynummer: Email: 
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Empfehlung des Staatlichen Schulamts Biberach 
 


  Der pädagogische Förderbedarf kann schulintern geleistet werden 
 


 Hinzuziehung außerschulischer Hilfen zur Sicherung der Teilhabe in der Schule.  
     Die Entscheidung über die Gewährung etwaiger Hilfen obliegt  dem Örtlichen     
     Sozialhilfeträger (Sozial- oder Jugendhilfeträger). 
 
 
 


 
 
 
       
Ergänzende Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     __________      ___________________ 
Datum     Unterschrift  


(Autismusbeauftragte am Staatlichen Schulamt) 
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Name des Schülers / der Schülerin Geburtstag derzeit besuchte 


Klasse/Stufe  
Schule/Institution 


                        
      
      


 


1. Schullaufbahn  
Zeitraum (Monat/Jahr) 
von …. bis 
 


KiTa/Schule  Schulbesuchsjahre (bitte Wiederholungen, 


Klassenwechsel, Abschlüsse … eintragen) 


                  


                  


                  


                  


                  


                  


 


2. Leistungsstand   
2.1. Schulische Leistungen  


 
Hauptfächer (Deutsch, Mathematik, Sprachen):  


      


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Weitere Fächer/ Fächerverbünde: 


      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Ergänzende Bemerkungen: 
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2.2. Zeugnisnoten (letztes Zeugnis) 
 


GS 
oder  FöS 


WRS 
oder  FöS 


Realschule  /  
Gemeinschaftsschule 


Gymnasium  Berufliche Schulen 


Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   


D   D   D   D   D   


M   (E / F)   1. Fremdspr.   1. Fremdspr.   (Fremdsprache)   


MeNuK   M   2. Fremdspr.   2. Fremdspr.   M   


BSS   MNT   M   3. Fremdspr.   Fachkunde   


weitere   MSG   Geschichte   M   Fachpraxis   


  WAG   NWA   Biologie          


  WZG   MUM   Physik          


    EWG  Chemie          


    Technik  Naturphänomene          


    Musik  NWT          


    Bildende Kunst  Erdkunde          


    Sport  Geschichte          


    weitere  Gemeinschaftskunde          


      GWG          


      Musik          


      Bildende Kunst          


      Sport          


      weitere         


Ergänzende Bemerkungen:       
 


 
 


 


3. Besonderheiten, Verhalten, Umgang des Schülers / der Schülerin im Schulalltag 
 


3.1. Lern- und Arbeitsverhalten (Konzentration, Aufmerksamkeit, Wechsel von einer Tätigkeit zu einer 
anderen, Motivation, Organisations- und Planungsfähigkeiten,  offene Unterrichtsformen, Beteiligung 
bei Gruppenarbeiten/Partnerarbeiten, Arbeitstempo …):  


      


 
 
 
 
 
 
 


3.2. Welche besonderen Verhaltensweisen der Schülerin/des Schülers werden beobachtet? (Umgang 
mit Veränderungen, Umgang mit Regeln/bei Regelverstößen, exzessive Beschäftigungen wie 
“Bleistift spitzen, Nase bohren“, Tics, immer wiederkehrende Verhaltensweisen wie Sortieren von 
Gegenständen, ständiges dazwischen reden ….): 
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3.3. Beobachtungen in den Pausen (Aktivitäten in den großen und kleinen Pausen) und andere nicht 
strukturierten Situationen (z.B. Freistunden):  


      


 
 
 
 


 


3.4. Sozialverhalten/Emotionalität (Gespür für das Gegenüber, Reaktionen auf/ Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, Verständnis „ungeschriebener“ Regeln, 
unerklärbare Wutausbrüche, Mobbing, Äußern von Emotionen und Bedürfnissen…):  


      


 
 
 
 


3.4.1. Integration der Schülerin /des Schülers in die Klasse? Freundschaften innerhalb/außerhalb der 
Klasse: 


      


 
 
 
 
 


3.5. Kommunikation und Sprache (Tonalität der Stimme, eigene Ausdrucksfähigkeit, Verständnis für 
Metaphern und Ironie, kommunikativer Einsatz von Sprache …):   


      


 
 
 
 
 
 


3.6. Auffälligkeiten im Bereich der Wahrnehmung (Reaktionen auf Berührungen, bestimmte Geräusche, 
Gerüche….): 


      


 
 
 
 
 


 


3.7. Besonderheiten im Bereich der Körper- und Handmotorik (Körperkoordination, Stifthaltung, 
Schriftbild ….) und im Sport (z.B.: Verhalten bei Gruppenspielen und Mannschaftssportarten): 


 


      


 
 
 
 
 
 


3.8. Stärken der Schülerin/des Schülers (Loyalität, Zuverlässigkeit, Spezialinteressen, sonstige 
Tätigkeiten…): 
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3.9. Sonstiges:   


      


 
 
 
 
 
 


 


4. Zusammenarbeit mit den Eltern/Sorgeberechtigten 
 
Welche Absprachen/Vereinbarungen gibt es zwischen der Schule und den Eltern? 


      


 
 
 
 
 
 
 
 


 


5. Diagnose und bisherige Förderung:  
 


5.1. Wurden Fachdienste (z.B.: Kinder und Jugendpsychiater, Sozialpädiatrisches Zentrum,    
Frühförderstellen….) hinzugezogen?  Wenn ja, welche? 


      


 
 
 
 
 
 


Liegt den Eltern ein Gutachten vor?        ja           nein          siehe Anlage 
 
5.2. behandelnde Ärzte/Therapeuten/ Sonstige: 


      


 
 
 
 


 


5.3. Inanspruchnahme von Beratungsangeboten der Schulverwaltung (z.B.: Schulpsychologische 
Beratungsstellen, Beratungslehrer, Autismusbeauftragte …). Wenn ja,  welche?  
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5.4. bisherige Fördermaßnahmen (z.B. Binnendifferenzierungsmaßnahmen, Gewährung von  
Nachteilsausgleich, Information über Autismus, Unterstützung durch Schulsozialarbeit, 
stundenweiser Einsatz von pädagogischer Assistenz  etc.): 
 


      Zeitraum –  Unterstützungsmaßnahmen – durchgeführt durch/von – Ergebnis 


      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


6. Vorschlag für weitere Maßnahmen:  
 


 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


7. Wünsche der Eltern:  
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Ansprechpartner bei Rückfragen:       
 
Erreichbarkeit:       
 
 
 
 
 
 
     ___________________________       _________________________ 
Datum   Unterschrift Klassenlehrer/in   Datum   Unterschrift Schulleiter/in 
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STAATLICHES SCHULAMT BIBERACH 


Rollinstr. 9  88400 Biberach 07351-5095167    Fax: 0731-5095 195 


 


   
 


SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN MIT AUTISMUS SPEKTRUM STÖRUNGEN 
MELDEBOGEN ZUR  ERSTBERATUNG  


für die Autismusbeauftragten    
 


Name:           


 


 


Datum:       


Vorname:       


 
 


Tel.:       


Geburtstag:                                 


 
 


E-Mail:       


Straße:       


 
 


PLZ, Ort:       


 


KiTa/Schule:       


 


Gruppe/Klasse/Kursstufe: 


      


Wiederholte Klasse(n):  


                                                                  


 
 


BezugserzieherIn / KlassenlehrerIn:  


      


 


FachlehrerInnen der Fächer, in denen Probleme auftreten : 


      


 


Diagnosestellung (wann, wer, wo – falls vorhanden, Kopie des Berichtes beilegen): 


       
 
 


Behandelnde Ärzte/Ärztinnen; TherapeutInnen; Sonstige:  


      
      


 


Gibt es eine/n  Ansprechpartner /in beim Jugendamt   
 


Ja            Name:                                                           telefonisch erreichbar unter:                                                                         


 
Nein                                                              


 


Liegt bereits eine Schweigepflichtentbindung vor? 
 


Ja       
 


nein 
 


Anlass der Kontaktaufnahme:       
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Zeugnisnoten (letztes Zeugnis) 
 
GS 
oder  FöS 


WRS 
oder  FöS 


Realschule  /  
Gemeinschaftsschule 


Gymnasium  Berufliche Schulen 


Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   


D   D   D   D   D   


M   (E / F)   1. Fremdspr.   1. Fremdspr.   (Fremdsprache)   


MeNuK   M   2. Fremdspr.   2. Fremdspr.   M   


BSS   MNT   M   3. Fremdspr.   Fachkunde   


weitere   MSG   Geschichte   M   Fachpraxis   


  WAG   NWA   Biologie          


  WZG   MUM   Physik          


    EWG  Chemie          


    Technik  Naturphänomene          


    Musik  NWT          


    Bildende Kunst  Erdkunde          


    Sport  Geschichte          


    weitere  Gemeinschaftskunde          


      GWG          


      Musik          


      Bildende Kunst          


      Sport          


      weitere         


Ergänzende Bemerkungen:       
 
 
 
 
 
 


 


Was Ihnen sonst noch wichtig ist:       


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Rücksendung des ausgefüllten Bogens vor dem Beratungsbesuch. 





Datei öffnen
Dateianlage
C_3 Schulamt Biberach, Autismus_Anforderung Beratung.pdf



 

2.4 Beratung / Begleitung der Eltern bei Antragstellung  

Bereits in Teil A 2 wurde auf den hohen Bedarf an Information und Beratung der Eltern und 

auf entsprechende Maßnahmen und Arbeitshilfen verwiesen.  

 

3 Zuständigkeiten und Abstimmung innerhalb der Kreisverwaltung 

Für die Bearbeitung von Anträgen ist entweder der Sozial- oder Jugendhilfeträger zuständig. 

Die Abgrenzung erfolgt entlang der Sozialgesetzbücher.33 

Bewährt haben sich zusätzliche schriftliche Vereinbarungen zwischen Sozial- und Ju-

gendämtern zu Verfahren und konkreten Verantwortlichkeiten auf der Basis einer gemein-

sam von KVJS und Kreisen erstellten Orientierungshilfe34 (Wer entscheidet bei unklaren Fäl-

len; Regelungen zur internen Weiterleitung bei Nicht-Zuständigkeit, Hinweise zu Dokumenta-

tion und Datenschutz; Regelungen zur Abstimmung bei parallelen Leistungen nach SGB VIII 

und XII) sowie regelmäßige Austauschrunden.  

 

Auch innerhalb der Sozial- und Jugendämter gibt es unterschiedliche Organisationsmodelle: 

 zum einen die Bündelung der Zuständigkeit für Integrationshilfen bei wenigen Sachbear-

beiterinnen / Fallmanagern / Mitarbeitenden des (Allgemeinen) Sozialen Dienstes,  

 zum anderen die Zuständigkeit aller Sachbearbeiterinnen / ASD-Mitarbeiter für Schulbe-

gleitungen (zum Beispiel im Rahmen einer alphabetischen oder sozialraumbezogenen 

Zuordnung).  

 

Vorteile der Bündelung sind mehr Spezialwissen und personelle Kontinuität in der Zusam-

menarbeit mit externen Partnern (insbesondere dem Staatlichen Schulamt). Die sozialraum-

bezogene Zuordnung (auf eine größere Zahl von Mitarbeitenden) hat ihrerseits den Vorteil, 

dass die zuständigen Mitarbeitenden die jeweilige Bildungslandschaft vor Ort gut kennen und 

bereits persönliche Kontakte haben. Bei einer breiten Verteilung der Zuständigkeit für Integ-

rationshilfen sollten Kontinuität und einheitliche Standards durch einen regelmäßigen inter-

nen Austausch, verbindliche schriftliche Verfahrensregelungen sowie über die zuständigen 

Leitungskräfte sichergestellt werden. 

 

 

4 Abstimmung mit dem Schulamt und weiteren Beteiligten  

Bereits in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der vielen Beteiligten 

grundsätzliche gesetzliche Reformen im Sinne einer Bündelung der Zuständigkeiten im Sys-

tem Schule sachlich geboten sind. Solange diese Reformen noch nicht umgesetzt sind, wird 

eine möglichst frühe und breite Abstimmung aller Beteiligten vor Ort über Ziele und jeweilige 

Aufgaben empfohlen (Auftragsklärung im Einzelfall). Gelingende „Hilfe wie aus einer 

                                                
33

 Nach den Sozialgesetzbüchern sind die Sozialhilfeträger zuständig für Integrationshilfen für Kinder mit einer (drohenden) 

wesentlichen geistigen oder körperlichen Behinderung nach dem SGB XII, die Jugendhilfeträger für Kinder mit einer aus-

schließlich seelischen Behinderung (§ 35a SGB VIII). Im Landkreis Tuttlingen sind die Zuständigkeiten für alle Hilfen seit dem 

Jahr 2013 beim Jugendhilfeträger gebündelt. Weitere Ausführungen zur Schnittstelle Jugendhilfe/Sozialhilfe vgl. Orientie-

rungshilfe zu Leistungen nach SGB XII und SGB VIII für junge Menschen mit seelischer, körperlicher und geistiger Behinde-

rung vom 22.07.2011. 

    http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/rundschreiben/rundschreiben_2011/rs-18-

2011-anl-orientierungshilfe.pdf 
34

 siehe vorangehende Fußnote. 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/rundschreiben/rundschreiben_2011/rs-18-2011-anl-orientierungshilfe.pdf
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/rundschreiben/rundschreiben_2011/rs-18-2011-anl-orientierungshilfe.pdf


 

Hand“ setzt aber auch Absprachen zu grundsätzlichen Zielen und Verfahrensweisen, 

einen gemeinsamen Willen zur Inklusion und vertrauensvollen Umgang der beteiligten Per-

sonen sowie eine gute Einbindung der Assistenzkräfte in das System Schule voraus. 

 

4.1 Übersicht: Beteiligte Dienste und Einrichtungen mit Zuständigkeit 

Im Verfahren der Entscheidung über Eingliederungshilfe zur Assistenz in Schulen sind fol-

gende Zuständigkeiten zu beachten (vergleiche auch Teil B): 

 

 ÖGD / Gesundheitsamt 

o Eingangsschuluntersuchung (ESU) 

o Stellungnahme zu vorzeitigem Schulbesuch oder zur Zurückstellung aus medizini-

scher Sicht (§ 74 SchG) 

o Untersuchung im Rahmen der Sonderbeschulung (§ 82 SchG) 

o Medizinische Stellungnahme zur Feststellung der Behinderung (§ 2 SGB IX) 

 

 Fachärzte Kinder- und Jugendpsychiatrie / -psychotherapeuten 

o Medizinische Stellungnahme zur Abweichung der seelischen Gesundheit vom 

für das Lebensalter typischen Zustand auf der Grundlage der ICD 10 

o Beteiligung an der Hilfeplankonferenz 

 

Die Forschung liefert Hinweise darauf, dass die Zeiträume für die Erstellung von 

medizinischen Gutachten (insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugend-

psychiatrie) unterschiedlich und teilweise sehr lang sind. Es werden daher auch 

in diesem Bereich verbindliche Absprachen zu den zeitlichen Fristen empfohlen. 

 

 Sozialhilfeträger 

o Einholen aller entscheidungsrelevanten Informationen und Unterlagen 

o Erstellen des Gesamtplans (§ 58 SGB XII) 

o Prüfung des Vorliegens einer Teilhabeeinschränkung 

o Entscheidung über angemessene Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe 

nach SGB XII 

 

 Jugendhilfeträger 

o Einholen aller entscheidungsrelevanten Informationen und Unterlagen 

o Fachdienst im Jugendamt oder ASD: Prüfung und Entscheidung über vorliegende 

oder drohende seelische Behinderung / Teilhabeeinschränkung 

o Erstellen des Hilfeplans nach § 36 SGB VIII 

o Entscheidung über angemessene Maßnahmen  

nach SGB VIII, insbesondere über Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

 

 Schule 

o Kooperation mit der Kindertageseinrichtung zur Vorbereitung des Übergangs 

(Grundschule) 

o Aufnahme in die Schule / Grundschulförderklasse (auch vorzeitige Schulaufnahme) 

o Zurückstellung vom Schulbesuch 

o Planung, Umsetzung und Dokumentation eigener schulinterner Fördermaßnahmen  



 

o Gegebenenfalls Anfordern weiterer Unterstützungsangebote in Abstimmung mit 

den Eltern, zum Beispiel: Anfordern der sonderpädagogischen Individualhilfe bei 

der zuständigen Sonderschule (künftig: SBBZ = Sonderpädagogisches Bildungs- 

und Beratungszentrum) oder der Arbeitsstelle Kooperation (ASKO) beim Staatli-

chen Schulamt; Einschalten der Autismusbeauftragten beim Staatlichen Schulamt 

(zu den Aufgaben und Möglichkeiten der Schule siehe die ausführlichen Hinweise 

im Kapitel B 2)  

o Gegebenenfalls Antrag auf Klärung eines sonderpädagogischen Bildungsan-

spruchs (Antrag kann auch von Eltern gestellt werden) 

 

 Staatliches Schulamt: Elementarbereich (vor Schuleintritt) 

o (Sonder-)Schulkindergarten 

o Feststellung der sonderpädagogischen Förderbedürftigkeit 

o Zustimmung zur Aufnahme in einen Schulkindergarten 

 

 Staatliches Schulamt: schulischer Bereich 

o Organisation schulischer Bildungsprozesse im jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

o Initiierung von Bildungswegekonferenzen 

o Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Bildungsanspruchs 

o Bis zur Schulgesetzänderung: Feststellung der Sonderschulpflicht  

o Zustimmung zu dem von den Eltern gewünschten Lernort oder Festlegung eines 

anderen Lernorts 

 

4.2 Grundlagen und Verfahrensabläufe  

In der aktuellen Praxis haben sich unterschiedliche Verfahren zur Abstimmung entwickelt: 

Hilfeplankonferenzen (vor allem im Bereich der Jugendhilfe) sowie Bildungswegekonferen-

zen oder Vorgespräche zu den Bildungswegekonferenzen (im Zusammenhang mit der Klä-

rung des Anspruchs auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot). Individuelle Abstim-

mungsprozesse sind zeitaufwändig. Wichtig ist daher, auf eine möglichst effiziente Organisa-

tion zu achten und die Verfahren laufend zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Entlas-

tend sind verbindliche Verfahrensstandards und abgestimmte Formulare. Dabei müssen Be-

lange des Datenschutzes beachtet werden. 

 

4.2.1 Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 

Wird Schulbegleitung im Rahmen der Einschulung oder einer Umschulung (in ein inklusives 

Bildungsangebot) beantragt, geht dem Antrag meist ein Verfahren zur Klärung des An-

spruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot und des geeigneten Lernorts mit 

Sonderpädagogischer Diagnostik und Feststellungsbescheid des Schulamts voraus.  

 

Nach dem aktuellen Schulgesetz entscheidet das Staatliche Schulamt über die Pflicht zum 

Besuch einer Sonderschule und den geeigneten Lernort (vergleiche auch die Ausführungen 

unter Teil C, 4.1: Übersicht der Zuständigkeiten): 

Aufgrund des Schulversuchs finden diese Rechtsvorschriften in der Praxis keine Anwendung 

mehr. Die Schulämter stimmen den Anträgen auf inklusiven Schulbesuch in der Regel zu 

und entscheiden lediglich über das Vorliegen eines sonderpädagogischen Bildungsan-



 

spruchs.35 Der Sozial- oder Jugendhilfeträger ist an die Entscheidung des Schulamts gebun-

den.  

 

Auf der folgenden Seite wird ein systematischer Verfahrensablauf beschrieben, an dem sich 

die Schulämter üblicherweise orientieren.36 

 

Die Sozial- und Jugendämter sollten darauf hinwirken, dass sie spätestens im Rahmen der 

Bildungswegekonferenz in das schulische Abklärungsverfahren einbezogen werden. Die 

Schulämter der Schulversuchs-Regionen haben mit  den Trägern der Eingliederungshilfe 

meist Verfahren abgestimmt, die bereits frühere Informationen und Absprachen vorsehen 

(zum Beispiel im Rahmen eines Vorgesprächs zur Bildungswegekonferenz). Dies ermöglicht 

unter anderem die frühzeitige Abstimmung sozialraumbezogener Gruppenangebote. Die 

frühe Einbeziehung hat sich grundsätzlich bewährt. Eine Vielzahl individueller Abstimmungs-

prozesse führt aber bei steigenden Fallzahlen zu einer hohen zeitlichen Belastung der be-

troffenen Mitarbeitenden. Wichtig sind die Verständigung auf ein effizientes Verfahren, das 

zu den örtlichen Bedingungen passt, und eine abgestimmte Zeitplanung für die einzelnen 

Verfahrensschritte.  

 

Ein regelmäßiger Austausch auf Leitungs- und Mitarbeiterebene kann die einzelfallbe-

zogene Zusammenarbeit ergänzen und Transparenz schaffen. Aufgaben für gemeinsame 

Arbeitsgruppen können zum Beispiel sein: 

 Abstimmung gemeinsamer Verfahrensstandards und -abläufe 

 Erarbeitung abgestimmter Formulare für Schul- oder Entwicklungsberichte37 

 abgestimmte Info-Materialien für Eltern.  

 

Wurde vom Schulamt für einen Schüler mit Behinderung kein Anspruch auf ein sonderpäda-

gogisches Bildungsangebot festgestellt, gilt er derzeit nicht als „Inklusionsschüler“ und die für 

diese Schüler vorgesehenen Ressourcen stehen ihm nicht zu. Die allgemeine Schule kann 

jedoch in Abstimmung mit den Eltern sonstige Unterstützungsangebote-  zum Beispiel son-

derpädagogische Dienste zur Beratung und Unterstützung anfordern (vergleiche die ausführ-

liche Darstellung der schulischen Unterstützungsmöglichkeiten im Kapitel B 2). Sonderpäda-

gogische Beratungs- und Unterstützungsangebote stehen bisher aber nicht immer in ausrei-

chendem Umfang zur Verfügung. 
 
  

                                                
35

 Das Verfahren orientiert sich an den Regelungen vom 3. Mai 2010 "Schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinde-

rung". 
36

 In einzelnen Kreisen des Schulversuchs weichen die Verfahrensweisen teilweise vom obigen Schema ab. 
37

 Vergleiche die Musterformulare im Kapitel C 2.2. 



 

 

Auf Antrag der Eltern 

oder der Schule     

 

 

 

 

 

 

 

 

nach Frist zu überprüfen           mit bezeichnetem      

 Förderschwerpunkt   

       

Staatl. Schulamt beruft ein und leitet: 

           

kann entfallen, wenn Eltern   

*SBBZ wünschen oder ein be- 

stehendes inklusives Angebot 

  

 

 

 

Einvernehmen  

aller Beteiligten            

angestrebt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SBBZ=Sonderpädagogisches Bildungs-.u. Beratungszentrum 

 

Einzelfallklärung zum Anspruch auf 

 

sonderpädagogisches 

 

Bildungsangebot 

Sonderpädagogisches Gutachten 

Feststellung des Anspruchs auf 

    ein sonderpäd. Bildungsangebot 

Bildungswegekonferenz 

Mitwirkung: Eltern, Schule, 

und je nach Einzelfall 

Schulträger, Jugendhilfe-, 

Sozialhilfeträger, Sonstige 

vom Staatl. Schulamt über-

nommen, Entscheidung zum 

Lernort 

 andere Entscheidung des Staatl. Schul- 

 amtes (zwingende Gründe offenzulegen  

 von Schulverwaltung oder Kostenträger) 

Allgemeine Schule 

mit sonderpädago-

gischem Bildungs- 

angebot 

in der Regel gruppen-

bezogen 

 

Sonderpädagog. 

Bildungs- und  

Beratungszentrum 

        (SBBZ) 

Wahl des Lernortes (der Schule) durch 

die Erziehungsberechtigten 



 

4.2.2 Besonderheiten: Schülerinnen und Schüler mit seelischer Behinderung  

Obwohl die Abläufe bei der Ein- oder Umschulung von Kindern mit einer seelischen Behinde-

rung im Schulgesetz vergleichbar geregelt sind, zeigen sich in der Praxis Unterschiede: An-

lass für einen Antrag auf Schulbegleitung nach § 35a SGB VIII sind meist Verhaltensauffäl-

ligkeiten und besondere Förderbedarfe, die erst im Verlauf des Schulbesuchs deutlich wer-

den oder sich verstärken. Häufig wurde eine Autismusspektrum- oder Aufmerksamkeitsstö-

rung diagnostiziert. Abgestufte schulische Fördermaßnahmen der allgemeinen Schulen so-

wie Unterstützung durch die Autismusbeauftragten und gegebenenfalls Sonderpädagogische 

Dienste38 sind für diese Zielgruppe grundsätzlich ebenfalls vorgesehen.39 Da für die sonder-

pädagogische Kooperation nur begrenzte Ressourcen bereitstehen und Sozial-/Jugendämter 

sowie Schulämter die Notwendigkeit einer Sonderpädagogischen Diagnostik und gegebe-

nenfalls eines sonderpädagogischen Bildungsangebotes häufig unterschiedlich einschätzen, 

greifen schulische Unterstützungsangebote für diese Schüler in allgemeinen Schulen derzeit 

in der Praxis nur bedingt. Hier besteht ein allgemeiner Regelungsbedarf durch die Politik. 

 

Grundsätzlich kann eine sehr umfassende oder gar voll umfängliche Einzelbegleitung durch 

externe Schulbegleiter für Kinder und Jugendliche mit einem nicht ausschließlich körperbe-

zogenen Unterstützungsbedarf nicht die Lösung für eine inklusive Beschulung sein. Erforder-

liche Hilfen sollten – verbunden mit entsprechenden strukturellen Weiterentwicklungen im 

Schulsystem – verstärkt aus einer Hand erfolgen. 

 

In der aktuellen Situation – bevor grundlegende Reformen greifen - sind gute Absprachen 

zum Verfahren zwischen Jugend- und Schulamt vor Ort sinnvoll. Durch solche Absprachen 

sollte sichergestellt werden, dass das Schulamt (zum Beispiel über die Autismusbeauftragte 

oder die Arbeitsstelle für Kooperation ASKO) in das Verfahren einbezogen ist und eine fach-

liche Stellungnahme von schulischer Seite vorliegt. Sinnvoll ist es, wenn das Formular mit 

dem zuständigen Jugendamt abgestimmt ist. (Beispiel: Staatliches Schulamt Biberach). Ein-

zelne Jugendämter (zum Beispiel in den Landkreisen Waldshut und Lörrach) haben schriftli-

che Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Schulamt bei Schülerinnen 

und Schülern mit besonderen Unterstützungsbedarfen aufgrund einer Autismusspektrumstö-

rung getroffen. 

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 Staatliches Schulamt Biberach, Autismusbeauftragte: Formular „Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule (C 2) 

 Staatliches Schulamt Biberach, Autismusbeauftragte: Formular „Schüler und Schülerin-

nen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Meldebogen zur Erstberatung“ (C 3) 

 KVJS: Orientierungshilfe für örtliche Sozial- und Jugendhilfeträger Autismus-Spektrum-

Störungen: Symptomatik – Diagnostik – Therapeutische Ansätze und Methoden, Stand 

01.07.2011 (C 4) 

  

                                                
38

 In der Regel durch Sonderpädagogische Dienste der Sonderschulen mit Förderschwerpunkt „sozial-emotionale Entwicklung“ 
39

 Landesinstitut für Schulentwicklung. Handreichungsreiche „Förderung gestalten“, Stuttgart 2011, Module A „Förderung Ge- 

stalten“ sowie D „Herausforderndes Verhalten“. 
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     Datum:      
 
      


 
 
 
 
 


 
An das 
Staatliche Schulamt Biberach 
Autismusbeauftragte/r 
Rollinstr. 9 
 
88400 Biberach 
 
 


Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-
Störungen in der Schule     


 
Am       hat die Klassenkonferenz einen besonderen Förderbedarf für den unten 
genannten Schüler/die Schülerin festgestellt. 
 


 Die Diagnose wurde fachärztlich gestellt.  
 
 
Beiliegender Erhebungsbogen wurde den Eltern/Sorgeberechtigten ausgehändigt. 
________________________________________________________________________ 
 


      
 


      
 


      


 
 
     
      


 
 


       ______________                                                          ________________________________________________ 


        
   Datum                                                                                        Unterschrift der  Schulleitung 


 
 
 
 
 
 


Schule 


      
      
      
      
      


Name, Vorname Geburtstag Gruppe/ Klasse/Klassenstufe 


                  
 


Eltern / Sorgeberechtigte 
Name, Vorname 


Anschrift 
Straße /Ort 


Telefon (Festnetz) 


      
 


      
 


      


 Handynummer: Email: 
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Empfehlung des Staatlichen Schulamts Biberach 
 


  Der pädagogische Förderbedarf kann schulintern geleistet werden 
 


 Hinzuziehung außerschulischer Hilfen zur Sicherung der Teilhabe in der Schule.  
     Die Entscheidung über die Gewährung etwaiger Hilfen obliegt  dem Örtlichen     
     Sozialhilfeträger (Sozial- oder Jugendhilfeträger). 
 
 
 


 
 
 
       
Ergänzende Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     __________      ___________________ 
Datum     Unterschrift  


(Autismusbeauftragte am Staatlichen Schulamt) 
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Name des Schülers / der Schülerin Geburtstag derzeit besuchte 


Klasse/Stufe  
Schule/Institution 


                        
      
      


 


1. Schullaufbahn  
Zeitraum (Monat/Jahr) 
von …. bis 
 


KiTa/Schule  Schulbesuchsjahre (bitte Wiederholungen, 


Klassenwechsel, Abschlüsse … eintragen) 


                  


                  


                  


                  


                  


                  


 


2. Leistungsstand   
2.1. Schulische Leistungen  


 
Hauptfächer (Deutsch, Mathematik, Sprachen):  


      


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Weitere Fächer/ Fächerverbünde: 


      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Ergänzende Bemerkungen: 
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2.2. Zeugnisnoten (letztes Zeugnis) 
 


GS 
oder  FöS 


WRS 
oder  FöS 


Realschule  /  
Gemeinschaftsschule 


Gymnasium  Berufliche Schulen 


Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   


D   D   D   D   D   


M   (E / F)   1. Fremdspr.   1. Fremdspr.   (Fremdsprache)   


MeNuK   M   2. Fremdspr.   2. Fremdspr.   M   


BSS   MNT   M   3. Fremdspr.   Fachkunde   


weitere   MSG   Geschichte   M   Fachpraxis   


  WAG   NWA   Biologie          


  WZG   MUM   Physik          


    EWG  Chemie          


    Technik  Naturphänomene          


    Musik  NWT          


    Bildende Kunst  Erdkunde          


    Sport  Geschichte          


    weitere  Gemeinschaftskunde          


      GWG          


      Musik          


      Bildende Kunst          


      Sport          


      weitere         


Ergänzende Bemerkungen:       
 


 
 


 


3. Besonderheiten, Verhalten, Umgang des Schülers / der Schülerin im Schulalltag 
 


3.1. Lern- und Arbeitsverhalten (Konzentration, Aufmerksamkeit, Wechsel von einer Tätigkeit zu einer 
anderen, Motivation, Organisations- und Planungsfähigkeiten,  offene Unterrichtsformen, Beteiligung 
bei Gruppenarbeiten/Partnerarbeiten, Arbeitstempo …):  


      


 
 
 
 
 
 
 


3.2. Welche besonderen Verhaltensweisen der Schülerin/des Schülers werden beobachtet? (Umgang 
mit Veränderungen, Umgang mit Regeln/bei Regelverstößen, exzessive Beschäftigungen wie 
“Bleistift spitzen, Nase bohren“, Tics, immer wiederkehrende Verhaltensweisen wie Sortieren von 
Gegenständen, ständiges dazwischen reden ….): 
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3.3. Beobachtungen in den Pausen (Aktivitäten in den großen und kleinen Pausen) und andere nicht 
strukturierten Situationen (z.B. Freistunden):  


      


 
 
 
 


 


3.4. Sozialverhalten/Emotionalität (Gespür für das Gegenüber, Reaktionen auf/ Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, Verständnis „ungeschriebener“ Regeln, 
unerklärbare Wutausbrüche, Mobbing, Äußern von Emotionen und Bedürfnissen…):  


      


 
 
 
 


3.4.1. Integration der Schülerin /des Schülers in die Klasse? Freundschaften innerhalb/außerhalb der 
Klasse: 


      


 
 
 
 
 


3.5. Kommunikation und Sprache (Tonalität der Stimme, eigene Ausdrucksfähigkeit, Verständnis für 
Metaphern und Ironie, kommunikativer Einsatz von Sprache …):   


      


 
 
 
 
 
 


3.6. Auffälligkeiten im Bereich der Wahrnehmung (Reaktionen auf Berührungen, bestimmte Geräusche, 
Gerüche….): 


      


 
 
 
 
 


 


3.7. Besonderheiten im Bereich der Körper- und Handmotorik (Körperkoordination, Stifthaltung, 
Schriftbild ….) und im Sport (z.B.: Verhalten bei Gruppenspielen und Mannschaftssportarten): 


 


      


 
 
 
 
 
 


3.8. Stärken der Schülerin/des Schülers (Loyalität, Zuverlässigkeit, Spezialinteressen, sonstige 
Tätigkeiten…): 
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3.9. Sonstiges:   


      


 
 
 
 
 
 


 


4. Zusammenarbeit mit den Eltern/Sorgeberechtigten 
 
Welche Absprachen/Vereinbarungen gibt es zwischen der Schule und den Eltern? 


      


 
 
 
 
 
 
 
 


 


5. Diagnose und bisherige Förderung:  
 


5.1. Wurden Fachdienste (z.B.: Kinder und Jugendpsychiater, Sozialpädiatrisches Zentrum,    
Frühförderstellen….) hinzugezogen?  Wenn ja, welche? 


      


 
 
 
 
 
 


Liegt den Eltern ein Gutachten vor?        ja           nein          siehe Anlage 
 
5.2. behandelnde Ärzte/Therapeuten/ Sonstige: 


      


 
 
 
 


 


5.3. Inanspruchnahme von Beratungsangeboten der Schulverwaltung (z.B.: Schulpsychologische 
Beratungsstellen, Beratungslehrer, Autismusbeauftragte …). Wenn ja,  welche?  
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5.4. bisherige Fördermaßnahmen (z.B. Binnendifferenzierungsmaßnahmen, Gewährung von  
Nachteilsausgleich, Information über Autismus, Unterstützung durch Schulsozialarbeit, 
stundenweiser Einsatz von pädagogischer Assistenz  etc.): 
 


      Zeitraum –  Unterstützungsmaßnahmen – durchgeführt durch/von – Ergebnis 


      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


6. Vorschlag für weitere Maßnahmen:  
 


 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


7. Wünsche der Eltern:  
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Ansprechpartner bei Rückfragen:       
 
Erreichbarkeit:       
 
 
 
 
 
 
     ___________________________       _________________________ 
Datum   Unterschrift Klassenlehrer/in   Datum   Unterschrift Schulleiter/in 
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STAATLICHES SCHULAMT BIBERACH 


Rollinstr. 9  88400 Biberach 07351-5095167    Fax: 0731-5095 195 


 


   
 


SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN MIT AUTISMUS SPEKTRUM STÖRUNGEN 
MELDEBOGEN ZUR  ERSTBERATUNG  


für die Autismusbeauftragten    
 


Name:           


 


 


Datum:       


Vorname:       


 
 


Tel.:       


Geburtstag:                                 


 
 


E-Mail:       


Straße:       


 
 


PLZ, Ort:       


 


KiTa/Schule:       


 


Gruppe/Klasse/Kursstufe: 


      


Wiederholte Klasse(n):  


                                                                  


 
 


BezugserzieherIn / KlassenlehrerIn:  


      


 


FachlehrerInnen der Fächer, in denen Probleme auftreten : 


      


 


Diagnosestellung (wann, wer, wo – falls vorhanden, Kopie des Berichtes beilegen): 


       
 
 


Behandelnde Ärzte/Ärztinnen; TherapeutInnen; Sonstige:  


      
      


 


Gibt es eine/n  Ansprechpartner /in beim Jugendamt   
 


Ja            Name:                                                           telefonisch erreichbar unter:                                                                         


 
Nein                                                              


 


Liegt bereits eine Schweigepflichtentbindung vor? 
 


Ja       
 


nein 
 


Anlass der Kontaktaufnahme:       
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Zeugnisnoten (letztes Zeugnis) 
 
GS 
oder  FöS 


WRS 
oder  FöS 


Realschule  /  
Gemeinschaftsschule 


Gymnasium  Berufliche Schulen 


Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   Religion/Ethik   


D   D   D   D   D   


M   (E / F)   1. Fremdspr.   1. Fremdspr.   (Fremdsprache)   


MeNuK   M   2. Fremdspr.   2. Fremdspr.   M   


BSS   MNT   M   3. Fremdspr.   Fachkunde   


weitere   MSG   Geschichte   M   Fachpraxis   


  WAG   NWA   Biologie          


  WZG   MUM   Physik          


    EWG  Chemie          


    Technik  Naturphänomene          


    Musik  NWT          


    Bildende Kunst  Erdkunde          


    Sport  Geschichte          


    weitere  Gemeinschaftskunde          


      GWG          


      Musik          


      Bildende Kunst          


      Sport          


      weitere         


Ergänzende Bemerkungen:       
 
 
 
 
 
 


 


Was Ihnen sonst noch wichtig ist:       


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Rücksendung des ausgefüllten Bogens vor dem Beratungsbesuch. 
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Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 


 


 


Orientierungshilfe für örtliche Sozial- und Jugendhilfeträger  


Autismus- Spektrum- Störungen 


Symptomatik – Diagnostik – Therapeutische Ansätze und Methoden 


Stand: 01.07.2011 


 


Vorwort 


An die Träger der Sozialhilfe und der Jugendhilfe werden in der zurückliegenden Zeit 


zunehmend häufig Anträge auf Eingliederungshilfe für Menschen mit einer 


Autistischen Störung gerichtet. 


Diese Orientierungshilfe soll einen groben Überblick geben zur Symptomatik, zu den 


Erscheinungsformen, zu diagnostischen Erfordernissen und zu therapeutischen 


Ansätzen und Konzepten der Förderung bei Autistischen Störungen. Zudem werden 


aktuelle Erkenntnisse zur Wirksamkeit verschiedener Therapie- und Förderansätze 


dargestellt. 


Diese Orientierungshilfe ist allerdings keine abschließende und umfassende 


Dokumentation im Hinblick auf die angesprochenen Themenfelder, sondern lediglich 


ein Hilfsmittel, um sich über den derzeitigen Erkenntnisstand orientieren zu können. 


 


Symptomatik – Erscheinungsformen 


Autistische Störungen werden in der Internationalen der Krankheiten der WHO  


(ICD 10) unter dem Begriff „Tiefgreifende Entwicklungsstörungen“ zusammengefasst.  


 


Hauptsymptome autistischer Störungen sind 


 


- Qualitative Beeinträchtigungen in der wechselseitigen sozialen Interaktion 


- Qualitative Beeinträchtigungen in der Sprache und Kommunikation 


- Eingeschränktes, sich wiederholendes Verhaltensrepertoire 


 


Begleitende Symptome können sein 


- Intelligenzminderung 


- Motorische Unruhe 
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- Aufmerksamkeitsstörungen 


- Angststörungen 


- Zwangsstörungen 


- Schlafstörungen 


- Selbst- und fremdgefährdendes Verhalten 


 


Die wesentlichen Erscheinungsformen autistischer Störungen sind gemäß ICD 10 


- der frühkindliche Autismus (F 84.0 / ICD 10) 


- der atypische Autismus (F 84.1 / ICD 10) und 


- das Asperger Syndrom (F 84.5 / ICD 10) 


 


Ein frühkindlicher Autismus liegt vor, wenn alle drei Hauptsymptome vorliegen und 


die Störung vor dem 36. Lebensmonat vorhanden ist. Sehr oft besteht bei den 


betroffenen Kindern auch eine Intelligenzminderung / geistige Behinderung. 


 


Der atypische Autismus unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder 


durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen 


Hauptkriterien nicht in allen drei Bereichen vollständig erfüllt sind. 


 


Das Asperger-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine Störung der sozialen 


Interaktion, durch eingeschränkte und sehr umschriebene Interessen sowie 


stereotype Verhaltensweisen. Sprachentwicklungsstörungen oder eine 


Beeinträchtigung der kognitiven (geistigen) Entwicklung liegen beim Asperger-


Syndrom nicht vor. 


 


Nach praktischer Erfahrung besteht aber eine große Variabilität in der individuellen 


Ausprägung der Hauptsymptome bei autistischen Störungen, so dass es im 


individuellen Fall nicht immer einfach ist, eine klare Zuordnung zu den genannten 


diagnostischen Kategorien zu treffen. Deshalb  besteht heute auch die Auffassung, 


dass autistische Störungen ein Kontinuum der genannten Symptome in 


unterschiedlicher Ausprägung enthalten, worauf der heute zunehmend häufiger 


angewandte Begriff Autismus-Spektrum-Störungen hinweist. 
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Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen 


Studien zur Häufigkeit autistischer Störungen aus dem Zeitraum 1965 bis 1985 


beschrieben eine Häufigkeit von 4 bis 6 pro 10.000 Personen. Neuere 


epidemiologische Studien hingegen berichten über eine Häufigkeit aller Formen von 


autistischen Störungen in Höhe von 60 bis 100 pro 10.000 Kinder und Jugendlichen. 


 


Gründe für diese erhebliche Zunahme der Häufigkeit autistischer Störungen sind 


veränderte diagnostische Kriterien, die zunehmende Anwendung standardisierter 


Untersuchungsverfahren und die Auffassung, dass verschiedene Krankheitsbilder 


heute dem Formenkreis der Autistischen-Spektrum-Störungen zugeordnet werden, 


die früher anders klassifiziert worden sind (Freitag 2008). 


 


Diagnostik 


Sofern sich aus dem Entwicklungsverlauf und dem Verhalten eines Kindes Hinweise 


auf eine autistische Störung ergeben, müssen nachfolgend standardisierte 


Testverfahren eingesetzt werden. Man unterscheidet dabei standardisierte 


Screening- Verfahren (z.B. FSK), die schon früh eingesetzt werden können, aber 


noch keine sichere Diagnose erbringen von standardisierten Interview- und 


Beobachtungs-verfahren (ADI-R und ADOS) die ab dem Alter von 2-3 Jahren 


angewandt werden können und mit denen eine abschließende diagnostische 


Aussage  möglich ist. 


 


Zusätzlich erforderlich ist die Klärung der Lern- und Leistungsfähigkeit eines Kindes 


oder Jugendlichen mithilfe standardisierter Entwicklungs- oder Intelligenztests, die es 


für verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen gibt. 


 


Schließlich muss mit einer internistisch-neurologischen Untersuchung geklärt 


werden, ob Erkrankungen vorliegen, die besonderes Verhalten begründen und die 


möglicherweise behandelbar sind. Da bei einem Teil der Kinder mit einer autistischen 


Störung eine bestimmbare genetische Ursache vorliegt, wird empfohlen auch eine 


humangenetische Untersuchung mit humangenetischer Beratung der Eltern 


durchzuführen. 
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Erst auf der Basis einer solchen differenzierten Diagnostik und bei Beachtung der 


individuellen Ausprägung der autistischen Hauptsymptome kann ein individuell 


ausgerichtetes Förderkonzept beziehungsweise ein angepasster Therapieplan 


entwickelt werden. 


 


 


Behinderung (im Sinne von SGB IX, VIII und XII ) 


Autistische Störungen sind durch Besonderheiten des Verhaltens definiert. Sie 


werden in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10) dem Kapitel 


„Psychische und Verhaltensstörungen“ zugeordnet. Demzufolge sind sie als 


Abweichung der seelischen Gesundheit von dem für das Lebensalter typischen 


Zustand aufzufassen.  


 


Bei einem großen Teil der betroffenen Personen liegt auch eine Intelligenzminderung 


oder Schwäche der geistigen Kräfte vor.  


 


Eine Behinderung oder wesentliche Behinderung (im Sinne von SGB IX, VIII, XII) 


besteht dann, wenn das vorliegende gesundheitliche Problem länger als 6 Monate zu 


einer Beeinträchtigung beziehungsweise wesentlichen Beeinträchtigung der Teilhabe 


am Leben in der Gesellschaft führt.  


 


Es ist deshalb im Einzelfall notwendig  zu klären, ob eine Beeinträchtigung von 


Aktivität und Teilhabe entsprechend der Internationalen Klassifikation der 


funktionalen Gesundheit (ICF) vorliegt (vgl.: Orientierungshilfe zum 


Behinderungsbegriff nach dem SGB IX und XII der Bundesarbeitsgemeinschaft der 


überörtlichen Sozialhilfeträger vom 24.11.2009).  


 


Das Ausmaß einer Teilhabebeeinträchtigung ist auch entscheidend für die 


Bemessung des Grades der Schädigungsfolgen (GdS) beziehungsweise des Grades 


der Behinderung (GdB) (Dritte Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-


Verordnung vom 17.12.2010, BGBl.  2010 Teil I Nr. 66). 


 


 4







Sofern neben einer durch eine autistische Störung ausgelösten seelischen 


Behinderung auch eine körperliche oder geistige Behinderung vorliegt, gehen 


Leistungen nach dem SGB XII vor (§ 10 (4) SGB VIII). 


 


 


Therapeutische Ansätze und Methoden  


Therapeutische Ansätze und Förder-Konzepte bei Autismus-Spektrum-Störungen 


können im Wesentlichen gegliedert werden in: 


 


-  Verhaltenstherapeutische Interventionen inklusive Frühförderprogramme auf 


verhaltenstherapeutischer Basis (wie Lovaas-Therapie, ABA/VB) 


- Psychoedukative und heilpädagogische Programme (wie TEACCH) 


- Methoden zur Förderung der Kommunikation  (wie PECS, FC) 


- Methoden zum Training der sozialen Kompetenz 


- Pharmakologische Ansätze 


- „Standard-Therapien“ (wie Physiotherapie, Ergotherapie) 


 


Von den zahlreichen therapeutischen Methoden und Förder-Konzepten, die in den 


zurückliegenden Jahrzehnten für Autismus-Spektrum-Störungen entwickelt und 


empfohlen wurden, sind allerdings nur wenige mit kontrollierten und randomisierten 


Studien auf ihre Wirksamkeit hin überprüft worden. 


 


Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit verschiedener 


Therapieverfahren 


Einen Überblick über die derzeitigen Erkenntnisse zur Wirksamkeit von 


Therapieverfahren und Interventionen  bei Autismus-Spektrum-Störungen gibt 


folgende Tabelle (nach Remschmidt &Kamp-Becker 2008 und Noterdaeme 2009)  


 


Empirisch gut abgesicherte und anerkannt wirksame Verfahren: 


- Verhaltenstherapeutische Verfahren und Therapieprogramme, auch im 


Rahmen von Frühförderprogrammen (Lovaas, EIBI, ABA/VB) 


- Psychoedukative Programme (TEACCH) 


- Medikation für Begleitsymptome 
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Empirisch mäßig abgesicherte Verfahren, aber potenziell wirksam: 


- Training der sozialen Kompetenz anhand von 


„Theory of Mind Training“, „Social Stories“ oder gruppentherapeutischen 


Angeboten 


 


 


Empirisch nicht abgesichert, aber potenziell wirksam: 


- Ergotherapie 


- Physiotherapie 


 


Zweifelhafte Methoden ohne empirische Absicherung und ohne 


wissenschaftlich fundierten Hintergrund: 


- Festhalttherapie 


- Diäten 


- Vitamine 


- Mineralstoffe 


- Sekretin 


- Auditives Integrationstraining 


- Irlen-Therapie 


 


Negativ evaluierte Methoden: 


- Gestützte Kommunikation / Facilitated Communication (FC)  


(Nußbeck 2000, Mostert 2001) 


 


 


Sofern im Rahmen der Eingliederungshilfe Kosten für Förder- und 


Behandlungsmaßnahmen durch Träger der Jugendhilfe oder Sozialhilfe 


übernommen werden sollen, ist im Hinblick auf eine Leistungsvereinbarung 


(entsprechend § 75 SGB XII) eine Prüfung der Qualifikation von Leistungserbringern 


grundsätzlich notwendig. 
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Weiterführende Literatur 


Eingehende Informationen zu den erwähnten methodischen Ansätzen und zu 


Studien über deren Wirksamkeit finden sich unter anderem in folgenden 


Publikationen: 


 


Bölte, S., Poustka, F.: Interventionen bei autistischen Störungen: Status quo, 
evidenzbasierte, fragliche und fragwürdige Techniken, Zeitschrift für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 30 (4), 2002, 271-280 
 
Freitag, C.M.: Diagnostik und Therapie von autistischen Störungen im Kleinkindes- 
und Vorschulalter, Kinder- und Jugendmedizin 2/2010 
 
Freitag, C.M.: Autismus-Spektrum-Störungen, Ernst Reinhardt Verlag 2008 
 
Mostert, M.: Facilitated Communication since 1995: A review of published studies. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 287-313, 2001 
 
Noterdaeme, M.: Therapie autistischer Störungen, 
In: W. von Suchodoletz: Therapie von Entwicklungsstörungen, Hogrefe Verlag 2010 
 
Noterdaeme, M.: Autismus-Spektrum-Störungen – Ein Überblick zum Aktuellen 
Forschungsstand, Pädiatrietage 2011, Thieme Verlag 
 
Nußbeck, S. Gestützte Kommunikation. Ein Ausdrucksmittel für Menschen mit 
geistiger Behinderung ? Hogrefe Verlag 2000 
 
Remschmidt, H., Kamp-Becker, I.: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen: Autismus-
Spektrum-Störungen. In H. Remschmidt, F. Mattejat, A. Warnke (Hrsg.), Therapie 
psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein integratives Lehrbuch für 
die Praxis, Thieme Verlag 2007 
 


FSK  Fragebogen zur Sozialen Kommunikation, S. Bölte F. Poustka,  
Deutsche Fassung des Social communication Questionaire (SCQ) von M. Rutter, A. 
Bailey, S.K. Berument, C. Lord, A. Pickles.S.  
Verlag Hans Huber, Bern 2009 
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Glossar 


 


ABA Applied Behavior Analysis 
 
ADI-R Autism Diagnostic Interview-Revised 
 
ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule 
 
EIBI Early Intensive Behavior Intervention 
 
FC Facilitated Communication (Gestützte Kommunikation) 
 
ICD 10 Internationale Klassifikation der Krankheiten – 10. Revision 
 
ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 


und Gesundheit 
 
PECS Picture Exchange Communication System 
 
TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication 


handicapped Children 
 
VB Verbal Behavior 
 
WHO World Health Organisation  
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5 Feststellung des Hilfebedarfs nach SGB XII und § 35a SGB VIII  

 

5.1 Verfahren und Methoden 

Um beurteilen zu können, ob, welche und in welchem Umfang Schulbegleitung im Einzelfall 

benötigt wird und ob darüber hinaus die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden kön-

nen, ist es erforderlich, im Rahmen der Hilfeplanung die Ziele der Eingliederungshilfe und 

den jeweiligen individuellen Bedarf konkret zu ermitteln. Im Einzelnen geht es dabei um die 

Klärung der folgenden zentralen Fragen: 

 Welche Rahmenbedingungen bietet die Schule? 

 Welcher darüber hinausgehende individuelle Bedarf besteht? 

 Welcher zeitliche Umfang ist für die Schulbegleitung notwendig? 

 Welche Qualifikation muss der Schulbegleiter, orientiert am konkreten individuellen Be

 darf, aufweisen? 

 
Sozialhilfe (SGB XII) 

Der Hilfebedarf wird unter Beteiligung der vom Sozialhilfeträger einbezogenen Fachkräfte/ 

Dienste, der Schulverwaltung / Schulen vom Sozialhilfeträger im Rahmen eines Gesamtpla-

nes nach § 58 SGB XII mit Hilfe geeigneter fachlicher Gutachten und Stellungnahmen fest-

gestellt und bedarfsgerecht fortgeschrieben (Rand-Nr. 54.13/2 Sozialhilferichtlinien). Die be-

troffenen Eltern sowie die Kinder und Jugendlichen sind angemessen einzubeziehen. 

Ein allgemeines Ablaufschema zum Gesamtplanverfahren im Rahmen des Fallmanage-

ments gemäß § 58 SGB XII ist auf der folgenden Seite dargestellt.  

 

Einzelne Kreise haben auf der Basis dieses Verfahrensschemas ein speziell auf die Bereiche 

Kindergarten und allgemeine Schule zugeschnittenes Instrument entwickelt, das übergrei-

fend für die Hilfeplanung für Kinder mit einer geistigen, körperlichen oder seelischen Behin-

derung verwendet wird (siehe das Beispiel des Landkreises Tuttlingen unter C 9) 
 

Nur der behinderungsbedingte Mehraufwand kann im Rahmen der Eingliederungshilfe über-

nommen werden.  

In den Sozialhilferichtlinien ist geregelt, dass unter Einbeziehung sonstiger Hilfsmöglichkei-

ten (zum Beispiel Mitschülerinnen und Mitschülern als „Paten“, Lehrkräften, Eltern) kosten-

günstige Lösungen anzustreben sind (Rd. Nr. 54.13/2 SHR). 
 
  



 

Fallmanagements gem. § 58 SGB XII  

 
 
40

Fallmanagement in der Eingliederungshilfe Gesamtplan nach § 58 SGB XII Grundlagenpapier, Erarbeitet von 
einer Arbeitsgruppe des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) und der Stadt- und Landkreise in 
Baden-Württemberg (Stand: Februar 2014) 

 

 

  

                                                
 



 

Jugendhilfe (SGB VIII) 

Nach § 36 SGB VIII ist unter Mitwirkung der Eltern, Kinder und Jugendlichen sowie weiterer 

Fachkräfte und Beteiligter ein Hilfeplan aufzustellen, der Feststellungen über den Bedarf, die 

zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält. Werden bei der 

Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder 

deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Die 

Einbindung erfolgt in der Regel im Rahmen einer Hilfeplankonferenz. 

 

Hinweise für die Planung/Ausgestaltung von notwendigen Hilfen gibt unter anderem die Ori-

entierungshilfe / Checkliste des Landesjugendamts zur Feststellung der Teilhabe- bezie-

hungsweise Teilhabebeeinträchtigung gemäß § 35 a SGB VIII ( 

Die folgenden Eckpunkte sollten demnach bei der Planung und Ausgestaltung von Leistun-

gen beachtet werden: 

 

 Ziele der Leistungsadressaten  

o Kind/Jugendlicher, Eltern 

 Zieldefinition – und operationalisierung für die Eingliederungshilfe  

o realisierbare Ziele und Zeiträume beachten 

o Zielerreichung definieren: wann sind die Voraussetzungen für die Beendigung ei-

ner Maßnahme gegeben 

o wann ist der Übergang zu anderen Leistungsträgern einzuleiten, insbesondere bei 

jungen Volljährigen 

 Überschaubare Zeiträume der Hilfeplanung festlegen und einhalten, um die Pass-

genauigkeit von Leistung und Bedarf abzugleichen  

 Gegebenenfalls individuell zeitliche Obergrenzen der Bewilligung setzen 

 

Arbeitshilfen und Beispiele:41 

 KVJS, Dezernat Soziales: Mustervordruck für das Fallmanagement Hilfe- und Gesamt-

plan nach § 58 SGB XII (C 5) 

 Landratsamt Tuttlingen, Amt für Familie Kinder und Jugend: Muster „Gesamtplan nach § 

58 SGB XII/Hilfeplan nach § 1 SGB XII (Kindergarten und Schule)(C 6) 

 KVJS, Landesjugendamt: Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung ge-

mäß 35 a SGB VIII – Orientierungshilfe/Checkliste für die Praxis der Jugendhilfe (B 5) 

 

5.2 Qualifikation der Integrationskraft 

Die Frage nach der notwendigen Qualifikation der Integrationskräfte wird häufig kontrovers 

diskutiert. Einheitliche Vorgaben für die formale Qualifikation gibt es nicht. Diese wären auch 

                                                
41

 Ein Bsp. für einen integrierten (zwischen Schule und Leistungsträger der Eingliederungshilfe abgestimmten) Förderplan findet 

sich auch in der Arbeitshilfe „Integrationshilfe an Schulen“ der Stadt Koblenz auf S. 22 ff 

 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.w

ebsite-

start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf

&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
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Hilfe- und Gesamtplan nach § 58 SGB XII  
Mustervordruck für das Fallmanagement 


 
 
� Der Vordruck ist als Mustervordruck zu verstehen und kann als „roter Faden“ für Ge-


samtplangespräche dienen. 


 


� Er ermöglicht die systematische Erfassung relevanter Informationen, kann Veränderun-


gen und Zielvereinbarungen dokumentieren und eine individuelle und fallbezogene Be-


trachtung ermöglichen. Eine fallübergreifende Evaluation ist mit einer EDV Umsetzung 


verbunden. Hierfür steht in Form einer Excel Datei ein inhaltliches Anforderungsprofil zur 


Verfügung1. 


 


� Der Mustervordruck gliedert sich in verschiedene Teile: 


A. Datenschutz 


B. Grunddaten 


C. Assessment (Situations- und Bedarfsanalyse) und Ziele 
 


D. Interne Vermerke 


E. Leistungen 


F. Kontaktmanagement 


 


• Teile A-C können (ggf. in Auszügen) an Leistungsberechtigte sowie in Hinblick auf 


die Zielvereinbarung auch an Leistungserbringer ausgegeben werden. 


• Die Teile D-F sind für die interne Dokumentation vorgesehen. 


 


� Der Vordruck ist modular aufgebaut und kann auch nur in Teilen verwendet werden. Er 


ist außerdem als ein“ Katalog an Möglichkeiten“ angelegt, d.h.   


• nicht alle Felder müssen in jedem Fall ausgefüllt werden, 


• einige Felder sind ggf. nach regionalen Gegebenheiten zu ergänzen oder zu ändern 


 


� Der Ablauf des Gesamtplanverfahrens und der Mustervordruck sind im KVJS Grundla-


genpapier Fallmanagement1 erläutert. 


 


Abkürzungen  


FM Fallmanagement   FuB Förder- und Betreuungsbereich   


LB Leistungsberechtigte  LE Leistungserbringer     


SB Sachbearbeitung 


                                                
1 KVJS Grundlagenpapier Fallmanagement, /www.kvjs.de/soziales/menschen-mit-


behinderung/fallmanagement.html  







A. Beteiligung, Erklärung zum Datenschutz     Name:  


 


 
 
Das Gesamtplangespräch fand statt am:        
  
 
 
Bei der Erstellung dieses Gesamtplanes waren beteiligt:  
 
      
 
 
 
Der Leistungsberechtigte bzw. sein gesetzlicher Betreuer stimmen der Weitergabe folgender 
Teile dieses Gesamtplanes: 
 
      
 
 
an folgende Stellen zu: 
 
      
 
 
 
 
Unterschrift und Datum Leistungsberechtigte/r: 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift und Datum Gesetzliche/r Betreuer/in: 
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1. Allgemeine Daten Antragssteller/Leistungsberecht igte(r) 
 


Name, Vorname Leistungsberechtige(r):       


 


Geburtsdatum :        Geschlecht   ☐Mann   ☐ Frau 


 


Familienstand      
☐ ledig ☐ in fester Beziehung lebend (keine eingetragene Lebenspartnerschaft) 


☐ verheiratet/ eingetragene Lebenspartnerschaft ☐ geschieden/getrennt lebend  


☐ verwitwet ☐ unbekannt 


 


Adressdaten  (Straße, PLZ, Ort, Telefon, Email) des aktuellen Aufenthaltsortes: 


      


 


PLZ + Ort des gewöhnlichen Aufenthaltsortes  vor Antrag:  


      


 


Gibt es Eltern und/oder Kinder? Ggf. Name, Kontaktdaten (Straße, PLZ, Ort, Telefon, 


Email) eintragen. 
☐Eltern:       


☐Kinder:      


 


Wohnsituation bei Beginn FM 1     
☐ eigene Wohnung (ohne Betreuung)  


☐ im Haushalt Angehöriger (ohne Betreuung) 


☐ Ambulant betreutes Wohnen – Einzelwohnen 


☐ Ambulant betreutes Wohnen – Wohngemeinschaft 


☐ klinische Unterbringung (Psychiatrie, Krankenhaus, Fach-/Rehaklinik etc.) 


☐ stationäres Wohnen im Bereich Eingliederungshilfe (bspw. Wohnheim) 


☐ Sonstige:       


 


 


Staatsangehörigkeit nach Land 2     
☐ Deutschland  ☐ Griechenland  ☐ Italien ☐ Polen  ☐Kroatien  


☐ Türkei  ☐ Bosnien und Herzegowina ☐ Russische Föderation  


☐ Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe   


☐ Sonstige:       


 


 


                                                
1 Gemeint ist die überwiegende Wohnsituation/Unterbringung. 
2 Es wurden die häufigsten Verteilungen gewählt (Destatis.de). Bei Mehrfachstaatsangehörigkeiten geben Sie 


bitte die für die Identität des Leistungsberechtigten wichtigste an. 
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Migrationshintergrund 3 ☐ ja  ☐ nein 


 
Betreuer-/in nach BTG ☐ nein  


☐ ja  


Kontaktdaten:       
 


 Betreuungsart   
☐ Ehrenamtlich  


☐ Berufsbetreuung   


☐ Familiärer Bezug 


 


Aufgabenkreis der Betreuung 
☐ Vermögenssorge ☐ Gesundheitssorge  ☐ Vertretung vor Gericht 


☐ Vermögenssorge mit Einwilligungsvorbehalt  


☐ Gesundheitssorge mit Einwilligungsvorbehalt     


☐ Regelung von Renten- & Sozialangelegenheiten  


☐ Vertretung bei Behördenangelegenheiten     


☐ Recht zur Aufenthaltsbestimmung   


☐ Recht zur freiheitsentziehenden Maßnahme    


☐ Regelung von Postangelegenheiten (mit Postöffnung)      


☐ Regelung von Postangelegenheiten (ohne Postöffnung)     


☐ Regelung von Wohnungsangelegenheiten 


 
Vermerke zur Betreuung : 
Gerichtsbeschluss vom:         Beschlussaktenzeichen:       
ausgestellt von Gericht:           
ggf. Ablaufdatum Beschluss:       


 
Kranken/Pflegekasse  ☐ gesetzlich versichert ☐ privat versichert  


☐ Sonstige:       


 


 


Rentenversicherungsträger :       


 
Versicherungsnummer :        


 


Pflegebedürftigkeit nach SGB XI   
☐ keine Pflegestufe  ☐ Pflegestufe 0  ☐ Pflegestufe 1 


☐ Pflegestufe 2  ☐ Pflegestufe 3  ☐ Pflegestufe 3 und Härtefall 


☐ § 45a, 45b SGB XI  ☐ kein Pflegebedarf festgestellt 


☐ nicht bekannt 


 
Einschränkung der Alltagskompetenz  ☐ ja  ☐ nein 


                                                
3 Zu den Menschen mit Migrationshintergrund (im weiteren Sinn) zählen "alle nach 1949 auf das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in 
Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland 
geborenen Elternteil". (BAMF) 
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Feststellung der Pflegebedürftigkeit am:       


 


Form der Leistungserbringung SGB XI 
☐ Geldleistung  ☐ Sachleistung  ☐ Kombileistung 


 


Weitere Leistungen   
☐ SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende):      


☐ SGB VI (Rentenversicherung):          


☐ SGB VII (Unfallversicherung):         


☐ SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):        


☐ SGB XII (Sozialhilfe):       


☐ Sonstige:       


 


 
 
2. Behinderung, Befunde und Diagnosen 
 
Schwerbehindertenausweis  ☐ nein  
Grad d.B.:           Ausstellungsdatum:        
Merkzeichen:           Gültigkeit:       


 


Leistungsvoraussetzung nach § 53 SGB XII 
☐ wesentliche Behinderung  ☐ drohende wesentliche Behinderung 


☐ andere Behinderung 


 


Art der Behinderung  
☐ geistig behindert  


☐ körperlich behindert 


☐ psychisch/seelisch 


☐ blind/sehbehindert 


☐ gehörlos/hörbehindert 


☐ sprachbehindert 


☐ Suchtkrank 


 Vorrangige Behinderung 
☐ geistig behindert  


☐ körperlich behindert 


☐ psychisch/seelisch 


☐ blind/sehbehindert 


☐ gehörlos/hörbehindert 


☐ sprachbehindert 


☐ Suchtkrank 


  


Medizinische Diagnose, ICD 10 :  


      


Datum :      


 


 Vorläufige Hilfebedarfsgruppe:       
 
Datum :      


 


  


Liegt ein schwerwiegend selbst- und/ oder fremdgefä hrdendes Verhalten  vor? 
☐ ja  ☐ nein  ☐ unbekannt 
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Hilfebedarfsgruppe 
☐ nicht eingestuft/trifft nicht zu (HBG 0) 


☐ Gruppe 1: bis 36 Punkte (HBG 1) 


☐ Gruppe 2: 37 – 72 Punkte (HBG 2) 


☐ Gruppe 3: 73 – 108 Punkte (HBG 3) 


☐ Gruppe 4: 109 – 144 Punkte (HBG 4) 


☐ Gruppe 5: 145 – 180 Punkte (HBG 5) 


☐ Heimsonderschule Stufe 1 (HSS 1) 


☐ Heimsonderschule Stufe 2 (HSS2) 


☐ Sonstiges/Anmerkungen:       


 


Datum:       
 


 
3. (Vor)Schule, Berufsausbildung und Lebensunterhal t 
 


Höchste Schulausbildung 
☐ keine/entfällt altersbedingt  ☐ Sonderschule/Förderschule  


☐ Hauptschule    ☐ Realschule/Mittlere Reife   


☐ Fachoberschule/Fachhochschulreife ☐ Gymnasium/Abitur  


☐ Sonstige:      


 


 
Berufsausbildung/Studium    ☐ kein(e)   ☐ entfällt altersbedingt 


☐ Abschluss:       


 


 


Tagesstruktur:   
☐ keine  ☐ Kindertagesstätte    ☐ Schule 


☐ Studium  ☐ Allgemeiner Arbeitsmarkt  ☐ Integrationsfirma 


☐ FuB   ☐ WfbM    ☐ Praktikum 


☐ Ehrenamt  ☐ Tagesstätte    ☐ Seniorenbetreuung 


☐ Sonstige:       
Angabe Wo:       


 


 


Erwerbsstatus :   
☐ unbekannt  ☐ erwerbsfähig  ☐ dauerhaft voll erwerbsgemindert  


☐ befristet erwerbsgemindert, bis:        ☐ entfällt, z. B. altersbedingt   


 







 C. Assessment & Ziele Name:  
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Vermerke 
 


Datum Assessment:       
 


Art des Assessments 


☐ Eingangs-Assessment ☐ Re-Assessment ☐ Abschluss-Assessment 


 


Wiedervorlage 
Geplante/r Termin(e) Überprüfung Zielerreichung:         
Geplante/r Termin(e) Überprüfung Re-Assessment:        


 
1. Allgemeines Assessment 
 


Umgebungsfaktoren (z.B. Unterstützung durch Familie  bzw. Umfeld; Vorhandensein  bzw. 


Zugänglichkeit von Dienstleistungsangeboten 


Eingangs-Assessment: 


      
 
 
 


Re-Assessment: 


      
Abschluss-Assessment: 


      


 


 


 


Wünsche und Vorstellungen des Antragstellers/ Leist ungsberechtigten zur Leitungsgestal-


tung: 


Eingangs-Assessment: 


      
 
 
 


Re-Assessment: 


      
Abschluss-Assessment: 


      


 


 


 


Besondere Interessen, Fähigkeiten und Begabungen: 


Eingangs-Assessment: 


      
 
 
 


Re-Assessment: 


      
Abschluss-Assessment: 


      


 


 


 


Sonstige Anmerkungen:  


Eingangs-Assessment: 


      
 
 
 
 


Re-Assessment: 


      
Abschluss-Assessment: 
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2. Kurzfriste Ziele &  Assessment (Situations- und Bedarfsanalyse) 
 


Lebensbereich Wohnen 
Eingangs- oder Re-


Assessment  
Abschluss-Assessment  Kurzfristige Ziele  
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Alltägliche Lebensführung  


Bspw. Einkaufen, Zubereiten von 


Zwischenmahlzeiten, Zubereiten von 


Hauptmahlzeiten, Wäschepflege, Ord-


nung im eigenen Bereich, Geld verwalten, 


Regeln von finanziellen und (sozial-) 


rechtl. Angelegenheiten 


                                                            


Selbstversorgung 


Bspw. Ernährung, Körperpflege: 


Toilettenbenutzung, persönliche Hygiene, 


Aufstehen/ zu Bett gehen/Tag-Nacht-


Rhythmus, Baden/ Duschen, Anziehen/ 


Ausziehen 


                                                            


Kommunikation, Mobilität und 


Orientierung 


Bspw. Kompensation von Sinnesbeein-


trächtigungen, Zeitliche Orientierung, 


Räumliche Orientierung in vertrauter 


Umgebung, Räumliche Orientierung in 
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Lebensbereich Wohnen 
Eingangs- oder Re-


Assessment  
Abschluss-Assessment  Kurzfristige Ziele  
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fremder Umgebung und Verkehrssicher-


heit 


Gesundheitsverhalten   


Bspw. Ausführen ärztlicher, therapeuti-


scher Verordnungen,  Absprache und 


Durchführung von Arztterminen, Spezielle 


Pflege, Überwachung der Gesundheit, 


Gesundheitsfördernder Lebensstil  


                                                            


Umgang mit der eigenen Per-


son 


Bspw. Bewältigung von Angst, Unruhe, 


Spannungen, Antriebsstörung, Interesse-


losigkeit, Bewältigung von Verfolgungs-


ängsten und Stimmungsschwankungen 


                                                            


Sonstiges       
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Lebensbereich  


Tagesstrukturierung 


Eingangs- oder Re-


Assessment  
Abschluss-Assessment  Kurzfristige Ziele  
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Beschäftigungsfähigkeit 


Bspw. ist der Klient schulfähig, Berufs-/ 


ausbildungsfähig, erwerbsfähig, werkstatt-


fähig, Tagesbetreuung 


                                                            


Arbeitshaltung 


Bspw. Termine einhalten/Pünktlichkeit:, 


Schul-/ Arbeitszeit durchhalten, Frustrati-


onstoleranz, Belastbarkeit, Umgang mit 


Stress, Verantwortung, Adäquates Sozial-


verhalten, Konflikt- und Absprachefähig-


keit, Adäquates Erscheinungsbild 


                                                            


Kommunikation, Mobilität und 


Orientierung 


Bspw.  Potential zum Verstehen und 


Produzieren von Mitteilungen, Zeitliche 


Orientierung, Räumliche Orientierung in 


vertrauter Umgebung, Räumliche Orien-


tierung in fremder Umgebung und Ver-


kehrssicherheit, Gebrauch von Verkehrs-


mitteln 
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Lebensbereich  


Tagesstrukturierung 


Eingangs- oder Re-


Assessment  
Abschluss-Assessment  Kurzfristige Ziele  
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Umgang mit der eigenen Per-


son 


Bspw. Bewältigung von Angst, Unruhe, 


Spannungen, Antrieb, Zutrauen, Selbst-


einschätzung, Selbstbild, Umgang mit der 


eigenen Behinderung 


                                                            


Sonstiges       
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Lebensbereich  


Teilhabe 


Eingangs- oder Re-


Assessment  
Abschluss-Assessment  Kurzfristige Ziele  
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Gestalten sozialer Beziehun-


gen 


Bspw. Beziehungen im unmittelbaren 


Nahbereich/Nachbarschaft, zu Angehöri-


gen, in Freundschaften/ Partnerschaf-


ten/Bekannte 


                                                            


Teilnahme am kulturellen/  


gesellschaftlichen Leben 


Bspw. Eigenbeschäftigung/Hobbies, 


Teilnahme an Freizeitangeboten, Begeg-


nung in sozialen Gruppen, Entwicklung 


von Zukunftsperspektiven, Lebensplanung 


                                                            


Sonstiges       
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3. Mittelfristige Ziele  
 


Welche mittelfristigen Ziele sollen erreicht werden?  


Wohnen: 


 
      
 
 
 
 


Tagessstrukturierung:  


 
      


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 


 
      


 


 


 


Anmerkung Zielerreichung: 


Wohnen: 


 
      
 
 
 
 


Tagessstrukturierung:  


 
      
 


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 


 
      


 


 


 
4. Langfristige Ziele  
 


Welche langfristigen Ziele sollen erreicht werden?  


Wohnen: 


 


 
      
 
 
 
 


Tagessstrukturierung:  


 


 
      
 


 


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 


 
      


 


 


 


Zielkategorie:  


Wohnen: 
☐ 1: Verbesserung der Situa-


tion (steigern) 
☐ 2: Stabilisation der Situation 


(Verschlechterung verhindern, 


vorbeugen) 


Zusätzlich Wohnen  


☐ 3: Vermeidung stationär 


☐ 4: Rückführung ambulant 


Tagessstrukturierung:  
☐ 1: Verbesserung der Situation 


(steigern) 
☐ 2: Stabilisation der Situation 


(Verschlechterung verhindern, 


vorbeugen) 


 


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 
☐ 1: Verbesserung der Situa-


tion (steigern) 
☐ 2: Stabilisation der Situation 


(Verschlechterung verhindern, 


vorbeugen) 
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5. Überprüfung der langfristigen Ziele  
 


Zielerreichung 


Wohnen: 
☐ Verschlechterung 


☐ nicht erreicht 


☐ teilweise erreicht  


☐  weitgehend erreicht  


☐ völlig erreicht 


☐ übertroffen 


(nur Wohnen) Ziel 3 oder 4  


☐ erreicht   


☐ nicht  erreicht 


Tagessstrukturierung:  
☐ Verschlechterung 


☐ nicht erreicht 


☐ teilweise erreicht  


☐  weitgehend erreicht  


☐ völlig erreicht 


☐ übertroffen 


 


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 
☐ Verschlechterung 


☐ nicht erreicht 


☐ teilweise erreicht  


☐  weitgehend erreicht  


☐ völlig erreicht 


☐ übertroffen 


 


 
 


Warum wurden Ziele (ggf.) nicht erreicht  


Wohnen: 
☐ Ziele nicht mehr relevant  


☐ Änderung der Bedarfslage/ 


Rahmenbedingungen 


☐ fehlende Mitwirkung Leis-


tungsberechtigte(r) 


☐ Ziele unklar formuliert (bspw. 


nicht realistisch) 


☐ Maßnahme/Leistung dem 


Einzelfall nicht gerecht werdend 
☐ Sonstiges:       
 
Anmerkungen1:        


 


Tagessstrukturierung:  
☐ Ziele nicht mehr relevant  


☐ Änderung der Bedarfslage/ 


Rahmenbedingungen 


☐ fehlende Mitwirkung Leis-


tungsberechtigte(r) 


☐ Ziele unklar formuliert (bspw. 


nicht realistisch) 


☐ Maßnahme/Leistung dem 


Einzelfall nicht gerecht werdend 
☐ Sonstiges:       
 
Anmerkungen:        


 


Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft: 
☐ Ziele nicht mehr relevant  


☐ Änderung der Bedarfslage/ 


Rahmenbedingungen 


☐ fehlende Mitwirkung Leis-


tungsberechtigte(r) 


☐ Ziele unklar formuliert (bspw. 


nicht realistisch) 


☐ Maßnahme/Leistung dem 


Einzelfall nicht gerecht werdend 
☐ Sonstiges:       
 
Anmerkungen:        


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                
1 Anmerkungen können detaillierte Beschreibungen der Gründe bzw. abweichende Sichtweisen der 
LB oder Angehörigen sein.  
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6. Einverständnis der Beteiligten zur Zielvereinbar ung 
 


 
                  
 
Datum , Unterschrift      Datum , Unterschrift 
Leistungsberechtigte/r    Gesetzliche/r Betreuer/in 


 


 


                  


 
Datum , Unterschrift      Datum , Unterschrift 
Dienstleister (ggf. mehrere)     Dienstleister (ggf. mehrere) 


 


 


      


 


Datum , Unterschrift Sozialhilfeträger2 


                                                
2 Unterschrift zwingend erforderlich 
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0. Interne Vermerke 
 


Datum Beginn FM:        Aktenzeichen:       


 
Falltyp   ☐ Fallmanagement (FM)  ☐ Sachbearbeitung (SB) 


 


Fallaufnahme     
☐ Neuaufnahme ☐ Wiederaufnahme  ☐ Wechsel von SB zu FM (noch nie FM) 


 


Hauptinitiator-/in des FM   
☐ Leistungsberechtigte(r)   ☐ Leistungserbringer/Dienstleister 


☐ Angehörige(r)     ☐ Sozialdienst einer Klinik 


☐ gesetzliche(r) Betreuer-/in   ☐ Jugendamt 


☐ Eigener Dienst/Beratungsstelle  ☐ Fallmanagement   ☐ SB 


☐ Sonstige:        


 


 


Bitte bei Beendigung des Fallmanagements ausfüllen:  
 


Datum Ende FM:        


 


Warum wurde das Fallmanagement be-
endet? 
☐ FM planmäßig beendet,   


  ☐ Ziele FM wurden weitestgehend erreicht 


  ☐ Leistungsberechtigter (LB) benötigt nur 


noch SB 
☐ FM nicht planmäßig beendet: 
  ☐ eine Mitwirkung 
  ☐ Tod 
  ☐ Wunsch LB 


  ☐ derzeit nicht steuerbar 


  ☐ falsche Maßnahme 


  ☐ Zuständigkeitswechsel 


  ☐ keine freien Platzkapazitäten 


  ☐ LB benötigt nur noch SB 


  ☐ Einkommens-/Vermögensgrenze über-


schritten 
  ☐ anderer Kostenträger:       


 


Wohnsituation bei Ende FM 1:  
   
☐ eigene Wohnung (ohne Betreuung) 


☐ im Haushalt Angehöriger (ohne Betreu-


ung) 
☐ Ambulant betreutes Wohnen – Einzel-


wohnen 
☐ Ambulant betreutes Wohnen – Wohnge-


meinschaft 
☐ klinische Unterbringung (Psychiatrie, 


Krankenhaus, Fach-/Rehaklinik etc.) 
☐ stationäres Wohnen im Bereich Eingliede-


rungshilfe (bspw. Wohnheim) 


 
☐ Sonstige:       


 


 


                                                
1 Gemeint ist die überwiegende Wohnsituation/Unterbringung. 
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1. Durchgeführte Leistungen 
 


Leistungsart -  Lebensbereich Wohnen  
☐ Begleitetes Wohnen in Familien/Familienpflege für Erwachsene/Pflegefamilie 


☐ Ambulant betreutes Wohnen – Einzelwohnen 


☐ Ambulant betreutes Wohnen – Paarwohnen 


☐ Ambulant betreutes Wohnen – Wohngemeinschaft 


☐ Ambulant betreutes Wohnen - Sucht 


☐ Klinik/geschlossene Unterbringung  


☐ stationäres Wohnen incl. Außenwohngruppe 


☐ Wohntraining  ☐ Fachpflegeheim 


☐ Heimsonderschule  ☐ Kurzzeitunterbringung 


☐ Sonstige:        


 
Leistungsform ☐ Persönliches Budget ☐ Sachleistung 


 


Leistungsart -  Lebensbereich Tagesstrukturierung u nd Beschäftigung   
☐ Heilpädagogische Frühförderung  


☐ Integrationsleistungen im Kindergarten  


☐ Integrationsleistungen in Schule  


☐ Privater Schulkindergarten (Lt. I.4.1)  


☐ Private Sonderschule (Lt. I.4.2)  


☐ Internatsbeschulung (Lt. I.3.1-I.3.5)  


☐ Lohnkostenzuschuss  


☐ Eingangsverfahren/ Berufsbildungsbereich einer WfbM  


☐ Arbeitsbereich einer WfbM (Lt. I.4.4)  


☐ Förder- und Betreuungsgruppe (Lt. I.4.5a)  


☐ Tagesstruktur für Psychisch Kranke/ Tagesstätte (Lt. I.4.5b)  


☐ Tagesbetreuung für i.d.R. Senioren (Lt. I.4.6) 


☐ Sonstige:       


 
Leistungsform ☐ Persönliches Budget ☐ Sachleistung 


 


Leistungsart -  Lebensbereich Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  
☐ Freizeitassistenz 


☐ Familienentlastende Dienste 


☐ Fahrtkosten 


☐ individuelle Betreuung 


☐ Leistungen zum Ausgleich des behinderungsbedingten Mehraufwandes 


☐ Sonstige:       


 
Leistungsform ☐ Persönliches Budget ☐ Sachleistung 
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2. Gründe für die Nicht-Realisierbarkeit von Leistu ngen 
 
 - Angebotsstruktur 


 


Wohnen Tagessstrukturierung Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft 


☐ Angebot nicht zugänglich 


(Wartezeit, Entfernung) 


 
☐ Angebot nicht adäquat 


(Kompetenz, Umgang mit 


Zielgruppe, Konzeption) 


 
☐ Angebot fehlt heimatnah 


☐ Angebot nicht zugänglich 


(Wartezeit, Entfernung) 


 
☐ Angebot nicht adäquat 


(Kompetenz, Umgang mit 


Zielgruppe, Konzeption) 


 
☐ Angebot fehlt heimatnah 


☐ Angebot nicht zugänglich 


(Wartezeit, Entfernung) 


 
☐ Angebot nicht adäquat 


(Kompetenz, Umgang mit 


Zielgruppe, Konzeption) 


 
☐ Angebot fehlt heimatnah 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:        


 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:        


 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:       


 


 


- sonstige Gründe 


 


Wohnen Tagessstrukturierung Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft 


☐ Veränderung der Lebens-


situation des LB 
☐ Fehlende Mitwirkung LB 


☐ Wunsch LB oder von Be-


treuungsperson/Angehörigen 
☐ Ärztliches Anraten 


☐ Fehlende Platzkapazitäten 


☐ Unverhältnismäßige 


Mehrkosten 
☐ Sonstige:       


 


☐ Veränderung der Lebens-


situation des LB 
☐ Fehlende Mitwirkung LB 


☐ Wunsch LB oder von Be-


treuungsperson/Angehörigen 
☐ Ärztliches Anraten 


☐ Fehlende Platzkapazitäten 


☐ Unverhältnismäßige 


Mehrkosten 
☐ Sonstige:       


 


☐ Veränderung der Lebens-


situation des LB 
☐ Fehlende Mitwirkung LB 


☐ Wunsch LB oder von Be-


treuungsperson/Angehörigen 
☐ Ärztliches Anraten 


☐ Fehlende Platzkapazitäten 


☐ Unverhältnismäßige 


Mehrkosten 
☐ Sonstige:       


 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:        


 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:        


 


Nicht zu realisierende Leis-


tung:       
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Gesprächsnotiz/ Aktenvermerk/ Inhalt:  
      
      


 


Erstellt von:       


 


Datum:       


 


Wiedervorlage am:       


 


 


Kontaktform   
☐ Telefonisch  ☐ Schriftlich  ☐ E-Mail  ☐ Persönlich  


 


Kontaktart    
☐ Infogespräch (allgemein)   ☐ Beratungsgespräch     


☐ Assessment    ☐ Gesamtplan-/Hilfeplangespräch 


☐ Begleitung/Coaching   ☐ Vermittlung an andere Stelle 


☐ Fallkonferenz    ☐ Berufswegekonferenz 


☐ Sonstige:       


 


 


Kontaktperson   
☐ Leistungsberechtigte(r)   ☐ Angehörige(r) 


☐ Gesetzliche(r) Betreuer/-in  ☐ Leistungserbringer/Dienstleister   


☐ andere Leistungsträger   ☐ Sonstige:       


 


 


Kontaktort   
☐ innerhalb der Behörde   ☐ extern – Hausbesuch 


☐ extern – Einrichtung   ☐ Sonstige:       


 


 
Optional könnten noch folgende Aspekte dokumentiert  und evaluiert werden: 
 


Netzwerkkontakte nicht bezogen auf den Leistungsber echtigten   
☐  Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen   ☐ Vortrag halten  


☐ Teilnahme an Veranstaltung bei Leistungserbringern  ☐ Sonstige:       


 


 


Kontakte, die zu einer Vermeidung Leistung führen     
☐ Beratungsgespräch geführt und Leistung vermieden 
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Landratsamt Tuttlingen      Tuttlingen, xxx 
Amt für Familie Kinder und Jugend   
Eingliederungshilfe 
 
 
 
 
 


Gesamtplan nach § 58 SGB XII/Hilfeplan nach § 1 SGB XII 
(Kindergarten und allgemeine Schule) 


 
 
 


1. Persönliche Angaben 
 
 
 
1.1 Angaben zur Person des Hilfesuchenden 
 
 
Name, Vorname:  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Geburtdatum, Staatsangehörigkeit:  
 


 
 
Anschrift:  
 


 
 
Gesetzliche Vertreter:  
 


 
 
Anschrift:  
 


 
 
Kranken- und Pflegekasse:  
______________________________________________________________________
________ 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
2. Art und Umfang der Behinderung(en) 
 
2.1 Befunde und Diagnosen 
 
(Medizinische Diagnosen, wenn möglich entsprechend ICD 10/DSM IV, Formblatt des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes) 
 
 
 
 
Laut Gesundheitsamt liegt eine wesentliche Behinderung i.S. §53 Abs.1 Satz1 
SGB XII i.V. mit 32 (1) SGB IX, bzw. eine drohende wesentliche Behinderung i.S-v. 
§53 Abs. 2i.V. mit §53 Abs. 1 Satz1 SGB XII vor. 
 
Es liegt eine nicht nur vorübergehende (länger als 6 Monate) dauernde Behinde-
rung vor.  
 
 
2.2 Vorrangige Behinderung(en) 
 
 
 
 
 
2.3 Zusätzliche, begleitende Behinderung(en) 
 
 
 
 
2.4 Auswirkungen der Behinderung(en) 
 
1. Alltagshandeln 
Essen, Trinken,An- Ausziehen, Sauberkeitserziehung  
 
2. Beweglichkeit des Kindes 
Grob- und Feinmotorik 
Wahrnehmung 
   
3. Sozialemotionale Entwicklung 
Sprachentwicklung und Kommunikation 
Soziale Kompetenz 
Emotionale Empfindsamkeit 







Kognitive Fähigkeiten 
Vorlieben und Stärken 
 
2.5 Bisherige Fördermaßnahmen 
 
Logopädie Praxis  :     Therapeut: 
Ergotherapie Praxis :     Therapeut: 
Physiotherapie Praxis :     Therapeut: 
HP- Frühförderung  :     Therapeut. 
 
 
 


3. Nachrang der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 
 
3.1 Es kommen vorrangige Leistungen nach dem KJHG/SGB VIII oder nach  
      anderen Gesetzen in Betracht 
 
 
Ja       Nein 


 
 
 
 
 
 
 


4. Aufnahme in einen Kindergarten 
 
 
4.1 Zusätzlicher individueller Förderbedarf wird geltend gemacht und zwar im Bereich 
 
 
a) pädagogischer Hilfen, welcher? 
 
 
 
b) begleitender Hilfe, welcher? 
 
 
 
4.2 In folgendem Kindergarten soll die Aufnahme erfolgen 
 
 
 
 
4.3 Kommt Eingliederungshilfe nach § 54 Abs.1 SGB XII in diesem Kindergarten in 
Betracht? 
 







 
 Nein, es besteht kein zusätzlicher individueller Förderbedarf 


 
 
 
 Nein, es besteht zwar ein zusätzlicher individueller Förderbedarf, dieser  


 kann jedoch mit den vorhandenen Ressourcen erfüllt werden. 
 
 
 


 Ja, es besteht ein zusätzlicher individueller Förderbedarf, der vom Kinder- 
 garten nur mit Leistungen für 
 
 
 
  pädagogische Hilfen mit folgender Zielsetzung 
 


  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
______ 
 


 
  begleitende Hilfen mit folgender Zielsetzung 
 
   


  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
______ 


 
 
  gleichzeitige pädagogische und begleitende Hilfen mit folgender  
  Zielsetzung 
 
   







  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
_____ 


  
_________________________________________________________________
______ 


      
 
  erfüllt werden kann, weil 
 
 
 
 
 Ja, es besteht ein zusätzlicher individueller Förderbedarf, der vom genannten 


Kindergarten jedoch nicht erbracht werden kann, weil 
 
       
 
 
 Es wird stattdessen die Aufnahme in folgenden Schulkindergarten vorgeschlagen 


 
       
 
 
4.4 Sind die Leistungen voraussichtlich für die gesamte Dauer des Besuches des 


Kindergartens erforderlich? 
 
 


 Ja, weil  
 
       
 


 Nein, weil 
 
 
4.5 Werden für den Besuch des Kindergartens technische Hilfen für erforderlich ge-


halten ? 
 


 Ja, folgende: 
 
       
 


 Nein 
 
 







4.6 Welche Schule soll voraussichtlich nach dem Besuch des Kindergartens besucht 
werden ? 


 
 
4.7 Vorgeschlagener Leistungsumfang entsprechend den Ziffern 5.6.1 ff der vorläufi-


gen Richtlinien: 
 
 
 
4.8 Bitte beachten Sie: 
 
Ist die Verlängerung der Integrationsmaßnahme notwendig ist der Verlängerungsantrag 
3 Monate vor Ablauf der Bewilligung zu stellen um genügend Vorlaufzeit zur Pfüfung 
dieser Maßnahme zur Verfügung zu haben. Ziel ist bei Bedarf einen reibungslosen 
Übergang, ohne Unterbrechung der Maßnahme zu erreichen. 
 
 
Vorzulegende Unterlagen für Verlängerungsanträge 
 
1.  Bericht des Kindergartens / der Integrationskraft über die durchgeführte  
     Förderung, die Erfolge und  die  voraussichtlichen Weiterentwicklungen. 
 Nachweise zu den geleisteten Stunden   


(siehe Anlage 1+2 im Anhang der Vereinbarung )  
  
2. Berichte  anderer Therapieansätze 


(Logotherapie,  Ergotherapie,  heilpädagogische Frühförderung) 
 
3. ICD-10 Schlüssel = Diangose des Kinderarztes  
 
 
4.  SPZ - Bericht zum Entwicklungsstand des Kindes  
 Im Verlauf des Bewilligungszeitraumes ist  die Vorstellung in einem SPZ 


zwingend erforderlich.  
Diese Untersuchungen dienen dazu eine  unabhänige Einschätzung zum 
Entwicklungstand des Kindes zu erhalten. Aus diesen Untersuchungen ist der 
Förderbedarf des jeweiligen Kindes  zu schließen. Ihr Kind kann so gezielt durch 
Therapeuten und Erzieherin eingeschätz und gefördert werden. 
  
(Termine sind frühzeitig zu vereinbaren, da lange Wartezeiten, bis zu drei 
Montaen möglich sind. Die Überweisung wird durch ihren Kinderarzt ausgestellt. 
Termine sind selbstständig zu vereinbaren, bzw. zu erfragen.) 


 
 
Abbruch der Integrationsmaßnahme: 
  
Sollte die Integrationsmaßnahme im Bewilligungszeitraum abgebrochen werden sind 
Eltern, Kindergarten und Träger  verpflichtet dies dem Amt für Familie, Kinder und 
Jugend sofort schriftlich, unter  Angaben der Gründe,  mitzuteilen. 







  
Die Maßnahme kann dann, nach erfolgtem Hilfeplangespräch, mit einer  4-wöchigen 
Frist beendet werden. Diese Frist ist vor allem aus organisatorischen Gründen 
einzuhalten. 
 
 
Mitwirkungspflicht 
§ 60 Abs. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) enthält die Regelung, dass Sie 
verpflichtet sind, an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Auch besteht danach 
die Verpflichtung, die von uns angeforderten Unterlagen vorzulegen. 
 
Wenn Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht, oder nicht vollständig nachkommen, kann Ihr 
Antrag gem. § 66 Abs. 1 SGB I abgelehnt werden. 
 


5. Aufnahme in eine allgemeine Schule 
 


- entfällt  
 


 
6. Beteiligte 


 
An diesen Hinweisen für einen Gesamtplan bzw. Hilfeplan haben mitgewirkt: 
 
 
Name des Hilfesuchenden bzw. des gesetzlichen Vertreters: 
 
 
 
Namen der beteiligten Institutionen und Vertreter: 
 
Kindergarten     
Logopädie        
Kinderarzt        
Gesundheitsamt        
Amt für Familie, Kinder u. Jugend    
 
 
......................................................           ............................................................... 
Amt für Familie, Kinder und Jugend   Eltern  
 Tuttlingen               
(Stempel und Unterschrift) 


 
...................................................... ....................................................... 
Kindergartenleitung     Träger    
 
...................................................... ....................................................... 
Integrationskraft      Therapeut  


     





Datei öffnen
Dateianlage
C_6 Landratsamt Tuttlingen, Jugendamt_Gesamtplan.pdf




 


 


 


 


 


Arbeitshilfe des KVJS – Landesjugendamt. Anlage zu Rundschreiben Nr. Dez.4-28/2006     


 


 


Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35a SGB VIII    


-    Orientierungshilfe/Checkliste für die Praxis der Jugendhilfe   


 


 


      0.         Vorbemerkung 


I. Gesetzliche Grundlage 


II.       Relevante Teilhabebereiche 


III. Bewertung der Teilhabefähigkeit 


IV. Planung /Ausgestaltung von notwendigen Hilfen 


- Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII 


V. Anhang 


 


 


0.   Vorbemerkung 


 


Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfeträger bei der Feststellung des Eingliederungshilfebe-


darfs nach § 35a SGB VIII ist  es u.a.,  die Teilhabefähigkeit, bzw. die Beeinträchtigung der 


Teilhabe des jungen Menschen festzustellen.  


Die vorliegende Orientierungshilfe/Checkliste zur Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung 


sind eine Arbeitshilfe für die Praxis der Jugendämter. Sie soll anregen, die wesentlichen Le-


bensbereiche von Kindern und Jugendlichen, in denen Teilhabe stattfindet in den Blick zu 


nehmen, und  beispielhafte  Orientierungspunkte benennen, die zur Feststellung der Teilha-


befähigkeit, bzw. –beeinträchtigung hilfreich sein können.   


 


Die Feststellung und Bewertung erfolgt stets in der Gesamtschau, d.h.  


- unter Beachtung der altersgruppenspezifischen Entwicklung,  


- der Teilhabefähigkeit in der gesellschaftlichen Interaktion,  


- dem strukturellen Kontext des Lebensumfeldes, 


-     wie auch den Ressourcen des jungen Menschen. 


 


Es ist dennoch nicht möglich,  eine Teilhabestörung objektiv festzustellen. Sie ist auf der 


Grundlage vorhandener Unterlagen und gewonnener Erkenntnisse lediglich einschätzbar.  
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 „Verfahrenshinweise zur Bedarfsfeststellung für Leistungen nach dem Kinder und Jugendhil-


fegesetz/SGB VIII einschließlich der Leistungen nach § 35a SGB VIII und § 41 (Formblatt J)“ 


sowie weitere, jugendamtsintern erarbeitete und angewandte Verfahren sollen durch die  


„Orientierungshilfe/Checkliste zur Feststellung der Teilhabe bzw. Teilhabebeeinträchtigung 


gem. § 35a SGB VIII“ nicht ersetzt werden.  


Die Arbeitshilfe soll jedoch im Sinne einer Checkliste Anregung geben, innerhalb der ange-


wandten Verfahren die Teilhabeprüfung differenziert zu betrachten, die Entscheidung und 


Begründung durch die öffentlichen Jugendhilfeträger transparent und nachvollziehbar zu 


machen und die Verfahrenssicherheit weiter zu entwickeln.  


 


Die Arbeitshilfe wurde im Rahmen einer landesweiten Arbeitsgruppe * von TeilnehmerInnen 


aus den Bereichen Jugendhilfe, Medizinisch-Pädagogischer Dienst,  Landesarzt für behin-


derte Menschen unter der Federführung des Landesjugendamtes erstellt. 


 


*  Mitglieder des Arbeitskreises s. Seite 10          


 


 


I.    Gesetzliche Grundlage   


 


In der Neuformulierung des § 35a SGB VIII (KICK) wurde vom Gesetzgeber die Aufgaben-


abfolge zwischen dem medizinischen Bereich und der Jugendhilfe deutlich beschrie-


ben. 


Sie konkretisiert für den medizinischen Bereich 


- die Nennung der Berufsgruppen/Personen, die geeignet sind, Stellungnahmen hin-


sichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach § 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 


SGB VIII abzugeben 


- die einzuhaltenden fachlichen Standards (des ICD 10), 


- die Darlegung, ob die Abweichung der seelischen Gesundheit von dem für das Le-


bensalter typischen Zustand Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. 


Des Weiteren wird klargestellt, dass die Hilfe nicht von der Person oder dem Dienst oder 


der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt,  erbracht werden 


soll. Die Feststellung, ob die Voraussetzung für Leistungen der Eingliederungshilfe im 


Sinne des § 35a SGB VIII vorliegt, kann in einem Verwaltungsverfahren nicht ausschließ-


lich auf der Grundlage medizinischer Erkenntnisse und Diagnostik vorgenommen wer-


den.  


In diesem Sinne konkretisiert die Neufassung des § 35a SGB VIII die Aufgabe und  


Steuerungsverantwortung des Jugendamts: 


Liegt eine nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 festgestellte Abweichung der seelischen Gesundheit 


vor, prüft das Jugendamt, ob deshalb die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in 


der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
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II.  Relevante Teilhabebereiche  


 


Die Teilhabefähigkeit umfasst mehrere Dimensionen. Dabei sind die einzelnen Lebensberei-


che, das soziale Umfeld in der Interaktion, der strukturelle Kontext des Lebensumfeldes, wie 


auch die Entwicklung der Persönlichkeit und das Aktivitätsniveau bei der Teilhabebewertung 


von  Bedeutung. 


 


Im Folgenden werden zentrale Lebensbereiche aufgeführt, die für die Teilhabe des jungen 


Menschen relevant sind und deshalb bei der Prüfung der Teilhabefähigkeit in den Blick ge-


nommen werden sollten. Er richtet sich hierbei auf die Situation in der Familie, die Sozialkon-


takte und die sozialräumlichen Bedingungen, den Lebensbereich (je nach Alter) Kindergar-


ten/-tagesstätte, Schule, Beruf, sowie auf die Entwicklung der Persönlichkeit/Fähigkeiten und 


Interessen/Freizeitaktivitäten des jungen Menschen. 


Die Situation der Teilhabe sollte dabei auf jeden Fall mit dem jungen Menschen, sowie den 


maßgeblich Beteiligten eruiert werden um z.B. auch einen Abgleich von Selbst- und Frem-


deinschätzung, wie auch der Selbst- und Fremderwartung zu ermöglichen.  


 


 


1.  Situation (in) der Familie 


 


     Beispielsweise 


      -     Lebensumstände der Familie 


      -     Werte, Kultur der Familie 


      -     Familienbezogene Belastungsfaktoren (z.B: Migration, Verfolgung, Diskrimini- 


            rung, isolierte Familie,  Kriminalität eines Elternteils, Krankheit) 


      -     Erziehungsverhalten der Eltern im Kontext der Störung 


      -     Bewältigung besonderer Lebensereignisse 


      -     Beziehung zu den Eltern  


      -     Beziehung zu den Geschwistern/Stiefgeschwistern 


      -     Rolle im Familienverband, ggf. „Ämterübernahme“ 


      -     Auswirkung der Situation des Kindes/Jugendlichen im Kindergarten/ Kita, Schule,  


            Betrieb auf die Familie 


 


2.   Sozialkontakte und sozialräumliche Bedingungen 


 


      Beispielsweise 


        -    Sozialräumliche Bedingungen  des Lebensumfeldes, Stadtteil, Gemeinde 


              (z.B. Werte/Kultur vor Ort, alterstypische Angebotsstruktur, Vereine, sind  


              relevante Freizeitangebote erreichbar? 


        -     Wie gestaltet sich die Begegnung mit sozialen Gruppen, Nachbarn, fremden  


              Personen 


        -     Wie gelingen Aufbau und Gestaltung sozialer Beziehungen? 
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     -    Wie gestalten sich Kontakte und Beziehungen zu Gleichaltrigen?           


     -    Anzahl und Art von Freundschaften? (z.B. Gibt es länger dauernde Freundschaften?) 


     -    Position im Freundeskreis (Wird er/sie zurückgewiesen, ist er/sie beliebt)   


    -     Verhalten in Konfliktsituationen? 


     -    Zugang und Nutzung von Medien (Umgang mit mediengestützter Kommunikation, z.B 


          chat-rooms? ) 


 


3.        Lebensbereiche:  Kindergarten, Schule oder (Ausbildungs-) Betrieb 


 


3.1     Kindergarten/Kindertagesstätte 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des Kindes im  


Kindergarten/Kindertagesstätte   


 


Beispielsweise: 


        -    Rahmenbedingungen der Einrichtung, wie z.B. Größe, Gruppen- 


             struktur, Betreuungssituation, konzeptioneller Ansatz? 


       -     Verlauf der bisherigen Entwicklung (z.B. Frühförderung)? 


       -     Umfang der Anwesenheit?  


       -     Welche Stärken und Neigungen werden deutlich? 


       -     Konzentration/Ablenkbarkeit, motorische Überaktivität, Rückzugsverhalten? 


       -     Wie ist das Kind in der Gruppe integriert? 


       -     Gibt es Freundschaften? Art der Freundschaften? 


       -     Entspricht die Betreuungsform und das Konzept dem Kind (z.B. integrative Gruppe)? 


       -     Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


 


3.2    Schule 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des Kindes/Jugendlichen  


in der Schule 


 


Beispielsweise: 


       -    Die konkrete Situation der Schule in der Gemeinde, Leitbild, Kultur der Schule?  


      -     Schulform und Unterricht, Klassengröße, Fächervielfalt, Zahl der Lehrkräfte? 


      -     Wie verlief die bisherige schulische Entwicklung/Leistung? 


      -     Wie sind die Leistungen in den einzelnen Fächern zu bewerten? 


      -     Wie ist das Kind leistungsmäßig zum Klassendurchschnitt einzuordnen? 


      -     Welche Stärken und Neigungen werden im Schulalltag deutlich? 


      -     Welche schulischen Perspektiven werden angestrebt? Leistungserwartung der El 


            tern? 


      -    Ist der individuelle Bildungsplan/-gang dem/der Schülerin angemessen? 


      -    Wie ist die Mitarbeit im Unterricht zu bewerten? 
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      -    Konzentration/Ablenkbarkeit,  motorische Überaktivität, Rückzug? 


      -    Wiederholtes, störendes Verhalten? 


      -    Fernbleiben vom Unterricht? 


      -    Wie ist das Kind in die Klasse integriert? 


      -    Hat das Kind Freunde in der Klasse und außerhalb der Klasse? 


      -    Wie sind die Pausenkontakte des Kindes? 


      -    Wie ist die Beziehung des Kindes zu Mitschülern und Lehrern zu beschreiben? 


      -    Übernimmt das Kind „Ämter“? 


      -    Nimmt es an AG´s und Betreuungsangeboten teil? 


      -    Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


      -    Was kann die Schule tun?      


 


3.3     Beruf 


 


Integration, Rahmenbedingungen und Situation des jungen Menschen  


im (Ausbildungs- )Betrieb 


 


 Beispielsweise:    


      -    Welche betriebliche Situation liegt vor? 


      -    Situation in der Berufsschule 


      -    Bisherige berufliche Entwicklung? 


      -    Welche Perspektiven werden angestrebt? 


      -    Motivation? 


      -    Wird der junge Mensch den an ihn gestellten Anforderungen gerecht? 


           Wie sind die Leistungen zu bewerten? 


      -    Welche stärken und Neigungen werden im Arbeitsalltag deutlich? 


      -    Konzentration, Ablenkbarkeit? 


      -    Pünktlichkeit, regelmäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz? 


      -    Wie ist der junge Mensch im Betrieb integriert 


      -    Wie ist die Beziehung zu Kollegen und Vorgesetzten zu beschreiben 


      -    Wie ist das Verhalten in Konfliktsituationen 


      -    Welcher Unterstützungsbedarf wird benannt? 


      -    Was kann der Betrieb tun?  


 


4.     Entwicklung der Persönlichkeit 


 


4.1   Eigenverantwortlichkeit 


 


 Beispielsweise: 


      -    Wie ist das Selbstvertrauen ausgebildet? 


      -    Ich-Stärke/Selbstwertgefühl? 


      -    Bewusst sein über eigene Stärken und Ressourcen? 


           (Sind diese Fähigkeiten alters entsprechend ausgebildet?) 
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      -    Gibt es gut bewältigte Lebenssituationen (z.B. familiäre Ereignisse, Umzüge, Schul- 


           wechsel etc.)? 


 


4.2  Alltagsbewältigung  


 


Beispielsweise: 


      -    Selbstständigkeit (z.B. beim An- und Auskleiden, der Körperpflege, Essen/Trinken,  


           Toilettengang, Mobilität, Ordnung)? 


      -    Umgang mit Geldbeträgen? 


      -    Soziale Interaktion innerhalb und außerhalb der Familie  (z.B. sprachliche Verständi- 


           gung/Kommunikation mit anderen? Ausdrucksfähigkeit,  inkl. Gebärdensprache?; 


           Lesen, Schreiben (inkl. Braille), Rechnen? )  


      -    Alltagspraktische Fähigkeiten (z.B. Telefonbenutzung, Fahrrad, öffentliche Verkehrs- 


           mittel,  PC)? 


 


4.3  Interessen und Freizeitaktivitäten 


 


Beispielsweise: 


      -    Wie ist die Nutzung, Einteilung der „freien Zeit“? 


      -    Gibt es Hobbies, persönliche Vorlieben, die gepflegt werden? 


      -    Mitgliedschaft in einem Verein, Clique, Besuch von Veranstaltungen? 


      -    Welches sind die in der Familie gepflegten Hobbies und Freizeitaktivitäten? 


 


  


 


III.  Bewertung der Teilhabefähigkeit  


 


 


1.  Eckpunkte zur  Bewertung und Entscheidung 


 


In dem  Bewertungs- und Entscheidungsprozess sollten folgende Eckpunkte beachtet 


werden: 


 


 Altersgruppenspezifische Entwicklungsaufgaben   


 


      -    was bedeutet Teilhabe in welcher Altersstufe  


           z.B. bei Klein-, Schulkind, Jugendlichem, Heranwachsendem 


       -   was ist „normal“, wie „kommt jemand klar“, was weicht ab 
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 Stärken, Ressourcen  


 


- Wo erlebt sich das Kind, der Jugendliche selbst als kompetent? 


Wo liegen seine Stärken/Schwächen (Risikoabwägung)?  


Wo sieht er/sie Unterstützungsbedarf? 


- Ressourcen der Eltern und anderen erwachsenen Bezugspersonen? 


- Welche Menschen unterstützen den  jungen  Menschen?  


Worin genau besteht diese Unterstützung? Wer kann noch für die Unterstützung ge-


wonnen werden? 


 


  Fremd- und Selbstbeurteilungen 


 


Besonders zu beachten ist  


- die differenzierte Problemsicht aller Beteiligten! 


- stimmen objektive und subjektive Wahrnehmungen überein? 


 


 


Zusammenfassend ist im Sinne einer „Gesamtwürdigung“ aller vorliegenden Informa-


tionen vom Jugendamt abschließend zu bewerten und zu entscheiden, ob eine Beein-


trächtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorliegt oder eine Beeinträchti-


gung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.  


 


Die abschließend vorgenommene Bewertung kann unter Zuhilfenahme standardisierter Ana-


lyse-Instrumente in Form von Skalen, Punktwerten dargestellt werden, oder aber auch in der 


Gesamtschau dialogisch beschreibend.  Bei der der Bewertung muss die Struktur- und Pro-


zessqualität deutlich werden, d.h.: was, wie, mit wem (Beteiligtenebene) erhoben und der 


Entscheidung zugrunde gelegt wurde.  


 


Die Kriterien, die dem Verwaltungsbescheid zugrunde liegen, müssen ggf. juristischen Maß-


stäben standhalten können.  


 


 


2.  Eckpunkte zur  Darstellung der Datenerhebung und Prozessqualität   


 


Unabhängig von dem in den einzelnen Jugendämtern angewandten Verfahren kommt es bei 


der Bewertung im Wesentlichen darauf an, diese transparent und nachvollziehbar darzustel-


len, d.h. was,  wie erhoben und warum in der Bewertung gewichtet wurde. 


 


 In-Augenscheinnahme vor Ort 


      z.B. persönliche Kenntnis durch Besuche in der Familie, in der Schule, etc 


 


 Angewandtes  Verfahren des Jugendamtes 
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      z.B. Formblatt J, andere interne Verfahren 


 


 Befunde anderer Stellen    


       Was liegt vor? 


      (z.B. ärztliche Berichte/Befunde, Schulbericht, Berichte von Kindergarten, Hort,  


      Jugendhaus, psychologische Stellungnahmen, etc.) 


 


 Beteiligtenebene / Lebensumfeld 


      Wer ist wie zu beteiligen?   


      Besprechung der unterschiedlichen Befunde und Informationen mit dem Betroffenen  


      und seiner Familie (Selbst- und Fremdwahrnehmung)  


 


 Struktureller Kontext des Sozial-/Lebensraums 


      Was kann das Kind jetzt in der aktuellen Lebensumgebung 


      Partizipation des Kindes/Jugendlichen im jeweiligen Sozialraum 


 


 


3.    Abschließende Bewertung 


 


Unter Berücksichtigung der Eckpunkte und Datenquellen (Ziffer III, 1 und 2)) erfolgt eine ab-


schließende Bewertung der Teilhabefähigkeit. 


 


 Einschätzung der Hauptbelastungen 


      In welchen Bereichen ist was, wie stark und wie lange schon ausgeprägt 


      (Häufigkeit, Schwere, Dauer) 


 


 Prognostische Einschätzung 


      Unter Berücksichtigung der Ressourcen des jungen Menschen und des Umfeldes: 


      -  Ist (schon) Hilfe erforderlich? 


 


      (!)  Zu beachten sind auch „schädliche Nebenwirkungen“ von Hilfen, wie z.B. 


      zeitliche Überforderung, Entfernung aus Familien-, Wohnkontext, was geht  ggf. an    


      vorhandener Teilhabe verloren? 


 


 


4.   Entscheidung 


Liegt eine Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35a SGB VIII vor oder droht eine solche? 


 


 Wenn ja     


-    In welcher Ausprägung, in welchen Bereichen? 


-    Liegt ein Hilfebedarf für Eingliederungshilfe gem. SGB VIII vor?  


-    Zuständigkeit anderer Leistungsträger/Zuständigkeiten  gem. § 10 SGB VIII  


     z.B. SGB V, SGB XII, Schule 
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 Wenn nein 


  -   Ggf. prüfen,  ob Bedarf an Hilfe zur Erziehung oder anderer Hilfebedarf vorliegt  


 


 


 


IV.     Planung /  Ausgestaltung von notwendigen Hilfen und Kriterien für das Ende der 


Leistung 


 


Die folgenden Eckpunkte sollten bei der Planung und Ausgestaltung von Leistungen beach-


tet werden: 


 


 Ziele der Leistungsadressaten  


-  Kind/Jugendlicher, Eltern 


 


 Zieldefinition für die Eingliederungshilfe 


(nicht auf unbestimmte Zeit, es sollten Zeitvorgaben für die Auswertung gemacht 


werden) 


 


 Ziele operationalisieren 


-     realisierbare Ziele und Zeiträume beachten 


-     Zielerreichung definieren: wann sind die Voraussetzungen für die Beendigung 


      einer Maßnahme gegeben 


-     wann ist der Übergang zu anderen Leistungsträgern einzuleiten, insbesondere  


      bei jungen Volljährigen 


 


 Überschaubare Zeiträume der Hilfeplanung festlegen und einhalten, um die Pass-


genauigkeit von Leistung und Bedarf abzugleichen  


 


 Ggf. individuell zeitliche Obergrenzen der Bewilligung setzen 


 


Im Blick auf die Prävention ist eine jugendhilfeplanerische Auswertung zu empfehlen: 


Wiederkehrende Sachinformationen/ Problemlagen (ohne Personendaten!) können aus 


der einzelfallbezogenen Hilfeplanung für die Weiterentwicklung der lokalen Prävention 


genutzt werden, um Bedarfslücken zu erkennen. 
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V.        Anhang  


 


Anlage 1:           Formblatt J -  Verfahrenshinweise zur Bedarfsfeststellung für Leistungen  


                           nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII einschließlich der  


                           Leistungen nach § 35a und § 41 mit Beiblättern für Stellungnahmen 


     


 


Anlage 2:          Beispiele relevanter Test-/Untersuchungsverfahren der fachärzt- 


                          lichen/psychologischen Diagnostik zur Feststellung einer psychischen  


                          Störung von Krankheitswert      


 


 


Anlage 3:          Erläuterungen zur Begriffsdefinition von Behinderungen entsprechend der   


                          WHO(ICF) 
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nicht sinnvoll, da die Anforderungen im Einzelfall sehr unterschiedlich sind und die Eignung 

durch die Bedürfnisse des jeweiligen behinderten Kindes oder Jugendlichen bestimmt wird.  

 

Nach den Ergebnissen der Forschung sind die Qualifikationsprofile der Schulbegleiterinnen 

und –begleiter im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe unterschiedlich:  

 Schulbegleiterinnen und –begleiter von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behin-

derung (Leistungen nach SGB VIII) haben weit überwiegend eine pädagogische Qualifi-

kation (teilweise Heilpädagogik),  

 Begleitkräfte für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung verfügen dagegen 

häufiger nicht über eine besondere berufliche Qualifikation (zum Beispiel bei einer Tätig-

keit im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres). Auch hier waren aber nach den Er-

gebnissen einer Aktenstichprobe in acht Kreisen mehrheitlich pädagogisch qualifizierte 

Kräfte tätig.42 

Bei bestimmten Formen einer Behinderung (zum Beispiel bei autistischen Störungen, geisti-

ger Behinderung oder schwerwiegend herausforderndem Verhalten) sind an die Schulbeglei-

tung höhere Anforderungen in Bezug auf Fachqualifizierung, Beziehungsaufbau, Erfahrung 

im Umgang mit schwierigen, fremdaggressivem, autoaggressivem Verhalten und schnelle 

Reaktionsfähigkeit zu stellen. Gegebenenfalls ist Grundwissen über Autismus erforderlich.  

 

Allerdings bedeutet dies nach einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart nicht, 

dass „…Schulbegleitungen ausschließlich pädagogisch und psychologisch ausgebildeten 

Fachkräften zu übertragen…“ sind. Vielmehr können auch „….etwa im Bundesfreiwilligen-

dienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr tätige Personen diese Aufgaben übernehmen, so-

fern sie…..durch ein speziell auf die Betreuung autistischer Kinder ausgerichtetes Seminar 

vorbereitet werden und beim Träger fachkundige Ansprechpartner zur Verfügung stehen“.43 

 

Als allgemeine Anforderungen an Qualifikation und Qualitätssicherung lassen sich also ablei-

ten: 

 persönliche Eignung / Erfahrung;  

 fachliche Eignung für den jeweiligen Einzelfall 

 nach Möglichkeit eine laufende fachliche Begleitung sowie die Möglichkeit zum Aus-

tausch und gegebenenfalls zur Supervision 

 

Hinweise zur Organisation der Qualifizierung und Begleitung sowie zur Qualitätssicherung 

finden sich im folgenden Abschnitt D. 
  

                                                
42

 Die Mehrheit der Sozialhilfeträger gab im Rahmen der landesweiten Erhebungen an, häufig oder immer Kräfte ohne besonde-

re formale Qualifikation einzusetzen. Bei der Analyse der Akten von 8 Sozialhilfeträgern ergab sich mit 20 % ein deutlich ge-

ringerer Anteil von Begleitkräften ohne besondere Qualifikation. Stattdessen hatten die Schulbegleiterinnen und –begleiter, 

die Hilfen nach SGB XII leisteten, in der Mehrheit ebenfalls eine pädagogische Qualifikation. 
43

 DiJuF-Rechtsgutachten 26.11.2013, J 9.160/J 4.200 LS in: Jugendamt, Heft 01/2014, S. 23. 



 

5.3 Umfang der Hilfe und Hinweise zur finanziellen Abgeltung 

Der zeitliche Umfang der Schulbegleitung kann – ausgehend vom individuellen Bedarf – sehr 

unterschiedlich sein.  

 

Daten zum zeitlichen Umfang der Begleitung und zur Höhe der Leistungen aus einer Akten-

stichprobe in acht Stadt- und Landkreisen sind in der Ergebnispräsentation des KVJS-

Forschungsvorhabens zu den Integrationshilfen aufgeführt.44 

Die Unterstützung wird laut Forschung in der Regel für ein Schuljahr gewährt (insbesondere 

in der Jugendhilfe teilweise auch kürzer) und muss dann bei Bedarf neu beantragt werden. 

 

Assistenz soll (altersentsprechend) Selbständigkeit fördern („so viel Unterstützung wie nötig, 

so wenig Unterstützung wie möglich“). Dies verlangt von der Integrationskraft Fingerspitzen-

gefühl und Professionalität im Umgang mit der eigenen Rolle und viel Sorgfalt bei der Hilfe-

planung und Evaluation. Die wachsende Selbständigkeit kann zu einer Reduzierung des 

Unterstützungsbedarfs im Zeitverlauf führen. Bei Übergängen, bei einem Wechsel der Lehr-

kraft oder in einer sonstigen Krisensituation kann der Unterstützungsbedarf aber wieder an-

steigen. Deshalb muss Hilfeplanung und -bemessung Raum für Flexibilität bei der Leis-

tungserbringung lassen und selbst flexibel auf Bedarfsveränderungen reagieren. 

 
  

                                                
44

 Einen Überblick bietet die Tabelle in der Präsentation von Frau Prof. Dr. Deger von der Pädagogischen Hochschule Heidel-

berg, S. 13 

    http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/tagung/2013-fachtag-inklusion/prof-deger-teil1.pdf 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales-mitglieder/tagung/2013-fachtag-inklusion/prof-deger-teil1.pdf


 

D. Organisation, Durchführung und  
 Evaluation der Integrationshilfe 

 

Eine gute Integration der Assistenzkraft in das System Schule ist Grundvoraussetzung für 

eine gelingende Hilfe. 

 

Grundlegende Fragen bei der Organisation und Durchführung der Integrationshilfe sind: 

 Wer sucht die Integrationskraft aus? 

 Wer stellt sie an und trägt für sie Verantwortung? 

 Wer leitet sie an und begleitet sie fachlich? 

 Wer ist ihr Ansprechpartner in der Einrichtung? 

 Wer ist ihr gegenüber weisungsbefugt? 

 Wer überprüft die Angemessenheit und Effektivität der Tätigkeit? 

 Welche Regelungen gibt es für den Fall der Erkrankung des betreuten Kindes oder Ju-

gendlichen? 

 Wer übernimmt die Vertretung, wenn die Integrationskraft wegen Erkrankung ausfällt? 

 Wer ist zuständig, wenn es Probleme und Konflikte zwischen Integrationskraft, Eltern / 

Kind und Einrichtung gibt? 

 

Diese Fragen sollten im Rahmen der Abstimmung mit den Bildungseinrichtungen / dem 

Schulamt sowie den beteiligten Fachdiensten / Assistenzkräften im Vorfeld verbindlich ge-

klärt werden.  

 

1 Auswahl und Anstellungsträger der Integrationskraft  

Im Rahmen der Forschung wurde immer wieder thematisiert, dass die Akquise geeigneter 

Assistenzkräfte – vor allem für die Schulbegleitung von Kindern und Jugendlichen mit Autis-

musspektrumstörungen - schwierig ist. Die Kreise beschreiten bei der Akquise in der Praxis 

unterschiedliche Wege: Schulbegleiterinnen und –begleiter sind  

 am häufigsten bei ambulanten (Fach-) Diensten angestellt – sowohl im SGB XII- als auch 

im SGB VIII-Bereich.  

 Vor allem Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit seelischer Behinderung wird 

darüber hinaus auch von Honorarkräften geleistet,  

 Assistenz im SGB XII-Bereich häufiger auch von Kräften, die bei den Schulträgern be-

schäftigt sind.  

 Eltern treten nur in wenigen Fällen selbst als Anstellungsträger auf (sowohl im SGB XII- 

als auch SGB VIII-Bereich).  

 Zwei Kreise haben kreiseigene gGmbH’s gegründet, die neben anderen Leistungen im 

Jugendhilfebereich auch Schulbegleitung mit dort angestellten Kräften anbieten. 
  



 

Probleme der aktuellen Anstellungspraxis bei der Einzelintegration 

Alle Anstellungsverhältnisse im Rahmen der Einzelintegration sind in der Praxis mit Proble-

men verbunden (schwierige Rekrutierung und hohe Fluktuation wegen meist befristeter Teil-

zeitbeschäftigung, teilweise hoher Qualifizierungsaufwand, Vertretungsproblematik). Arbeits-

rechtlich besonders problematisch erscheint die Beschäftigung von Honorarkräften. Eben-

falls nicht bewährt hat sich in der Praxis, wenn Eltern die Arbeitgeberfunktion übernehmen 

(müssen).  

 

Eine Anstellung der Schulbegleiterinnen und –begleiter im Kultusbereich (zum Beispiel durch 

Poolbildung beim Staatlichen Schulamt und / oder Zuordnung zu einzelnen Schulen) er-

scheint die fachlich sinnvollste Lösung. Die Voraussetzungen dafür sollten im Rahmen der 

geplanten Änderung des Schulgesetzes geschaffen werden. 

 

2 Qualitätssicherung – fachliche Begleitung 

Im Kapitel „Qualifikation der Integrationskraft“ (C 5.2) wurde auch die Bedeutung von Fortbil-

dung und fachlicher Begleitung angesprochen. 

 

Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die Qualifizierung der Schulbegleiterinnen und -

begleiter beim Leistungserbringer. Allerdings tragen auch die Kreise als Leistungsträger und 

Schulamt / Schulen sowie gegebenenfalls beteiligte Dienste aus dem medizinischen Bereich 

eine Mitverantwortung für die Sicherstellung einer angemessenen Qualität der Begleitung. 

Empfehlenswert ist eine enge Abstimmung. Im schulischen Bereich sind insbesondere Son-

derpädagogik (Sonderpädagogische Dienste) und Schulamt (zum Beispiel über die Autis-

musbeauftragte) gefordert, die Lehrkräfte der allgemeinen Schulen und in diesem Zusam-

menhang auch die in der Klasse tätigen Schulbegleiterinnen und –begleiter fachlich zu be-

gleiten. Der Sozial- oder Jugendhilfeträger kann sein Know-How (zum Beispiel zur Hilfebe-

darfsplanung) mit einbringen.45 

 

3 Einbindung der Assistenzkräfte in die Schulen 

Der Erfolg einer Integrationshilfe hängt wesentlich davon ab, ob die Einbindung in die Struk-

turen und Prozesse der Bildungseinrichtung gelingt. Dies betrifft neben konzeptionellen As-

pekten auch sehr konkrete organisatorische Fragen (zum Beispiel Nutzung von Räumen und 

Arbeitsmaterial / Technik der Schule; Informationsweitergabe, Weisungsbefugnisse und An-

sprechperson für Eltern,….). Es ist von Vorteil, wenn zu konkreten Fragen Vereinbarungen 

zwischen der Schule und der Assistenzkraft  beziehungsweise dem Sozial- oder Jugendhilfe-

träger getroffen werden. 

 

Arbeitshilfen und Beispiele: 

 Landratsamt Konstanz, Kreisjugendamt: „Checkliste für die Schulen“ (D 1) 

 Landratsamt Konstanz, Kreisjugendamt: „Merkblatt für die Ausgestaltung von Schulbe-

gleitung“ (D 2) 
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 Absprachen zu Qualifizierungsangeboten finden sich zum Beispiel in der Vereinbarung für die Zusammenarbeit von Schulen / 

dem Staatlichen Schulamt Lörrach und den Jugendhilfeträgern der Landkreise Lörrach und Waldshut für Schülerinnen und 

Schüler mit Autismus. 




Landratsamt Konstanz 
Kreisjugendamt 


 


 


        


   Checkliste für die Schulen 
 


Schulbegleitung stellt eine mögliche Form der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII dar. 
Die Art und Ausgestaltung der Hilfe wird im Hilfeplan und der Konzeption zur Schulbeglei-
tung des Landkreis Konstanz konkretisiert. 
 
Um die Umsetzung der Hilfe in der Schule zu unterstützen sollten zu folgenden Punk-
ten Vereinbarungen zwischen Schule und Schulbegleitung getroffen werden: 
  


o Zugang der Schulbegleitung zum Schulgebäude (eigener Schlüssel?)  
 


o Nutzung anderer Räume z.B. für Einzelgespräche der SB mit dem Schüler, als 
Rückzugsraum auch während der Unterricht falls nötig oder sinnvoll. 


 


o Vorläufige Sitzplätze im Klassen- und in Fachräumen klären. 
 


o Informationswege zwischen Eltern, SB, Schule bei Krankheit des Kindes oder der 
Schulbegleitung. 


 


o Wie erfolgt die Informationsweitergabe an SB (Termine wie: Sportfeste, Lehreraus-
flug, Stundenplanänderungen, Lerngänge, Ausflüge, …). 


 


o Zugang zu und Nutzung von Kopierer und Arbeitsmaterial der Schule um beispiels-
weise Arbeitsblätter zu vergrößern oder TEACCH-Material herzustellen. 


 


o Vorstellung im Kollegium, bei Fachlehrern mit Klärung der Aufgaben. 
 


o Erläuterung der Strukturen bei freien und zieldifferenten Unterrichtsformen, wie Wo-
chenplanarbeit, Arbeit an Kompetenzrastern und ähnlichen. 


 


o Aufenthalt der Schulbegleitung während Pausen in denen Schüler nicht durch SB 
betreut wird. Lehrerzimmer? 


 


o Gegebenenfalls Gesprächszeiten zwischen SchulbegleiterIn und Klassenlehrkraft 
und möglicherweise Fachlehrkräften. 


 


o Schul- Haus- und Klassenordnungen für Schulbegleitung zur Verfügung stellen. 
 


o Teilnahme an Angeboten des Ganztagesbereichs wie Mensa, Hausaufgabenbe-
treuung oder AG´s wenn die Betreuung in diesen Zeiten stattfindet 


 
 
Bei Fragen stehen Ihnen die Ansprechpartner für Autistische Kinder und Jugendliche 
des Staatlichen Schulamtes Konstanz gerne zur Verfügung. 
 


 
Stand: September 2013    
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Landratsamt Konstanz 
Kreisjugendamt 


 


 


        


 
Merkblatt für die Ausgestaltung von Schulbegleitung 


 
 
Grundlegende Aspekte: 
 


 Der Schulbegleiter ist grundsätzlich den jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-
Störung und nicht der Lerngruppe/Klasse zugeordnet. 


 Der Schulbegleiter übernimmt flankierende, den individuellen Unterrichtserfolg si-
cherstellende Unterstützungsmaßnahmen und Tätigkeiten für den jungen Menschen 
mit dem Grundsatz: So wenig Hilfe wie möglich – so viel Hilfe wie nötig. 


 Grundlage der Tätigkeit des Schulbegleiters bildet der vom Kreisjugendamt erstellte 
Hilfeplan und die darin vereinbarten individuellen Ziele und Absprachen. 


 Die jeweilige Lehrkraft ist dem Schulbegleiter in pädagogischen und organisatori-
schen Belangen vor Ort weisungsbefugt und unmittelbarer Ansprechpartner. Es be-
steht die Verantwortlichkeit der Lehrkraft für den Unterricht, die Erziehungsarbeit und 
die Lerngruppe/Klasse. 


 Der Schulbegleiter hat über ihm bekanntgewordene Angelegenheiten des jungen 
Menschen und durch die Tätigkeit in der Schule gegenüber Dritten Verschwiegenheit 
zu bewahren. 


 Alle Arbeitgeberaufgaben gegenüber dem Schulbegleiter obliegen dem Anstellungs-
träger. 


 § 8a SGB VIII  
 


Aufgaben: 
 


 Unterstützung beim Kontaktaufbau zu Lehrern/Mitschülern 


 Anpassung der Aufgabenstellung im Unterricht an die Möglichkeiten des jungen Men-
schen (z.B. Zeitsteuerung, Vergrößerung von Arbeitsblättern)  


 Anleitung zu schrittweiser Eigenständigkeit und Unabhängigkeit (z.B. durch Unter-
stützung bei der Planung und der Ordnung von Zeit, Arbeitsplatz und Aufgaben) 


 Ermöglichung phasenweisen Rückzugs, wenn nötig 


 Impulsgebung zur Strukturierung, auch zur Weiterarbeit und Aufmerksamkeitsaus-
richtung 


 Unterstützung von Regelakzeptanz (z.B. durch Erläuterung insbesondere „unausge-
sprochener Regeln“) 


 Einübung von Strategien zur Konfliktbewältigung 


 Stärkung von Eigenverantwortung und –kontrolle 


 Erklärung von sozialen Situationen (z.B. Übersetzung bei unbekannten Redewen-
dungen, Ironie oder sozialen Bezügen, die der junge Mensch aufgrund der Ein-
schränkung nicht selbst erfassen kann) 


 Schutzfunktion (reale Gefahren, Reizüberflutung, soziale Situationen) 


 Ggf. Sprachrohr des Schülers gegenüber Mitschülern/Lehrern 
 


Folgende Aufgaben sind ausgeschlossen: 
 


 Übernahme unterrichtlicher Aufgaben (Vertretung, Pausen- oder Klassenaufsicht) 


 Ersatz einer Begleitperson für einen Lerngang 
 
 
 







2 


 


Faktoren für das Gelingen von Schulbegleitung: 
 


 Die Freiwilligkeit, die aktive Mitarbeit aller Beteiligten, die gegenseitige Akzeptanz und 
die Integration des Schulbegleiters in das Teamgefüge sind Grundvoraussetzungen 
für eine gelingende Hilfe. Um einen förderlichen Kommunikationsfluss zu erreichen, 
ist ein regelmäßiger Austausch aller Beteiligten erforderlich. 
 


 Der Schulbegleiter wirkt positiv stärkend, um so das Selbstwertgefühl und Selbstver-
trauen des jungen Menschen zu steigern. 


 


 Die Tätigkeit eines Schulbegleiters ist eine Gratwanderung zwischen Abwarten und 
Eingreifen. Der Schulbegleiter soll im richtigen Moment helfend zur Seite stehen, soll-
te der junge Mensch aber in der Lage sein eigenständig zu handeln, sollte er sich zu-
rücknehmen. Der Schulbegleiter leitet den jungen Menschen dazu an, sich seinen 
Möglichkeiten entsprechend so oft wie möglich selbst am Unterricht aktiv zu beteili-
gen und ist ansonsten Vermittler zwischen jungem Mensch und Aufgabenstellung. 


 


 Innerhalb der Ausgestaltung der Hilfe benötigt der junge Mensch doch auch immer 
wieder bewusst gewährten Raum zur Entwicklung von Selbstständigkeit. Im Hinblick 
auf das Ziel einer anzustrebenden Reduzierung der unmittelbaren Begleitung kann es 
notwendig sein, zeitweise die individuelle Unterstützung zurückzunehmen. In Ab-
stimmung sollen Lehrkraft und Schulbegleiter zu einer jeweils angemessenen Rege-
lung kommen. 


 


 Der Einsatz eines Schulbegleiters darf nicht den direkten Kontakt zwischen Lehrkraft 
und jungem Menschen vermindern oder verhindern. Der Schulbegleiter unterstützt 
den jungen Menschen darin, dem Geschehen sowie den Anweisungen zu folgen und 
die vorgegebenen individuellen oder klassenbezogenen Ordnungsprinzipien zu be-
achten. Nach einem evtl. notwendig gewordenen phasenweisen Rückzug führt er den 
jungen Menschen wieder in die Lerngruppe zurück. 


 


 Der Schulbegleiter ist kein Mitglied des Klassen- und Schulteams, wird aber von die-
sem angeleitet und unterstützt. Fachliche Unterstützung erhält der Schulbegleiter 
auch von den Fachberatern für Autismus des Staatl. Schulamtes. 


 


 Für das Ziel der Einbindung des jungen Menschen in die Lerngruppe/Klasse und För-
derung von Kontakten zu Mitschülern ist ggf. die Klärung von Konflikten notwendig. 
Der Schulbegleiter greift bei Bedarf in Krisensituationen ein und wirkt deeskalierend. 


 


 Ansprechperson für die Eltern in Bezug auf die schulischen Belange des Kindes ist 
die jeweilige Lehrkraft und umgekehrt. 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 


Stand: September 2013         
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4 Evaluation und Dokumentation  

 

Die Erreichung der in der Hilfeplanung vereinbarten Ziele soll in überschaubaren Zeiträumen 

überprüft werden. Je nach Kreis wird dazu jährlich (teilweise auch halbjährlich)von den Leis-

tungserbringern ein Entwicklungsbericht angefordert. Ergänzend können persönliche Ge-

spräche / Runde Tische durchgeführt werden.  

 

Im Rahmen der Forschung wurde festgestellt, dass die bisherigen Dokumentationssysteme 

in den Akten häufig nicht ausreichen, um systematische Aussagen über die Zielerreichung 

und Wirkung von Integrationshilfen zu ermöglichen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Gesamtvordrucks Fallmanagement (Gesamtplan nach § 58 SGB XII) wurde auch das Do-

kumentationssystem fortgeschrieben. Dieses System ist allerdings sehr komplex.  

 

Einzelne Kreise haben Muster-Vorlagen für Entwicklungs- und Abschlussberichte entwickelt, 

die die systematische Evaluation erleichtern können. Ein Beispiel für einen Dokumentations-

bogen, der von der Integrationshelferin auszufüllen ist, findet sich auch in der Arbeitshilfe 

„Integrationshilfe an Schulen“ der Stadtverwaltung Koblenz.46 

 
  

                                                
46

 Siehe „Integrationshilfe an Schulen“, S. 26 ff.  

 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.w

ebsite-

start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf

&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs349258085.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5782058576%2FArbeitshilfe%2BKO%2BIntegration%2BSchule%2BVersion%2B2011.pdf&ei=GEEmVf_bNcXgaJXIgrAG&usg=AFQjCNEFBqvFvId6TRSXuFcNNXTZRnzlpA&bvm=bv.90237346,d.bGg


 

E. Sonderfall:  Integrationshilfen 
 in Sonderschulen 

 

1 Grundsätze, Rechtsprechung 

Grundsätzlich ist die personelle und sächliche Ausstattung der Sonderschulen so umfas-

send, dass der behinderungsbedingte Mehraufwand für Kinder und Jugendliche mit Behinde-

rung abgedeckt werden kann und die Sondereinrichtungen somit in der Lage sind, für ihre 

Schülerschaft die angemessenen Hilfen zu erbringen (§ 48 SchG). Daher sehen auch die 

Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg grundsätzlich keine zusätzlichen Leistungen der 

Eingliederungshilfe zum Besuch einer Sondereinrichtung für behinderte Kinder und Jugendli-

che vor. 

In Sonderschulen für junge Menschen mit geistiger Behinderung obliegt zudem die Einstel-

lung des Personals, das nicht im Dienst des Landes steht, insbesondere der erforderlichen 

betreuenden Kräfte, dem Schulträger (siehe Punkt VI der Verwaltungsvorschrift vom 

03.08.09 „Organisatorischer Aufbau der Schule für Geistigbehinderte [Sonderschule])“. Die-

ser erhält gemäß der Schullastenverordnung für jeden Schüler den höchsten Schülerbetrag 

überhaupt, seit Januar 2014 sind das 5.137.- € jährlich.  

 

Der sonderschultypische Schulauftrag und die schulischen Rahmenbedingungen sind höher 

anzusetzen, wenn es darum geht, den Einsatz für zusätzliche Schulbegleiter zu rechtferti-

gen. Ein Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 03.07.1997 weist darauf hin: „Es kann 

grundsätzlich nicht Sache der Sozialhilfeträger sein, dass für die sonderpädagogische Förde-

rung von schulpflichtigen Kindern erforderliche fachlich qualifizierte Personal zu stellen bzw. 

die Kosten hierfür zu tragen.“  

 

Auch der Kultusminister erklärt zum Landtagsantrag vom 04.03.13: Unterstützende Hilfen 

an Sonderschulen (Punkte 3 u. 4): 

„Die Begründung der Landtagsanfrage „Unterstützende Hilfen an Sonderschulen“ geht of-

fenbar davon aus, dass Sonderschulen ihrer Aufgabe in Zukunft nur gerecht werden können, 

wenn andere Stellen neben der bereits bisher geleisteten sonderpädagogischen Betreuung 

zusätzliche Leistungen, „insbesondere medizinisch und sozialpädagogisch qualifizierte 

Fachkräfte und Helfer“ einbringen.  

Was die Finanzierungsverantwortung der Sozialhilfeträger angeht, ist diese Darstellung we-

gen des Nachrangigkeitsprinzips der Sozialhilfe (§ 2 Abs. 2 SGB XII) als systemwidrig abzu-

lehnen, soweit Sonderschulen die gesetzliche Aufgabe haben, den spezifischen Bedarf von 

behinderten Schülerinnen und Schüler so abzudecken, dass eine Beschulung möglich ist. 

§ 15 Abs. 1 des Schulgesetzes gibt insoweit eindeutige Vorgaben: „Die Sonderschule dient 

der Erziehung, Bildung und Ausbildung von behinderten Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bil-

dung und Ausbildung erfahren können.“47 
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 Vgl.: Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/3159 vom 04.03.2013: Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, 

Jugend und Sport zum Antrag der Abgeordneten Sabine Wölfle u.a. SPD, S. 3 



 

Mit Beschluss vom 09.01.2007 (L 7 SO 5701/06, FEVS 58, 285) und mit Urteil vom 

28.06.2007 (L 7 SO 414/07, FEVS 59) stellt das Landessozialgericht Baden-Württemberg 

dagegen fest, dass auch beim Besuch einer grundsätzlich auf die Behinderung des Kindes 

zugeschnittenen Sonderschule ein ergänzender sozialhilferechtlicher Eingliederungshilfebe-

darf nicht generell ausgeschlossen sei. Ein solcher ergänzender Bedarf bestehe, wenn es 

sich bei den Tätigkeiten, für welche eine Betreuungsperson benötigt wird, nicht um Tätigkei-

ten handle, die zum Kernbereich der pädagogischen Arbeit eines Lehrers gehören, sondern 

um solche der ständigen Beaufsichtigung zum Beispiel zur Vermeidung einer Selbstgefähr-

dung und der Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen. Allerdings hat das LSG in seinem Be-

schluss vom 09.01.2007 darauf hingewiesen, dass auch über den Wechsel in eine Schule 

nachgedacht werden sollte, die dem Förderbedarf des Kindes eher entspricht. Diese Abklä-

rung kann gegebenenfalls im Rahmen der Bildungswegekonferenzen erfolgen. 

 

2 Heimsonderschule / Schule am Heim oder private Sonderschule 

Bei Schülerinnen und Schülern, die tagsüber eine Sonderschule in öffentlicher Trägerschaft 

(von zu Hause aus) besuchen, ist die Eingliederungshilfe an den Schulkosten nicht beteiligt. 

In solchen Fällen kann also eine ergänzende Leistung der Eingliederungshilfe (Hilfe zur an-

gemessenen Schulbildung) für eine zusätzliche Hilfe oder Assistenzleistung in Frage kom-

men. Entscheidend sind hierbei die tatsächlichen individuellen Verhältnisse. 

 

Die Kosten für eine individuelle Assistenz bei einem behinderten Schüler einer Heimsonder-

schule / Schule am Heim sind in der mit der Einrichtung abgeschlossenen Vergütungsver-

einbarung enthalten. Sofern dies nicht der Fall sein sollte, müsste die Einrichtung dies bele-

gen und die vereinbarten Vergütungen neu verhandeln beziehungsweise anpassen. Dies gilt 

auch, wenn Schülerinnen und Schüler tagsüber eine Sonderschule in privater Trägerschaft 

besuchen. Auch hierfür wurde eine Vergütungspauschale vereinbart. 

(Siehe Landkreistag Rundschreiben Nr. 694/2009 und das inzwischen rechtskräftige Urteil 

des Sozialgerichts Heilbronn Az.: S 2 SO 1538/05). 

 
  



 

F. Glossar 
 

Assistenz 

Ist ein zeitlich festgelegtes Unterstützungsangebot für die Schulzeit. Eine schulfremde Per-

son wird als Assistenzkraft zur Bewältigung des Schulalltags eingesetzt. 

 

Bildungswegekonferenzen  

Im Rahmen von Bildungswegekonferenzen wird unter Mitwirkung der Eltern über die Lernort-

frage bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, Benachteiligung oder chronischer Er-

krankung unter Berücksichtigung des Wohls des Kindes entschieden. Das Staatliche Schul-

amt lädt die Teilnehmer der Bildungswegekonferenz nach den Gegebenheiten des Einzel-

falls ein (zum Beispiel Schulleitungen der Regelschule und der Sonderschule, Vertreterinnen 

und Vertreter der kostentragenden Ämter, weitere mit dem Einzelfall beschäftigte Personen) 

und moderiert. In gemeinsamer Beratung mit den Eltern und den Kostenträgern werden ver-

schiedene Bildungswege für jeden Schüler entwickelt. 

 

Datentableau 

Das regionale Datentableau beinhaltet eine Sammlung regionaler relevanter Daten 

für die Bildungswegekonferenz (Lernortfindung). Das Tableau beinhaltet z.B. 

Kennziffern sonderpädagogischer Förderung, Daten zur Beratungsplanung und 

spezielle Daten einzelner Schulen. 

 

Elternwahlrecht 

Die Schulverwaltung übernimmt grundsätzlich das Entscheidungsergebnis der Eltern, es sei 

denn, dass die Eltern trotz der Vorschläge der Bildungswegekonferenz eine Lösungsform 

wollen, die nicht realisierbar ist, weil zwingende Gründe entgegenstehen, die im Bildungs-

recht des Kindes oder dem Bildungsrecht beteiligter anderer Kinder liegen oder weil sie mit 

einem unbilligen Kostenaufwand bzw. einem unverhältnismäßigen Mehraufwand verbunden 

wäre (http://www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/schulebw/Inklusive+Bildungsangebote). 

 

Inklusionsassistenten, Inklusionskräfte beziehungsweise Schulbegleiter  

Personen, die behinderten Kindern bzw. Schülern mit einem besonderen Betreuungsbedarf 

während der Kindergarten- bzw. Schulzeit für bestimmte unterstützende Tätigkeiten zur Seite 

gestellt werden, um einen Besuch des Regelkindergartens bzw. eine weitere Beschulung in 

der betreffenden Schule gewährleisten zu können. 

Die Begriffe „Inklusionsassistent“, „Inklusionskraft“ oder „Schulbegleiter“ sind rechtlich nicht 

definiert oder festgeschrieben. Man bezeichnet so schulfremde Personen, die bei Maßnah-

men in Kindertagesstätten, und Schulen, oder Sonderschulen eingesetzt werden. Die jewei-

ligen Aufgabenfelder resultieren aus der Besonderheit der Behinderung im konkreten Einzel-

fall. 

 
  



 

Inklusive schulische Angebote 

Inklusive schulische Angebote sind unterschiedliche Möglichkeiten des gemeinsamen Ler-

nens von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Diese Angebote können 

zielgleiches oder auch zieldifferentes, das heißt am Bildungsplan der jeweiligen Schulart ori-

entiertes, gemeinsames Lernen betreffen und neben erprobten Modellen wie z.B. den Au-

ßenklassen von Sonderschulen auch neu entwickelte Formen beinhalten. 

 

Passgenaue gruppenbezogene schulische Bildungsangebote 

Das Schulamt erstellt auf der Basis des Datentableaus und im engen Kommunikationsnetz 

mit seinen Partnern (Schulverwaltungsamt, Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt) eine 

Auswahl passgenauer gruppenbezogener Lernorte (Bildungsangebote) für jedes Kind. Da-

runter befindet sich mindestens ein inklusives Angebot. 

Diese Angebote verhindern Vereinzelungen bei den Schülerinnen und Schülern mit Behinde-

rungen, erlauben eine adäquate Zuweisung von sonderpädagogischen Lehrerressourcen 

und erleichtern die Planung der Schülerbeförderung und die Raumangebotsplanung. 

 

SBBZ 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sind alle entsprechenden Sonder-

schularten. Die sonderpädagogischen Lehrkräfte beraten Schulen und Eltern und unterstüt-

zen als Experten die allgemeinen Schulen bei Schülern mit sonderpädagogischem Bera-

tungs- und Unterstützungsbedarf und/oder unterrichten Schüler mit sonderpädagogischem 

Bildungsanspruch an der Regelschule gemeinsam mit Lehrern der allgemeinen Schule.  

 

Sonderpädagogische Frühförderung 

Angebot für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten von Geburt an bis zum Schuleintrittsalter.  

 

Sonderpädagogischer Beratungs- und Unterstützungsbedarf 

Damit das behinderte Kind den Anforderungen der allgemeinen Schulen folgen kann, werden 

Eltern und Lehrkräfte an der Schule bezüglich geeigneter Fördermaßnahmen durch den 

Sonderpädagogischen Dienst beraten und unterstützt. 

 

Sonderpädagogischer Bildungsanspruch  

Auf der Grundlage der Diagnostik stellt das Staatliche Schulamt den Anspruch eines behin-

derten Kindes auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot fest. Damit erhält das Kind 

umfassende sonderpädagogische Förderung in einer Sonderschule oder im Rahmen von 

gemeinsamem Unterricht an einer allgemeinen Schule. Anfragen können von verschiedenen 

Personen oder Einrichtungen (z.B. Eltern, allgemeinen Schulen, Kindertagesstätten, Schul-

kindergärten, Grundschulförderklassen, Frühförderung) kommen.  

 

Sonderpädagogischer Dienst 

Sonderpädagogen, die auf Antrag der Eltern und Schulen Diagnostik durchführen, beraten 

und unterstützen. Regional zugeordnete Förderschulen nehmen den Antrag entgegen und 

leiten ihn bei Bedarf an andere Sonderschuleinrichtungen weiter. 

 



 

Zieldifferenter Unterricht 

Das behinderte Kind lernt gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung an einer allgemeinen 

Schule. Die Lerninhalte orientieren sich allerdings am Bildungsplan der jeweiligen aufgrund 

der vorliegenden Behinderung in Frage kommenden Schulart. 
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